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As 34 — 385

^oranfcf)(tt(ï
über ben

$taaU§au$§aii be* «^anfons ^ern
nom 1« lamtar bt0 31. ïe?ember

1908.

^orfcÇfage 6e$ ^tegierurt$sr at es.

Suäjbrucferet Sierolü & Sie. ttt 93erit.
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©tcmb beê ©taatêbermôgenê am 1. ^mtuar 1907 5r- 60,595,870
Vtutmafjlidjer Überfcljug ber 2luëgaben ber Saufenben Verwaltung in 1907 gr. 1,415,596

ïlnleifienêrmïjatjlung auê ber fîaufertben Verwaltung irt 1907 „ 515,500

„ 900,096

Vfutmaölicljer @tanb beê (Staatëbermbgenë am 31. ®ejember 1907 59,695,774
sJJiutmaglttf)er iiberfdjitfi ber 2luêgaben ber Saufenbett Verwaltung in 1908 gr. 1,541,889
2lnleiÇenêrûcfjafytung auê ber Saufenben Verwaltung in 1908 „ 531,000

„ 1,010,889

Vlutmajjlicfjer ©tanb beë Staatêbermogenë am 31. Sejember 1908 gr. 58,684,885



Ni 34 — 387

Jtetfptung

1906.*)

Uürtmfrjjlttii

1907.*)
Poranfd)lû0 fur Us 1908.

H<

ffiiunttfjmeti.

>lp
lusgabe».

Hei
®tttimljtnrn.

tt«

luapben.

Sv.

728,679
1,037,576

24,008
1,115,566

266,048
1,026,951
4,119,006

9,736
2,415,095

407,737
1,042,871
2,132,963
2,805,117

122,259
417,813
132,002
611,755
917,507

5,475
1,305,471
1,100,000

165,113
5,424

51,069
883,172
707,921

1,785,202
494,766

1,015,846

1,010,462

318,837
8,037,903

599,504

ai.

05
71
35
79
09
35
63
95
41
61
18
02
17
38
99
78
88
54
70
53

88
50
34
95
18
99
01

57

95

87
96
37

775,490
1,108,117

25,725
1,213,955

306,675
1,094,250
4,182,439

10,132
2,447,813

424,755
1,045,030
2,165,320
2,809,635

138,450
482,100
133,445
490,915
901,320

3,400
1,318,000
1,100,000

107,000
3,100

40,675
857,140
576,825

1,470,900
353,500

978,500

957,285

290,650
7,505,325

31.

£aufetrt>e fermai tuuf].

KeberTtcÇf.

I. Slllßeinettte $ertomlt»nß
II. ©ertdjtSberumltunß

III.b Sßoltjet
IV. äßtlitiir
V. $irdjentttefc»

VI. ttnterridjtStöefen
VII. ©etttetnbetoefe»

VIII. irmentotefen
IX.a$olf8toirtfdjaft
IX.b ©efunbfjcttëtucje»
X. SSamoefett

XI. SlnleUjen
XII. giitaajtoeiett

XIII. Sattbtoirtfdjuft
XIV. gorjïtoefen
XV. ©tnatëttmlbunflen

XVI. Domänen

XVII. îsoittâiienfttffe
XVIII. ôwotÇefarïaife

XIX. Ânntonalbnttï
XX. ©tantëfaffe

XXI. Safte« itnb .ftonftsfattouen
XXII. $»ßb, $ifdjerei itub Serßbau

XXIII. ©tt^ttWjllWttß
XXIV. ©tembe!« ttnb ©anfnotens©tetter
XXV. ®ebitl)ren

XXVI. (ftbMaftg* «nu ©rf)eit{unßö=
Steuer

XXVII. Memfltiabßaben
XXVIII. Sßtttf^aftis uns .ftlctnberfflufös

bute»tßcbiif)rcn
XXIX. Sittteil am ©rtroße öes SKfuljoO

»tattabotö
XXX. Slitteil am (frtraße Der ©djtoetj.

Slnttonalban!
XXXI. äHilitärfteucr

XXXII. ©trefte ©teuer»
XXXIII. Utttootljerßcfejjeneg

©tnttnljmen
Slttgßaben
tteberfd)Mfe ber (Çinmt()nten
tteberfdjuj) ber SlMäßobcn

g*-

53,500

1,019,915
988,699

2,015
980,200

202,050
125,743

1,165,685
155,600

749,824
104,187

1,065,800
1,251,110

77,800
9,933,290
4,405,000

637,200
134,600
80,975

1,543,400
617,000

1,472,100

402,000
150,000

1,186,000

1,069,850

286,545
710,000

8,401,200

gr.

921,340
1,214,275

27,735
2,434,750
1,321,367
.1,204,320
5,360,732

10,820
2,679,395

605,447
2,309,363
2,357,540
3,601,670

149,460
1,251,757

255,210
551,242
105,500
89,500

8,733,290
3,305,000

28,000
131,500
37,500

684,030
57,350

1,200

48,500
16,000

169,000

112,565

411,000
326,819

gv.

514,558
1,145,610

1,200,000
1,100,000

609,200
3,100

43,475
859,370
559,650

1,470,900

353,500
134,000

1,017,000

957,285

286,545
299,000

8,074,381

gr-

867,840
1,214,275

27,735
1,414,835

332,668
1,202,305
4,380,532

10,820
2,477,345

479,704
1,143,678
2,201,940
3,601,670

149,460
501,933
151,023

11,700

18,410,457
18,408,414

2,042

15
53
62

16,951,135
18,366,731

1,415,596

38,971,288

1,541,889

40,513,177
18,627,574

1,541,889

20,169,463

18,410,457 15 18,366,731 — 40,513,177 40,513,177 20,169,463 20,169,463

*) 2>ie îUuÔflabcit finb mit fteftenben, bie (Stnnattmen mit ßurfU>ia<)lcn angegeben.
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Jtrdjmmg

1906.

Uurmtltljlag
1907. Poranfd)lag für bû0 $aljr 1908.

U«

fiitma|jmen.

ill-
luspbrn.

»t
QEinnatjmen.

i»=

luspben.

Sr.

93,531

m.

60

60

Sr.

80,000

K.

Saufenbe

^pejteffe ^Udjnungett.

1. JUlgcmeinc Pentmltung.

A. «tofjfr
1. ©itjungêgelber, 9teifeentfd)Ctbiguttgen, $om=

mtffiortsfuften

B. »tcflierunflérat.
1. Sefolbmtgen ber Üiegierungsräte

C. iRatStrebit.

f 1. iltatêtoften, Sibliottje! 1

}2. görberimg gemeinnütziger Unternehmungen'
13. fyörberung bon SBiffenfcjjaft unb fiunft .1

l 4. Unterftü^ungen unb ^ütfeteiftungen

B. Stänbcräic unb ftommiffärc.
1. ©tftnberäte
2. Jîommiffctre

B. (Staatêïaujtei.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. Sefolbungen ber Stngefteßten
3. Sureaufoften
4. 25rucïtoften
5. Sebienung unb Sefjeigitng beë 3iatt)ûufeê
6. SHetjinê

Sr. Sr.

100,000

Sr. Sr.

100,000

93,531 80,000 — — 100,000 — 100,000

59,000 65,750 72,500 72,500

59,000 -— 65,750 — 72,500 — 72,500

9,735
2,600
2,100

600

74

15,000 15,000 15,000

15,035 74 15,000 — — 15,000 — 15,000

2,600
1,125 30

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

3,725 30 4,000 — — 4,000 — 4,000

18,000
23,011

8,507
38,986

7,704
12,410

90
15
31
15

21,025
25,480

7,000
34,000

7,700
12,410

—

6,000

22,800
30,000

7,000
44,000

8,000
19,560

—

22,800
30,000

7,000
38,000

8,000
19,560

108,619 51 107,615 — 6,000 131,360 — 125,360



m 34 — 389

^edjnuttg
1906. 1907. Pornnfdjlug fur Î»û0 $ul)r 1908.

Ha

dtnnaljmeit.

b

JUispben.

H c

«imtaljmnt.

tt

JLusgabm.

12,000
23,253

5,355
20,667

31.

55

Sr.

12,000
22,000

4,200
20,000

9t.

gaufettbe

1. Allgemeine Perroaltung.

F. îagblatt «ni» ©efets»

frttntnlunjt.
1. Spadjtsirtê beë 2lmtëblatteë laut SSertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. 3îebaftionëtoften beë ïagblatteë
4. S)rucftoften beë îagblatteë itttb ber ®efe|=

fammlung

G. n-rouröfifdice »-Hrotëblatt «ebft SBcitagcu.

1. ^ad^më beë Slmtëblatteë laut Vertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. Srudfoften beë îagblatteë unb ber ©efe|=

famnttung
(Stebaîtionêïoften beê Compte rendu.)

11. ÎRenifton ber ©efdîfammlunfl.
{1. 9tet>ifionë= itnb fRebaïtionêïoften .1

|2. ©ructfoften |

J. 9tc0ierwnfl£ftattf)<tlter.
1. Sefolbungen ber 9îegterungë[tattf)alter
2. ©elretariat beë gtegterungëftatt^alteramteë

33ern
3. (Snticfjabigungen ber Stettbertreter
4. 93ureauto[ten
5. SJÎietjtnfe

K. 2tttttéf(J)ïct(>ereictt.
1. 33e|o(bungen ber ïtmtëîdjreiber
2. @ntfcf)äbtgungen ber ©teltüertreter
3. ÏSefolbmtgen ber ïtngeftettten
4. Sureauloften
5. 2Jtietjin)e für .ftanjteitofate

gï-

12,000
23,000

8*.

5,000

20,000

12,000
23,000

Sr.

5,000

20,000

9,230 45 9,800 — 35,000 25,000 10,000 —

5,000
7,677

810

5,541 90

5,000
7,500
4,500 —

5,000
7,500

5,500

5,000
7,500

5,500

6,325 10 8,000 — 12,500 5,500 7,000 —

1,732
12,440 65 | 20,000 5,000 5,000

14,172 65 20,000 — — 5,000 •— 5,000

100,800
4,000

1,157
19,414
17,270

60
90

114,825
4,300

2,500
19,000
17,270

— —

130,250

4,600
3,000

19,600
19,860

—

130,250

4,600
3,000

19,600
19,860

142,642 50 157,895 — — 177,310 — 177,310

100,370

177,044
15,863
14,230

25
05

113,800
1,500

197,700
15,900
14,130

— — 128,900
2,000

223,100
15,900
15,770

—

128,900
2,000

223,100
15,900
15,770

307,507 30 343,030 — — 385,670 — 385,670

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 100*
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ïtdjmtttg
1906.

goi-rtitfrljlaji
1907.

Pormtfdjlûg für öns $aljr 1908. ftaip
Sinnajjmen. luapbtn.

It
®innntjmfii.

n

Juisgabni.

Sr.

93,531
59,000
15,035
3,725

108,619
9,230

6,325

14,172
142,642
307,507

0{.

60

74
30
51

45

10

65
50
30

Sr.

80,000
65,750
15,000
4,000

107,615
9,800

8,000

20,000
157,895
343,030

SR.

Samenbe üßerhmltmtfl.

1. Hlgemeine Petroaltung.

A. ©tojjer 9tnt
B. Otcflievun^rat
C. SRittöfreöU
D. 0t(inöerät2 uni .ftoiitmtijärc
E. ©taatëfairçlei
F. letttfrfjeö SlmtÖblntt, îagblntt mtb ©efc^

fammlitnß
G. grnitjâfiftf-eë Mmtsblatt, Saßblatt uitb ®e«

fe^faittutlu tß
H. Üleuifian 1er ©eft^fommluitß
J. 91eßimiitß3jtattl)ttlter
K. 5luttSfdjreiScveteit

II. ^eridjtöoewmltung.

A. ©bceßeeidjt.

I. SSefoIbuttgctt ber ©Berniter
2. @nt)cf)äbtgnngett ber Suppleauten

B. CbcrflcHdjtêfainlci.

1. Sefolbimgcu ber Beamten
2. Sefolbungcn ber 3lngefteEten uttb be§ SBetbelê

3. SBuremtfojfeu
4. SOiiet^tnfe
5. Sibliottjeï

Sr.

6,000

35,000

12,500

Sr.

100,000
72,500
15,000
4,000

131,360

25,000

5,500
5,000

177,310
385,670

Sr.

10,000

7,000

Sr.

100,000
72,500
15,000
4,000

125,360

5,000
177,310
385,670

728,679 05 775,490 — 53,500 921,340 — 867,840

90,500
1,000

101,750
1,500

113,000
1,500

113,000
1,500

91,500 — 103,250 — — 114,500 — 114,500

12,441
37,685

4,498
3,540
1,004

30
45
65

17,750
35,825

4,500
3,540
1,000

—
18,500
41,800

4,500
4,870
1,300

— 18,500
41,800

4,500
4,870
1,300

59,169 40 62,615 — 70,970 — 70,970



JVs 34 — 391

itwtpuwtg

1906.

llflrmtfiljlflg
1907. Porotifdjlog für üaö |oljr 1908.

|U
ffiiiinal)ttteit.

U= '

luagaben.

*e
(Sinualjmett.

i«
luagabeit.

gr.

125,266
4,383

53,741

25,802
24,000

686

SR.

65
05
90

70

50

gr.

136,350
6,000

53,000

25,200
24,000

1,500

SR.

Satifettfce ©erhmltmtg.

II. ©eridjtstjerttmltung.

C.

1. SSefoIburtgert ber @erLet;ts^rafibertten
2. gnt^äbigungen ber ©tettbertreter
3. (Stttjcfjäbtguttgen ber ÏJiitglieber unb @u|)=

pleanten
4. 83ureaulnften
5. SMetjittfe
6. SKujjerorbentlictje ©eridjtdbeainte

1>. ©eriTtöfTreibereien.

1. SBefolbuttgen ber (Seri<ï)tdfcf)reiber
2. (gntfdjäbigungett ber ©tellöertreter
3. SBejoIbungen ber SKngeftettten
4. 83urectu!often
5. äftiet^mfe

E. <3taatêantoattf<f)<*ft.

1. SBefoIbuttgett bed ©erteralprofuratord uttb
ber Sejirïdproïuratorett

2. SBefoIbung bed SHngeftedten bed @eneral=

profuratord
3. SBureauloftert bed ©etterafyroluratord
4. SBureauïoften ber SSegirïë^rofuratorett
5. Sölietäind

gi'- gr-

150,775
7,000

55,000
25,500
32,410

1,500

gi'- gi'-

150,775
7,000

55,000
25,500
32,410

1,500

233,880 80 246,050 — 272,185 — 272,185

100,265

102,371
12,662
9,200

35

70
30

108,650
2,000

109,000
12,600
9,200

—
—

117,000
2,000

122,000
13,100
9,385

— 117,000
2,000

122,000
13,100
9,385

224,499 35 241,450 — 263,485 — 263,485

26,300

2,580

722
4,991

230

45
59

29,375

3,190

700
5,500

230

—
32,900

3,800
800

5,500
325

32,900

3,800
800

5,500
325

34,824 04 38,995 43,325 — 43,325
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§trdjmntg

1906. 1907. Portmfdjtog für kö $öljr 1908. *•
Äimtabrattt.

n«

lusgßben.

|l
(itntmijmen.

n

luagabtu.

gr.

19,835
4,439

4,805

4,133
9,400

ai.

10

25

Sr.

22,500
5,700

5,000

4,000
9,400

ai.

Saufettbe SSetttwWuitg.

II. <$erid)t0tiernialtimg.

F. ©eftfttootttengtridjte.

1. ®tttfä)äbigimgett ber ©cfctjtoortten
2. Dîeifeïoftert urtb Unterhalt ber Criminal*

lammer
3. Sttticljäbtgimgett ber Srjdtptärtner, 3)oI=

met|c£)er urtb SGÖeibel

4. SBureaufcftert
5. ÎJHetjtttfe

G. ©etret&uttflë* ttttö ffionfurMmtcr.
1. 53ureatt= urtb fReifeîofteit ber Slujfidjtêbetj'ôrbe

(SSefolbitrtg bes ©efretärs ber 3luf[id)têt>e=
tjbrbe.)

2. Sefolbungen ber Seamtert
3. ©rttf(^äbtgurtgen ber ©tellbcrtreter
4. Sefolbuttgett ber ®etretbung§ge^ülfen
5. SSefolbungett ber StngefteKten urtb ©tettber=

treter
6. Sureartlüften
7. Formulare rtttb Äontrollen
8. SOlietjinfe
9. Soften itt @t)renfoIgertfad)ett

H. @eweri>c0eri<J)tc.

1. Äöftettanleile bes Staates

A. Oberßeridjt
B. Obcrgeri^tSfanjIei
C. 9tiittöftertd&te
D. 6krid)t0((t)rci6ereten
E. @taatöanümltid)aft
F. ©el^Juornenßeri^te
G. SktreibunflS« uttb .ttantursämtcr....
H. ©eluerbefleridjte

8fr- gr.

22,500

5,700

5,000
4,200

11,810

gï- gr.

22,500

5,700

5,000
4,200

11,810

42,612 35 46,600 — — 49,210 — 49,210

1,218
1,000

95,691
2,860

108,710
102,193

13,105
6,031

13,670
1,249

85

30
25
05
75

60
95

45

1,200

102,887
1,500

110,000
113,800

12,400
6,200

13,670
1,500

—

—

1,200

113,800
2,000

110,000

130,000
12,700
6,200

17,200
1,500

—

1,200

113,800
2,000

110,000

130,000
12,700
6,200

17,200
1,500

345,731 20 363,157 — — 394,600 • — 394,600

5,359 57 6,000 6,000 6,000

5,359 57 6,000 — — 6,000 — 6,000

91,500
59,169

233,880
224,499

34,824
42,612

345,731
5,359

40
80
35
04
35
20
57

103,250
62,615

246,050
241,450

38,995
46,600

363,157
6,000

— — 114,500
70,970

272,185
263,485
43,325
49,210

394,600
6,000

— 114,500
70,970

272,185
263,485

43,325
49,210

394,600
6,000

1,037,576 71 1,108,117 — — 1,214,275 — 1,214.275



JVÎ 34 — 393

flrdptuitg
1906.

JJjjrtmfttjlng

1907. Porattfdflog für î)as lûfjr 1908.
Ha

(tiltttflljMfM.

Ifs

luoflflbfit. (SiitiMijmeit.

in «

Juiogflbeit.

4,500
4,970
3,444

844
1,100

9t.

80

Sv.

4,875
5,200
3,500
1,000
1,100

9t.

ëaufettbe

III." Sufti?.

A. 2>ettvaItunß£foftttt bet guftijMreftion.
1. 93efoIbuttg beë Selretarë
2. 33efolbuttqert bet Slrtgefteïïten
3. Sureauîoften
4. 37ec§tëlo[ten
5. SJÎietjtnfe

B. («efeliflebuttflêfojumifrton utib Wcfcti=
retiiflott.

/1. fliet)ifionê= urtb fRebaïtiottêïoften 1

[2. 5Druc£foftert J

i

C. 3nfi»eïtorrtt fût; Me Slmté» wttî> «erid)té=
fd&eeibereiett.

1. Sefolbuttg beê $ttf:pe!tor§
2. 33urecm= uttb fReifeïoftert beêfelbett

A. SBerümltttitßöfofiteit ber $ttjti3birtWion
B. ©e^ßebunpfommiffton unb ©efeürebtfto«
C. Snfbeïturat für bie *K«tts= unb @md)tës

fdjreibereiett

Sr.

5,500
5,800
3,500
1,000
1,635

Sr. Sr.

5,500
5,800
3,500
1,000
1,635

14,858 80 15,675 — — 17,435 — 17,435

2,976 95 3,000 3,000 3,000

2,976 95 3,000 — — 3,000 — 3,000

4,500
1,672 60

5,250
1,800

5,500
1,800

5,500
1,800

6,172 60 7,050 — — 7,300 — 7,300

14,858
2,976
6,172

80
95
60

15,675
3,000
7,050

— — 17,435
3,000

7,300

— 17,435
3,000

7,300

24,008 35 25,725 — — 27,735 — 27,735
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394 — JV° 34

Jletijmmg

1906.

Uormtlrijlflg
1907. Pormtfdjlog fur Îiûô $û!jr 1908.

(Sitntaljmfit.

i(l
Jtuspbeu.

Ue

(Sinnabmett.

in=

luspbru.

14,500
27,207

7,532
3,270

91.

43

15,000
28,330

7,600
3,270

dt.

Sattfettbe SBertoaltuttg.

III.» itolijei.

A. 'ücrnmltunflöfoftcn Der tßoH)ei»ireftion.

1. SSefoIbuttgett ber Seamten
2. Sefolbitnqen ber 2lngeftettten
3. Snreautoften
4. SJHetjinfe

B. ^rfmôfuvolijei unö IÇaftn&wttflëWefcn.

1. Sßafj= uttb grembenpolijet
2. ffat)nbitngë= itnb @in6ringungêfoften
3. ïranêf)ort= unb ïtrmenfuijrfofien

C. qtoltseifortrë.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. ©olb ber Sanbjäger
3. Sefletbung
4. Setoaffnung unb Stuêriiftung
5. Sureaufoften
6. Sïietjtnfe
7. 3Bot)rtimgë= unb sJJtobtliarentfd)äbtgitngen
8. 31rjttoften
9. Serfd)tebene Serloaltungêfoften

10. IReifeentft^äbtgnngen unb Snftruftionëfurfe
11. Settrag auê bem fctrage ber ©elbbufjen

»• 3v.

15,375
32,900

7,600
3,525

8*. &

15,375
32,900

7,600
3,525

52,509 43 54,200 — — 59,400 — 59,400

870
9,346

21,659

35
40
45

1,000
10,000
23,000

1,000
10,000
23,000

1,000
10,000
23,000

31,876 20 34,000 — 34,000 — 34,000

13,400
550,503

31,590
1,212
2,992

65,981
12,690
3,284
4,108
8,015

20,000

20
20
40
60
02
25
80
96
80

8,875
651,800

24,800
1,200
3,000

68,000
13,200
3,500
3,500
8,000

20,000

—

130

20,000

9,790
754,345
34,255

1,400
3,000

76,990
13,400
3,500
3,500
8,000

20,000

9,790
754,345
34,255

1,400
3,000

76,860
13,400
3,500
3,500
8,000

673,779 23 765,875 — 20,130 908,180 — 888,050



Ai 34 — 395

§lcdptung

1906.

gdrniiftfjlag
1907. Pormtfdjlng fur îia* $al)r 1908.

Ha

Qittuafymrit. lusplrru.

Ue

iiitiiûljracn.

in
lusgabru.

gr.

18,087
8,523

19,550

60,913
10,522
26,670

3t

31
05

50
37

23

3r-

17,000
8,000

19,550

65,000
10,000
26 970

at.

Saufeitbe ^nnmaltumv

III.» Polijci.

D. ©tfängniffe.
1. ber .giauptftabt :

a. Stafyrung ber ©efaugenen
b. S3erfc£)iebette SterpftegungSfoften.
c. SRietjinfe

2. $tt bert Steffen :

a. Staïjrung ber ©efattgeneu
b. Sterîcbiebene Sterbflequitqëfoften
c. SRietjinfe

E. $trafanftalten.
1. ©trafanftalt orberg.

a. Stertoattung
b. llnterrid)t uttb ©ottcebiertft
c. D'tafjrung
d. Sterftflegunq
e. Sfiietjto
f. ©enterbe

g. Sanbwirtfdjaft

Stetriebêergebuiê
h. $nt>entarberthtberuug -

i. $oftgclber

2. ©trafanftalt ©t. Sotjanufeu uttb 21rbeit§=

anftalt 3tts.
a. Stertoaltung
b. Unterricht uttb ©otteêbienft
c. Statjrung
d. Sterpftegunq
e. SJHetginâ
f. ©enterbe

g. Sanbtuirtjdiaft

Stetriebêergebnië
h. ^ttitentaröercmberuitg
i. .fîoftgelber
k. Stettrag aits bem llfotjoljefnttel

3r-

17,000
8,500

18,635

72,000
10,000
30,575

gr-

17,000
8,500

18,635

72,000
10,000
30,575

144,266 146,520 — — 156,710 — 156,710

14,137
1,508

50,848
31,611
12,250
24,885
22,990

81
10
60
10

55
94

17,000
1,650

50,500
30,000
12,770
25,000
23,470

—
1,700

99,050
62,080

17,500
1,500

51,000
32,700
15,830
74,050
40,000

25,000
22,080

17,500
1,500

51,000
31,000
15,830

62,479
1,342

252

12

30

63,450

550
—

162,830

50

232,580

300
—

69,750

250

64,078 42 64,000 — 162,880 232,880 •— 70,000

13,979
1,076

39,937
28,929

9,890
13,993
56,745

29
48
59
57

75
87

15,400
1,120

40,700
21,000
9,890

11,380
47,800

—
1,200
3,800

27,850
117,000

17,250
1,100

42,100
26,500
9,890

16,300
65,300

11,550
51,700

17,250
1,100

40,900
22,700

9,890

23,078
10,578
8,017

10,000

31
60
55

28,930
7,000
8,500

10,000
—

149,850

8,200
10,000

178,440
7,000

8,200
10,000

28,590
7,000

15,634 36 17,430 168,050 185,440 — 17,390



396 — J\» 34

Innung
1906.

$l0rttu|rl)1flg

1907. Pormtfdjlag für bas $aljr 1908.
il

fiitraaljnien.

J ij

luogaben.

Ht
tëiuuaijmtn.

in»

luegabru.

g*.

19,813
1,081

46,794
56,056
11,419
10,335

153,301

91.

25
14
12
73
20
28
19

gv.

17,650
1,420

48,500
55,800
11,870
5,000

117,240

9{.

gaufettbe &e?U>altitng*

III." Polijci.

E. Strnfanftallcn.
3. ©trafanftaït SBtijtnil.

a. 33ertt)ctltung
b. llnterridjt uttb ©otteêbienft
c. 3la£;rung
d. SSerpfleguttg
e. SJÎietjinê
f. ©eloerbe

g. ßanbtmrtfdjaft

SMrtebëergebtttê
h. .jnuentarbeiauberung
i. .ffoftgelber

4. 3toattgêer3iel)uttgêanflalt ïradifetoalb.
a. ÏJerttialtimg
b. llnterrtc£)t unb ©otteêbienft
c. îlaljturtg
d. Sieipftegung
e. ÏJHetâinê
f. ©eitierbe

g. Sartbluirtfd;aft

Sktriebêergebnië
h. Snbetttarberänberung
i. .fîoftgelber

1. ©trafanftatt Rurberg
2. ©trafcmftalt ©t. Soïjcmnfett urtb 3lrbettê=

anftalt ,^nê
3. ©trafanftalt Söifctml
4. .QMngêerjieljimgëaitftalt Stadjfeltoalb

gv.

800

5,000
294,380

gr-

20,700
1,600

54,500
90,000
12,380

176,000

gï-

5,000
118,380

gv-

20,700
1,600

53,700
90,000
12,380

28,372
51,406
3,113

03
20
25

13,000
10,000
3,000

300,180

3,000

355,180

3,000

55,000

19,920 92 20,000 — 303,180 355,180 — 52,000

5,664
366

10,058
4,832
1,160

583
3,823

22
14
46

40
36

5,990
270

7,840
4,150
1,160

300
2,330

—

600
8,910

5,940
320

8,450
4,600
1,100

7,100
600

1,810

5,940
320

8,450
4,600
1,100

17,674
1,911
3,327

06
57
50

16,780

2,000 —

9,510

2,000

27,510

2,000

18,000

16,258 13 14,780 11,510 27,510 — 16,000

64,073
15,634

19,920
16,258

42
36

92
13

64,000
17,430

20,000
14,780

— 162,880

168,050
303,180

11,510

232,880

185,440
355,180
27,510

— 70,000

17,390
52,000
16,000

115,886 83 116,210 — 645,620 801,010 •— 155,390

1



m 34 — 397

pcdjituitg
1906.

Ifaranfidflflg

1907. Pormtftylog für $aljr 1908.
ils

fiiituajjmrtt. luogabt«.

Pc

ßiiMajpuru.

i «

Jlusplirn.

S*-

9,489
668

16,369
9,458
3,870

10,087
1,555

SR.

65
70
27
74

75
96

Sr-

9,530
700

17,000
10,000
3,870
9,400
1,800

SR.

£attfettbe &erttialiuttg*

III.«» üolijei.

F. »efämWutifl beê $flfoI)oU£imt£.

1. SKrbeitëanfialt .&inbe£6arif :

a. Serlualtung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Dichtung
d. SJerpflegung
e. SUHet^inê
f. ©eluerbe

g. Sanbteirtfcfiaft

SBetriebêergebniê
h. $nüentart)eränberung
i. ßoftgelber

2. SBeitrag ait bas 2trbeiterl)eim unb an ben

©chuhauffichtêôerein für entlaffene Sträflinge
3. Beitrag aus bem 2Hfol)öl;$ef)ttteI

G. Sttftij« tti»t»-SpoUjeiïoftcn.

1. Äoften in ©traffacfien
2. .ffoftenrüderftattungen uitb ©ebüljren
3. 33ergütungen für ©ebüljrenanteile
4. öbergertdjtëgeb üfyren in Snftijfac^en
5. Sßolijettoften
6. Itonlurbat jum Sdjittje junger Seule in ber

fyrembe
(Streifê, aufjerorbentlidje Spoli^etloften.)

H. Gittitftauî).

1. SntfcCjäbigung ber Giuilftanbsbearnten
2. ^nffteflionsloften unb 3lnfd)affungen

Se-

100

11,600
12,000

Se-

9,550
700

17,100
10,200
5,100
2,200

10,200

Se.

9,400
1,800

Se-

9,550
700

17,000
10,200
5,100

28,212
751

5,762

65
75
25

29,900

5,200
—

23,700

5,400

55,050

5,400

31,350

23,202
11,225

24,427

15
60

75

24,700
10,600

25,300

—
29,100

17,065

55,050

10,600
17,065

25,950

10,600

10,000 — 10,000 — 46,165 65,650 — 19,485

107,120
112,549

650
1,084

22,498
500

2,620

34
25

32
30

10

100,000
100,000

650
1,000

19,000
500

—
307,000

1,000

107,000
200,000

300

20,000

500

107,000

1,000

107,000

300

20,000

500

19,755 17 19,150 — 308,000 327,800 — 19,800

65,789
1,704

30
40

66,000
2,000

80,000
2,000

80,000
2,000

67,493 70 68,000 — 82,000 — 82,000
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398 — JVs 34

Jtrctjmutg

1906.

Utoranfdjlag

1907. PorattfdjUg fur îms |ûf)r 1908.
»0

«imialjmeii.

b°

JuBjotien.

Hei
dinualjinen.

tl

lusgabrn.

gr-

52,509
31,876

673,779
144,266
115,886
10,000
19,755
67,493

SR.

43
20
23
23
83

17
70

gï-

54,200
34,000

765,875
146,520
116,210

10,000
19,150
68,000

SR.

ëaufettbe &e?hm(ttutg.

m.» mm
A. $ettoaOuitß8fojtett bet HMjetötreHton
B. §rcittlien))oUjet ititä ^atjnimitptoefcn
C. ^olijeitor^
D. ©efiingnijfe
E. Strafanffalteit
F. JBefiimtifunß öeö IllïoljoliêtnuS
G. Swjtijs «nïi ^olijeifojiteii
H. ©itotlftanö

IV. IHilitar.

A. SBevttxtltunaëfoften öer

I. SBefoIbung bes ©eïretârê
2. SBeioIburtgen ber Slngefteltten
3. SSureaufoften
4. -UHetjittfe
5. ^obtlmadjungêborbereituttgen

1. SBefoIbuttg beë ÂantottêïrtegèfontTmprê
2. SBejoIbimq bes Slbjutiflett
3. Sefolbuttgett ber SlngefleKteit
4. SBureaufoftert
5. 9JHetjinfe
6. ®in!leibuttgâ= unb ©rganifattonêloften
7. ßoftenanteil ber ßortfeftion

gï-

20,130

645,620
46,165

308,000

gï-

59,400
34,000

908,180
156,710
801,010

65,650
327,800

82,000

gi'- gi'-

59,400
34,000

888,050
156,710
155,390
19,485
19,800
82,000

1,115,566 79 1,213,955 1,019,915 2,434,750 — 1,414,835

4,125
17,474
5,997
3,000
2,972

90
72

55

4,720
18,150
6,000
3,000
3,000

4,375
19,800
6,000
3,000
3,000

4,375
19,800
6,000
3,000
3,000

83,570 17 34,870 — 36,175 — 36,175

4,187
3,600

14,841
4,404
3,300
1,201

15,767

50

70
76

60
78

5,000
3,900

16,800
4,500
3,300
1,500

17,500

—

18,812

5,625
4,200

18,500
4,500
3,300
1,500

18,812

5,625
4,200

18,500
4,500
3,300
1,500

15,767 78 17,500 18,812 37,625 — 18,813



të 34 — 399

fledjnmtg
1906.

Jfflraitfdjlitg
1907. Pormtfd)lû0 fur ba$ |aljr 1908.

Ha

Sinnaljmeu.

lj°

las gaben.

Hf
diuualjuieu.

in
lusgaben.

gv-

5,000
16,925
2,693
1,080

2,700
14,199

31.

28

14

5,250
20,700

3,000
1,000

100
2,700

16,375

81.

Sftufettbe ©ertoaltutig.

IV. Militär.

C. 3euaf)auét>mt>aUutt0.

1. Sefolburtg bes SSeriuaïtcrs
2. Sejolbuttgen ber 21ttgejïellten
3. Sureouïofteti
4. 33erfd)iebette SSerluattungêloften
5. yjiobeUfantmlung
6. SJlietjinfe
7. .Çfoftertattteil ber ^eugljauëmerlftâtten

I>. ;>}eufl<)aMöwerfftätten.

1. 31rbeitêlôî)ne
2. SBer^euge uttb gabrifationêmaterial
3. llttfaltaerfidjerimg ber Arbeiter
4. gittë beë SSetriebêïctpitalë
5. ÎJHetjmê
6. Sieferuttgen
7. SSermaltungêloften
8. ^nbentarberanberung

E. $ci>oté in $a<f)éf«H>eu iuti> Sanonau.

1. 21uffiä)t uttb Sluêlagett
2. SSergüturtg beè Suttbeê
3. $Het3tîtfe

gr-

17,310

gr.

5,500
22,020
3,000
1,300

100
2,700

gr-

17,310

gr.

5,500
22,020

3,000
1,300

100
2,700

14,199 14 16,375 — 17,310 34,620 — 17,310

88,764
18,120
1,137

959
3,500

127,861
14,232

538

10
08
85

80
79
40

94,500
18,400

1,325
945

3,500
135,045

16,375

—

136,865

94,500
18,400

1,325
980

4,350

17,310
136,865

94,500
18,400
1,325

980
4,350

17,310

609 58 — — 136,865 136,865 — —

6,744
3,360
3,900

25
60

6,700
3,350
3,900

3,450
6,900

6,200
3,450

6,900

6,200

7,288 65 7,250 — 3,450 13,100 — 9,650



400 — JV*2 34

JUdjttmtg

1906.

Uoraitrrtjlag
1907. Poratif^lag fur bos |al)r 1908.

il«

fiimioljmcu.

ilf.
Ineptie».

Se

Qittnafymcn.

in=

Ineptie».

Sr.

3,000
2,200

16,652
2,919

74,400
88,500

47
25

Sr.

3,250
2,300

18,100
3,000

74,500
88,500

SR.

Saufettbe SSerUmltuitg.

IV. Militär.

F. «rtfcriuuDcrwaltmm.
1. 33efoIburtg bel S3ertt)alterê
2. 33efolburtqert ber ïtngefteEten
3. SBetrieblfoften
4. 21nfd)affimg bon Seintüdjern urtb ïïîatra^en=

Überzügen
5. ^Metjinfe
6. Vergütung ber @ibgenoffettfd)aft

Sr.

23,000

8,500
88,500

Sr-

3,500
2,400

41,200

3,000
95,850

Sr-

88,500

Sr-

3,500
2,400

18,200

3,000
87,350

10,671 72 12,650 120,000 145,950 — 25,950

21,800
6,735
9,509

46,419
3,717

70
32
70
20

21,800
7,000

10,250
48,000

3,500

G. «reilbeetoaUtum.

1. @ntfd)äbigurtg ber lîretlfommanbanten
a. SBefolburtgett
b. ÜLaggelber

2. SSureaufoftett ber .ßretlformuanbanten
3. Stefolburtgett ber ©elttonldjefl
4. SMrutenaulfjebung

21,800
7,000

13,700
48,000

3,750

— 21,800
7,000

13,700
48,000
3,750

88,181 92 90,550 —

H. ftonfettion bee iöefteibunfl uuö sruöeüfUtuß.

1. Slttfdiaffuttgen unb 31rbeitllbî)tte
2. llttfaEberftdierung ber Slrbeiier
3. gittl bel 93etriebl!apitall
4. -DHetjirtl .....'5. Steferuttgert
6. 93etrieblïoftett

— 94,250 — 94,250

499,071
760

20,934
5,250

539,030
15,767

44
55
45

37
78

450,000
880

24,500
5,250

498,130
17,500

—

551,192

500,000
880

26,250
5,250

18,812
551,192

500,000
880

26,250
5,250

18,812

2,753 85 — — 551,192 551,192 —- —

-



Ni 34 — 401

flettptung

1906.

furnitftiiltig
1907. Porotifd)la0 für bu* $al)r 1908.

I«
ßhumljmcit.

Ü'

Huspbtit.

$ei
Sintmljuteu.

tt

Jtuspbeit.

Sr.

12,163
13,778

26,451
23,431

1,483
2,227
7,271
5,085

16,230

3t.

06
57

24
85
90

56
55

Sr.

25,750
8,500

31,500
27,500
2,500
1,500
8,000
5,500

16,230

9t.

ßaufenbe üSerttmliuttg.

IV. Iliilitär.

J. 2luft>mialmutfl «iib Unterhalt beb flrteflê=
materials.

1. IMegêlommiffariat :

a. Selleibung uttb perfönlidje Slusrüftuttg
b. (Srlïtè bort Äleibern

2. âmgljctitë :

a. 5perfönlicf)e Setnaffnung
b. ßorpsaitsrüftung
e. Stunition
d. (Srl'ôê bort Ärtegsmaterial

3. TrottSporte
4. Slffefuranj
5. Shetjinfe

K. ©rld# bon faittonalctn Arießbmatcrial.

1. @rlbê bon alten Kleibern
2. Srlôë bon altem .fïrtegsmatertal

I«. ©erfdiiebene SMilitärauSflabeu.

1. @d)ü|enh3efen
2. Setträge an nette Jfabettengemepre

(Srftellung neuer ßorpsfontrolten.)

Sr.

73,000
9,000

26,500
22,500

500
1,500

6,570

Sr-

99,000

58,000
50,000

3,000

8,000
5,500

29,090

Sr-

9,000

1,500

Sr-

26,000

31,500
27,500

2,500

8,000
5,500

22,520

76,111 59 106,980 — 139,570 252,590 — 113,020

505
2,267 42

500
1,000

500
1,000

500
1,000 ~~ i

2,772 42 1,500 — 1,500 — 1,500 —

16,667
1,000
3,223

20

07

17,000
1,000
4,000

18,000
1,000

18,000
1,000

20,890 27 22,000 — — 19,000 — 19,000
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402 — As 34

flerfjuitttg
1906.

lUu-aitfrljlflp,

1907. Jïormtfdjlûcj fur bû0 |û!)ï 1908.
Ht

(Siunatjtnen. lusßübeit.

He

ßiitnaijmcit.

i n=

Jttogabeit.

s*.

33,570
15,767
14,199

609
7,283

10,671
88,181

2,753
76,111

2,772
20,890

m.

17
78
14
58
65
72
92
85
59

42
27

gr-

34,870
17,500
16,375

7,250
12,650
90,550

106,980

1,500
22,000

9i.

Saufenbe SBettuattuttg»

IV. Pilitttr.

A. SBertimltuitßöfofteit îicr $tre)frtoit
B. .Hiuttouyfricpfommiifnmt
C. Settßljaubbcrümltttitg
0. geitgijaMlttierfftttttcn
E. Tebotö tit üitifjöfclöen îutb Saugttatt
F. Äaferittntoertoaltttttß
G. ftmSbtrtoaltung
H. üottfeWtott öer Sctleiöuitg uitö Slttirtifhtitg
J. 9lttfbeitia()rttttfl ttttii llntertjult be§ frtegss

materials
K. (frlöö bau fantanalem ^rtegötttnlcrtnl
L. tßerfdjiebette TOitimtuegaben

V. ItrdjemtJefen.

A. *ltertt>altungëfoften öer Sireftion.
1. Sureautofteri
2. Slntetl Sefoïbtmg eirteë Slngejteïlten

B. tßroteftautiftfte nirtf»«.

I. SBefolbitngen ber ©eiftlicfjett
2. S3efolbitngëgLtïagert
3. 2öol)nitrt(]0ent|d)äbigungen
4. ^olgentfdjäbigurtgett
5. Seibgebittge (Spertfionen)
6. Beiträge att ÄoEaturen uttb äufjere ©eiftlictje
7. Seitrag att bett reformierten ©ottesbienft in

Sotottjurn
8. Seiträge art SßfarrBefoïbungen
9. Stjeologifdje Sprûftmgêïommiffiott

10. Stietjinfe
11. Seitrag ,att bie ©eelforge ber bernifetjen

ïaubftvtmmen •

(Sriëtuil, .fîirctjemmtbau, Seitrag.)

Sv-

18,812
17,310

136,865
3,450

120,000

551,192

139,570
1,500

gr.

36,175
37,625
34,620

136,865
13,100

145,950
94,250

551,192

252,590

19,000

gr-

1,500

Sr.

36,175
18,813
17,310

9,650
25,950
94,250

113,020

19,000

266,048 09 306,675 988,699 1,321,367 — 332,668

365
1,000

25 300
1,000

*

400
1,000

400
1,000

1,365 25 1,300 — 1,400 — 1,400

607,416
5,626

17,335
46,578
23,502

5,077
580

1,412
1,646

150,475
1,200

6,063

60
60
20
80
20

40
60

670,000
7,000

17,800
47,200
23,900

5,550
580

1,415
2,000

149,520
1,200

—

1,415
500

743,000
7,000

16,600
48,000
25,600

6,225

580

2,500
178,750

1,200

1,415

743,000
7,000

16,600
48,000
25,600

6,225

580

2,000
178,750

1,200

864,088 60 923,335 — 1,915 1,029,455 — 1,027,540

-



JVs 34 — 403

j&Edjmutfl

1906.

lUu-nurrfjlug

1907. $ormifd)lû0 für bo* $nljr 1908.
S«

Siuutttjrafii.

H

luaphcu.
ilî

(Sitraajjmcn.

E

Hu0gabcu.

gr.

127,959
11,000

1,740
1,865

90

9Î.

80

80

3-ï-

132,000
12,100
2,000
1,865

200

91.

Sttufetibe SScrhmltmtfl.

V. Birdjenwefen.

C. Sitdje.
1. SBefolbungm ber ©etftlidjen
2. Setbgebtnqe (^enftonett)
3. âÔDljmmgêentî^âbigungert
4. Beitrag an bte SBejolbimg bes 33tfd)ofê
5. ïljeologifdje ^rtifungêlommiffiort

D. eOtifiratftolifdjc «itdjc.
1. SBelotbungen ber ©eiftlidjen
2. Sejolbung^ulagert
3. Sôo^ttungêentfdjâbtgurtgen
4. ^oljentidjäbtgungen
5. ^Beitrag ait bie 33e[oIbuttg beê 33ifd;ofS
6. 2f)eologtfd)c $rûfuitgêfommtf|toit

A. ^cmaltiiimôïojiten ïicr îircfttou
B. ^roteftantiî(|e .SVtvrfic

C. SKömijd)fttt()oli|(f)c Ätrdjc
D. ©jriftfitt^olii^e &M)e

VI. îfnfcrnditsroefni.

A. 'ücviDrtltimitofoflcu !>«» ®ircïû«m un0
öet

1. ÜBeiolbttug beâ ©elretärS
2. 23efoIbungen ber Ingeftettten
3. $8ureau!oftert
4. SOliet^irtfe
5. ^ritfurtgdloften, Sterten, Sïetfelnfteit
6. @d)ulflmobe

g*-

50

gv.

132,000
11,700
2,100
1,865

250

gv. gr.

132,000
11,700
2,100
1,865

200

142,474 — 148,165 50 147,915 — 147,865

12,700
2,100
1,200

2,750
273 50

13,600
2,500
1,500

900
2,750

200

—

50

17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

250

—

17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

200

19,023 50 21,450 — 50 25,550 — 25,500

1,365
864,088
142,474
19,023

25
60

50

1,300
923,335
148,165
21,450

----- 1,915
50
50

1,400
1,029,455

147,915
25,550

—
1,400

1,027,540
147,865
25,500

1,026,951 35 1,094,250 — 2,015 1,204,320 — 1,202,305

4,000
9,300

10,398
935

4,535
4,101

70

95
30

95

4,000
10,200
7,650

935
7,500
3,500

—

3,000

5,125
12,100

7,650
950

10,500
4,000

— 5,125
12,100

7,650
950

7,500
4,000

33,270 33,785 3,000 40,325 — 37,325

1



404 — Ni 34

l'u'tijmuiiî
1906.

gorfluftijlfls
1907. Porartfdjlog fiir bas $aljr 1908. iod

fêitmalimtn.

üf i»=

(Sinnaifinru. lusplmt.

gr. 91. gi\ 9t.

297,130

4,100
31,650
34,707
58,031
17,576
98,015
24,198

10,463
4,708
2,474
5,960
2,890
1,883
2,356
3,623
3,227
4,251
2,700
6,007
5,097
4,283

1,528
995

4,777

1,534
398
524

1,498

3,580

1,554
818

1,107
592
824

1,984
1,119

21,405

626,771

15
85
70

25

10
12
30
87
30
20
05
62
40

45
70
20

80
85
87

60
60

70

87

82
95
75
45
95
55
40
95

303,070

4,100
32,600
34,950
59,000

98,015
24,150

60,950

47 616,835

Sîaufettbe ©ernmltuitg«

VI. Itntcrridjtsœefen.

Jî. £o(S)î<l)uk uni) 34er<mneif<t)ule.

1. Sejolbungett ber Sßrofefforen uttb Honorare
ber SDogetttett

2. ^enftorten
3. Sefolbuttgett ber îtffiftenten
4. SBefoIbuttgett ber SlngefteEteu
5. Serlualtungêloflen (Mobiliar, Skfyegung te.)

(S3otamfdje'ê ïleubatt, ÏRbblterung.)
6. SRietjinfe
7. S3ibliot£)eïen
8. ßeljrmittel uttb ©ubfibiaranftalten :

1. Spoïifïitttfc^e 31nftalt
2. (^trurgtjc()e .ttlini!
3. 54îebt3ittifc£)e Ältttil
4. Slnatomifdjeë ^uftitut
5. ^U)t)|lologi|"d)es Snftitut
6. 3lugett§etlEunbe
7. 'Dtiatrtfd^Iartjngûlogtfiijeê $nftitut
8. ïpat^ologtfcÈ)e Slnftalt
9. 9J7ebiginif(^=c^emifd;eâ Snftitut

10. £t)gienifd)=baftertologtfcdeê ^nftitut
11. Spafteur=3nftitut
12. Organise Gfjentie
13. 21ttorgcmifd;e Cîljentie
14. Spi;t)fifaïifc^eê Kabinett unb tcUurtfdjes

©bferbatorium
15. 99litteraIogifdde ©atttmlung
16. Soologtfclje Sammlung
17. Pjarmageuttîdjes jnftitut • • • •

18. pjarmaMogifd)eê $nftitut....
19. Sermatologifcljeë Snftitut
20. edgra1;tfcl)eô $uftttut
21. ^fyc£)oIogi|bf)eë Snftitut
22. iîunft£)iftorif(^(e Sammlung

ïterarjtteiicfjule :

23. 2Inatomie
24. ^p^fiologte
25. ^ot£)flogtfcde îhtatomie
26. STier^udjt
27. @t)tïurgifd)e $IiutE
28. 5Utebgtmfd;e JMtntf
29. 9ïntb uïatorifcf>e Sltnif
30. 33etertnär=2tyot^ele
31. 33ibIiotf)eE
32. 3nftitutêgebû|reu

tlebertrag

3t- 3r-

4,000

1,500

315,090
2,500

32,600
37,300
65,500

141,285
24,250

26,000

31,500

91,000

709,525

5v. Sv.

311,090
2,500

32,600
37,300
64,000

141,285
24,250

65,000

678,025



34 — 405

Jtedpumj
1906.

fbranftlilflti
1907. Pormtfdjlog für bog goljr 1908.

H®

ßiuttaljmtii.

*•
Jiwgabrtt.

Ht
fiiauoljrafu.

in«

Utispbrit.

gr.

626,771

24,121

5,548
8,471
2,500

140,000
500

3,000

47,653
4,020
1,500

2,248

81.

47

19

83

60
10

».

616,835

27,150

5,000
7,100
2,500

140,000
500

3,000

47,650
4,015
1,500

2,000

8t.

Saufende ©ertualtung.

VI. Unterridjtöitiefen.

B. £o<f>fd)ttle »utt> ïicrarjncif(f»ule.

llebertrag
9. Sotanifdjer ©arten :

f a. Setriebdrect)nung
b. ißadjtjtnd

1 c. Seitrag bed Surgerrated ban Sern
10. Sierfpitat
11. Statrifelgelber
12. Settrag ber SintDopnergemeinbe Sern an

bie potiftinifdje Slnftalt
13. Seitrag an bie JHinifen int $nfelfpital :

a. Seitrag an bie bier JHiniten
b. Seitrag an bie Sefolbmtg bed §itlfd=

cpirurgen
c. Seitrag an bie Setriebdtoften bed Slibttb

gen=2Ipparated
d. 3tmortifation ber Saitborfdjüjfe
e. Sergütung für ©ebäubeunterpalt

14. Seitrag an bie Sßoliflinif bed $emterfpitald
15. .ftunftpiftorifipe Sammlung, ïtnfcpaffungen

(§pgienifc£)=bafterioiog. Snftitut, 8eprmittel=
anfcpaffungen.)

C.

1. .fiantondfcpule ipruntrut, Seitrag
2. Staatsbeiträge an ©pmnafien unb 5ßro=

gpmnafien
3. Staatdbeiträge an ©efunbarfcpulen
4. Snfpettion _

5. ^enfionen für SJJÎi11etfdjuUef)rer
6. Stipenbien

(,tiJantons|c£)üIe Sern, ißenfionen.)

31,500

950

1,000
30,000

8,000

2,500

5,500

gi'-

709,525

21,750
8,945

25,000

140,000

500

3,000
26,850
4,015
1,500
2,000

gi--

!-.
5,000
8,000

2,500

gr-

678,025

28,745

140,000

500

3,000
21,350

4,015
1,500
2,000

838,294 53 828,050 — 79,450 943,085 — 863,635

51,000
205,199

581,068
2,600

51,433
9,323

600

95

40

35
42

51,000
211,610

605,321
5,200

54,325
12,300

—

5,000
6,000

1,800

51,000

233,105
666,000

5,200
51,025
17,500

—

51,000

228,105
660,000

5,200
51,025
15,700

901,225 12 939,756 — 12,800 1,023,830 — 1,011,030

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 104*



406 — JVÎ 34

^ettrmmg

1906.

Hflranlltijlag
1907. Poratifdjlog für îme $al)r 1908. io

(gimialjmcn.

h »

lusgaben.
it

ffiimmljmeH.

tt

lU00ßbcii.

3*-

1,437,461

101,358

99,997
22,789
15,046
40,000

165,614
1,805

49,766
2,708
3,585

48,040
40,927
12,271
3,100

91.

85

25
55
50

20
50
65
25

10
75

gr.

1,450,000

101,258

104,000
23,000
15,000
40,000

167,500
1,800

49,600
3,000
3,800

47,000
42,000
13,000
5,000

SR.

ëaufettDe JÖernmltmtß.

VI. Hnterridjtsroefen.

D. spvitttatf<f)ulett.
1. DrbentlicEje ©taatêptagen an ße£>rer£»efoI=

bitngen
2. Slufjerorbentlicfye ©taatêgulagen an arme

(Semeinben
3. Seibgebinge (Sßenfionen)
4. Beiträge an erweiterte Oberfaulen
5. Seiträge an Seljrmittel ltnb Sibliott)eten
6. Beiträge an ©chulhauêbauten
7. Stäbchenarbeitefdjulen
8. Turnunterricht
9. ©chutinfpeftoren

10. Ibteilnngëmetfer Unterricht
11. .0»anbfertiqfeitsunterricf)t
12. Beiträge an ßeljrntittel für ©tinier
13. $ortbilbungêfdjule
14. ©tetlbertretung trauter Serrer
15. Seiträge an ©pejiatanftalten für anormale

Iftnber

E. geftvcrbtifrimaüanftalteti.
1. S)eutfd)eê Selfrerfeminar :

A. Unterfeminar <£>oftoil.

a. Sermattimg
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Serpfleguitg
e. UJÎietgins
f. Saubroirtfdjaft

Setriebâergebniê
g. Anbentarüeränberung
h. tîoftgelber

B. Oberfeminar Sern.
a. Serroaltung :

1. DJcobitiar, îtnfauf unb Unterhalt
2. Sefjehung, Seteudjtung, jc.
3. Ibmart
4. Sureaufoften
5. (Sebäube, Unterhalt

b. Unterricht :

1. Sefolbunqcn '

2. Sehrmittel, Sibliotljet, jc.
c. yjiietgins
d. ©lipenbteit
e. Dieifeentfihäbigunq

(Sinrichtungëtoften.)

gr. gr.

1,470,000

101,358
104,000
25,500
15,000
40,000

170,000
2,000

49,600
3,000
3,800

54,000
47,000
13,000

5,000

S*- Sr-

1,470,000

101,358
104,000
25,500
15,000
40,000

170,000
2,000

49,600
3,000
3,800

54,000
47,000
13,000

5,000

2,044,471 60 2,065,958 — — 2,103,258 — 2,103,258

7,781
28,354
26,366
14,140
6,405

139

97
46
73
99

23

•

7,800
30,700
28,000
15,000
6,405

100

300

700

7,800
31,400
28,300
17,000
11,840

600 100

7,800
31,400
28,000
17,000
11,840

82,909
1,226

15,400

92
50

87,805

15,105
—

1,000

15,500

96,940

15,500

95,940

68,736 42 72,700 16,500 96,940 — 80,440

1,271
2,785
1,500

202
171

32,626
3,181
8,050

44,255

13,759

90
55

40
50

65
65

90

500
3,000
1,500

150
200

33,800
2,000
8,050

55,055
435

— —

500
3,500
1,500

150
250

34,500
2,000
7,875

54,150
435

—

500
3,500
1,500
•150

250

34,500
2,000
7,875

54,150
435

107,804 55 104,690 — — 104,860 — 104,860
1



Ni 34 — 407

Jtwtjmmg

1906.

Horanfiljütg

1907. $ormtfd)lûg fur bo$ $ûl)r 1908.
Ii o

iiunaijmcu.

Ü

luegalitii.

Ue

Ciinialjineit.

iit
lusgnbeu.

Sr.

5,725
25,603
14,913
5,771

2

sr.

15
65
70
36
50

Sr.

5,800
27,200
15,975
6,100

SR.

Saufeitbe SBertoaltmtfl,

VI. Intemdjtgroefen.

E. £e()tetbUî»tttt0ê(Utflatten.

2. Seminar Sprnntrut.
a. 33erroaltunq
b. Unterricht
c. Otafjrung
d. SSerpflegung
e. Sanbmirtfdjaft

ïïetriebëergebniê
f. ^nbentarberänberitng
g. .fîoftgelber
h. Stipenbien für Sjterne

3. Seminar £>inbelbant.
a. SSermaltung
b. Unterricht
c. ïtahrung
d. SSerpflegung
e. 3Jlietjinë

SBetriebëergebniê
f. Snbentarberünberung
g. Hoftgelber

4. Seminar Oelsberg.
a. Stermaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. SBerpftegung
e. ÎRiehinê

Setriebêergebniê
f. Sttbentarberänberunq

g. Äoftqelber

5. SBieberhotunggfurfe unb Spenjtonen.
a. SeminarIehrer=Spenfionen
b. 30iebert)olungë= u. gortbitbungsturfe

6. Schwei jerifdje SdjulauèfteKung

Sr.

400
25

%x.

6,300
28,300
16,225
6,500

Sr. Sr.

6,300
27,900
16,200
6,500

52,016
425

8,565
7,275

36
35

55,075

7,875
9,000

—

425

7,700

57,325

7,800
7,700

56,900

7,800

50,301 01 56,200 — 8,125 65,125 — 57,000

1,616
7,547
9,591
2,857
1,155

95
39
39
85

1,700
7,635

10,555
4,000
1,155

—
—

1,700
8,440

10,555
4,200
1,240

— '

1,700
8,440

10,555
4,200
1,240

22,768
2,024
4,785

58
60

25,045

4,785 4,785

26,135

4,785

26,135

20,008 18 20,260 — 4,785 26,135 — 21,350

4,131
4,845

13,175
3,364
2,305

50
23

24

4,280
5,100

13,175
3,500
2,305

— — 4,340
5,600

13,175
3,600
2,555

—

4,340
5,600

13,175
3,600
2,555

27,820
195

5,535

97 28,360

5,520
—

5,500

29,270

5,500

29,270

22,480 97 22,840 — 5,500 29,270 — 23,770

4,625
1,180

— 2,000
2,000

— — 4,100
2,000

— 4,100
2,000

5,805 — 4,000 — — 6,100 — 6,100

2,000 2,000 3,800 3,800

2,000 — 2,000 — — 3,800 — 3,800
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glerijmmg

1906.

üflrmtrrijlaii
1907. Pormtfdjlog für $nl)r 1908.

P«

$inna|)tnctt.

1P

luggabrti.

Pf
ötimjßljtttett.

itt»
|u0gaben.

Sr-

60,000

ïR. Sr.

60,000

SR.

gaufettbe 'iUunmltumi.

VI. Unterridjtsroefen.

7. Seitrag auê ber Sunbeëfubbention (VI. J.
2. d.)

1. ®eutfcf)eê Setjrerfeminar :

a. llnterfeminar .fpofiuit
b. Oberfeminar Sern

2. «Seminar Sßruntrut
3. Seminar ipinbelbant
4. Seminar SetSberg

5. 2ßiebert)otungefur|e unb ipenfionen
6. Scpulansftetlimg, Seitrag
7. Seitrag auê ber Sunbeêfubbention

F. irtubftutumcuanftrtUen.
1. Scubftummenanftalt iJJiünctjenbnctjiee.

a. Sermaltung
b. Unterricht
e. 91at)rung
d. Setpftegung
e. ÛJÎietginê
f. ©emerbe.

g. Sanbmirtfdjaft

Setriebèergebniê
L. (-ynbentarüeränberung
:. lïoftgelber

2. Saubftummenanftalt Söabern.

Seitrag beê Staates

3. SanbftummemSubftitutionêfonbê.
Zinsertrag

Sr.

60,000

Sr- Sr-

60,000

Sr-

60,000 — 60,000 — 60,000 — 60,000 —

68,736
107,804

42
55

72,700
104,690

— 16,500 96,940
104,860

— 80,440
104,860

176,540
50,301
20,008
22,480

97
01
18
97

177,390
56,200
20,260
22,840

—

16,500
8,125
4,785
5,500

201,800
65,125
26,135
29,270

—
185,300
57,000
21,350
23,770

269,331
5,805
2,000

60,000

13 276,690
4,000
2,000

60,000
—

34,910

60,000

322,330
6,100
3,800

60,000

287,420
6,100
3,800

217,136 13 222,690 — 94,910 332,230 — 237,320

3,739
7,365

20,527
11,092
4,700
1,232
1,778

15
20
45
60

60
30

3,875
8,000

20,000
9,900
4,700
1,000
1,000

—

6,400
3,200

4,380
9,600

20,600
10,200
5,820
5,400
2,200

1,000
1,000

4,380
9,600

20,600
10,200
5,820

44,413
291

11,701

50
95
65

44,475

11,425

9,600

11,600

58,200

11,600

48,600

33,003 80 33,050 — 21,200 58,200 — 37,000

8,250 8,700 9,000 9,000
8,250 — 8,700 — — 9,000 — 9,000

2,351 50 2,300 2,300 2,300
2,351 50 2,300 — 2,300 — 2,300



M 84 — 409

Jtrrfjmtng

1906.

Jtorratfidjlgg

1907. Pormtfd)lû0 für ÎIO0 gûljr 1908.
Hl

dittuajittien.

i(t

luepben.

Ue

(SimtalptUH.

in=

Ausgaben.

Sr.

33,003
8,250
2,351

iß.

80

50

33,050
8,700
2,300

91.

ëaitfettbe

VI. itnterridjtsttiefen.

F. îaubftummcnauftaUcn.
1. üCaubftumntenanftalt 30îiinc^enBucf)fee
2. Saubftummenanftalt SSabern
3. ïaubftununen^ubftitutionêfonbë

G. «unfb
1. £>ifiorifcï)eê Sîufeunt:

a. Beitrag an bie Setriebêfoften....
b. gSeitrag fur Sanbanfauf, imortifation

2. Sunftmufeunt, ^Beitrag an bie Setriebêïoften
3. 3l!abemtîd)e Sunftfammtung, Seitrag
4. Sfufitfdjule, Seitrag
5. ©djtbeijerifdjeë Sbiotiton, Seiträge
6. ©dgneijerifdje Sibltografifjie, Seitrag
7. Spaltung bon Snnftaltertiimern....
8. „Särnbütfdf", Seitrag
9. érfteïïnng beg bernijcfjen Urfunbemuerfeg

10. ©tabttfjeater Sern, Seitrag an ben Setrieb
11. Sltpineê Sîufeum, Seitrag
12. ïtnfauf beg ©emätbeg bon ©iron

H. l'ebrmitteb'iîerlitfl.

1. Set)rmittel.
a. Sorräte auf 1. Sannar
b. Srfteïïungêfoften bon Setfrmitteln
c. Srloê bon Setjrmittetn
d. ©ratigejemfdare
e. Sorräte auf 31. Se^ember

2. Setriebëïoften.
a. Sefolbungen
b. 2lrbeitêlôf)tte
c. sJJiaga,')in= unb Sureantoften
d. SMetjing
e. gradften unb tßorti
f. 3ins beg Setriebgtafùtalg

3. (Srtragêbertoenbung.
a. 21mtlid)eg Sctjutbtatt, Soften
b. Setjrerberjeidjnig, .Soften
e. Sintage in bie Steferbe

Sr.

21,200

2,300

Sr-

58,200
9,000

Sr.

2,300

Sr-

37,000
9,000

88,902 30 39,450 — 23,500 67,200 — 43,700

14,500
10,000
3,000
3,500
4,300
1,000

300
3,606
2,000
3,000
5,000

500

—
13,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,000

300
8,650
2,000
3,000
5,000

500

—
—

15,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,114

300
8,050
2,000
3,000
5,000

500
30,000

—

15,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,114

300
8,050
2,000
3,000
5,000

500
30,000

50,706 — 52,750 — — 84,264 — 84,264

216,639
206,749
167,893

489
296,645

60
15
65
15

303,360
95,873

135,817

299,529

—
154,052

256,488

271,059
103,574

385
154,052

256,488

271,059
103,574

385

40,660 05 36,113 — 410,540 375,018 35,522 —

6,000
1,629
2,880

995
856

6,778

50
80

85
30

6,162
1,500
2,190

995
750

5,000

—

1,500

7,525
1,750
2,586
1,930
2,400
5,000

— 7,525
1,750
2,586
1,930

900
5,000

19,140 45 16,597 — 1,500 21,191 — 19,691

2,236
10

19,294

40
80

1,800

17,716

— — 1,800

14,031
—

1,800

14,031

21,519 60 19,516 — — 15,831 — 15,831
1 1
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410 — Ni 34

Jledjituttg

1906.

goraufitjlng
1907. Porûitfdjlûg fut bû0 $tt!)t 1908.

ü«
6ittnal|men.

d-

luBgabctt.
it

dinnatfmen.

in-
luBgaben.

Sr.

40,660
19,140

SR.

05
45

Sv-

36,113
16,597

SR.

Saufenbe üßerumltung.

VI. ilntcrridjtgroefcn.

H. £eMmittel>»erlag.
1. Sefyrmittel
2. Setriebêtoften

Setriebêertrag
3. Srtragëberuienbuttg

J. »uttbedfubbention für Me »rintatfdtule.
1. Seitrag beê Suttbes
2. Sertuenbuttg :

a. Seitrag ait bie Sefjrerberfictjerungêtaffe
b. Seitrag art bie ginîaufêïoften alter Serrer

irt bie 8et)rerberfid)eruttggfaffe
c. 3ufct)üffe art Seibgebittge
d. ©taatêfeminare, Seitrag att bie Siet)r=

foften (VI. E. 7.)
e. Seiträge att belaftete ©ettteirtbett mit ge=

rittger ©teuerfraft
f. Seiträge att bie ©emeittbett, 80 ;)ip. auf

bett Sprimarfdjiiler
(Seitrag att bie Soften ber tteuett Semer
©efjulmanbtarte.)

K. SBefftmpfuttg bed SUfoftelidtttud.

1. Seitrag auê bem Sltlofioljefjrttel
2. Seiträge an .Çîittberfjorte

A. SenuattungStoften ber $>ireïtioit u.ber@biuibe
B. f>odjfd)ule uttb Sieraraneifdjule
C. SRitteïfdjuten
D. üßrintarfdjitlett
E. fieljrerbilbuttggaitjitalten
F. Saubftummenanftalteit
G. àîunft
H. 8eljrjitittels$erfag
J. SunbeSfubbentiatt für bie ^riutitrftfjuïc

K. SBefämUfuttg beö 9Ufaljoli8mu8

Sr-

410,540
1,500

Sr.

375,018
21,191

Sr.

35,522

Sr.

19,691

21,519
21,519

60
60

19,516
19,516

412,040 396,209
15,831

15,831
15,831

— — — — 412,040 412,040 — —

353,659

100,000
30,000

32,536
60,000

50,000

79,226

1,896

SO

70

45

65

353,000

100,000
30,000

30,000
60,000

50,000

83,000

—

353,000

100,000

30,000
30,000

60,000

50,000

83,000

353,000

100,000

30,000
30,000

60,000

50,000

83,000

— — — — 353,000 353,000 — —

1,500
1,500

1,500
1,500

— 1,500
1,500

1,500
1,500

— — — — 1,500 1,500 — —

33,270
833,294
901,225

2,044,471
217,136

38,902
50,706

95
53
12
60
13
30

33,785
828,050
939,756

2,065,958
222,690
39,450
52,750

—

3,000
79,450
12,800

94,910
23,500

412,040
353,000

1,500

40,325
943,085

1,023,830
2,103,258

332,230
67,200
84,264

412,040
353,000

1,500

—

37,325
863,635

1,011,030
2,103,258

237,320
43,700
84,264

4,119,006 68 4,182,439 — 980,200 5,360,732 — 4,380,532



As 34 — 411

§tedfmmg

1906.

Unnmfdflag
1907. Hormtfdjlûg fur bûô $ûljr 1908.

$0
«itntaljnteii.

d«

Insßobftt. Sitraatyntit.

It«

Imgabrn.

Sr.

4,000
2,600
2,266

870

81.

95

Sr-

4,562
2,900
1,800

870

81.

Sattfettbe ^crhmltuitg.

VII. CSemeinberoefen.

A. often ber ®ireïtton btô
(«cmeittôctocfeuô.

1. 33efDÏbung beê ©efretârê
2. Sefolbunq beê ïfngefteïïten
3. Sureau= unb IReifeîofiett
4. ÏRiet^infe

VIII. JUmemuefett.

A. ûtcrtoaltuudêifoften ber Strettion beb
VMrmcnU'Cieub.

1. Sefolbmtgen ber Beamten
2. Seîolburtqen ber 2tngefteïtten
3. Sureaufoften
4. ajtietjittfe

B. ftontmifflott unt» Snfbeftoren.

1. Cantonale Slrmenfommiffion
2. kantonaler 5lrmenin[f)eftor :

a. Sefolbung
b. fReifeJoftert

3. 9lrmemnfyeftoren

Sr- Sr-

4,625
3,200
2,000

995

Sr. Sr.

4,625
3,200
2,000

995

9,736 95 10,132 — — 10,820 — 10,820

8,500
12,583
5,091

940
60

9,563
12,250
5,000

940

1,600
10,625
14,100
5,000

950

10,625
12,500
5,000

950

27,114 60 27,753 1,600 30,675 — 29,075

346

5,000
1,020

17,389

20

35
30

400

5,250
1,200

18,000

— 400

5,500
1,200

18,000

—

400

5,500
1,200

18,000

23,755 85 24,850 — 25,100 — 25,100



412 — JVs 34

fledptmtg

1906.

PwnrrfjlflS
1907. Pormtfdjlacj für îms $oljr 1908.

P

liittmljttteit.

Olj

|U00ttltfU.

P«

ßinnaljmeii.

iit=

JUspärii.

Sr-

993,342
334,725
249,657
296,852
200,000

5ft.

60
15
48
52

Sr.

995,000
340,000
250,000
315,000
200,000

3t.

Saufeitbc ^ernmltuug.

VIII. Urmcnmcfcn.

C. Srmenpfïege.

1. 33etlxäge an ©emeinben :

a. Setträge für bauernb llnterftüßte
b. Setträge für horübergelfenb llnterftüßte
c. Setträge gemäß §§ 59 ttttb 123 21. @.

2. 2luêmârtige 2lrmenf>fleqe
3. 2lußerorbentIic[)e Seitrage an ©emeinben

D. Sejitïë« Uttt» ©ewteinöe^Serpflegung^«
rtttftaltctt, Beiträge.

(1. ©berlänbifdje 21nftalt in Utjigcn
2. ©eelänbifdje 2lnftalt in Söorben
3. Slittellänbifcße 2lttftait in 9liggiêberg
4. (Stabtbernifcße 2lnftalt in Äüflemil

15. Dberaargattifdfe 21nftalt itt 2)ettenbüf)l .'
6. Êmmentfjalifdje 21nftalt in grieniêberg
7. 21nftait beê 2lmteë Signan in Sattgnan
8. Serfdjiebene @emeinbe=2(nfta(ten .J

E. ©ejtrïê» «ni» $prit>rtt«®r3tel)UttgértwftatteM,
Seiträge.

1. Orphelinat tn ©aigneïégier
2. Orphelinat in ißruntrut
3. Orphelinat in Sourtehtrt)
4. Orphelinat itt SJelêberg
5. Orphelinat in 9iecontnlier
6. grgie^nngganftalt in öherhipf)
7. (Sr^tefptngganftalt in ©nggiftein
8. Srgiefynngëanftalt im ©teinboljti
9. 2lnftalt für fd)tuad)finnige ßinber in Surg=

borf

Sr. Sr-

995,000
340,000
250,000
315,000
200,000

Sr. Sr.

995,000
340,000
250,000
315,000
200,000

2,074,577 75 2,100,000 — — 2,100,000 — 2,100,000

12,875
8,425

10,825
8,750
9,750

10,000
5,150
6,975

—

76,000 — — 78,000 — 78,000

72,750 — 76,000 - — 78,000 — 78,000

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

— 2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

7,000

— 2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

7,000

23,500 — 23,500 — 30,500 — 30,500



JTs 34 — 413

ftedfmtng

1906.

Itorflitfritlflg
1907. Poronfdjlag für $nljr 1908.

Pa

(îiiraoljœni.

1)

lusgaben.

Pf
itmmhmctt.

iit
lusgaben.

I »

3,147
4,219

13,968
8,775
5,750
6,621

SR.

10
17
99
62

61

gv-

3,250
3,900

12,500
7,650
5,750
4,700

SR.

£<tufetri>e

VIII. Jirmenttjefen.

F. «nntourtlc erjicfmttgêûttftaltCM.

1. Sanborf.
a. ätertnaltung
b. Unterricht
c. 57at)ruitq
d. SBerpflegung
e. ÜJUetjtnfe
f. 8cmblr>irt[d)aft

SBetriebêergebniê

g. ^nbentarberänberung
h. Äofigelber

2. ülarwangen.
a. SBertnciItnng
b. Unterricht
c. Währung
d. äterpftegung
e. attietjinfe
f. ßanbrnirtfchaft

SBetriebëergebniê

g. Snüentarberänberuitg
h. Äoftgetber

3. @rïad).

a. SSermaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. SSerpftegung
e. Sudeten]e
f. ßanbnrirtfchaft

SSetriebêergebnië

g. 3;nbentarberänbernng
h. Hoftgelber

800

20,400

gv.

3,500
4,200

13,500
9,000
5,330

15,420

gv.

4,980

gr.

3,500
4,200

13,500
8,200
5,330

29,239
686

8,372

27
40
50

28,350

7,350
—

21,200

8,900

50,950

1,150 7,750

29,750

21,553 17 21,000 — 30,100 52,100 — 22,000

3,148
3,709

11,764
8,608
5,330
3,656

33
11

45
30

19

3,100
4,000

13,400
8,000
5,330
3,500

—

700

15,350

3,200
4,000

13,400
9,200
4,835

11,850 3,500

.3,200
4,000

13,400
8,500
4,835

28,904
854

8,205

30,330

7,700
—

16,050

9,400

46,485

1,465 7,935

30,435

21,553 — 22,630 — 25,450 47,950 — 22,500

2,703
2,307

15,098
6,456
3,317
8,801

44
99
25
10
50
26

3,000
3,000

14,250
6,000
3,310
7,160

—

200
800

19,700

3,000
3,300

14,650
7,300
3,785

12,565 7,135

3,000
3,300

14,450
6,500
3,785

21,082
1,273
7,512

02
60
50

22,400

7,400
—

20,700

8,500

44,600

1,100 7,400

23,900

14,843 12 15,000 — 29,200 45,700 — 16,500

«
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414 — Ni 34

ftfriptung
1906.

llurattfitfjlflg
1907. Pormtfdjlog fur bas löljr 1908.

P«

(•Hmmljituii.

IIs

Juisgalmt.

Pt
(Siititaljiiifii.

in «

Insgnbtii.

gr.

3,173
3,606

11,733
4,758
3,090
3,812

SR.

48
08
21
45

08

ftr.

3,300
4,100

10,350
5,500
3,090
3,250

SR.

Saufeitbe ©erluaïtmtg.

VIII. ^rmemticfen.

F. Cantonale (irjietiungSanftatten.
4. Äet)rfa|.

a. tßertbaltung
b. llrtterridjt
c. 9tat)rimg
d. Söerpflegimg
e. SMiet^infe
f. Sartbrotrtfdfaft

SSetrtebsergebtttë

g. ^nbetttarberättberuttg
h. Äoftgelber

5. SMttelen.
a. Söerttmttimg
b. tlnterridjt
c. SJlatgung
d. S3erpf£eqimq

e. SûHetjirtê
f. Sanbibirtfdjaft

Setriebêergebnië

g. Snbentarberättberimg
h. lîoftqelber

6. Sottbilier.
a. 3}ertr>alturtg
b. ltnterrid)t
c. SJiafjrurtg
d. Skrpfleguttg
e. SDlielgiitê
f. ßanbiüirtfdjaft

Setriebêergebrriê

g. ^nbentarberättberung
h. lloftgelber

7. £oberere.
a. Sleriüaltuitg
b. Unterricht
c. Sftafjruttq
d. SSerfiflegunq
e. SJÎiet^inë
f. 8artb)ütrtfc£)aft

S3etriebêergebniê

g. Snbmtarberänberung
h. .(ïoftgelber

(Äoftert bor bem Selbftbetrieb burd)
ben Staat.)

gr-

900

13,000

gr-

3,300
4,100

12,900
5,500
4,660
9,750

g*-

3,250

gl"-

3,300
4,100

12,000
5,500
4,660

22,549
432

5,785

14 23,090

5,620

13,900

6,500

40,210

880 5,620

26,310

17,196 14 17,470 — 20,400 41,090 — 20,690

2,542
2,964

13,646
6,811
3,980
5,783

55
17
20
18

32

2,685
3,800

13,250
6,300
3,980
3,865

150
600

10,920

3,135
4,400

13,500
7,100
3,765
6,920 4,000

3,135
4,400

13,350
6,500
3,765

24,160
2,087
8,467

78
30
50

26,150

7,150
—

11,670

8,250

38,820

1,100 7,150

27,150

17,780 58 19,000 — 19,920 39,920 — 20,000

3,688
3,701

14,953
9,203
4,390

464

38
63
57
61

49

70
65
50

4,000
3,000

14,500
7,000
4,390
1,090

— 180

17,900

4,000
3,900

15,180
8,805
4,385

16,810 1,090

4,000
3,900

15,000
8,805
4,385

85,472
797

10,372

31,800

7,800
—

18,080

10,200

53,080

1,200 9,000

35,000

24,302 55 24,000 — 28,280 54,280 — 26,000

2,705

2,670
1,311

1,957

95
20
15
25

55

2,510

2,000
1,600 i

3,600

2,660
2,300
8,760
4,740
1,200
2,820 780

2,660
2,300
8,760
4,740
1,200

4,730
2,456

1,553

50

55

6,110

—

3,600

4,500

22,480

600 3,900

18,880

8,740 05 6,110 — 8,100 23,080 — 14,980



JVs 84 — 415

Jltdjttmtg
1906.

iJormtltlilag
1907. jPoroitfdjlag fur bas $aljr 1908.

§t<

iiumtljmett.

r(f>

lusgabtn.

Pe

(Siuttaljmen.

in«

Juwgabftt.

St.

21,553
21,553
14,843
17,196
17,780
24,302
8,740

31.

17

12
14
58
55
05

St-

21,000
22,630
15,000
17,470
19,000
24,000
6,110

».

£attfenbe &e?bwlimtg*

VIII. ^rmenroefett.

F. «autouûle erjiel)u«8êattftttUcn.

1. Sanborf
2. Slartoangen
3. @rlac£)

4. ,fM)rfa|
5. Vrüttelen
6. ©onbilier
7. Sobereffe

G. ®erfd)tebene Unterftfttjuuflcn.

1. VerufSftipenbien
2. Verpflegung Iranler .fïantonSfrentber
3. Veiträge an ÇûlfSgefellfctjaften int 2luëlanbe
4. llnterftütumgen bei Stäben buret) 9latnr=

ereiqniffe

H. »cfäiubfutta bcS SUfopoliêmué.

1. Veitrag auS bent Slllopopjepntel
2. Velämpfung beê SïïlopoIiêmuS

J. »eiträfle on Stnftalten file Stauten uttb
@inrid)tuttgett.

1. ^ufcpuB anö beut llnterftüijungSfonbS für
31nftalten

2. Beiträge an 31rmen= unb Airantenanftalten

St-

30,100
25,450
29,200
20,400
19,920
28,280

8,100

St-

52,100
47,950
45,700
41,090
39,920
54,280
23,080

St- St-

22,000
22,500
16,500
20,690
20,000
26,000
14,980

125,968 61 125,210 161,450 304,120 — 142,670

20,825
21,603
5,000

20,000

60
24,000
21,500

5,000
20,000

— 24,000
23,000

5,000

20,000

—
24,000
23,000

5,000

20,000

67,428 60 70,500 — 72,000 — 72,000

39,335
39,335

80
80

39,000
39,000

39,000
39,000

39,000
39,000

— — 39,000 39,000 — —

294,778

294,778

95

95

—

— — — — — —



416 — JVâ 34

llerfjmtitg
1906.

goraitftljlflg
1907. Porottfd)lû0 für Uô $ûljr 1908.

H«

®huia(tmeu. luagabeu.

He

(f.iuualjiueti.

iu
luagobeu.

gr.

27,114
23,755

2,074,577
72,750
23,500

125,968
67,428

m.

60
85
75

61
60

gr.

27,753
24,850

2,100,000
76,000
23,500

125,210
70,500

m.

Saufettbe ©ertoaltuttg.

VIII. Hrmenmcfctt.

A. $ertoaltunB§ïojtett tier Xircftion
B. .ftommiifton «ni ^n|>cftorcn
C. Slrmeubfleße
D. SejirfHiertifleßuitßSaitftattett, Sßciträfle
E. SejirfSerjietjunßSanjtalten, Scttrüße
F. Cantonale (IrjietjunßSanjtalten
G. Serfdjte&eite ttnterjtüüunßen
H. Sefä»r))ftt«B bei îlttofjoSmuë
J. Seitriiße an 5lnjtalten für Sauten uitii

®inrtiitunßcn

IX.a PolhsttJirtfdjaft.

A. lycmtttttuuflefoftcu ber Sireftiou beè

3*mertt.

I. Sefolbung bee Sefretârè
2. Sefolbungen ber ïtngeftettten
3. Sureautoften
4. yjttetgtnfe

B. Slattfttf.
1. Sefolbnng beê Sorftetjerê
2. Sefolbattgett ber SlngefteEten
3. Sureautoften unb Srucffoften

((Skroerbejfttjlung, fdjtneijerifdje.)
(Stefjjjätjlung, frfjrDetgerifcOe.)

1,600

161,450

39,000

5v.

30,675
25,100

2,100,000
78,000
30,500

304,120
72,000
39,000

gr. fr.

29,075
25,100

2,100,000
78,000
30,500

142,670
72,000

2,415,095 41 2,447,813 — 202,050 2,679,395 —• 2,477,345

4,000
11,360
4,923
1,830

90

90

4,000
11,900
5,000
1,830

4,187
12,800
5,000
2,045

4,187
12,800
5,000
2,045

22,113 22,730 — — 24,032 — 24,032

4,500
5,500
3,916

436
2,537

72

5,000
5,800
4,000

—
— 5,500

6,600
4,000

—
5,500
6,600
4,000

16,889 72 14,800 — — 16,100 — 16,100



JVTs 34 — 417

fUdfratttg

1906.

Jformtfjljlrtg
1907. Pormifd)lü0 für |ol)r 1908.

Ho

ffiiaimljmeii.

|j »

Husjjabett.

He

ßimmiimeit.

n <

luspben.

7,660

7,780
164,996

12,000

4,531

7,791
1,082
3,866
1,180
1,200

25,000
4,825

17,500
20,968

3t.

90

40

68

99

Sr.

8,000

9,000
180,000

12,000

4,000

8,100
1,500
4,000
1,200
1,200

25,000
5,500

17,500
15,000
1,200

3t.

Saufettbe dermal tunq.

IX.3 Uolhstmrtfdjttft.

C. tfuutöct un!) ©«wttfce.

1. görberung bort §anbel uttb ©etoerbe im
allgemeinen

2. ©eroerblicf)e ©tipenbten
3. f5acf)=, ,fîunft= unb ©emerBefä)uIen
4. .fîanlonaleê ©etoerBemufeum
5. |>ufBefcf)Iagattftalt unb .5urfct)rniebefur|e:

a. .fhtrfe
b. SJÎietginê

6. £>anbel§= unb ©emerBefamnter:
a. Sefolbungen ber Seamten
b. èiijungêgelber unb Reifeentfchäbtgungen
c. Sureau= uttb flîeifetoften, ipuBlifationen
d. Sefolbungen ber Rngeftellten
e. Stietjinfe

7. jtecfjnifunt SB tel, Saufoften, Seitrag
8. $au8fotrtfd)aftlic(je3 Silbungêmefen
9. Seitrag an bie bernifdjett Serfefjräbereine

10. fiefjrlingsioeien
11. $nft>eftorat beö Berit. ©parfaffenberBanbeê

1>. «antonalre Xecfynifum in «urfiborf.
1. Unterricht :

a. ße£)rerbefolbuttgen
b. Sehrmittet

2. Serloaltung:
a. 31uffidjt0= unb Sprûfungêfomntiffion
b. Sureau= unb Reifeloften
c. heijung, Seleudjtung, Reinhaltung
d. RBmart

SetrieBsergeBttiö
3. @cf)ulgelber
4. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
5. Seitrag be§ Sunbeê
6. 6tif>enbien
7. Ertrag ber SSicfe

Sr- Sr-

9,000
9,000

220,000
12,000

4,000
1,400

8,100
1,500
4,500
2,400
1,540

25,000
5,300

17,500
25,000

1,200

Sr. Sr.

9,000
9,000

220,000
12,000

4,000
1,400

8,100
1,500
4,500
2,400
1,540

25,000
5,300

17,500
25,000

1,200

280,381 97 293,200 — — 347,440 — 347,440

72,560
7,766

736
3,313
8,095
2,582

90
61

60
32
99
90

74,200
7,500

800
3,150
7,900
2,850

—

— 77,000
7,900

800
3,300
7,700
2,800

—

77,000
7,900

800
3,300
7,700
2,800

95,056
14,551
15,892
32,763

3,080
65

32

44

96,400
12,600
16,600
34,000

3,775

—
13,300
17,133
34,800

99,500

3,950

13,300
17,133
34,800

99,500

3,950

34,864 88 36.975 65,233 103,450 — 38,217

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 107



418 — Ni 34

Jlettjmmji

1906.

Ifurmtfrjjlag
1907. Porttnfdjlog für bo* laljr 1908.

ü«

OBunaljmtn.

b»

luspbrtt.
*e

«immijtttfit.

in*

Inspbfii.

Sv.

1,500
842

4,983
709
950

9t.

60
25
60

Sv.

1,500
1,000
4,500
1,000

950

9t.

Saufettbe ©erhwftïittg.

IX.a Polhatmrtfdjaft.

G. 3Waß unt> Wciuidit.

1. Sefolbmtg beê ,'dnfpeftorë
2. Sureau= unb IReifeïoften beëfelOen
3. Snfpettionëtoften ber (lidjmeifter
4. tDîafje, ®emid)te unb Stéarate
5. Stietjinë

F. i?et>cusmittcU>oli}et.

1. 6t)emifd)eê Saboratorium :

a. Sefolbuttg beê ,f?antonëd)emiferê
b. Anteil beêfelben an bcn 5lnalt)fetoften
c. Sefotbmtgen ber Slffiftenten unb beê

âlbmartê
d. Sîietjinê
e. gfjemtfalten, Sitteratur, Seleud)turtg jc.
f. 9îûderftattungen bon îualt)fetoften

2. liacfjîcÇauen :

a. Sefolbungert ber Sterten
b. ffteifebergütungen unb Sureaufoften
c. Sofale inerten für gleifdffdiauen
d. Stéarate unb Ûîeagenticn
e. Snftruîtiottêfurfe

3. Sureaufoften unb $>rudfoften
4. Sunbeébeitraq

G. »efämHung beê 5ïtfot»otiômuê.

1. Beitrag auê bem SEfotjoIjefjntel
2. Sefämpfung beê 2llfotjoliêmuê im aHge=

meinen
3. beitrage an $od}= unb fpauêf)altungêfurfe
4. Seiträge an Solfêfûdjett, l?affee= unb @|)eife=

tjatten
5. Seiträge an £rinferf)eilanftalten unb floft=

gelbbeiträge jur Unterbringung bon unber=
möglichen Printern

6. Üieferbe für ©rünbung einer £rinferf)eilatx=
ftalt im Sura

gr.

1,500
1,000
5,500
1,000
1,380

Sr. Sv-

1,500
1,000
5,500
1,000
1,380

8,985 45 8,950 — — 10,380 — 10,380

5,000
2,000
9,500

1,990
2,786
4,238

12,284
5,021
1,204

365

556

75
65

60
40

80

55

5,000
2,000
9,900

1,990
2,700
4,000

13,200
6,000
1,500

500

810

—

4,000

11,510

5,000
2,000

11,760
4,375
3,700

13,600
6,000
1,500

500
1,300

810

4,000

11,510

5,000
2,000

11,760
4,375
3,700

13,600
6,000
1,500

500
1,300

810

36,470 45 39,600 15,510 50,545 — 35,035

35,760
23,350

4,667
900

6,841

65

40

95

40,365
21,365

8,000
3,000

8,000

—

45,000

21,000
8,000

3,000

8,000

5,000

45,000

21,000
8,000

3,000

8,000

5,000

— — — — 45,000 45,000 — —



M 34 — 419

Jttttptmtg

1906.

goranrdjltuî
1907.

Pormtfdjlag für î>a$ loljr 1908. #«
ginnaljraftt.

!|<

Juijabtn.
*e

Sntaaljmtit.

in»

^uogaben.

fjr.

6,997
1,034

91.

19
05

S*-

7,000
1,500

31.

Saufettbe ^erhmltmiß.

IX.8 JfolkBmrtfdjftft.

H. fÇnutpottgei.

1. fÇeuer^oïtget
2. Srtfpeïtion ber Söfdjanftalten

A. Slertoaltttitptoften ber Xivefttoit
B. ©ttttiftif
C. gtaitïteï unb ©etoierk
D. tontonoleS ïedjittltttit
E. SHafj uitb ©etoidjt
F. SebenüitttttcOmltaei
6. SkfäittbfMitß Ses Mlfofjotiömuö
H. geuerftoltjet

IX.b ©efuuötjcitsujcfcn.

A. aicrlualtuurtOfoftf».

I. SanttätöfoKegium, Prüfungen, Snfpettionen
2. Sefolbunq beë Ingefteltten
3. Sureanfoften
4. Metjinfe

B. WcHtuî>l)eiténicfcu im aUgemeitteti.

1. Slllgemeine ©anitâtëborfetjren
2. $mpftt>efett
3. Söariqelber att ïterjte
4. Beiträge an bie Sejirtetrantenanftalten.
5. Beiträge an Spejtalanfialten für Äranfe
6. Setträge an ba§ Snfelfpital unb an baë

Slnjferlraitfenfjauë
7. ßrmeiterung ber ^rrenpftege

3*-

7,000
1,500

3».

7,000
1,500

8,031 24 8,500 — — 8,500 — 8,500

22,113
16,889

280,381
34,864

8,985
36,470

8,031

90
72
97
88
45
45

24

22,730
14,800

293,200
36,975
8,950

39,600

8,500

—

65,233

15,510
45,000

24,032
16,100

347,440
103,450

10,380
50,545
45,000

8,500

—

24,032
16,100

347,440
38,217
10,380
35,035

8,500

407,737 61 424,755 — 125,743 605,447 — 479,704

4,864
2,500
1,149

350

70

05

5,500
2,750
1,600

350

5,600
3,000
1,600

400

5,600
3,000
1,600

400

8,863 75 10,200 — 10,600 — 10,600

3,541
2,904

550
134,832
24,000
50,000

329,513

55
10

68

14

8,000
3,500

550
138,330
26,000
50,000

310,000

23,000

8,000
3,500

550
167,628
26,000

50,000
330,000

—
8,000
3,500

550
144,628
26,000

50,000
330,000

545,341 47 536,380 23,000 585,678 — 562,678



420 — JVs 34

Jledjititng

1906.

Uanmfdjlflg
1907. Poranfdjlog fur im* $aljr 1908.

Hl
iitutaljmett.

i(t
lusgobrn.

île
(Üinimljmnt.

in=

luspbeit.

Sr. SR. Sr. SR.

gattfettbe ©ertoaWung.

IX.b <Sefutti)f)eii0ttiefen.

C. f¥«auettfpU<tl.

Sr. Sr- Sr. Sr-

16,450
4,643

40,042
31,419

2,079
17,200

51
97
35
43
25

16,700
4,500

40,000
32,500

2,000
17,200

—
1. Verlnattung
2. llnterriljt
3. Vaprung
4. Verpflegung
5. ©pnätctogifcpe ïpotitttmt
6. Viietpinë

600

3,300

17,660
4,500

42,000
35,800
2,000

26,940

17,060
4,500

42,000
32,500

2,000
26,940

111,835
14,099
4,750
2,056

710

51
10

70
40

112,900
12,000

5,250
2,400

—
Vetriebêergebnië

7. $o[tgelDer bon Pfleglingen
8. ßoftgetöer bon ifebammenfcpiiterinnen
9. ^oftgelDer bon SBärterfcpülerinnen

10. Qnbentarberftnberung

3,900
13,000
5,000
2,000

128,900
13,000
5,000
2,000

125,000

91,640 11 93,250 — 23,900 128,900 — 105,000

D. wct»aini»cH(mfe.

1,181 50 2,500 — 1. $oft= unb SMfeentfcpäbigungen
2. Sbeêinfeïtionëmittel, Veiträge

2,500
200

2,500
200

1,181 50 2,500 — — 2,700 — 2,700

JE. Srtcnanftrtü Söalbau.

88,780
4,063

217,151
137,320
46,528
14,046

7,448

89
64
97
66
80
55
25

88,000
2,300

200,000
114,800
46,500
12,000
5,000

—

1. Verwaltung
2. Unterricht unb ©otteëbienft
3. SJlaprung
4. Verpflegung
5. Vtietjinfe
6. ©eteerBe
7. Sanbtoirtfcpaft

4,450

20,550
4,000
2,000

44,000
71,400

97,450
2,300

229,325
121,000
57,610
32,000
64,400

12,000
7,000

93,000
2,300

208,775
117,000
55,610

472,351
16,673

322,839
32,685

16

55

434,600

301,315
32,685

—

VetriePëergePnië
8. Snbentarberänberunq
9. Äoftgelber

10. Veitrag beë Sôatbaufonbë

146,400

316,500
32,685

604,085

6,500 310,000
32,685

457,685

100,153 61 100,600 — 495,585 610,585 — 115,000

-



As 34 — 421

flfdptuitg
1906.

Jtoraitfdilag
1907. Poraitfdjlag fur bö0 |al)r 1908.

H«

iimtßljmrit.

Ü<

Ausgaben.

Ho
(Üimmljmcii.

n

Jluspbrit.

gr.

93,471
1,889

224,480
108,698
95,527
15,271
28,110

3t.

60
85
95
90
50
35
80

96,100
1,900

218,000
107,700
95,550
13,150
16,000

3t.

Sttufeitbe ©ernmltung.

IX.b icfunbljcitsroefcn.

F. "«vrcnattftnU ®tft«finßen.

1. SSerlualtung
2. lltttemdjt uttb ©otteêbienft
3. 91al)ruttq
4. Sßerjtflegung
5. ÛJHetjinë
6. ©enterbe
7. ßattbroirtfc^aft

Setriebëergebnté
8. Cubentarüerättberung
9. .ßoftgelber

Ct. grrrnanftatt iBeöclai».

1. SSerntaltuug
2. Unterricht uttb ©otteêbienft
3. iftatjrung
4. äterftflegung
5. ÎRtetjinê
6. ©enterbe
7. Sanbtbirtfctjaft

SBetrtebêergebrttê
8. ^nbentarbercmberung
9. Äoftgelber

A. SBertoaltunn
B. 6tefunbl)ett§to)efen tut ullgcnteiitcit
C. $riuteit|>ital
D. ^ebammenfurfe
E. $mnnnftalt SBntinut
F. Jmnanftalt DJiitiifittgeit
G. $mnanftalt ©eUelaty

gr.

15,300

14,150
75,800

gr.

100,600
2,000

245,300
107,700
114,050

500
59,800

gr-

13,650
16,000

gr-

100,600
2,000

230,000
107,700
114,050

480,686
7,584

280,232

65
45
45

490,100

275,000

105,250

280,000

629,950

280,000

524,700

208,068 65 215,100 — 385,250 629,950 — 244,700

39,869
1,316

91,008
58,255

9,084
6,039
1,460

97
83
66
18

30
10

38,450
1,700

87,350
52,350

9,050
6,000
2,900

—

3,550

20,200
9,050
1,650

35,000
74,500

43,000
1,700

110,200
62,330
25,220
29,000
68,500

6,000
6,000

39,450
1,700

90,000
53,280
23,570

192,035
9,510

94,872

24
55
60

180,000

93,000
—

143,950

94,000

339,950

1,000 93,000

196,000

87,652 09 87,000 — 237,950 340,950 — 103,000

8,863
545,341

91,640
1,181

100,153
208,038

87,652

75
47
11

50
61
65
09

10,200
536,380

93,250
2,500

100,600
215,100

87,000

— 23,000
23,900

495,585
385,250
237,950

10,600
585,678
128,900

2,700
610,585
629,950
340,950

—
10,600

562,678
105,000

2,700
115,000
244,700
103,000

1,042,871 18 1,045,030 — 1,165,685 2,309,363 — 1,143,678

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 108*



422 — JVs 34

Jltdprottg
1906.

Uuranftylag
1907. Pormtfdjlag für bû0 $ûljr 1908.

U9

iintialfmrn.

!P

lusgabtn.

§u
«iattahratu.

IU

Jusgabfii.

gr-

25,000
27,161
13,014
4,510

SR.

40
90

gï-

27,600
32,750
13,000
4,510

SR.

Saitfettbe SBertoaltuttg*

X. Ptturocfett.

A. SBemaltnngëfoften l>et centtaten SBau«

toertoattnng.

1. Skfotbimqett ber SBeamlett

2. SBefolbtmqett ber Slnqefteïïten
3. 33ureau= urtb Ifteifejoftert
4. îttietjmfe

B. 5Bejirf£l>cl)ört>en.

1. Sgefolburtgett ber SBejirMngettteure
2. SBejoIbuttgett ber SlngefteKten
3. S3itreau= unb ÏReifef often
4. ^Jiietjirtfe

Unterhalt t>ev $taatönebäuöe.

1. SJlmtêqebctube*)
2. Spfarrgebäube
3. IHrdjetiqebäitbe
4. Deffentlidje SßlcHje

5. 3Sirtftf)aftägebäube

gi'- gr-

30,125
35,900
13,500
4,955

gi-- gv-

30,125
35,900
13,500
4,955

69,686 30 77,860 — — 84,480 — 84,480

27,000
10,644
10,897
2,010

— 29,250
12,700
11,170
2,130

31,500
14,600
11,200
2,340

.— 31,500
14,600
11,200
2,340

50,551 — 55,250 — — 59,640 — 59,640

149,992
52,001

4,957
189

22,997

55
95
85
50
90

150,000
52,000

6,000
1,000

23,000

— — 165,000
65,000

7,000
1,000

25,000

— 165,000
65,000

7,000
1,000

25,000

230,189 75 232,000 — — 263,000 — 263,000

*) Jynfiepviffen gr. 38,000 für bie grrenaitftalten
Satbait unb SBettelat).



Ni 34 — 423

Jlfitjmmg
1906.

foratifdjlflg
1907. Porottfd)ltt0 für Îio0 |aljr 1908. *•

fiitttMljmeii.

(Is

lusgabttt.

»t
ffittnaljratti.

in-
|U90ßllEU.

gr.

250,000

8f. gr.

250,000

3Ï.

Saufende Sßerftiattmtg»

X. Pûuroefett.

I>. SRettf .Cnufil'auten,

1. Oteue fpotfjbauten (ttad) fpe^ielten 33efd)Iüffen)
uttb Sïmortifation

2. Sßalbait, ^rrenanftalt, Söadjftationm uttb
Umbau be§ „St'ocUi"

3. SSalbau, Srrenanftalt, Sabeeinrictjtung für
bte SMmterabtetlung

4. Söalbau, Umbau unb @rmei=

terung ber Söäfcfjerei
5. Söalbau, $rrenanftalt, ©artenanlage

E. Unterhalt ï>«r 2traft««.

1. Söegmetfterbefolbungen
2. ©trafjenunterljalt
3. Söafferfdjaben unb @c§mellenbauten
4. S3erfc^tebene Soften
5. Srlbê bon ©trajfengraê, Sanbabfcljnitten te.

F. bleu« Strafte«' u«i> ®rü«f««bauten.

1. ïteue ©trafjem unb SMcfenbauten unb
Slmortifatton

2. Srüdenunierfu^ungen

gr.

10,000

2,000

30,000
1,000

gr.

250,000

10,000

2,000

30,000
1,000

gr. gr.

250,000

250,000 — 250,000 — 43,000 293,000 — 250,000

435,982
410,089
98,025

3,421
1,786

15
45
10
82
20

462,000
430,000

80,000
5,000
2,500 2,500

493,430
460,000

80,000
5,000

2,500

493,430
460,000

80,000
5,000

945,732 32 974,500 — 2,500 1,038,430 — 1,035,930

217,711

415

85 220,000

5,000
220,000

5,000
220,000

5,000

218,126 85 225,000 — — 225,000 — 225,000



424 — jYÎ 34

Jtedjtmug

1906.

gormtfrljlag
1907. Poïûitfd)lû0 fur Îta0 $ûl)r 1908.

IM

ffiiuualjmrtt.

(j

Juiegaben.

Pe

fiimiatjiueu.

in
Ausgaben.

Se-

320,000

SR. Sr.

320,000

SR.

gaitfenbe sßerltmltimg.

X. Pauniefen.

G. 88offerbautet».

1. Söafferbauten urtb Slmorttfation

2. Sefolbungett ber @ä)leufett= uttb <2d)lüelten=
meiftei

13. Surageioafferforreftton, Unterhalt

(Öasletf)alent|ttmpfung, ttacfjträglidOer Seitrag.)

H. 88afferved)têlt>efen.

1. Sertoaltungêtoftcn
2. ©ebüfyrett

J. IBertneffuttgSfoffen.

1. Sermeffuttgêloften, orbentlidje
2. Soften für Sßrobeüeriiteffurtgen
3. lîantonêfarte
4. SOHetjirtfe (.fïatafterbureau spruntrut)

K. ©ifenfcafmtvefett.

(Sprojettücrftubien, Soften.)

A. Sertoattunpïoften ber centralen Sauner*
nmïtuitfl

B. Sejirlföbeljörbett
C. Unterhalt ber ©tautgßelmnbe
D. Gleite §od)6autett
E. Unterhalt ber ©trafen
F. Silène ©trafen* unb Srüdenbauten
G. SSBafierbauten
H. SÖJaf|crrerf)tdttie|'en
J. Serineiiintgöfoften

K. (§ifcitbahnn>efctt

Se- Se-

320,000

Se. Se-

320,000

320,000
6,176

49,472
49,472
20,000

35

35
35

320,000
7,400

30,000
30,000 30,000

320,000

7,400

30,000 —

320,000

7,400

346,176 35 327,400 — 30,000 357,400 — 327,400

1,309
5,209

95 4,000 —
80,000

20,000
80,000

20,000

S,899 05 4,000 — 80,000 20,000 60,000 —

11,246
6,786

15
810

60
80
60

12,000
7,000

500
810

—

100

12,000
4,000

590
100

12,000
4,000

590

18,859 — 19,310 — 100 16,590 — 16,490

7,590 50

7,590 50 — —

69,686

50,551
230,139
250,000
945,732
218,126
346,176

3,899
18,859
7,590

30

75

32
85
35
05

50

77,860

55,250
232,000
250,000
974,500
225,000
327,400

4,000
19,310

—

43,000
2,500

30,000
80,000

100

84,480
59,640

263,000
293,000

1,038,430
225,000
357,400

20,000
16,590

60,000

84,480
59,640

263,000
250,000

1,035,930
225,000
327,400

16,490

2,132,963 02 2,165,320 — 155,600 2,357,540 — [2,201,940



té 34 — 425

Jtetiftutltg

1906.

Jliirflttrtfjlttg
1907. Pormtfdjlûg fiir bas galjr 1908.

Pi
Qfiimaljiiteit.

l(j
|u00flbeu.

§u
tëiituflljmeit.

in-
luspben.

Sr.

500,500

1,392,150
700,000

SR. Sr.

515,500

1,377,135
700,000

SR.

Saufettbe

XI. JUletyen.

A. 3türfjaJ)luu(i un* »mittfttWfl.
1. ütüdfjalflung :

Slitletfjett bon 1895 $r. 45,389,000, 3 % •

2. SBerjinfrntg:
a. 9lnlet£)en Don 1895 gr. 45,389,000, 3 %
b. Inletten bon 1900 ffr. 20,000,000,372%
c. Inletten bon 1906 ffr. 20,000,000,3V2 %

B. 2lutei<)c«Sïoftcu.

1. Spïbbifionen, ïranêporttoften unb 9lgto
2. Smcttoften, Sßublifation§£often
3. Soften beê îlnïeitjenê bon 1900, 31moïti=

fatton
4. lîoften beê 2lnlei£)enê bon 1906, 31mortt=

fatton

A. »Jtiiifjiifjlunß «nii SBcrjinfurtfl
B. Mnleiljcttëfoften

XII. Jinanpefett.
A. 'Bcvlt'rtUunfltffofku t>et îÇinanjbireftion

unb Somäucnbircftiott.

1. SBefoIbnng beë ©etretarë
2. Sefolbungen ber SJlngefteltten
3. SBureau= unb 3ietfefoften
4. SüHetjinfe

Sr. Sr.

531,000

1,361,670
700,000
700,000

Sr. Sr.

531,000

1,361,670
700,000
700,000

2,592,650 — 2,592,685 — — 3,292,670 — 3,292,670

9,864
602

202,000

90
27

14,000
1,000

202,000

— — 14,000
1,000

202,000

92,000

—
14,000

1,000

202,000

92,000

212,467 17 217,000 — — 309,000 — 309,000

2,592,650
212,467 17

2,592,635
217,000

3,292,670
309,000

3,292,670
309,000

2,805,117 17 2,809,635 — — 3,601,670 — 3,601,670

4,500
7,944
3,943
1,310

28
20

5,000
9,200
4,500
1,310

5,500
10,000
4,500
1,080

5,500
10,000
4,500
1,080

17,697 48 20,010 — — 21,080 — 21,080

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 109



426 — Ni 34

Jtedjtutng

1906.

Jtorflitfrijlag
1907. Poronfdjlag fur ï>û0 laljr 1908.

Î5

tëimialjnmi. Auspbnt. dinnaljBicu.

Ilt

luspbtn.

gr.

19,200
24,315

2,007
3,154
1,010

9Î.

15
95

S*-

20,850
27,400

2,500
3,500
1,010

SR.

Sattfenbc ^citimltuiuv

XII. iFmanjraefen.

B. ftantonSbufMaltcrtU
1. SBefolbuttgert ber SBeamtett

2. SBejolbungen ber Slngefteïïten
3. ïïureaidoftett
4. üDruclfüften uttb SBucfjbinberloften
5. SRietjhfe

C. SlmtSfdwffumicn.
1. Se]ü(b.tttgen ber Slmtêfctjaffner
2. SBureauïoftett
3. 5Uîtetjtnfe

A. SBertoaltMMflôïofitett ber îytnan^ircttton «ni
$omiittenbireïtton

B. lîantottêitt^^ttltcrci
C. îlnttgfrfjaffnemeit

XIII. faiiönitttfdjaft.
A. UUrhxUtunflofoftfii &er Sireïtion.

1. Sefolbung beê Selretârê
2. SSefoIbuttgett bet Slngeftettten
3. SBureaidoflett
4. Âantonêtierarjt :

a. 23e|ulbmtq
b. 93urecm= unb SReifeïoften

5. yjHetjinë

S*- gv.

22,500
30,200

2,500
3,500
1,160

gr. Sr-

22,500
30,200

2,500
3,500
1,160

49,687 10 55,260 — — 59,860 — 59,860

51,800
1,944
1,130

80
56,450
5,600
1,130

— — 61,100
5,600
1,820

— 61,100
5,600
1,820

54,874 80 63,180 — — 68,520 — 68,520

17,697

49,687
54,874

48

10
80

20,010

55,260
63,180

—
— 21,080

59,860
68,520

— 21,080
59,860
68,520

122,259 38 138,450 — — 149,460 — 149,460

3,900
4,500
1,992

5,000
968
480

15

80

4,325
4,950
1,900

5,000
1,500

480

—

1,500

4,750
5,600
1,900

5,000
1,500

550

—
4,750
5,600
1,900

3,500
1,500

550

16,840 95 18,155 — 1,500 19,300 — 17,800



As 34 — 427

Jledjmutg

1906.

pranfdilag
1907. Porûtifd)lû0 für îio* $ûl)r 1908.

tinnaljmen.
it'
luoptrrn.

*r
iinna&mtn.

in*

lusgnben.

Sr.

20,865

3,000

4,417

2,100

1,497
3,117

17,707

28,216
1,351
1,000

105,971
11,999

3,150
2,000
2,000

18,458

15,844
29,642
72,581

194

11,100

SR.

41

60

25
40
72

10
28

85
45

20

50
92
40

17,000

3,000
2,500

10,000
3,000

2,331
1,200
2,000
5,000

20,000

29,000
2,200
1,000

105,000
12,000

3,150
2,000
2,000

18,500
800

1,200

15,000
31,500

100,000
2,000

3,000

SR.

Sattfettbe ©erfomliuitg*

XIII. fanötmrtfdjaft.

1. görberung ber ßartblDirtfc^aft :

a. görberung im allgemeinen
b. görberung beë Söeinbaueö :

aa. Serfud)e mit arnerifanifcfiert Sieben

bb. Sieblauebetämpfung
co. görberung beê SBeinbaueê im aïlgem.

c. SUiaifäjerpräiniett
2. SanbtotrtfdjaftticfjeMeliorationen:

a. Sefolbung beâ Üulturtedjnifers
b. Sejolbung beê ©epülfen
c. Sureau= tmb SMfefoften
d. SobenUerbefferungen int gdadjlanb
e. Sllpberbefferungen

3. üßferbejudjt :

a. Prämien unb Soften
b. ^engfteftationen
c. ipferbeausftetlungsmartte

4. 9îinbbiefy$ud)t :

a. (Sin^elprämien unb Soften
b. Seftänbeprämien unb Soften
c. Sßie£)auöftellung§märfte unb %pcrt:

aa. ßudjjtftferauäfteüungämitrlte
bb. SOiaftbiepanêftellungêmarît
cc. _3ud)tüiet)e;eport

5. ,fMeirtüiet)3Uc£)t :

a. Prämien unb Soften
b. Meinuie£)auëfteïtung§mârfte
c. ©riinbungêbeitrâge an 3iegert3U(ï)tge=

noffenfdiaften
6. Sprämienrücferftattungen
7. èagelberfidjerung
8. Siepberficherung
9. Seiträge an Dbftbaumpftanjungen langé

(Staatêftraften
(ßucferrübenfultur)

0. «ttttbwirtfdjaftliifie Sflulc.
1. £anbmirtfd)afttidje Schule :

a. Unterricht
b. Sanbtnirtfcb>aftli(^e Serfudje
c. Serluattung
d. iliaprung
e. Serpflegunq
f. Siiet^inê

g. Arbeiten ber goglinge

Setrieböergebnis
h. ^nbentarberänberung
1. fioftgelber

k. Sunbeêbeitrag

S*

8,000

3,500
3,000

2,562
1,450

21,392
13,295

1,000

15,000
31,500

239,000

Sr.

27,000

7,000
14,000
10,000

5,125
2,900
2,000

26,392
33,295

30,000
2,200
1,000

105,000
12,000

3,150
2,000
2,000

18,500
800

1,200

63,000
334,000

2,000

Sr.

15,000

Sr.

19,000

3,500
11,000
10,000

2,563
1,450
2,000
5,000

20,000

29,000
2,200
1,000

105,000
12,000

3,150
2,000
2,000

18,500
800

1,200

31,500
95,000

2,000

324,526 08 364,381 339,699 704,562 -— 364,863

29,919
1,481

12,167
14,379
12,662
4,450
4,806

09
81
62
07
55

48

34,100
2,000

12,000
12,000
10,000
4,450
4,500

— 32,500
2,500

4,500

36,500
2,000

12,400
47,000
13,500
7,170

4,500

36,500
2,000

12,400
14,500
11,000

7,170

70,253
606

15,220
14,480

66
10

70,050

12,500
15,550

—

39,500

15,000
16,750

118,570

15,000
16,750

79,070

39,947 56 42,000 — 71,250 118,570 — 47,320



428 — JVÎ 34

Jledjmtttg

1906.

gnrajtfilflttg
1907. Porattfdjlog für bû0 %ù\\ï 1908.

iio
Sittnaljraett.

(h

Insgaben.

Pei
einnahmen.

u *

lusgaben.

3*-

18,182

SR.

87

Sr.

5,000

SR.

Saitfettbe ©etfualtiutg*

XIII. fanimiittfiJjaft.

2. ©utêmirtfdjaft

1. SanbiDtrt|djattlicf)c Schule
2. ©utômirtfchaft

(91eue .fiitcfjenartlaçje.)

D. 3Holfereif<f)ttle.

1. 2Mferei|"chuIe :

a. Unterricht
b. Bertoaltung
c. 9lahrung
d. Berpftequng
e. 9JHetjin8
f. Arbeiten ber gbglinge

Betriebëergebniê
g. Snbentarüeränberung
h. $oftgeIber
i. Stipenbien

k. Sunbesbeitrag

2. stotteret :

a. iMetjinfe unb Steuern
b. Unterholt ber ©ebäube

c. ©erttte unb iDiafchtnen
d. Brennmaterial nnb Beleuchtung
e. Befolbungen unb 3lrbeitëlô£jrte
f. Berfchiebene Betriebäfoften
g. Btilchantauf
h. Sßrobutte
i. èdjmeine

1. Dtolfereifdjule
2. Btolferei

3*

71,900

S»-

66,900

Sr-

5,000

Sr.

18,182 87 5,000 — 71,900 66,900 5,000 —

39,947
18,182
8,500

56
87

42,000
5,000 —

71,250
71,900

118,570
66,900 5,000

47,320

30,264 69 37,000 — 143,150 185,470 — 42,320

24,435
5,086

12,882
6,124
2,020
1,200

49
01
62
33

26,587
5,000

10,000
3,800
2,020
1,200

— 3,800
2,400

1,200

28,600
5,000

14,000
6,480
1,950

1,200

28,600
5,000

10,200
4,080
1,950

49,348
3,229

11,220
1,800

12,699

45
85

44

46,207

9,000
1,600

13,293

—

7,400

9,000

14,300

56,030

1,600
9,000

14,300

48,630

1,600

30,458 86 25,514 — 30,700 57,630 — 26,930

4,104
833
460

3,802
2,260
4,072

159,146
187,791

7,012

42
60
15
08
50
94
98
52
80

65

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

150,000
167,400

2,000

—

187,400
2,000

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

170,000
187,400

2,000

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

170,000

20,123 1,700 -— 189,400 187,700 1,700 —

30,458
20,123

86
65

25,514
1,700

— 30,700
189,400

57,630
187,700 1,700

26,930

10,335 21 23,814 — 220,100 245,330 — i 25,230



Ni 34 — 429

Jlïrfjmntg
1906.

gontttfriiltui
1907. Pormtfdjlng für bas laljr 1908.

Ha

littnajimen.

II5

luspbru.

He

ffiiniialjracit.

tu»

luagnlmi.

Sv.

19,660
2,569

14,289
5,386
4,000

3t

44
85
80
75

21,000
2,200

15,100
5,000
4,000

3t
£attfettbe ü&erhmltmtfl.

XIII. faniumrtfdjaft.
E. SttttbwirtfdjaftUdje SBinterfdjwUn.

1. SanbtDirtfcpaftlicpe äöinterfdjule üiütti :

a. Unterricht
b. Verlnaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VMetjin8

Vetriebâergebnië
f. Snbentarbercmbertmg

g. lîoftgelber
h. Vunbeêbeitrag

2. filiale in Sangentpal :

a. llnterrirî)t
b. Verwaltung
c. Stauung
d. aSerpflegung

VetriebSergebniê
e. ^nbentarbercinberung
f. ßoftgelber
g. Vnnbeêbeitrag

3. filiate in Vliin fingen :

a. Tlnterri(ï)t
b. Verwaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung

Vetriebëergebniê
e. $nt>entarberänberung
f. ßoftgelber

g. Vunbeêbeitraq

4. ßanbwirtfcpaftlicpe äöinterfcpule ißruntrut :

a. Unterricht
b. Verwaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. SJHeppnë

Vetriebêergebniê
f. dttUetttarUerärtberurti]

g. lîoftgelber
h. Vwtbeëbeitraq

1. Sanbwirtfcpaftlidje îôittterfcpule fRiitti
2. filiale in Sangentpal
3. filiale in Vîïtnfingen
4. Saubwirtfcpaftltcpe Söinterfdhule ipruntrut

gr. gr.

21,900
3,200

16,000
6,000
6,445

gr. gr.

21,900
3,200

16,000
6,000
6,445

45,906

13,511
9,543

84

40
12

47,300

13,500
10,200

— 13,500
10,65G

53,545

13,500
10,650

53,545

22,852 32 23,600 — 24,150 53,545 — 29,395

5,717
200

6,223
1,154

32
60
11

68

7,000
300

6,300
1,350

—
—

7,400
300

7,200
2,200

— 7,400
300

7,200
2,200

13,295

5,175
2,779

71

52

14,950

5,250
3,400

—
5,250
3,600

17,100

5,250
3,600

17,100

5,341 19 6,300 — 8,850 17,100 — 8,250

—
—

—
—

— 4,700
150

3,600
1,100

—
4,700

150
3,600
1,100

— —
—

—
2,625
2,250

9,550

2,625
2,250

9,550

— — — — 4,875 9,550 — 4,675

7,707
1,653
3,114
1,352

500

35
65

42

8,850
1,800
3,600
1,350

500

—

8,400
1,350
3,600
2,350
1,200

8,400
1,350
3,600
2,350
1,200

14,327

3,114
3,559

42

87

16,100

3,600
3,650

— 3,600
3,900

16,900

3,600
3,900

16,900

7,653 55 8,850 — 7,500 16,900 — 9,400

22,852
5,341

7,653

32
19

55

06

23,600
6,300

8,850

— 24,150
8,850
4,875
7,500

53,545
17,100
9,550

16,900
—

29,395
8,250
4,675
9,400

35,847 38,750 — 45,375 97,095 — 51,720

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. HO*



430 — JV» 84

flfrtptmtg
1906.

gorttitfrfilflg
1907. ftoranfdjlag fur bas $al)r 1908.

Ha

ßimtajimett.

d=

luagoben.

Hei

ßinnabmen.

ti«

Ausgaben.

3r.

16,840
324,526

30,264
10,335
35,847

SR.

95
08
69
21

06

Sr.

18,155
364,381
37,000
23,814
38,750

SR.

Saufcttbe ikrltmltuitQ.

XIII. Jtonbiuirtfdjaft.

A. $ertoaltunpïdfteit ber îircftioit
B. SanïMitïtfdjttft
C. Sknbiuirtfdjaftlidje ©djitle
D. ÜJldlfemfdjttle
E. SanbUtirtfdjaftlidje SBinterfdjitlen....

%x.

1,500
339,699
143,150
220,100
45,375

Sr.

19,300
704,562
185,470
245,330

97,095

S*- Sr.

17,800
364,863
42,320
25,230
51,720

417,813 99 482,100 — 749,824 1,251,757 — 501,933

4,200
9,800
3,007
1,380

80

4,200
8,580
3,000
1,380

—

XIV. IForftttJcfen.

A. SBertvaltungSfoften de« centralen ftorft«
jyertrattnnfl.

1. SBefoIbung bee Sefretars
2. Söefalbungen ber SRngefteCten
3. SBureau= uttb Uleifeïoften
4. SDlietjinfe

B. f?orft*>i»Ujei.

1. $orftmeifter :

a. Sgefolbungen ber gorftmeifter
b. SSureauïoften
c. SReifefoften
d. yJiietjtne

2. .SreiSoberfbrfter :

a. SBefoIbungen ber .Sreiëoberfôrfter
b. SBureauto'ften

c. Dîeifeïoften
d. SRietjinfe

3. Cberbannmarte uttb äöalbauffefjer
4. Slrtteil ber ©taatêmalbungen an ben .Soften

ber fforftmeifter unb .Sreiëoberfbrfter
(SBunbeêbeitrag an SBefolbungen unb Dteife=

foften.)

C. ®drî»ertttt0 &e£ ®orfttt»efenê.

1. ^Beiträge an Sôalbtoirtfdfaftëfjlâne unb §br=
bernng beê gorftmefenë im allgemeinen

2. Sßerbauungen bon SBiibbädjett unb 2luf=
forftitngen im .fpodjgebirge

1,320

540

4,200
10,000
3,000
1,900

— 4,200
8,680
3,000
1,360

18,387 80 17,160 — 1,860 19,100 — 17,240

15,250
1,182
3,724

270

86,600
3,338

18,304
3,113

20,574
54,000

38,945

85
20

85
75
35
16

55

12,750
1,200
2,800

270

64,490
3,150

13,300
3,020

21,590
61,285

—

5,787

1,200

30,738

5,700

4,260

54,642

19,290
1,200
4,000

270

102,460
3,150

19,000
3,340

28,400

54,642

13,503
1,200
2,800

270

71,722
3,150

13,300
3,340

24,140

59,412 61 61,285 — 102,327 181,110 — 78,783

4,202

50,000

37 5,000

50,000

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

54,202 37 55,000 — — 55,000 — 55,000

18,387
59,412
54,202

80
61
37

17,160
61,285
55,000

—
A. ätotoaltunpfoften
B. gorftfidltjei
C. ^iirlierunß beb ^drftlncfcni

1,860
102,327

19,100
181,110
55,000

—
17,240
78,783
55,000

132,002 78 133,445 — 104,187 255,210 — 151,023



As 34 — 431

lUrtjitung
1906.

l^rmtfäilag
1907. PorottMlag für bos Mr 1908.

So

(Simtflljrafii.

U'

Ausgaben.

Se

CSiuuaijtneii.

tu »

luogabtn.

Sr-

877,888
164,560

m. S*-

800,000
150,000

31

Sattfettbe sBerlualtwtg*

XV. Staatsroalbungen.

A. un») 3tt>if<J)enttufcttn0en.

1. ^jauptnuljungen
2. ^lüifc^ettmx^uttgen

B. 3lct>ct»uu<juu0e».

1. ©todlofungen
2. ©rubenloïuttgcn, ïorf
3. 3Beib= itttb ßefyettjinje, ©ra§= uttb ßififienraub

C. SlUrtfdjaftêfoften.

1. SBalbMturett
2. SBeganlagett
3. ^utl'ôljne (83anmuarteulöl)ne)
4. ilüftlöfjrte
5. yJcarcC)ititqen, Stermeffuttqett
6. @teigerung§= uttb SSerlaufëfoften
7. Sfeditêloften
8. 21ufforftung im großen ïftooê
9. ©ebäuberebaraturett

(Sunbeêbeitrag att $ut!of)ne.)

D. !öcfd)tt»eri>e«.

1. ßieferungen an 53ered)ttgte uttb 31rnte

2. ©taatëfteuem
3. ©eiiteiubefteuern
4. ©c^tueiïenmatertal

gï-

830,000
150,000

S1'-

830,000
150,000

gr.

1,042,448 — 050,000 — 980,000 — 980,000 —

1,692
622

22,759
30
50

1,000
800

17,000

— 1,500
800

20,000

500 1,000
800

20,000

—

25,073 80 18,800 — 22,300 500 21,800 —

18,540
50,000
39,214

185,723
2,476
4,777

349
5,268
1,986
3,091

20

65
80
90
77
75
15
60
65

20,000
50,000
38,500

180,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

—

60,000

3,500

80,000
60,000
43,000

185,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

— 20,000
60,000
39,500

185,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

305,246 17 306,100 -— 63,500 385,600 — 322,100

7,605
33,829
50,854

730

50
32
93

8,000
41,000
55,000

3,000

—
— 8,000

41,000
55,000

3,000

—
8,000

41,000
55,000

3,000

93,019 75 107,000 — 107,000 — 107,000



432 — JV. 34

Jledpuutg

1906.

üormtrrijlug
1907. Porottfd)lo0 für Î>û0 $aljr 1908.

Ü0

tëiuualjnicu.

!P

Jtuspbe».

Uf
tëtmmîirant.

in»

lusflalren.

%X. SR. gr. SR.

ëaufettbe

XV. Stafttßttml&ungen.

E. SlSerUtaltuufléfofteu.

gr. Sv. gr- gr-

54,000

3,500 —

61/285

3,500 —

1. Inteil ber ©taatêwaïbungen art ben Soften
ber gorftmeifter unb ÄreiSoberförfter

2. ^Beitrag an bte tlnfatC= itnb ^ranlettlaffe
ber SBalbarbeiter

— 54,642

3,500

— 54,642

3,500

57,500 — 64,785 — — 58,142 — 58,142

1,042,448
25,073

305,246
93,019
57,500

80
17
75

950,000
18,800

306,100
107,000
64,785

— A. unit 31« tÏ (1) c« itit 0 it » fle n
B. 9lebenmtliutt{ien
C. SBirtîdjaftêlfljitett
D. SBtfdjtoerben
E. ®eruittlt«nB8foftett

980,000
22,300
63,500

500
385,600
107,000
58,142

980,000
21,800

322,100
107,000
58,142

611,755 88 490,915 — 1,065,800 551,242 514,558 —

XVI. Pomimeit.

A. Wrtrafl.

167,884
12,250
14,250

680,875
127,450

15,857
5

40
95

10

160,000
12,000
13,295

680,875
127,450

500
200

—

1. spactitjinie bott (Stbilbomänen
2. Spacbtjinfe bon Sßfrunbbumänen
3. ÎJÎietjtnfe bon Mrctjeitgebäuben
4. ÏJÏtetjinîe bon 21mt§gebäuben
5. SOltetäinfe bon SJHlitcirgebäuben
6. (Mbê bon Sprobulten
7. 35er|cf)tebene ©nnaljmen

203,000
12,500
16,100

863,070
149,740

500
200

1,000 202,000
12,500
16,100

863,070
149,740

500
200

—

1,018,572 45 994,320 — 1,245,110 1,000 1,244,110 —



JV» 34 — 433

Jljdjmtttfl
1906.

HonmFrljlag

1907. Pormtfdjlog für im* $al)r 1908. *
8iunaljmtu.

»1p

Huapbett.

He

Cinttttljmen.

itt=

Inapbett.

Sr.

14,729
2,578

624
3,218

44,146

SR.

53
46
60
21
78

5r-

5,000
500
500

4,000
47,000

SR.

Saufettbe SBethmlimtg.

XVI. Pomancn.

B. aôtrtfdtaftêïoften.
1. IMturarbeiten uttb Sßerbefferuttgen
2. ïlaudjuttgm, 33ermeffuttgett
3. 3luffi(|t§foften
4. J?aufë= itrtb SkrJjadjtuugSfoftett
5. 33ranbt>erfiä)erung§!oftett

C.

1. ©taatêfteuem
2. ©emeittbefteuertt uttb SSaffermietjmfe

A. drtrafl
B. SBirtf^nftëfoftctt
C. $efd)toeröeit

Sr. S-f.

5,000
500
500

4,000
47,000

Sr.

5,000
500
500

4,000
47,000

65,297 58 57,000 — 57,000 — 57,000

18,255
17,511

99
34

19,000
17,000 6,000

21,500
26,000

21,500
20,000

35,767 33 36,000 — 6,000 47,500 — 41,500

1,018,572
65,297
35,767

45
58
33

994,320
57,000
36,000

1,245,110

6,000

1,000
57,000
47,500

1,244,110
57,000
41,500

917,507 54 901,320 — 1,251,110 105,500 1,145,610 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 111



434 — JV» 34

Jlfdpumg
1906.

JJünutfdjlag

1907. Pormtfdjlog für kö |afjr 1908.
11

tëiitualjtneit. luspben.

He

Siuualjmett.

tt

lusgttben.

gi.

84,609
90,085

31.

75
45

gv.

86,200
89,600

dt.

Sttttfettbe ©erltiaftung.

XVII. Pomanenkaffe.

A. gtnfe Doit ©tttljoben
B. ginfe für Äanffdjttfoejt

XVIII. iqpotljekarkafle.

A. iHohfi'traa-

1. ginfe t)ott |)t)pott)e!ar=£>arIet)n
2. .ginfe bott 2)arlef)tt an ©emeinben
3. giitfe bon geiüneiligen ©elbanlagen
4. üßrobificnen
5. SJfietjin» bum Slnftaltsgebäube
6.a3tnê beê 2lnlei(jenë, ^r. 50,000,000, 3 %
6.b,3inê beê Sïnteipenê, gr. 30,000,000, 372%
7. Soften ber (Souponêeinlbfung
8. 91mortifation ber Inleiljenëloften
9. |}infe ber 25epotê auf /faffafcfjeine

10. 3infe ber SDepotë in Kontokorrent.
11. ,3tnfe ber Spareinlagen
12. Momentane ©elbaufnapmen
13.aS3erlufte unb Slbfdjreibungen
13.bKurêberluft= unb ilieferbekonto
14. Êintomnxenëfteuern
15. gins beë Stammfapitale

II. îôerwaltunôêroftett.

1. ïaggelber ber 3Sertt)altungêbel)ôrben
2. Sefolbungen ber ^Beamten
3. Sefolbungen ber Slngeftellten
4. ÏJlietjinfe
5. Sureauloften
6. 9îec£)tê= unb ïtetreibungëfoften
7. gmolumente

3tnS i>eê 2>iammt(tpital$

77,800

gi.

89,500

gi.

77,800

Sv-

89,500

5,475 70 3,400 — 77,800 89,500 — 11,700

7,476,176
332,007
993,764
37,563
11,837

1,500,000
1,050,000

9,088
273,015

2,612,716
618,665

1,061,089
78,942
6,500

50,000
167,406
800,000

90
95
85

36

40
90
15

70
55

25

7,677,000
336,000
778,700
20,000
13,000

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,609,000
622,500

1,046,000
54,200

8,800
30,000

167,500
800,000

—

8,346,890
362,800
359,700

36,000
17,400

8,000
6,400

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,815,700
660,360

1,077,480
169,150

2,000
30,000

179,000
800,000

8,346,890
362,800
359,700

28,000
11,000

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,815,700
660,360

1,077,480
169,150

2,000
30,000

179,000
800,000

623,926 11 652,000 — 9,122,790 8,582,790 540,000 —

8,796
38,300
56,853

7,000
10,305

522
2,277

20
10

32
54
50

8,000
46,000
63,000

7,000
12,500

500
3,000

—

3,500
4,000
3,000

10,000
46,500
66,500

7,000
16,000
4,500

3,000

10,000
46,500
66,500

7,000
12,500

500

118,454 58 134,000 — 10,500 150,500 — 140,000

800,000 800,000 800,000 800,000

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000 —-



M 34 — 435

ftedjmurg

1906.

Jtoranfdjlag

1907. Porttttfdjlng für bos $aljr 1908.
U»Ü

Äimialjmcu.

I fin

gr. SR.

623,926
118,454
800,000

1,305,471 53

1,329,114

525,000

1,744
150,000

1,100,943
438,313
136,047

17,444
183,845
65,467
20,345

672,988
126,423

1,100,000

SR.

652,000
134,000
800,000

1,318,000

55

20

16
47
70
23
69
15
10
04
37

840,000

525,000

5,000
75,000

1,325,000
380,000
100,000
30,000

100,000

610,000

1,100,000

Sr-

Saufenbe

XVIII. IpotljckarlMfre.

A. Stofetlrttfl
B. äBernmltungifoften
C. gin§ be8 ©tmttmfttjHtalë

9,122,790
10,500

800,000

8,582,790
150,500

9,933,290 8,733,290 1,200,000

XIX. lantomiUmuk.

A. ©etrtebêertrafl.
1. äöedffelertrag
2. Sirtfe:

a. gittêbeêSlttleûjettêb. 1899, $r. 15,000,000,
3V«°/o

b. Höften ber 6ouf>on8=@inIbfung
e. Slmortifation ber 3lnlet£)enëfoften 9. 1899
d. SSerfdfiebene Stnfe

3. ißrobiftonen unb Slufbetoatyrungâgebfiljren
4. SBanïnotenfteuer
5. Cantonale unb ©emeinbefteuern
6. Slbfdjreibratgen unb 33erlufte
7. .fîurêgetotnn auf SSertfctjrtften.
8. ©elbbefc^affung bout Sluêlanb
9. Skrnmltungstoften

10. Uebertragung in bie ©pejialreferben

955,000

3,150,000
300,000

525,000
5,000

75,000
1,720,000

93,000
30,000

137,000

720,000

4,405,000 3,305,000

3'v.

540,000

800,000

955,000

1,430,000
300,000

1,100,000



436 — JVs 34

Jledptrntg

1906.

JJurmtlrtylag

1907. Poronfdjlûg für Îiûs $al)r 1908.
go

ffiiauoljuicu.

1)

luogabrtt.

*e
(Siuitalpett.

n *

lusgabeu.

Sv.

98,630
138,343

3,227

124,447
11,350

5,918

33,327

dt.

80
90

43
36
20

05

Sv.

95,000
180,000

90,000
15,000
5,000

at.

ëaufettbe ©erUmltung.

XX. Stûotgkaflfc.

A. »on ©utftn&ftt.

1. ginfe bon ©elbanlagen :

a. Scmfbepot
b. Obligationen
c. 9lftien

(@ottharbbaf)n=>ubbention.)
2. 3inïe i""1 S5orfcï)ûffen :

a. ©hejtalbertoaltungen
b. Oeffentliclje Unternehmen

3. ,3ittîe bon berfcfjiebenen ©utljaben nnb S3er=

ffmtungêzinfe
4. 33erfdE)iebene (Sinnahmen

B. gtnfe fûr
1. .ginfe für Sepotô:

a. ©loegiaïôerluattiingen
b. ®erict)tliche ©elbhinterlagen
c. mbrninifiratibe ©elbhinterlagen
d. ©hejialfonbê
e. Slerfchiebene Sefootë

2. ©conti für ^Barzahlungen
(3infe für borübergeljenbe ©elbaufnahmen.)

A. Qtnfc bon ©Mtljalien
B. Sinfe für Sdjulöeit

%x.

94,000
315,200

208,000
15,000

5,000

gr. »V-

94,000
315,200

208,000
15,000

5,000

3v-

415,244 74 385,000 637,200 — 637.200 —

163,436
17,756
1,725
2,931
7,254
7,829

55,060

03
28
46
53
55
57
50

250,000
15,000
1,000

7,000
5,000

—

—
15,000

1,000

7,000
5,000

—
15,000

1,000

7,000
5,000

250,130 86 278,000 — — 28,000 — 28,000

415,244
250,130

74
86

385,000
278,000

637,200
28,000

637,200
28,000

165,113 88 107,000 — 637,200 28,000 609,200 —



Ni 34 — 437

$edjmntg

1906.

Ifflranfililag
1907. Porattfdjlag für ims $ol)r 1908.

*<

Siititaipitett.

>!>

luapben.

He

(Simwljmeii.

in=

JLusgabcu.

g*-

127,939
27,524

5,794
1,711
1,516

SR.

80
55

60
72

gi-

130,000
30,000

6,500
500

1,000

SR.

Saufettbe &e?toaltuttg«

XXI. $ußen tttib lonfakationen.

A. SBuftett.

1. ©eriä)tlicf)e Suften
2. llntgetttanbelte SBufjen
3. 33erjäl)rte Sttfjen
4. Slbminiftratitobufjen
5. Slnteile an eibgenöffifdjen Sufjen

B. ©uftent>mt)fttöun0.

1. Se-jugêtoften
2. Selofnungen ait ©emeinbepolijetbtener unb

Sßriüate
3. Beitrag an bie Sefolbung beg SpolijeiforpS
4. Settrag an bie $nbaliben!affe beëfelben
5. Slnteit ber ©emeinben
6. Slnteil bee ®efunb|eitêmefenê
7. S3erfdE)iebene Sugenantetle
8. Sortrag ju öerteitenber Anteile

Grîatj unD Äonftetationc«.
1. (Srfaij
2. .ftünfisfationen

A. SBtt^eit
B. ©ttfeentoertoenbunß
C. (ftrfatj unb .ftonjiëtattonett

les Grossen Rates. 1907.

gv.

130,000

500
1,000

gi-

30,000
6,500

gi-

130,000

500
1,000

gi-

30,000
6,500

97,849 57 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

4,767
1,671

20,000
17,000
23,577
23,577
4,355
2,900

50
70

32
32
40
33

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

— 5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

97,849 57 95,000 — — 95,000 — 95,000

5,398
26

50 3,000
100

3,000
100

3,000
100

5,424 50 3,100 3,100 — 3,100 —

97,849
97,849

5,424

57
57
50

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

5,424 50 3,100 — 134,600 131,500 3,100 —

Beilag en zum Tagbla tt 112*



438 — IB 34

fUdpumg
1906.

JJurattfriilmi

1907.
Poroitfdjlug für im* $al)r 1908. $0

fêiunaljintit.

IP

Jusgalifu.

Ht
fêiutialimcu.

i»
Jmagubeu.

Sr-

65,193
12,760
9,146
1,026
2,079

SR.

35

40
60
83

Sr.

60,000
12,500
11,000

1,500
2,300

SR.

ëaufettbe sKertoaltmiß.

XXII. fifdjerei uni) Bergbau.

A.

1. ^agbjmtentgebiiljrett
2. Slnteil ber ©emeittbert, 20 %
3. 9(uî|icl)ts= itrtb SBejugêïoftett
4. .Çjebuttg bei; 3agb
5. 33ergütung bei ®bgettoffertfd)aft

B. >yifd)erci.

1. gifdjejettjittfe uttb Sßatentgebüf)rett
2. 9luffic|tè= rtttb Sejugefoften
3. Hebung ber gifd^ud)!
4. Vergütung ber (Sibgenoffettfdjaft
5. fyifdjgudjtanftalt
6. iftedjtëfoften

C. SBcrflbau.

1. Sefolbung bes lJitnen=3'nîpe£torê
2. (gtfetterjgebiiOren
3. @teirtbrüd)e:

a. Jïott§efftt)ttêgebûl)rett
b. ©todernftembrudj, Ausbeutung

4. ^jebung beê SBergbaueê

A. Saab
B. fifdjerei
C. Skrgôiut

Sr-

61,000

2,300

Sr.

13,000
11,000

1,500

Sr-

61,000

2,300

Sr-

13,000
11,000

1,500

44,340 IS 37,300 — 68,300 25,500 37,800 —-

8,182
7,905

367
3,590

527

40
20
03
40

8,000
7,500
1,000
3,000

200
500

—

10,000

3,800
200

8,500
1,000

500

10,000

3,800
200

8,500
1,000

500

4,026 S3 2,200 — 14,000 10,000 4,000 —

1,200
3,418

173
658
348

32

92
59
50

1,000
2,500

175
500

1,000

—
2,500

175
1,000

1,000

1,000

2,500

175
1,000

1,000

1,000

2,702 33 1,175 — 3,675 2,000 1,675 —

44,340
4,026
2,702

18
83
33

37,300
2,200
1,175

— 63,300
14,000
3,675

25,500
10,000
2,000

37,800
4,000
1,675

—

51,069 34 40,675 — 80,975 37,500 43,475 -—



m 34 — 439

fleiljiuutg
1906.

Uurmtfttjlug

1907. Pormtfdjlag fur ke $ûI)ï 1908.
Ha

ßiimaijmeu.

1-

luagabeu.

He

8imta|jmtn.

itt
Jkuagabeu.

«r.

57,650
1,096,911

1,430
1,140

14,818
2,203

60,590

8t.

68
20

50
07

Sv.

1,074,000
600
700

14,100
1,200

90

ëaufenbe SBetfritltimg.

XXIII. Mjljanbluttg.

A.

1. Salvor rate auf 1. Jänner
2. Jîod&fûla
3. Safelfalä
4. StReerfatj
5. ©eioerbefalg
6. ^einfatg
7. ©atjborrcite auf 31. SDejember

B. SBcltieb^foften.

1. ,3ine beë Setriebëlapitalê
2. £ranêf>ortloften
3. 2luëluâgerli)I)ne
4. JJtagajittlo^ne
5. 33erqütunqen für tBarjatjtung
6. SSerfc^iebette SBetriebêïûften
7. S3erfd)iebene (fimtafjmen
8. ©conti unb .gmêberqûtungen

ûU'vttxtltUttôêfoftett.

1. Sefotbungen ber Beamten
2. tgureauïoften
3. StRietginfe

A. ©aljberfitttf
B. éetriebëfoften
C. SLierwaltttngsfoften

gr.

1,503,000
3,000
1,500

30,000
2,000

'&

423,500
2,100

800
15,900

800

3r.

1,079,500
900
700

14,100
1,200

1,119,442 09 1,090,600 — 1,539,500 443,100 1,096,400 —

16,000
75,907

107,465
8,174

11,869
989
158

2,381

51
55
60
99
60
43
30

16,000
75,600

104,800
8,100

11,500
800

1,900
2,100

—

900
3,000

16,000
76,000

107,500
8,100

12,000
800

900
3,000

16,000
76,000

107,500
8,100

12,000
800

217,867 52 212,800 — 3,900 220,400 — 216,500

10,160
941

7,300
62

11,160
2,200
7,300

— — 12,160
1,000
7,370

— 12,160
1,000
7,370

18,401 62 20,660 — — 20,530 — 20,530

1,119,442
217,867

18,401

09
52
62

1,090,600
212,800

20,660

— 1,539,500
3,900

443,100
220,400

20,530

1,096,400
216,500

20,530

883,172 95 857,140 — 1,543,400 684,030 859,370 —



440 — JV? 34

Jledjmutg

1906.

gflrûiiftijlflg
1907. Pormtfdjlog für bû0 $ûl)r 1908.

il«
giunaljraru.

&•

Husgabeu.

Ht
önitmlpfit.

tit'
luogalieii.

Sr.

98,979
512,009
36,137

SR.

10
80

gr.

55,000
435,000

32,000

SR.

ëaufettbe ^aumltiutfl.

XXIV. Stempel- unö Sanknoten=Steuer.

A. etempelfttuev.

1. ©tempelpapier
2. ©tempelmarïen
3. @pieHarten=@tempel

B. SBanfnotenftcuer.

1. JîantottalBart!

C. »ettie&Sïoflett.

1. SRofymaterial ititb Unterhalt ber ©eräte
2. Sßrotrifiottett ber ©tempeïberïâufer
3. 33erfc£)iebene Sejugêloften

D. syertoaUuttflêfofïcu.

1. 23eïolbuttg bee 33orfte^er§ ber ©tempelber=
iraïtung

2. Sefolbuitgett ber Slttgeflelltett
3. SSureauïoften
4. SRietjinfe

A. ©tempclftcMcr
B. Sattïttotenfteuer
C. Setriebêfofiten
D. SerttittltttitBlïdflett

g*-

55,000
450,000

32,000

gi-- gi--

55,000
450,000

32,000

gv-

647,125 90 522,000 — 537,000 — 537,000 —

116,612 30 110,000 80,000 80,000

116,612 so 110,000 — 80,000 — 80,000 —

13,889
30,087

191

80
97
25

14,500
28,000

300

— — 15,000
28,500

300

— 15,000
28,500

300

44,169 02 42,800 — — 43,800 — 43,800

3,800

4,200
3,123

525

—

4,150

4,500
3,200

525

—

—
4,500
5,000
3,500

550

— 4,500
5,000
3,500

550

11,648 — 12,375 — — 13,550 — 13,550

647,125
116,612
44,169
11,648

90
30
02

18

522,000
110,000
42,800
12,375

— 537,000
80,000

43,800
13,550

537,000
80,000

i

43,800
13,550

707,921 576,825 — 617,000 57,350 559,650 —
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ftrdptuitg
1906.

Jtflnmfdilag

1907. Pormtfd)lö0 für Us loljr 1908.
ü«

fêhuutljmcîi.

&<

lusgnbftt.

Utl
fiitmoljmttt.

n»

|u0gabtn.

gv. 9t. gv. SR.

ëaufenbe ©ertoaltuttg.

XXV. Œebiiljrctt.

gr. gr. gr. gr.

937,268
140,316
416,392

1,053

25
90
35

750,000
120,000
370,000

1,200

—

A. Stmts« ttttt» <3ctid)tëf<f)reibtt!
ttttb SSetreibttiiflS« uttb »oufurMmter.

1. SprojentgeMfyren ber SlmtêfTreiber
2. gije ©ebüfjren ber Slmtêfdjretber
3. ©ebüljren ber ©erid)10]c£jreiber unb ber 33e=

tretbungë= uttb Ifünfitrsäntter
4. SSejugêlofien

750,000
120,000

370,000
1,200

750,000
120,000

370,000
1,200

1,491,924 50 1,238,800 1,240,000 1,200 1,238,800 —

51,700 35,000

B. StrtatStanjtei.
1. Smolumente, Sßatentgebii|ren uttb 9laturaü=

fatiortêgeï)ûI;rert 35,000 35,000

51,700 — 35,000 35,000 — 35,000 —

12,500 — 7,000

C. ©ertdttSfaujteieu.

1. Dbergertcfjt, ®eBü£;rett itt ©bilfadjen, .fîatt^
Iet= unb Sßatentgebü^ren

(©cbiUjren in @traffad)ett, ftefje IIIb, G 2.)
7,000 7,000

12,500 7,000 7,000 — 7,000 —

17,168

85,055
73,833
38,823

25

85
05
02

14,000

76,000
65,000
25,000

D. Suftii uttb tpolijei.
1. ©ebüljrett ber Sufti^bireltion unb ber Spoltjek

bireïtion
2. ©ebüfjrett für 2Jiarft= unb Ipaufierfiatente
3. Spatenttajen ber .öanbelsrctfettben
4. ©ebüljren für SRabfafyrerbetmEtgungett

14,000
76,000
65,000
25,000

— 14,000
76,000
65,000
25,000

—

214,880 17 180,000 180,000 — 180,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 113
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îkdjmutg
1906.

görmtfrfjlßg
1907. Porrmfdjlag für Î)O0 $af)tr 1908.

Ho

(Jmtiialjuuit.

(p
Ausgaben.

He

(Simiabuiett.

il

litsgalifii.

S1'- Si. gr. Si.

ëaufenbe ©erhwltuiiß.

XXV. (Sebiiljren.

E. Sireftion !>eé Ämtern.

gr. gr. gr gr-

3,593
10,608

25
67

3,000
7,000

— 1. ^onjeïfiottêgeBii^ren
2. gmolumeitte unb SkrufëJjatentgeïmfyren

3,000
7,000

— 3,000
7,000

14,201 92 10,000 — 10,000 — 10,000 —

F. ginanji>ircfttpu.
3 60 100 — 1. Smotumente urtb Saljausumgerpatmte 100 — 100 —
3 60 100 — 100 — 100 —

1,491,924

51,700
12,500

214,880
14,201

3

50

17
92
60

1,238,800

35,000
7,000

180,000
10,000

100

—

A. 9tmt§s ttjtb ®eridjt§fi!jreilier uitb !8etra(iungs=
uttû .ftonfurôdntter

B. ©tnatêfanjïci
C. ©eridjtsfanjlcieit
D. ^«jHj ititö ^olijct
E. ètreftion Ï>e8 ^nitcrn
F. gtttttnjïitrcftiûtt

1,240,000
35,000

7,000
180,000

10,000
100

1,200 1,238,800
35,000

7,000
180,000

10,000
100

—

1,785,202 99 1,470,900 — 1,472,100 1,200 1,470,900 —
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fledjmuig
1906.

Ütjrmtliijkfl
1907. pormtfdjlag für bas $uljr 1908.

1

iittttal)mtn.

it (l*

luspbtit.
It

(fittualjtneit.

ttt-

Ittsgaben.

gr.

558,608
55,858
2,068

SR.

18
17
88

Sr.

400,000
40,000

2,000

SR.

Sattfettbe £$ertt)aliung*

XXVI. ®rbfdjofts= unb Sdjenltun(j0=
Steuer.

A. (*rir<*g t>n (Srbfdtaftê» uni» Scftenfungê»
Steuer.

1. £)rbentlicf)e Slbgctben
2. Sittteil ber ©emeittbett, 10 %
3. tBufjen

B. ©ctugêïofteu.

1. SBejug^robtfiottett
2. SSerfc^iebette 33ejugê!often

A. (grbfdjaftö« unît ©^enfwitßisSteuer
B. ©ejugêloftcit

XXVII. Paflerred^ubgüben.

A. Grtrag Iter StBafîcrrecJttSa&grt&ett.

1. Slbgaben
2. Slntetl beê fjonbê für Uitterftutjungen bet

Sefctfübigungen ober brofjettbett ®efaf)rett
buret] SJtaturereigniffe, 10 °/o

B. ©etugofuftcn.

1. £)rncf= uttb artbere SBegugêfoften

A. Ertrag lier aBnfferre^têabpben....
B. SejUflSïoftett

Sr-

400,000

2,000

Sr.

40,000

Sr.

400;000

2,000

Sr.

40,000

504,813 89 362,000 — 402,000 40,000 362,000 —

9,589
458

48
40

8,000
500

— — 8,000
500

— 8,000
500

10,047 88 8,500 — — 8,500 — 8,500

504,813
10,047

89
88

362,000
8,500

— 402,000 40,000
8,500

362,000
8,500

494,760 Ol 353,500 — 402,000 48,500 853,500 —

— — — — 150,000

15,000

150,000

15,000

— — — — 150,000 15,000 135,000 —

1,000 1,000

— — — — — 1,000 — 1,000

— — — — 150,000 15,000
1,000

135,000
1,000

— — — — 150,000 16,000 134,000 —
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fjtwtprong

1906.

llürmtfdjlag
1907. Poranfdjlog für k* |ol)r 1908.

H«

Siuuûljmtit.

Il8

lusgabeu.

Pî
Qinnaljmen.

n>

Huogabtn.

S*-

1,109,073
109,046

«.

50
33

Sr.

1,070,000
107,000

81.

Sttufettbe slSerhjaltuitg.

XXVIII. i$irtfdjafts= uni îtleimierkaufs=
patetttgebilljren.

A. ütMrO'd)rtft<s0atcntflcbül)rfn.

1. spatentqebüljren
2. Slnteil bcr ©emeinben, 10 %

B. !»erï<iufêflebûf)reu.

1. Sßatentgebülfren
2. Anteil ber ©emeittben, 50 °/o

C. ©ejuflSfoftm.
1. 3nfpefttonê=, ïajationê--, $epg§= uttb 2)rucf=

ïoften

g*-

1,150,000

Sr.

35,000
114,000

gr.

1,115,000

gr.

114,000

1,000,027 17 963,000 — 1,150,000 149,000 1,001,000 —

35,534
17,729

80
50

35,000
17,500

36,000
18,000

36,000
18,000

17,805 30 17,500 — 36,000 18,000 18,000 —

l,98ö 90 2,000
2,000 2,000

1,985 90 2,000 — — 2,000 — 2,000
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Jlfdjmttig
1906.

ÜJbrmtFdjlag

1907. Porattfdjlag für U& |ol)r 1908. *•
®in«al)raeii.

H-

lusgabru.

!Se

iintmljmfti.

i#
luflgabeii.

Sr.

1,000,027
17,805

1,985

SR.

17
30
90

fr-

963,000
17,500
2,000

SR.

Sattfenbe ©erftmWtutjj.

XXVIII. J$irtfdjaft9= uitîi lleittt>erkauf0=
patentgebiiI)«».

A. SSBirtfdjiiftëptttentgeBitljïen
B. $erïaufëgebûljt'eR
C. SeaMfllfojten

XXIX. Anteil am Cfrtrage bcs ^lkol)ol=
monopols.

1. @ïtrofl8s?Cntetl
2. SefttOTpfunB beë ÎIOfol|oIiSRtu3 :

a. Spolijeibireition
b. llnterrtcfjtêtnefen
c. Sttrmenbireftion
d. 2)treïtion beê ^ttttertt

« 1 & ::::::

XXX. Anteil am frtrage ber Sdjmeijcr.
itationalbanb.

1. Sntfdjäbigung boit 50 Slip, pro Rimbert ber
91otenemiffiort ber .(fantortalbanl

2. @rttfd)äbtguttg bon 30 SRp. pro Hopf ber

30o£)ttbebblferung

3t.

1,150,000
36,000

Sr.

149,000
18,000
2,000

5*

1,001,000
18,000

SÏ-

2,000

1,015,846 57 978,500 — 1,186,000 169,000 1,017,000 —

1,122,736

34,427
1,500

39,335
35,760

1,250

60

75

80

10

1,063,650

35,300
1,500

39,000
40,365

9,800

— 1,063,650

6,200

27,065
1,500

39,000
45,000

1,063,650

6,200

27,065
1,500

39,000
45,000

1,010,462 95 957,285 — 1,069,850 112,565 957,285 —

26,300

260,245

26,300

260,245

— — — — 286,545 — 286,545 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 114*
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ftedjmmg

1906.

Jtonutfrtjlflg
1907.

Potranfdjlag fur bas lafjr 1908.
Ut

fêimtaljmcit.

IP

luspbttt.

He

btimtnljmnt.

iu=

luBgabeu.

Sr.

671,308
70,705
5,963
4,639

371,669

ai.

55
25
55

17

18

Sv.

632,000
55,000
3,000

345,000

9Î.

Saufenbe SBerUmltiittjj.

XXXI. Pilitftrfteuer.

A. MUttftrfteuer.
1. SanbeêaniDefenbe @rfai#fticf)tige
2. 8anbeêabtt>efenbe @rfa|lpfïicf)tige
3. (Srfatjpftidjtige ïikfjrmânner
4. ITiücfftänbe
5. Irtteil ber ©bgenoffettfdiaft, 50% •

B. îiivntionôt unt> SBejMflSfoftejt.

1. 33efolburtgeti ber SIngeftettten
2. Jdjationstoften
3. Sejugêloftett, Srudtoften, dîcdjtëtoften

A. Sfiilttiirfteucr
B. Sanations« «üb ®ca»pfoftcn

Sr.

650,000
57,000

3,000

Sr.

355,000

Sr.

650,000
57,000
3,000

Sr.

355,000

371,669 345,000 — 710,000 355,000 355,000 —

6,145
5,441

41,244
55
76

31

4,850
6,000

43,500

5,400
6,000

44,600

5,400
6,000

44,600

52,831 54,350 — — 56,000 — 56,000

371,669
52,831

18
31

87

345,000
54,350

710,000 355,000
56,000

355,000
56,000

318,837 290,650 — 710,000 411,000 299,000 —
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Jlcdjitnng

1906.

ïlantitfrljlag
1907. Poroitfd)lag fur îiûs $oljr 1908.

|î o *•
Ausgaben.

fît
(fiiutmljuteu.

m

Itispben.

2,431,165
644,919

1,395,835
177,192
34,184
18,709

31.

60
29

77
15
52
66

gr.

2,400,000
594,000

1,350,000
176,000
25,000
15,000

31.

Sattfetibe söerttmltuug.

XXXII. Pirekte Steuern.

A. Skrmdgendfteuer.

1. ©runbfteuer :

a. 3m altert .fianton, 2,5 %o
b. 3m 3ura, 2,2 %o

2. flafntalfteuer :

a. 3m alten fîantott, 2,5 %o
b. 3m 3ura, 2,2 °/oo

3. fJlacEibegüge

4. Stenerbufsett

B. (gtnïommenéfteuer.

1. ©tttommenéfteiter I. Waffe :

a. 3m alten Canton, 3,75 °/o
b. 3m 3?ura, 3,30 °/o

2. ©ntommensfteuer II. .Waffe :

a. 3m alten .flanton, 5 %
b. 3m 3ura, 4,4 %

3. ©nfontmensfteuer III. .Waffe :

a. 3m alten flanton, 6,25 °/o
b. 3m 3ura, 5,50 °/o

4. Utadjbejiige
5. ©teuerbujjen

C. Stations* mtt» 5Bc,nîôé*oftcn.

1. ©ntommensfteuerWommiiftonett
2. SSejugsftrobiftonen :

a. SSerm&gcnêfteuer
b. Sinfommettsfteuer

3. floften ber (Steuergefeijretrifion
4. (gntfdjäbtgurtgen an bie ©emetnben
5. 3Serfcf|iebene Ste^nggfoften

(,tieften ber ©runbfteuerfdjatjungêrebtfton.)

gr.

2,450,000
649,000

1,435,000
178,200
25,000
15,000

Se- gr.

2,450,000
649,000

1,435,000
178,200
25,000
15,000

S*-

4,702,006 99 4,560,000 — 4,752,200 — 4,752,200 —

2,184,941
638,394

27,621
4,086

695,521
37,902
39,257
23,461

31
82

30
15

06
38
38
05

1,950,000
550,000

22,000
4,000

640,000
40,000
25,000
10,000

—

2,200,000
650,000

22,000
4,000

700,000
'

38,000
25,000
10,000

* —

2,200,000
650,000

22,000
4,000

700,000
38,000
25,000
10,000

—

3,651,185 45 3,241,000 — 3,649,000 — 3,649,000 —

12,885

97,811
110,955

8
20,237
12,645

8,391

20

09
18

05
44

14,000

93,400
93,180
15,000
5,500

14,000
5,000

—

— 16,500
98,244

108,420
20,000

5,500
14,000

—

16,500
98,244

108,420
20,000

5,500
14,000

262,932 96 240,080: — — 262,664 — 262,664
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jîfterfltutng

1906.

Hormtrrfjlitg
1907. Poratifdjlag fur k0 $uljr 1908.

%

«inttoljtnrtt.

9 (| '

lusgabett.

He

6iittubmen.

in»

JLusgabrtt.

SR. Sr. SR.

gaufettbe ©erttwltimg.

XXXII. Pirekte Steuern.

Sr. Sr- Sr- Sr-

8,800
28,884
12,975
1,695

70
82

9,150
30,750
14,000

1,695

—

D. ©erWttWMtiflêïofle«.

1. SBefolbuttgen ber SBeamten

2. SBefolbuttgett ber 3lngeftetttert
3. Sureau= uttb Sîeifeloften
4. SOOetjittfe

— 10,000
37,400
15,000

1,755

— 10,000
37,400
15,000

1,755

52,355 52 55,595 — — 64,155 — 64,155

4,702,006
3,651,186

262,932
52,355

99
45
96
52

4,560,000
3,241,000

240,080
55,595

— A. SBermôgcitêjïcMcr
B. (Sinfannitcttëftcuer
C. 2iiruttonS= uitb SBepflifojlen
D. $erttmltutt88foftett

4,752,200
3,649,000

262,664
64,155

4,752,200
3,649,000

262,664
64,155

8,037,903 96 7,505,325 — 8,401,200 326,819 8,074,381 —

XXXIII. KttnorljergefeOenes.

495

600,000

63 —
—

1. Srblofer 97ad)laf3
2. SJlnotujme SMderftattungen

(SReferöe.)

—
— — —

599,504 37 — — — — — —
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Voranschlag für das Jahr 1908.

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regierangsrat zu Händen des Grossen Rates.

(November 1907.)

Der gemäss Ihren Beschlüssen zu Händen des Grossen
Rates festgesetzte Voranschlag für das Jahr 1.908 schliesst
folgendermassen ab:
Einnahmen Fr. 38,971,288
Ausgaben » 40,513,177

Ausgabenüberschuss Fr. 1,541,889

oder wenn nur die reinen Einnahmen bezw. die reinen
Ausgaben der einzelnen Verwaltungszweige in Betracht
gezogen werden :

Einnahmen Fr. 18,627,574
Ausgaben » 20,169,463

Ausgabenüberschuss Fr. 1,541,889

Im Vergleich zum Voranschlage für das Jahr 1907,
der einen Ausgabenüberschuss von Fr. 1,415,596
aufweist, sind gestiegen:
die Reinausgaben um Fr. 1,802,732
die Reineinnahmen um » 1,676,439

so dass der Voranschlag für 1908 um Fr. 126,293

ungünstiger ist als derjenige des Jahres 1907.

Die Vermehrung der Ausgaben ist in erster Linie
durch das 372 % Anleihen von 1906 bedingt, das für
Zins und Amortisation der Kursverluste und der
sonstigen Kosten Fr. 792,000 erfordert. Einen Hauptposten
der Mehrausgaben bildet ferner die zweite Hälfte der
aus der Besoldungsrevision sich ergebenden Aufbesserungen,

welche die Summe von rund Fr. 460,000
ausmachen. Da die erste Hälfte der Besoldungsaufbesse-

rungen auf Fr. 405,000 veranschlagt ist, so beziffern
sich die durch die Besoldungsreform veranlassten
Mehrausgaben für das Jahr 1908 auf Fr. 865,000. Hierin
sind Fr. 14,000 inbegriffen für eine Erhöhung der
Entschädigungen an die Zivilstandsbeamten von 20 %•
Durch die Besserstellung dieser Beamten seitens des
Staates hat die Neuordnung des Besoldungswesens einen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

weitern Schritt nach vorwärts gemacht nnd dürfte, wenn
einmal die Primarlehrerschaft berücksichtigt worden ist,
alsdann ihrem Abschlüsse entgegen gehen.

Zx den Mehrausgaben tragen des weitern bei die
Mietzinserhöhungen, welche fast sämtliche Verwaltungen
berühren und dieselben mit einer totalen Summe von
Fr. 239,290 belasten. Diese Erhöhungen stehen im
Zusammenhange mit der Revision der Grundsteuerschatzungen,

welch' letztere für die Festsetzung der Mietzinse
Rege", machen. Die Mehrbelastung kommt indessen im
Ertrage der Domänen wieder zum Ausdrucke.

Anlass zu Mehrausgaben gegenüber dem
vorhergehenden Jahre geben auch der Unterhalt der Strassen
und der Staatsgebäude mit je Fr. 30,000 und das
Gesetz betreffend die gewerbliche und kaufmännische
Berufslehre mit annähernd Fr. 50,000. Endlich sind die
Ansprüche überhaupt bei fast allen Direktionen neuerdings

gewachsen, am meisten beim Unterrichtswesen
und beim Gesundheitswesen.

Unter den Einnahmen erscheinen zwei neue Quellen :

der Anteil am Ertrage der Schweiz. Nationalbank mit
Fr. 286,545, sowie die Wasserrechtsabgaben und die
Wasserrechtskonzessionsgebühren, zusammen mit netto
Fr. 194,000. Neben diesen Mehreinnahmen stehen der
Ausg-abenvermehrung in der Hauptsache noch gegenüber

der höhere Ertrag der Staatskasse mit Fr. 502,200
und derjenige der direkten Steuern mit Fr. 569,056.
Der Mehrertrag der Staatskasse geht einerseits aus den
durch das Anleihen von 1906 derselben zugeführten
Barmitteln hervor und kompensiert, soweit er hiervon
herrührt, einen Teil der Anleihenszinse, anderseits hat
er seinen Grund darin, dass die Rendite des
Aktienportefeuilles der Staatskasse zugenommen hat. Unter
anderm wird für die seinerzeit in die Spiez-Frutigen-
Bahn eingeworfene Staatssubvention von Fr. 1,980,000
infolge des Umtausches derselben gegen Prioritätsaktien
der Berner Alpenbahn-Gesellschaft ein Zins von 4 %

115
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Fr. 79,200 fliessen. In dem Masse, wie die
Subvention an letzteres Unternehmen zur Auszahlung
gelangt, wird freilich das Erträgnis der Staatskasse wieder
abnehmen. *

Einen Ertragsrückgang von Fr. 118,000 verzeigt
die Hypothekarkasse, die in Anbetracht der Geldver-
teurung wohl ihre Passivzinse, nicht aber gleichzeitig
die Aktivzinse erhöhte. Der Ausfall wird indessen nur
vorübergehender .Natur sein.

Im allgemeinen waren wir neuerdings bestrebt, die
Ausgaben derart zu berechnen, dass unter normalen
Verhältnissen und bei allseitig ökonomischer Verwaltung
die beantragten Kredite ausreichen sollen und allfällige

Nachkredite auf ein Minimum beschränkt werden
können.

Was die Einnahmen anbetrifft, so nähern sie sich
fast überall dem zulässigen Maximum, diejenigen
Kategorien ausgenommen, wo mit Rücksicht auf die
Schwankungen, denen sie leicht unterworfen sind, sich
nur mässige Ansätze empfehlen. Es betrifft dies namentlich

die Erträge der Staatswaldungen, der Stempel- und
Banknotensteuer, der Gebühren und der Erbschafts- und
Schenkungssteuer. Sind auch auf diesen Rubriken
Mehreinnahmen möglich, zum Teil sogar wahrscheinlich, so

muss von vornherein als sicher angenommen werden,
dass sie zur Deckung des Ausgabenüberschusses lange
nicht hinreichen werden und daher mit einem
Rechnungsdefizit zu rechnen ist.

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlage des

Vorjahres sind für die einzelnen Verwaltungszweige
folgende :

Mehrausgaben.
XI. Anleihen Fr. 792,035
III.b Polizei
VI. Lnterrichtswesen
V. Kirchenwesen
II. Gerichtsverwaltung

IX.b Gesundheitswesen
I. Allgemeine Verwaltung

IX.a Volkswirtschaft
X. Bauwesen

VIII. Armenwesen
IV. Militär

XIII. Landwirtschaft
XIV. Forstwesen
XII. Finanzwesen

XVII. Domänenkasse
III.® Justiz

GemeindewesenVII.

Mindereinnahmen.

XVIII. Hypothekarkasse
XXIV. Stempel- und Banknotensteuer »

Summe der Mindereinnahmen Fr.

Fr. 118,000
17,175

135,175

Mehrausgaben Fr. 1,802,732
Mehreinnahmen Fr. 1,811,614

Mindereinnahmen » 135,175

» 1,676,439

Ungünstigeres Ergebnis als in 1907 Fr. 126,293

Verglichen mit der Rechnung für 1906 ergeben sich
im Voranschlag für 1908 folgende Unterschiede:

200,880
198,093
108,055
106,158
98,648
92,350
54,949
36,620
29,532
25,993
19,833
17,578
11,010
8,300
2,010

688

Summe der Mehrausgaben Fr. 1,802,732

Mehrausgaben,
XI. Anleihen
IIIA Polizei
VI. Unterrichtswesen
II. Gerichtsverwaltung
V. Kirchenwesen
I. Allgemeine Verwaltung

IX.b Gesundheitswesen
XIII. Landwirtschaft

IX.a Volkswirtschaft
X. Bauwesen

IV. Militär
VIII. Armenwesen
XII. Finanzwesen

XIV. Forstwesen
XVII. Domänenkasse

III.® Justiz
VII. Gemeindewesen

Summe der Mehrausgaben

Minderausgaben.

XXXIII. Unvorhergesehenes

Mehreinnahmen.

XX. Staatskasse
XXX. Anteil am Ertrage der

Schweiz. Nationalbank
XVI. Domänen

XXVII. Wasserrechtsabgaben
XXXII. Direkte Steuern
XXVIII. Wirtschafts- und Kleinver-

kaufspatentgebühren
Summe der Mehreinnahmen

Mindereinnahmen.

Fr. 796
299
261
176
175
139
100
84
71

68
66
62
27,
19
6
3
1

,552. 83
,268. 21

,525. 37
,698. 29
,353. 65
,160. 95
,806. 82
,119. 01
,966. 39
,976. 98
,619. 91

249. 59
200. 62
020. 22
,224. 30
,726. 65
,083. 05

Fr. 2,360,552. 84

Fr. 599,504. 37

Fr. 444,086. 12

» 286.545. —
» 2281102. 46
» 134.000. —

36,477. 04

» 1,153. 43

Fr. 1,130,364. 05

Mehreinnahmen.

XXXII. Direkte Steuern
XX. Staatskasse

XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz
Nationalbank

XVI. Domänen
XXVII. Wasserrechtsabgaben

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufs
patentgebühren

XV. Staatswaldungen
XXXI. Militärsteuer
XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau

XXIII. Salzhandlung
Summe der Mehreinnahmen

XXV. Gebühren Fr 314,302. 99
XXIV. Stempel- und BanknotenFr.

569,056 steuer » 148,271. 18
» 502,200 XXVI. Erbschafts-und Schenkungs¬

steuer » 141.266. 01
» 286,545 XVIII. Hypothekarkasse » 105.471. 53
» 244,290 XV. Staatswaldungen » 97,197. 88
» 134,000 XXIX. Anteil am Ertrage des Al¬

koholmonopols » 53,177. 95
» 38,500 XXIII. Salzhandlung » 23.802. 95
» 23,643 XXXI. Militärsteuer » 191837. 87
» 8,350 XXII. Jagd, Fischerei und Berg»

2,800 bau » 7.594. 34
» 2,230 XXI. Bussen und Konfiskationen » 2,324. 50

Fr. 1,811,614 Summe der Mindereinnahmen Fr. 913,247. 20
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Mehrausgaben Fr. 2,360,552. 84
Minderausgaben » 599,504. 37

Fr. 1,761,048. 47
Mehreinnahmen Fr. 1,130,364. 05

Mindereinnahmen » 913,247. 20
» 217,116. 85

Bleiben Mehrausgaben Fr. 1,543,931. 62

um welche Summe der Voranschlag ungünstiger ist als
die Rechnung von 1906.

Die Abweichungen vom Voranschlag für 1907 sind
im einzelnen folgende :

I. Allgemeine Verwaltung.
Mehrausgaben :

A. Grosser Rat Fr. 20,000
B. Regierungsrat » 6,750
E. Staatskanzlei » 17,745
J. Regierungsstatthalter » 19,415
K. Amtsschreibereien » 42,640

Fr. 106,550
Mindereinnahmen :

6. Französisches Amtsblatt Fr. 1,000

Mehreinnahmen :

F. Deutsches Amtsblatt » 200
* 800

Fr. 107,350
Minderausgaben :

H. Revision der Gesetzsammlung » 15,000

Bleiben Mehrausgaben, wie oben Fr. 92,350

Für den Grossen Rat ist ein erhöhter Kredit
notwendig mit Rücksicht darauf, dass die Sitzungen an
Zahl zunehmen und die Taggelder revidiert worden
sind. Die Mehrausgabe für den Regierungsrat entspricht
der zweiten Hälfte der durch das neue Besoldungsdekret

gebrachten Aufbesserung. Die für die
Staatskanzlei mehr geforderten Fr. 17,745 betreffen mit
Fr. 3,895 die Besoldungen der Beamten und der
Angestellten für Aufbesserungen nach Massgabe der
nunmehrigen Besoldungsbestimmungen, mit Fr. 2,400 die
Besoldung eines zwecks Beförderung der Ausgabe des

Tagblattes als Stenographengehülfen neu in Dienst
genommenen Kanzlisten, mit Fr. 4,000 die Druckkosten,
für welche der bisherige Kredit von Fr. 34,000 schon
in 1906 nicht mehr hinreichte, mit Fr. 300 die Bedienung

und Beheizung des Rathauses und mit Fr. 7,150
den Mietzins. Letztere Mehrausgabe, die ihren Grund
in der allgemeinen, weiter oben erwähnten Revision der
Mietzinsvergütungen an die Domänenverwaltung hat,
wird, wie alle Mietzinserböhungen, deren hienach noch
gedacht werden wird, durch eine entsprechende
Mehreinnahme im Domänenertrag ausgeglichen. Von den
Mehrkosten für die Regierungsstatthalter und die
Amtsschreibereien fallen Fr. 56,225 auf die Besoldungen der
Beamten und Angestellten für vorschriftsgemässe
Aufbesserungen, Fr. 4,230 auf die Mietzinse, Fr. 600 auf
den Bureaukostenkredit der Regierungsstatthalter, der
angesichts der Ausgaben in 1906 mit Fr. 19,000 nicht
mehr genügen würde, und Fr. 1,000 auf die
Entschädigungen der Stellvertreter. Diese Entschädigungen
berechnen sich nach den Besoldungen und nehmen im
gleichen Verhältnisse wie letztere zu. Die Abänderungen
bei den Amtsblättern berühren beim deutschen die
Abonnemente der Wirte und die Redaktionskosten des

Tagblattes, beim französischen die Druckkosten des

Tagblattes und der Gesetzsammlung. Alle drei
Abänderungen sind durch die Ergebnisse von 1906
begründet. Der Kredit für Revision der Gesetzsammlung
konnte um Fr. 15,000 reduziert werden, weil nur noch
das Register zur französischen Ausgabe zu erstellen
übrig bleibt.

11. (üericlitsverwaltung.
Mehrausgaben :

A. Obergericht Fr. 11,250
B. Obergerichtskanzlei » 8,355
C. Amtsgerichte » 26,135
D. Gerichtsschreibereien » 22,035
E. Staatsanwaltschaft » 4,330
F. Geschwornengerichte » 2,610
G. Betreibungs- und Konkursämter » 31,443

Zusammen, wie hievor Fr. 106,158

Die Mehrausgaben der Gerichtsverwaltung von
insgesamt Fr. 106,158 verteilen sich auf folgende Kredite:
Besoldungen Fr. 84,998, Mietzinse Fr. 15,960,
Entschädigungen der Stellvertreter Fr. 1,500, Entschädigungen
der Mitglieder und Suppleanten der Amtsgerichte Fr. 2,000,
Bureaukosten Fr. 1,400 und Bibliothek der Obergerichtskanzlei

Fr. 300. Von der Krediterhöhung für
Besoldungen betreffen Fr. 81,398 Aufbesserungen gemäss Dekret
und Fr. 3,600 einen bei der Obergerichtskanzlei wegen
Arbeitsandrang beigezogenen Hülfsgerichtsschreiber. An
ersterer Summe sind im speziellen beteiligt die
Oberrichter mit Fr. 11,250, die Beamten der Obergerichtskanzlei

mit Fr. 750, die Angestellten der gleichen Kanzlei
mit Fr. 2,375, die Gerichtspräsidenten mit Fr. 14,425,
die Gerichtsschreiber mit Fr. 8,350, die Angestellten der
Gerichtsschreibereien mit Fr. 13,000, der Generalproku-
rator und die Bezirksprokuratoren mit Fr. 3,525, der
Angestellte des Generalprokurators mit Fr. 610, die
Betreibungsbeamten mit Fr. 10,913 und die Angestellten
der Betreibungs- und Konkursämter mit Fr. 16,200.
Von den Mehrkosten für Entschädigungen der
Stellvertreter fallen auf die Amtsgerichte Fr. 1,000 und
Fr. 500 auf die Betreibungs- und Konkursämter. Beider-
orts empfiehlt sich die Krediterhöhung mit Rücksicht
auf die steigenden Besoldungen, die für die Berechnung
der Entschädigungen massgebend sind. Der Posten
Entschädigungen der Mitglieder und Suppleanten der
Amtsgerichte bedarf der Erhöhung wegen der fast
beständigen Zunahme dieser Kosten. Von den für Bureaukosten

mehr eingesetzten Fr. 1,400 sind zugewiesen den

Amtsgerichten Fr. 300, den Gerichtsschreibereien Fr. 500,
dem Generalprokurator Fr. 100, den Geschwornen-
gerichten Fr. 200 und den Betreibungs- und Konkursämtern

Fr. 300. In allen fünf Fällen rechtfertigt sich
die Erhöhung in Anbetracht der Ausgaben des Jahres
1906 und durch die Absicht, die Kredite von
vornherein so zu bestimmen, dass Nachkredite vermieden
werden. Der vermehrte Kredit für die Bibliothek der
Obergerichtskanzlei ist zu unerlässlichen Anschaffungen
bestimmt.

III.a Justiz.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Justizdirektion Fr. 1,760
C. Inspektorat für die Amts- und Gerichts¬

schreibereien » 250

Zusammen, wie hievor Fr. 2,010
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Die Zunahme der Verwaltungskosten der
Justizdirektion wird bedingt durch Besoldungsaufbesserungen
und die Erhöhung der Mietzinse, erstere betragend
Fr. 1,225, letztere Fr. 535. Die Mehrausgabe für das
Inspectorat betrifft die Besoldung des Inspektors.

HI.» Polizei.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion Fr. 5,200
C. Polizeikorps » 122,175
D. Gefängnisse » 10,190
E. Strafanstalten » 39,180
F. Bekämpfung des Alkoholismus » 9,485
G. Justiz- und Polizeikosten » 650
H. Zivilstand » 14,000

Zusammen, wie hievor Fr. 200,880

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der
Polizeidirektion werden veranlasst durch Besoldungsaufbesserungen

von Fr. 2,145, wovon an die Beamten Fr. 375,
an die Angestellten Fr. 1,770, durch die Errichtung
einer neuen in die II. Besoldungsklasse eingereihten
Kanzlistenstelle und durch eine Mietzinserhöhung von
Fr. 255. Die Mehrkosten des Polizeikorps betreffen
folgende Kredite: Besoldungen der Beamten Fr. 915, Sold
der Landjäger Fr. 102,545, Bekleidung Fr. 9,455,
Bewaffnung und Ausrüstung Fr. 200, Mietzinse Fr. 8,860,
und Wohnungs- und Mobiliarentschädigungen Fr. 200.
Die Besoldungs- und Soldkredite sind nach den bezüglichen

Vorschriften bereehnet unter Annahme eines

gegen 1907 um drei Mann höhern Korpsbestandes;
desgleichen fussen die Kosten der Bekleidung und die
Wohnungs- und Mobiliarentschädigungen auf bestehenden
Bestimmungen. Im Soldkredit sind Fr. 106,000
enthalten für Entschädigung an die Gemeinde Bern. Die
Mehrausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung gründen
sich auf notwendige Anschaffungen und Reparaturen,
diejenigen für Mietzinse mit Fr. 4,890 auf die um diese
Summe erhöhte Vergütung an die Domänendirektion
und mit Fr. 3,970 auf die Errichtung neuer Posten in
Biel, Matten und Worblaufen, sowie das allgemeine
Steigen der Mietzinse. Für die Gefängnisse in der
Hauptstadt sind die Mietzinse um Fr. 915 reduziert
worden, .dagegen steigen sie für die Gefängnisse in den
Bezirken um Fr. 3,605. Für die verschiedenen
Verpflegungskosten der Gefangenen in Bern wird ein Kredit
von Fr. 8,500 angenommen gegen Fr. 8,000 in 1907,
indem die Ausgaben bereits in 1906 Fr. 8,523.05
erreichten. Für die Nahrung der Gefangenen in den-
Bezirken wird der Kredit um Fr. 7,000 erhöht in Anbetracht
des auf den Kostvergütungen gewährten Aufschlages
von 20 % Von den Strafanstalten erhalten mehr Kredit
Thorberg Fr. 6,000, Witzwil Fr. 32,000, und Trachsel-
wald Fr. 1,220, wogegen die Strafanstalt St. Johannsen
und Arbeitsanstalt Ins eine kleine Reduktion von Fr. 40
erfährt. Für Thorberg fallen in Betracht vermehrte
Kosten der Verwaltung — infolge von
Besoldungsaufbesserungen, — der Nahrung und Verpflegung und
namentlich eine Mietzinserhöhung von Fr. 3,060. Die
Anstalt Witzwil wird erstmals mit einem Pachtzins
belastet, berechnet auf Fr. 20 per Jucharte kultivierten
Landes, was für 1600 Jucharten Fr. 32,000 ergibt. Der
Kredit für die Zwangserziehungsanstalt Trachselwald ist
in runder Summe nach den reinen Kosten des Jahres
1906 bemessen worden. Die Unterschiede gegenüber
dem Voranschlage von 1907 betreffen hauptsächlich die

Rubriken Nahrung und Verpflegung. Im Kredit für
Bekämpfung des Alkoholismus tritt eine wesentliche
Aenderung ein. Während bis jetzt die Kosten der
Arbeitsanstalt Ilindelbank zu ungefähr 8/5 aus dem
Alkoholzehntel bestritten wurden, werden sie künftig
in der Hauptsache dem ordentlichen Budget auffallen.
Auf diese Weise wird ein Teil des Alkoholzehntels frei
und der Direktion des Innern zur Verfügung gestellt.
Von den im vorliegenden Voranschlag auf Fr. 25,950
berechneten Kosten der genannten Anstalt werden aus
dem Alkoholzehntel nur Fr. 6,465 gedeckt, also ungefähr

V-o Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung des

Budgets von Fr. 9,485. Die Mehrausgaben, welche die
Arbeitsanstalt Hindelbank aufweist, betreffen fast
ausschliesslich den Mietzins, der um Fr. 1,230 gestiegen
ist. Unter Abschnitt Justiz- und Polizeikosten sind mehr
eingesetzt Fr. 7,000 für Kosten in Strafsachen und
Fr. 1,000 für Polizeikosten, da beide Kredite sich seit
Jahren als unzulänglich erwiesen. Dafür konnten die
Kostenrückerstattungen und Gebühren um Fr. 7,000 erhöht
und die Vergütungen für Gebührenanteile um Fr. 350
reduziert werden, so dass im ganzen eine Mehrausgabe
von Fr. 650 resultiert. Die Mehrausgaben für
Zivilstand entsprechen der vom Regierungsrat beschlossenen,
auf 1. Januar 1908 eintretenden Erhöhung der
Entschädigung an die Zivilstandsbeamten.

IV. Militär.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion
B. Kantonskriegskommissariat
C. Zeughausverwaltung
E. Depots in Dachsfelden und Langnau
F. Kasernenverwaltung
G. Kreisverwaltung
J. Aufbewahrungund Unterhalt desKriegs-

Fr. 1,305
1,313

935
2,400

13,300
3,700

materials » 6,040

Fr. 28,993
Minderausgaben :

L. Verschiedene Militärausgaben » 3,000

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 25,993

Die oben angegebenen Abweichungen auf den
Abschnitten Verwaltungskosten der Direktion und
Kantonskriegskommissariat betreffen ausschliesslich die
Besoldungsrubriken, diejenigen auf dem Abschnitt
Zeughausverwaltung neben den Besoldungskrediten die verschiedenen

Verwaltungskosten. Für letztere reicht ein Kredit
von Fr. 1,000 nicht mehr aus, da derselbe nun auch
mit den Stellvertretungskosten des Nachtwächters und
Pörtners belastet wird. Die Mehrerfordernisse für die
Depots in Dachsfelden und Langnau und die
Kasernenverwaltung betreffen zum Teil die Besoldungen, zum
Teil die Mietzinse. Bei der Kreisverwaltung sind die
Mehrausgaben bis auf Fr. 250, um welche die Rubrik
Rekrutenaushebung mit Rücksicht auf die Ausgaben von
1906 erhöht wird, durch Aufbesserungen an die
Angestellten der Kreiskommandanten in Bern und Biel und
die Errichtung einer zweiten Kanzlistenstelle beim
Kreiskommando Bern veranlasst. Im Abschnitt Aufbewahrung
und Unterhalt des Kriegsmaterials stellen sich die Kosten
für Bekleidung und persönliche Ausrüstung infolge
Fälligwerden zweier Alterszulagen an zwei Arbeiter um
Fr. 250 und die Mietzinse um Fr. 6,290 höher. Gegenüber

diesen Mehrausgaben ist der Erlös von Kleidern



«Ns 35 — 453

um Fr. 500 höher veranschlagt. Von den verschiedenen
Militärausgaben erfährt der Kredit Schützenwesen
infolge Zunahme der beitragsberechtigten Schützen eine
Erhöhung von Fr. 1,000, wogegen der Kredit für
Erstellung von Korpskontrollen dahingefallen ist.

V. Kirchenwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 100
B. Protestantische Kirche » 104,205
D. Christkatholische Kirche » 4,050

Fr. 108,355
Minderausgaben :

C. Römischkatholische Kirche » 300

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 108,055

Der Bureaukostenkredit der Kirchendirektion zeigte
sich schon in 1906 als zu klein. Er wird deshalb um
Fr. 100 erhöht. Die Mehrausgaben der protestantischen
Kirche machen sich grösstenteils auf den Rubriken
Besoldungen der Geistlichen und Mietzinse geltend. Die
Wohnungsentschädigungen konnten um Fr. 1,200 reduziert

werden, weil die Wohnungsentschädigungspflicht
gegenüber den zweiten Pfarrern von Steffisburg und
Köniz abgelöst worden ist. Infolge Errichtung einer
II. Pfarrstelle in Delsberg und Erhöhung der Holzpensionen

verschiedener Pfarreien nehmen die Holzpensionen

um Fr. 800 zu. Die Leibgedinge sind nach ihrem
heutigen Bestände berechnet. Die Beiträge an Kolla-
turen und äussere Geistliche, die um Fr. 675 steigen,
richten sich nach dem neuen Besoldungsdekret. Von
den Krediten der römischkatholischen Kirche sind alle
unverändert, ausgenommen diejenigen für Leibgedinge
und Wohnungsentschädigungen. Ersterer Kredit ist dem
Gesamtbetrage der bewilligten Pensionen gemäss um
Fr. 400 reduziert, letzterer wegen der Erhöhung der
Entschädigung an den Pfarrer von St. Immer um Fr 100
heraufgesetzt worden. Die christkatholische Kirche
verzeigt folgende Krediterhöhungen : Besoldungen Fr. 3,550,
Wohnungsentschädigungen Fr. 350 und Holzentschädigungen

Fr. 150. Die beiden letztern Mehrausgaben sind
durch die in Biel errichtete Vikarstelle veranlasst.

VI. Unterrichtswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 3,540

B. Hochschule und Tierarzneischule » 35,585
C. Mittelschulen » 71,274
D. Primarschule » 37,300
E. Lehrerbildungsanstalten » 14,630
F. Taubstummenanstalten » 4,250
G. Kunst » 31,514

Zusammen, wie hievor Fr. 198,093

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der Direktion

verteilen sich mit Fr. 3,025 auf die beiden
Besoldungskredite, mit Fr. 15 auf den Mietzins und mit
Fr. 500 auf die Schulsynode. Für diese Körperschaft,
die in der gleichen Weise wie die Mitglieder des Grossen
Rates entschädigt wird, tritt eine Sitzungsgelderhöhung ein.

Im Voranschlage der Hochschule ergeben sich im
besondern folgende Abweichungen:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Hates. 1907.

Mehrausgäben :

Besoldungen der Professoren und Honorare
der Dozenten Fr. 8,020

Besoldungen der Angestellten » 2,350
Verwaltungskosten » 5,000
Mietzinse » 43,270
Bibliotheken » 100
Lehrmittel und Subsidiaranstälten » 4,050
Botanischer Garten » 1,595
Kunsthistorische Sammlung, Anschaffungen » 2,000

Summa Mehrausgaben Fr. 66,385

Minderausgaben :
Pensionen Fr. 1,600
Amofctisation der Bauvorschüsse » 26,300
Hygienisch-bakteriologisches In¬

stitut Lehrmittelanschaffungen
» 2,000

Fr. 29,900
Mehreinnähmen :

Matrikelgelder » 900
» 30,800

Bleiben Mehrausgaben, wie oben Fr. 35,585

Die Mehrausgaben werden begründet wie folgt: Für
Besoldungen der Professoren und Honorare der
Dozenten durch Neuwahlen, Beförderungen und Aufbesserungen,

für Besoldungen der Angestellten durch eine
Aufbesserung, sowie die Errichtung einer II. Abwartstelle

am bakteriologischen Institut und einer Hülfsabwart-
stelle am anorganisch-chemischen Institut, für
Verwaltungskosten durch den Ausbau des Dachfaches des
Hochschulgebäudes, aus dem ein Mehrbedarf an Befeuerungsmaterial,

Beleuchtung u. s. w. resultiert, für Bibliotheken
durch die neue Seminarbibliothek für das Italienische,
für die Lehrmittel und Subsidiaranstälten durch das

neu gegründete psychologische Institut und eine
allgemeine Verteuerung der Materialpreise, und für den
botanischen Garten durch die Bewilligung einer Besoldung

von Fr. 1,000 an den Direktor, die Erhöhung des
Mietzinses und der Besoldung des Obergärtners. Der
Posten Kunsthistorische Sammlung, Anschaffungen, ist
neu. Die Sammlung ist in einem höchst unvollkommenen
Zustande und soll den Anforderungen gemäss
vervollständigt werden. Hiezu ist ein Kredit von Fr. 4,000
erforderlich, der auf zwei Jahre verteilt wird. Die
Minderausgaben gehen hervor aus dem Wegfall einer Pension,
ferner aus der Reduktion der an das Inselspital zu
leistenden Amortisationsquote, indem ein Teil der durch
den Staat zu deckenden Baukosten nunmehr getilgt
ist ; endlich fällt der Kredit für Lehrmittelanschaffungen
für das hygienisch-bakteriologische Institut, der ein
einmaliger war, dahin. Die Matrikelgelder sind nach dem
Resultat von 1906 berechnet. Im Voranschlag der
Mittelschulen sind, den heutigen Verpflichtungen entsprechend
und unter Berücksichtigung von neuen Bedürfnissen,
die im Laufe des Budgetjahres sich geltend machen
können, höher angesetzt die Staatsbeiträge an
Gymnasien und Progymnasien um Fr. 16,495 und die
Staatsbeiträge an Sekundärschulen um Fr. 54,679. Dem Kredit

für Pensionen sind die heute bestehenden Ruhegehalte

zu Grunde gelegt. Sie betragen Fr. 3,300 weniger
als :n 1907. Der Kredit für Stipendien ist in den
Rohausgaben um Fr. 3,500 erhöht worden. Diese Summe
ist für Stipendien in Gemässheit des § 7, Alinea 3 des
Gesetzes über die Lehrerbildungsanstalten des Kantons

116*
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Bern vom 18. Juli 1875 bestimmt. Mit der Erhöhung
des Kredites für die Primarschule ist dem konstanten
Wachsen der Ausgaben für ordentliche Staatszulagen
an Lehrerbesoldungen, Beiträge an erweiterte Oberschulen,
Mädchenarbeitsschulen, Beiträge an Lehrmittel für Schiller
und die Fortbildungsschule Rechnung getragen worden.
Die ausserordentlichen Staatszulagen an arme Gemeinden
wurden um den der Schule Bürenberg bewilligten
Beitrag erhöht. Die Rubrik Turnunterricht bedarf der
Erhöhung von Fr. 200, um den vermehrten Ansprüchen
gerecht werden zu können. Die Mehrausgaben der
Lehrerbildungsanstalten verteilen sich wie folgt:
Unterseminar Hofwil Fr. 7,740, Oberseminar Bern Fr. 170,
Seminar Pruntrut Fr. 800, Seminar Hindelbank Fr. 1,090
und Seminar Delsberg Fr. 930. Alle Anstalten weisen
vermehrte Kosten für den Unterricht auf infolge von
Besoldungsaufbesserungen und eine mehr oder weniger
grosse Veränderung in der Mietzinsvergütung. Das
Seminar Hofwil kommt in den Fall, Mobiliaranschaffungen

zu machen, wesswegen ihm auf Rubrik Verpflegung

Fr. 2,000 mehr zur Verfügung gestellt werden.
Infolge Bewilligung einer neuen Pension wächst der
Kredit für Seminarlehrerpensionen um Fr. 2,100. Der
Beitrag an die schweizerische Schulausstellung ist um
Fr. 1,800 grösser, da sie für ihre vergrösserten Lokalitäten

einen höheren Mietzins an die Domänendirektion zu
leisten hat und dadurch gegen früher nicht verkürzt
werden soll. Von den Mehrausgaben, welche die
Taubstummenanstalten aufweisen, fallen Fr. 3,950 auf die
Taubstummenanstalt Münchenbuchsee und Fr. 300 auf
die Taubstummenanstalt Wabern. Bei der ersteren
Anstalt bedürfen alle Ausgabenrubriken einer Erhöhung
von insgesamt Fr. 4,125. Demgegenüber konnten die
Kostgelder um Fr. 175 höher veranschlagt werden. Im
Abschnitt Kunst tritt als einmalige Ausgabe der Posten
Ankauf des Gemäldes von Giron mit Fr. 30,000 auf.
Die erste Hälfte der Kaufsumme von Fr. 60,000 wurde
in 1907 geleistet. Ausserdem ist der Beitrag an die
Betriebskosten des historischen Museums um Fr. 2,000
erhöht worden, unter der Bedingung, dass Einwohnergemeinde

und Burgergemeinde Bern ihre Beiträge im
gleichen Verhältnis erhöhen, ferner der Beitrag an den
«Glossaire des patois» um Fr. 114, nachdem der Bund
und die anderen am Werke beteiligten Kantone ihrerseits

höhere Subventionen zugesichert haben. Auf dem
Kredit Erhaltung von Kunstaltertümern tritt eine
Reduktion von Fr. 600 ein.

VIT. (Jeineindewesen.

Die Mehrkosten von Fr. 688 betreffen mit Fr. 363
die beiden Besoldungskredite, den Mietzins mit Fr. 125
und die Bureaukosten mit Fr. 200. Für letztere war
schon in 1906 eine Kreditüberschreitung zu verzeigen.

VIII. Armenwesen.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten
B. Kommission und Lnspektoren
D. Bezirksverpflegungsanstalten, Beiträge
E. Bezirkserziehungsanstalten, Beiträge
F. Kantonale Erziehungsanstalten
G. Verschiedene Unterstützungen

Zusammen, wie hievor

Die Abweichungen in den Abschnitten
kosten und Kommission und Inspektoren

Fr. 1,322
250

2,000
7,000

17,460
1,500

Fr. 29,532

Verwaltungs-
beruhen auf

Besoldungsaufbesserungen und einer kleinen Erhöhung
der Mietzinse. Die Beiträge an Bezirksverpflegungsanstalten

sind nach den Ausgaben des Jahres 1907
veranschlagt. Die Zahl der Pfleglinge hat zugenommen.
Im Kredit Bezirkserziehungsanstalten ist als neue
Ausgabe ein Beitrag von Fr. 7,000 zugunsten der Anstalt
für schwachsinnige Kinder in Burgdorf aufgenommen.
Weitere Fr. 5,000 sollen ihr aus dem Alkoholzehntel
verabfolgt werden. Von den kantonalen Erziehungsanstalten

erhalten mehr Kredit Landorf Fr. 1,000,
Erlach Fr. 1,500, Kehrsatz Fr. 3,220, BrüttelenFv. 1,000,
Sonvilier Fr. 2,000 und Loveresse Fr. 8,870, wogegen
der Kredit für die Anstalt Aarwangen um Fr. 130
reduziert wird. Die Abweichungen betreffen überall mehrere

Rubriken, vorzugsweise die Nahrung, die
Verpflegung und die Mietzinse, da und dort auch die
Verwaltung und den Unterricht. F tir die Anstalt Loveresse
kommt noch speziell in Betracht, dass die Aufnahme
von 30 Zöglingen vorgesehen ist, während sich bis jetzt
der Kredit auf die Verwaltung und den Gutsbetrieb
beschränkte. Von den verschiedenen Unterstützungen
bedarf der Kredit für Verpflegung kranker Kantonsfremder

der Erhöhung von Fr. 1,500, da die Kosten
in 1907 bereits den Betrag von Fr. 23,000 erreichen
und eher noch eine Zunahme derselben zu erwarten ist.

IX.a Volkswirtschaft.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion des
Innern Fr. 1,302

B. Statistik » 1,300
C. Handel und Gewerbe » 54,240
D. Kantonales Technikum » 1,242
E. Mass und Gewicht » 1,430

Fr. 59,514
Minderausgäben :

F. Lebensmittelpolizei » 4,565

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 54,949

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der
Direktion des Innern und Statistik betreffen die
Besoldungskredite und die Mietzinse. Die Mehrausgaben für
Handel und Gewerbe verteilen sich auf folgende Spezial-
kredite : Förderung von Handel und Gewerbe im
allgemeinen mit Fr. 1,000, Fach-, Kunst- und Gewerbeschulen

mit Fr. 40,000, Hufbeschlaganstalt und Huf-
schmiedekurse mit Fr. 1,400, Bureau- und Reisekosten,
Publikationen mit Fr. 500, Besoldungen der Angestellten
mit Fr. 1,200, Mietzinse mit Fr. 340 und Lehrlingswesen

mit Fr. 10,000. Eine Reduktion von Fr. 200
zeigt der Kredit hauswirtschaftliches BUdungswesen.
Zu den bisherigen Ausgaben für Förderung von Handel
und Gewerbe im allgemeinen kommt ein Beitrag an
den kantonalen Wirteverein für Servier- und
Buchhaltungskurse hinzu. Die bedeutende Erhöhung des Kredites
Fach-, Kunst- und Gewerbeschulen begründet sich durch
die höhere Frequenz der Gewerbeschulen, der gewerblichen

und kaufmännischen Fortbildungsschulen. Es
sind auch eine Anzahl neuer Fortbildungsschulen
entstanden. Die Beiträge an diese Schulen sind nach den
in § 6 der Verordnung über die Förderung der
Berufsbildung vom 10. März 1907 aufgestellten Grundsätzen
berechnet. Die Handels- und Gewerbekammer hat einige
Berichte zur Publikation bereit und bedarf hiezu eines
um Fr. 500 erhöhten Kredites. Dem Bureau in Biel
werden für eine Angestellte Fr. 1,200 zur Verfügung
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gestellt. Die Kosten für das Lehrlingswesen sind bereits
in 1907 auf Fr. 25,000 angestiegen. Die Kreditreduktion
auf Rubrik hauswirtschaftliches Bildungswesen erfolgt
mit Rücksicht darauf, dass die hauswirtschaftlichen
Kurse des Frauen- und Töchterbildungfvereins der
Arbeiterunion Biel wegfallen. Der Verein hat beschlossen,

keine Kurse mehr abzuhalten. Die erhöhten Kosten
für das Technikum in Burgdorf betreffen vorzugsweise
die Besoldungen, die ab 1. Januar nach den vom
Regierungsrat revidierten Bestimmungen berechnet werden.
Die Reiseentschädigungen der Eichmeister sind ebenfalls

einer Revision unterzogen worden. Daraus ergeben
sich Mehrkosten von zirka Fr. 1,000 für Inspektionskosten

der Eichmeister. Der Rest der Mehrausgaben
für Mass und Gewicht betrifft die Mietzinse. Die
Lehensmittelpolizei erfordert folgende Mehrausgaben :

für Besoldungsaufbesserungen Fr. 2,260, für Mietzinse
Fr. 2,385, für Anschaffungen Fr. 1,000 und für
Instruktionskurse (neuer Posten) Fr. 1,300. Diese
Mehrausgaben von zusammen Fr. 6,945 werden mehr als
kompensiert durch den Bundesbeitrag, der dem Kanton
von nun an zufällt. Für Bekämpfung des Alkoholismus
werden der Direktion des Innern Fr. 45,000, das heisst
Fr. 4,635 mehr zur Verfügung gestellt als in 1907. Es
wird dadurch möglich, für Gründung einer
Trinkerheilanstalt im Jura eine Reserve anzulegen.

IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltung Fr. 400
B. Gesundheitswesen im allgemeinen » 26,298
C. Frauenspital » 11,750
D. Hebammenkurse » 200
E. Irrenanstalt Waldau » 14,400
F. Irrenanstalt Münsingen » 29,600
G. Irrenanstalt Bellelay » 16,000

Zusammen, wie hievor Fr. 98,648

Die Verwaltungskosten steigen infolge von
Besoldungsaufhesserungen und der Erhöhung der Mietzinse. Das
Gesundheitswesen im allgemeinen beansprucht Fr. 6,298
mehr für Beiträge an die Bezirkskrankenanstalten und
Fr. 20,000 für die Erweiterung der Irrenpflege. Zu den in
1907 budgetierten 221 sogenannten Staatsbetten der
Bezirkskrankenanstalten werden 8 weitere in Rechnung
gebracht. Mit dem steigenden Steuerertrag nimmt auch die
für Erweiterung der Irrenpflege zu verwendende Quote zu.
In 1907 erreichte sie bereits Fr. 329,513.14 und wird in
1908 nicht weniger betragen. Die höheren Ansätze für das

Frauenspital und die drei Irrenanstalten haben die
gleichen Ursachen, nämlich vermehrte Kosten für
Verwaltung, Nahrung, Mietzinse, teilweise auch für
Verpflegung. Neu ist der Posten D. 2, Desinfektionsmittel,
Beiträge, Fr. 200. Am 13. März 1907 beschloss der
Regierungsrat, den im Kanton niedergelassenen Hebammen
die bei Entbindungen verwendeten Desinfektionsmittel
mit Fr. 1. —- zu vergüten in den Fällen, wo die
betreffenden Personen sie wegen Armut nicht bezahlen können.

X. Bauwesen.

Mehrausgaben :
A. Verwaltungskosten der zentralen Bau¬

verwaltung Fr. 6,620
B. Bezirksbehörden » 4,390

Uebertrag Fr. 11,010

C. Unterhalt der Staatsgebäude
E. Unterhalt der Strassen

Uebertrag Fr. 11,010
31,000
61,430

Minderausgaben :

K. Vermessungswesen

Mehreinnahmen :

H. Wasserrechtswesen

Fr. 103,440

Fr. 2,820

64,000
66,820

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 36,620

Die Mehrausgaben der zentralen Bauverwaltung und
der Bezirksbehörden betreffen die Besoldungskredite mit
Fr. 9,825, die Bureaukosten mit Fr. 530 und die Mietzinse

mit Fr. 655. Was den Bureaukostenkredit der
Zentralverwaltung anbelangt, so ist die Erhöhung in
Anbetracht der diesjährigen Auslagen unumgänglich.
Der Mehraufwand für den Unterhalt der Staatsgebäude
wird bedingt durch die hohe Zahl der reparaturbedürftigen

Gebäude und das ansehnliche Steigen der
Arbeitslöhne und Materialpreise. Letzteres Motiv
begründet auch die Erhöhung des Kredites Strassenunter-
halt, während die Mehrausgaben für Wegmeisterbesoldungen

fast ausschliesslich von Aufbesserungen
herrühren. Die Vermessung der Gemeinde Sigriswil geht
ihrem Ende entgegen. Es kann daher der Kredit Kosten
für Probevermessungen um Fr. 3,000 reduziert werden.
Angesichts der kleinen Einnahmen der letzten Jahre
wird der Posten Kantonskarte auf Fr. 100 herabgesetzt.
Die im neuen Abschnitt Wasserrechtswesen auftretenden
Summen sind approximatif. Für eine auch nur
annähernd sichere Berechnung sowohl der Verwaltungskosten

als auch der Gebühren fehlt zur Zeit eine
zuverlässige Basis. Für neue Hochbauten, Strassen- und Brückenbauten

und Wasserbauten sind die Ki'edite des Jahres 1907
beibehalten worden, obwohl nicht zu verhehlen ist, dass

infolge des Steigens der Arbeitslöhne und der Materialpreise

angemessene Erhöhungen angezeigt gewesen
wären. Wenn von solchen Umgang genommen worden
ist, so geschah es mit Rücksicht auf den ohnehin grossen
Ausgabenüberschuss. Angesichts dieser Tatsachen wird
man die Bauausgaben noch mehr echelonieren müssen
als bisher.

XI. Anleihen.

Der Anleihensdienst erfordert für das Anleihen von
1895 Fr. 35 weniger, dagegen Fr. 792,000 mehr
infolge des 3 '/a % Anleihens von 1906, nämlich Fr. 700,000
für Verzinsung und Fr. 92,000 für Amortisation der
Kosten. Diese belaufen sich auf Fr. 921,603. 35 und
sollen in 10 Jahren getilgt werden.

XII. Finanzwesen.

Die Mehrausgaben von Fr. 11,010 verteilen sich mit
Fr. 10,400 auf die Besoldungskredite und mit Fr. 610
auf die Mietzinse.

XIII. Landwirtschaft.

Mehrausgaben :

B. Landwirtschaft Fr. 482
C. Landwirtschaftliche Schule 5,320

Uebertrag Fr. 5,802
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Uebertrag Fr. 5,802
D. Molkereischule » 1,416
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 12,970

Fr. 20,188
Minderausgaben :

A. Verwaltungskoste7i der Direktion » 355

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 19,833

Die Verwaltungskosten der Direktion zeigen eine
AusgabenVermehrung von Fr. 1,145 für Besoldungen
und Mietzinse. Sie wird aber durch den in Rechnung
gesetzten Beitrag des Bundes von Fr. 1,500 an die
Besoldung des Kantonstierarztes in eine Minderausgabe
von Fr. 355 umgewandelt. Auf dem Abschnitt
Landwirtschaft beträgt in Wirklichkeit die totale Mehrausgabe
nicht nur Fr. 482, sondern Fr. 11,482, denn man muss
in Betracht ziehen, dass die bisherigen Posten Maikäferprämien

und Zuckerrübenkultur mit je Fr. 3,000 dahin-
fallen und die Kosten der Viehversicherung sich um
Fr. 5,000 reduzieren. Die Summe von Fr. 11,482
verteilt sich auf folgende Rubriken: Förderung im
allgemeinen mit Fr. 2,000, Versuche mit amerikanischen
Reben mit Fr. 500, Reblausbekämpfung mit Fr. 8,500
und Besoldungen des Kulturtechnikers und des Gehülfen
mit Fr. 482. Aus der Krediterhöhung von Fr. 2,000
soll die ökonomische und gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Bern in ausreichenderem Masse subventioniert
werden, aus derjenigen von Fr. 500 die Versuchsstation

für amerikanische Reben in Twann, welche ihren
Betrieb erweitert hat, während die Mehrausgaben von
Fr. 8,500 aus dem Gesetz betreffend den Schutz des
Weinbaues gegen die Reblaus resultieren. Bei den
landwirtschaftlichen Schulen und der Molkereischule betreffen
die Mehrausgaben fast durchweg die Rubriken Unterricht

(Besoldungsauf besserungen), Nahrung \mà Mietzinse,
zum Teil auch die Verpflegung. Neu ist der Kredit für
die landwirtschaftliche Winterschule in Münsingen.

XIV. Forstwesen.

Die Abweichungen in diesem Voranschlag, die auf
den Gesamtkredit eine Mehrausgabe von Fr. 17,578
ergeben, berühren mit einer einzigen Ausnahme alle
Besoldungsrubriken, überdies zwei Mietzinskredite und
den Anteil der Staatswaldungen an den Kosten der
Forstmeister und der Kreisoberförster.

Für Weganlagen soll im Interesse der Holzabfuhr
mehr aufgewendet werden als bis anhin. Die Hutlöhne
werden abermals in bescheidenem Masse erhöht und
die Rüstlöhne den Ausgaben des Jahres 1906 gemäss
festgesetzt.

XVI. Domänen.

Der Ertrag stellt sich um Fr. 249,790 höher als in
1907. Die Berechnung der Einnahmen an Mietzinsen
stützt sich auf die gegenwärtigen Vertragsverhältnisse,
wobei die in § 57 des Dekretes betreffend die
Besoldungen der Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung

vorgesehene Revision der Miet- und Pachtzinse
für Zivildomänen und der der Strafanstalt Witzwil
belastete Pachtzins von Fr. 32,000 berücksichtigt sind.
Die Ansätze für die Gebäude-Mietzinse betragen 3 l/ä °/o
der betreffenden revidierten Grundsteuerschatzungen.
Die um Fr. 5,500 höher veranschlagten Beschwerden
sind nach den veränderten steuerpflichtigen Grundsteuerschatzungen

berechnet, unter Annahme eines
durchschnittlichen Ansatzes von 3 %° für die Gemeindesteuern

und einer Summe von Fr. 1,000 für Wassermietzinse.

Der Nettoertrag der Domänen beträgt Fr. 244,290
mehr als im Vorjahr.

XVII. Domänenkasse.

Nach dem Stande der Kapitalien der Domänenkasse
reduzieren sich die Zinse für Guthaben um Fr. 8,400
und die Zinse für Schulden um Fr. 100. Dadurch
steigen die Reinausgaben um Fr. 8,300.

XVIII. Hypothekarkasse.

Aus dem eingangs dieses Berichtes mitgeteilten Grunde
steht für das Jahr 1908 im Ertrag der Hypothekarkasse
ein Rückgang bevor, der einschliesslich der um Fr. 6,000
höher veranschlagten Verwaltungskosten auf Fr. 118,000
berechnet wird.

XIX. Kantonalbank.

Der Reinertrag wird hier wie für 1907 zu Fr. 1,100,000
angenommen.

XV. Staatswaldungen.

Es wird hier ein um Fr. 23,643 höherer Reinertrag
angenommen. Die Unterschiede gegenüber dem
Voranschlage von 1907 sind folgende :

Mehreinnahmen :
Hauptnutzungen Fr. 30,000
Weid-und Lehenzinse, Gras-und Lischenraub » 3,000

Fr. 33,000
Minderausgaben :

Anteil der Staatswaldungen an den Kosten
der Forstmeister und Kreisoberförster » 6,643

Fr. 39,643
Mehrausgaben :

Weganlagen Fr. 10,000
Hutlöhne » 1,000
Rüstlöhne » 5,000

» 16,000
Besseres Ergebnis, wie oben Fr. 23,643

XX. Staatskasse.

In der Berechnung der Zinse von Guthaben sind
die gegenwärtig einen Ertrag liefernden Kapitalien zu
Grunde gelegt worden unter gleichzeitiger Annahme
eines durchschnittlichen Guthabens an der Hypothekarkasse

von 3 Millionen. Hieraus folgt für Obligationen
eine Mindereinnahme von Fr. 1,000, für Aktien eine
Mehreinnahme von Fr. 135,200 und für Spezialverwal-
tungen ebenfalls eine solche von Fr. 118,000. Da die
Staatskasse infolge des Anleihens von 1906 voraussichtlich

mit ihren eigenen Mitteln auskommen wird, so können
die Zinse für Schulden um die Fr. 250,000, die im
Voranschlag für 1907 für die Verzinsung von
Vorschüssen der Kantonalbank vorgesehen waren,
herabgesetzt werden.

XXI. Bussen und Koniiskationen.

Keine Aenderungen.
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XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

An den Mehreinnahmen von Fr. 2,800 sind beteiligt
die Jagd mit Fr. 500, die Fischerei mit Fr. 1,800 und
der Berghau mit Fr. 500. Die Jagdpatentgebühren werden
am Fr. 1,000 höher veranschlagt, die Anteile der
Gemeinden um Fr. 500. Infolge der Neuverpachtung der
Fischezen ist eine Mehreinnahme von Fr. 2,000 zu
erwarten. Für Aufsichts- und Bezugskosten der Fischerei
ist eine Krediterhöhung von Fr. 1,000 notwendig, da
diese Kosten schon in 1906 Fr. 7,905 erreichten und
die Besoldungen von zwei Fischereiaufsehern angemessen
erhöht werden. Mit diesen Mehrkosten steigt auch die
Vergütung der Eidgenossenschaft. Der Stockernsteinbruch

wird wieder in vermehrtem Masse ausgebeutet,
daher der um Fr. 500 höher angenommene Gebührenertrag.

XXIII. Salzhandlung.

Der Voranschlag sieht einen gegen 1907 erhöhten
Konsum vor mit einem Mehrertrag von Fr. 5,800, gleichzeitig

in Anlehnung an die Rechnung von 1906 um
Fr. 3,700 vermehrte Betriebskosten. Die Verwaltungskosten

steigen für Besoldungen der Beamten und Mietzinse

um Fr. 1,070, gehen aber für Bureaukosten um
Fr. 1,200 zurück.

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.

Die Stempelsteuer wird um Fr. 15,000 höher,
dagegen die Banknotensteuer um Fr. 30,000 niedriger
veranschlagt, letzteres da die Notenzirkulation der
Kantonalbank durch die periodischen Ablieferungen ihrer
Noten an die Schweiz. Nationalbank zurückgeht. Von
den Betriebskosten sind die Kredite für Rohmaterial
und Unterhalt der Geräte und für Provisionen der
Stempelverkäufer um je Fr. 500 heraufgesetzt, ersterer
wegen gesteigerter Materialpreise, letzterer im Einklang
mit dem höher angenommenen Ertrag der Stempelsteuer.

XXV. Gebühren.

Die Berechnung des Ertrages ist die nämliche wie
für 1907.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Wie 1907.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Diese Einnahmen treten zum ersten Mal auf. Eine
auch nur annähernd richtige Berechnung ist dermalen
noch nicht möglich, doch halten wir die eingestellten
Ansätze nicht für zu hoch.

XXVIII. Wirtscliafts- und Kleinverkaufspatcnt-
gebühren.

Hier ist bei der Aufstellung des Voranschlages auf
die jetzt schon zu übersehenden Rechnungsergebnisse des
laufenden Jahres Rücksicht genommen worden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkohol-Monopols.

Der Ertragsanteil ist gleich hoch berechnet wie für
1907. Für Bekämpfung des Alkoholismus kommt nebst
dem Zehntel von Fr. 106,365 die Restanz der
Alkoholzehntelreserve von Fr. 6,200 zur Verwendung, im ganzen
somit eine Summe von Fr. 112,565.

XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz. Nationalbank.

Gemäss dem Bundesgesetze betreffend die Schweiz.
Nationalbank beziehen die Kantone für den Wegfall der
auf ihrem Gebiet bewilligt gewesenen Notenemission
einstweilen zwei Entschädigungen, die eine von 50 Rp.
pro Hundert der Notenemission, die andere von 30 Rp.
pro Kopf der Wohnbevölkerung nach der letzten
Volkszählung. Die Schweiz. Nationalbank hat ihren Betrieb
am 20. Juni 1907 eröffnet und wird ihre erste Rechnung

dem Vernehmen nach auf 31. Dezember 1908 ab-
schliessen. Auf die Zeit von l'/a Jahr berechnet, kommen
wir für die erstere Entschädigung, die während der
Rückzugsperiode der alten Noten von dem Betrage der zur
Vernichtung an die Kontrollbehörde abgelieferten Noten
und nur vom Zeitpunkt der Ablieferung an geleistet wird,
auf eine Summe von Fr. 26,300, für letztere aufFr. 260,245,
zusammen auf Fr. 286,545. Zwar wird der Betrag erst im
Jahre 1909 zur Ablieferung gelangen. Da er immerhin
ein Erträgnis des Jahres 1908 bildet, stellen wir ihn im
Voranschlage dieses Jahres ein. Die Kantone haben
auch Anspruch auf den nach Abzug der Einlage in den
Reservefonds, der Ausrichtung einer Maximaldividende
von 4 °/o auf das einbezahlte Aktienkapital und der
obigen Entschädigungen allfällig verbleibenden
Reingewinn. An einen, solchen Reingewinn ist bei der
langsamen und vorsichtigen Entwicklung des Geschäftes und
bei den bedeutenden Organisations- und Verwaltungskosten

in nächster Zeit nicht zu denken. Wir sehen
daher von der Aufnahme eines Postens ganz ab, wie
wir auch auf eine Dividende auf den Aktien der Bank
für das erste Jahr nicht rechnen.

XXXI. Militärsteuer.

Mit Rücksicht auf das stetige Wachsen des Ertrages
ist dieser in den Roheinnahmen um Fr. 20,000 höher
veranschlagt worden. Dadurch steigt der Anteil der
Eidgenossenschaft um Fr. 10,000. Die Taxations- und
Bezugskosten stellen sich um Fr. 1,650 höher. Von dieser
Summe betreffen Fr. 550 die Besoldungen der
Angestellten und Fr. 1,100 die Bezugskosten, Druckkosten,
Rechtskosten, die in einem gewissen Verhältnis zu den
Einnahmen stehen.

XXXII. Direkte Steuern.

Im Ertrage der Vermögenssteuer ergibt sich eine
Vermehrung von Fr. 192,200, im Ertrage der Einkommenssteuer

eine Vermehrung von Fr. 408,000. Für die
Berechnung des Ertrages der Vermögenssteuer werden
folgende Kapitalien angenommen:

Grundsteuer.

Im alten Kanton Fr. 980,000,000
Im Jura » 295,000,000

117
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Kapitalsteuer.
Im alten Kanton Fr. 574,000,000
Im Jura » 81,000,000

Gegenüber 1907 ist der Kapitalzuwachs folgender:

Grundsteuer.

Im alten Kanton Fr. 40,000,000
Im Jura » 25,000,000

Kapitalsteuer.
Im alten Kanton
Im Jura

Fr. 34,000,000
1,000,000

Kredit von Fr. 5,000 für Kosten der Grundsteuer-
schatzungsrevision fällt dahin.

Die Vermehrung der Verwaltungskosten von Fr. 8,560
betrifft mit Fr. 3,900 Besoldungsaufbesserungen, mit
Fr. 3,600 die Besoldung eines neuen Angestellten, der
speziell mit den durch den Bezug der Wasserrechts-
abgaben veranlassten Arbeiten betraut wird, mit Fr. 1,000
die Bureau- und Reisekosten und mit Fr. 60 die
Mietzinse.

Bern, den 6. November 1907.

Wie ersichtlich ist die Einkommenssteuer in der
I. und III. Klasse nach den Ergebnissen des Jahres 1906
veranschlagt, unter Annahme eines kleinen Zuwachses.
Für die II. Klasse werden hingegen die Budgetansätze
von 1907 beibehalten, mit Rücksicht auf die
Wahrnehmung, dass die Schatzungskommissionen bei der
Taxation des Einkommens II. Klasse möglichste Schonung
gegenüber den kleinen Pensionsbezügern (Lehrer,
Eisenbahnbeamte etc.) walten lassen.

Die Zunahme der Taxations- und Bezugskosten von
Fr. 22,584 fällt vorwiegend, das heisst mit Fr. 20,084,
auf die Bezugsprovisionen, die in Beziehung zum Steuerertrag

stehen. Fr. 2,500 betreffen die
Einkommenssteuer-Kommissionen, für welche der Regierungsrat die
Entschädigungen revidiert hat, und Fr. 5,000 die Kosten
der Steuergesetzrevision. Diese Erhöhung empfiehlt sich
mit Rücksicht auf die im Gang befindliche Steuergesetzrevision.

Der im Voranschlage für 1907 auftretende

Der Finanzdirektor:

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 11. November 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Sanitätsdirektion
an den

Regierungsrat zii Händen des Grossen Rates

betreffend

die Verschmelzung der Insel- und der Ausserkrankenhaus-Korporation.

(Oktober 1907.)

Der Verwaltungsrat der Insel- und
Ausserkrankenhaus-Korporation richtet an den Regierungsrat das
Gesuch, es möchte einerseits vom Grossen Rat. und
andererseits von der Burgergemeinde Bern die Verschmelzung

der beiden Korporationen in eine einzige
ausgesprochen werden.

Seit dem Jahre 1891, das heisst seit der Eröffnung
der neuen Gebäulichkeiten des Ausserkrankenhauses
auf der Kreuzmatte, ist der Betrieb der beiden Anstalten

ein gemeinsamer ; allein es muss für einen jeden
Ausgabeposten am Ende jeden Vierteljahres ausgerechnet

werden, welche Quote desselben auf die eine, und
welche auf die andere Korporation entfällt, und für
beide Anstalten muss eine ganz getrennte Buchhaltung
und Kassabilanz geführt werden. Dies bedingt eine
ganz ausserordentliche Vermehrung der Arbeitslast für
die Bureauangestellten und Rechnungsrevisoren.

Die gemeinsame Führung der beiden Anstalten geht
auf das Jahr 1765 zurück. Schon damals wurde die
Leitung des äussern Krankenhauses, welches zuvor
eigenen Beamten der Burgerschaft unterstellt war, dem
Inseldirektorium übertragen. Als nach dem Kriegsjahr

1798 die administrative Trennung der bürgerlichen
und der staatlichen Anstalten zur Durchführung
gelangte, einigten sich nach langen Verhandlungen im
Jahr 1841 Staat und Bürgerschaft endlich dahin, dass
sowohl die Insel, als auch das äussere Krankenhaus
zu Korporationen erhoben und jede Anstalt mit einem
besondern Vermögen dotiert wurde. Dieses Verhältnis
erfuhr im Jahre 1884 insofern noch eine weitere
Veränderung, als die Irrenanstalt Waldau von der
Inselkorporation gänzlich abgetrennt, von der letztern mit
einem besondern Vermögen dotiert (jetziger Waldau¬

fonds) und zur Staatsanstalt umgewandelt wurde. Während

dieser Periode standen bis 1891 Insel- und
Ausserkrankenhauskorporation unter der nämlichen Behörde,
allein, da sie räumlich von einander getrennt waren,
war selbstverständlich die Verwaltung eine ganz
getrennte. Mit dem Jahre 1891 erfolgte nun die Eröffnung

der neuen Gebäulichkeiten des Ausserkrankenhauses

auf der Kreuzmatte, und da sämtliche Depen-
denzen (Küche, Waschanstalt, Beleuchtung, Beheizung
etc.) beiden Anstalten gemeinsam dienten, so war es
auch natürlich, dass der ganze Betrieb vereinigt wurde
und bloss in der Rechnungsführung eine Trennung
fortbestehen blieb.

Herr Staatsarchivar Prof. Dr. Türler, welcher von
den Inselbehörden um Abfassung eines Gutachtens
über die Zulässigkeit einer Verschmelzung beider
Korporalionen ersucht worden ist, spricht sich dahin aus,
dass dieser Verschmelzung keine rechtlichen Bedenken
im Wege stehen, sobald sie sowohl von dem Grossen
Rat als auch von der Burgergemeinde Bern, welche
im Jahre 1841 beide Korporationen durch eine Ueber-
einkunft geschaffen haben, übereinstimmend beschlossen

werde.
Selbstverständlich werden sowohl die Vermögenserträge

des Inselspitals, als auch diejenigen des
Ausserkrankenhauses wie bisher stiftungsgemäss verwendet
werden; namentlich werden die Abteilungen der letztem

Anstalt, diejenige für venerische und chronische
Hautkrankheiten, und diejenige für Unheilbare wie
bisher weitergeführt werden. Die Spezialfonds des

Inselspitals werden auch durch die Verschmelzung
der beiden Anstalten in keiner Weise ihren Stiftungszwecken

entfremdet werden.
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Der Direktor des Innern hatte schon im Jahre 1874,
als die Frage der Trennung der Waldau von der Insel
zuerst in Erwägung gezogen wurde, auch die
Verschmelzung der letztern mit dem Ausserkrankenhaus
in Aussicht genommen. Die Inseldirektion erachtete
schon 1877 diese Verschmelzung für wünschenswert
und durchführbar; allein die bürgerlichen Behörden
glaubten sich dahin aussprechen zu sollen, dass ihnen
über diese Angelegenheit kein Urteil zukomme. Heute
nun sind dieselben mit dem Projekte einverstanden.
Der engere Burgerrat hat in seiner Sitzung vom 26.
August abhin sich dahin ausgesprochen, er glaube
nicht, « dass seitens der Burgergemeinde Einwendungen
gegen die Vereinigung der beiden Korporationen zu
erheben sein werden.» In seiner Sitzung vom 18.
September sodann hat sich der Gesamt-Burgerrat ebenfalls

mit dem Projekte einverstanden erklärt und
beschlossen, dasselbe in empfehlendem Sinne der
Burgergemeinde vom 4. Dezember zur Beschlussfassung zu
unterbreiten.

Auf diese Erwägungen gestützt beehren wir uns,
Herr Präsident, Herren Regierungsräte, Ihnen zuhanden

des Grossen Rates folgenden

Beschlusses-Entwurf

vorzulegen :

Der Grosse Rat des Kantons Bern, auf den Antrag
des Regierungsrates, beschliesst folgende Abänderung
der Art. 2 und 3 des Vergleichs betreffend die
Dotationsangelegenheit vom 26. Juni 1841 :

Art. 2. Das Inselspital und das äussere Krankenhaus

bilden zusammen eine einzige Korporation. Das
gegenwärtige Korporationsgut des äussern Krankenhauses

geht mit allen Rechten und Pflichten an die
Korporation des Inselspitals über.

Art. 3. Das vereinigte Vermögen der beiden
Anstalten soll als Korporationsgut ungeschwächt erhalten

und stiftungsgemäss verwendet werden. Namentlich

sollen die bestehenden Vergabungen und
Schenkungen mit besondern Zweckbestimmungen ihrem
ursprünglichen Dotationszwecke gemäss Verwendung
finden.

Die vorliegende Abänderung tritt, vorausgesetzt,
dass sie auch von der Burgergemeinde Bern angenommen

sein wird, mit dem 1. Januar 1908 in Kraft.

Bern, den 25. September 1907.

Der Sanitätsdirektor :

Kläy.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 16. Oktober 1907.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat Gemeinsame Abänderungsanträge des Regierungs-

vom 19. Mäxz 1907. rates und der Grossratskommission

vom 30. September 1907.

Gresetz
betreffend

den Schutz von Arbeiterinnen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 82 der Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Anwendung des Gesetzes.

Art. 1. Alle dem eidgenössischen Fabrikgeseitz nicht
unterstellten gewerblichen Betriebe, in denen eine
oder mehrere, der Familie nicht angehörende
Arbeiterinnen zum Zwecke des Erwerbes beschäftigt werden,

unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes.
Es findet nicht Anwendung auf die landwirtschaftlichen

Betriebe und die in der Haushaltung beschäftigten

Dienstboten.

Für die Bediensteten in Ladengeschäften, welche
nicht zu gewerblichen Arbeiten, sondern zur
Bedienung der Käufer verwendet werden, gelten bloss
die Art. 4, 5, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 34.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über
kaufmännische und gewerbliche Berufslehre, über
Sonntagsruhe, über das Wirtschaftswesen und über die
Ruhetage des Dienstpersonals in Wirtschaften, soweit
sie von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen.

Art. 2. Geschäftsinhaber, welche Arbeiterinnen der
in Art. 1, Absatz 1 hievor bezeichneten Art beschäftigen,

haben der Ortspolizei hievon Anzeige zu machen.
Die Direktion des Innern und die Gemeinderäte führen

Verzeichnisse der unter dieses Gesetz fallenden
Geschäfte. Die genannten Behörden haben sich gegenseitig

Aenderungen mitzuteilen.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 118*

Betriebe, sowie das in Wirtschaften und in der
Haushaltung beschäftigte Dienstpersonal.

Für die

27, 28 und 34.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen betreffend
Schulunfleiss.
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Ab anderung-santrâge.

Ueber die Unterstellung entscheidet im Zweifelsfalle

die Direktion des Innern. Ein allfälliger Rekurs
ist innerhalb 14 Tagen dem Regierungsrat einzureichen.

IE. Allgemeine Schutzbestimmungen.

Art. 3. Mädchen im schulflichtigen Alter dürfen zu
gewerblicher Lohnarbeit nicht verwendet werden.

Art. 4. Arbeiterinnen dürfen in übermässiger, die dürfen auf eine übermässige, die Gesundheit
geGesundheit gefährdender Weise nicht angestrengt wer- fährdende Weise
den. Glaubt eine Arbeiterin, es werde ihr eine Arbeit
zugemutet, welche ihre Kräfte übersteigt oder ihre
Gesundheit gefährdet, so soll sie ihren Arbeitsgeber darauf

aufmerksam machen.
Mädchen unter 17 Jahren sollen täglich nicht mehr

als drei Stunden zu ununterbrochener Arbeit an
Tretmaschinen angehalten, in eigentlichen Bergwerken und angehalten werden. In eigentlichen Bergwerken
Brüchen Arbeiterinnen unterirdisch nicht beschäftigt und Brüchen dürfen Arbeiterinnen
werden.

Der Regierungsrat ist befugt, die Verwendung von
Arbeiterinnen zu bestimmten gewerblichen Verrichtungen,

die ihre Kräfte übersteigen oder von besonderer

Gefahr für ihre Gesundheit oder Moralität sind,
zu untersagen.

Art. 5. Die Arbeitsräume sollen trocken, hell, gut
ventiliert, im Winter genügend erwärmt und
überhaupt so beschaffen sein, dass Gesundheit und Leben
nach Möglichkeit gesichert werden.

In den offenen Geschäftslokalen, sowie in den
dazu gehörenden Comptoirs müssen für die daselbst
beschäftigten Arbeiterinnen geeignete und hinsichtlich
der Zahl ausreichende Sitze vorhanden sein, deren
Benutzung dem Personal während der Zeit, in welcher
es durch seine Beschäftigung nicht daran gehindert
ist, gestattet werden muss.

Die mit der Bedienung der Kundschaft beschäftigten
Personen müssen auch während kürzerer

Arbeitsunterbrechung Sitze zur Verfügung haben.
Die Bedürfnisanstalten müssen den Forderungen

der Gesundheitspflege entsprechen, so dass ihre
Benützung ohne Verletzung von Sitte und Anstand
erfolgen kann.

Den in Verkaufs- und Geschäftslokalen beschäftigten
Verkäuferinnen und Arbeiterinnen müssen

genügende Sitzplätze in genügender Zahl zur Verfügung
stehen und 'deren Benutzung ist ihnen in Ruhepausen
und soweit es die Art der Beschäftigung erlaubt, auch
während der Arbeit zu gestatten.

AI. 3. Streichen.

Art. 6. Zum Schutze der Gesundheit und zur Sicherung

gegen körperliche Verletzungen und andere
Schädigungen sollen alle erfahrungsgemäss, sowie durch
die gegebenen Verhältnisse ermöglichten Schutzmittel
angewendet werden.

III. Arbeitszeit.

Art. 7. Die Dauer der regelmässigen Arbeitszeit
darf, dringende Fälle vorbehalten, für erwachsene
Arbeiterinnen 10 Stunden täglich oder 60 Stunden in der
Woche nicht übersteigen. Für Arbeiterinnen unter 16
Jahren wird die Maximalarbeitszeit auf täglich 9 Stunden

festgesetzt.



Obligatorische und fakultative Unterrichtsstunden
zählen bei Berechnung der Arbeitszeit mit. Es dürfen
für die ersteren keine Lohnabzüge gemacht werden.

Art. 8. Die Arbeitszeit muss in die Zeit zwischen
6 Uhr, bezw. in den Sommermonaten Juni, Juli und
August zwischen 5 Uhr morgens und 8 Uhr abends
verlegt werden.

Ueber die Mittagszeit ist wenigstens eine Stunde
frei zu geben. Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu
besorgen haben, sind eine halbe Stunde vor der
Mittagspause zu entlassen, sofern letztere nicht mindestens

IV2 Stunden beträgt.
Ruhepausen können von der Arbeitszeit nur

insoweit abgerechnet werden, als die Arbeiterinnen
während derselben den Arbeitsraum verlassen dürfen.

Die Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr
zu richten.

Art. 9. Es ist verboten, den Arbeiterinnen über
die gesetzliche Arbeitszeit des Geschäftes hinaus weitere

Arbeit nach Hause mitzugeben.

Art. 10. Ausnahmsweise kann auf begründetes
Gesuch hin und innerhalb der durch Art. 8, Al. 1,
gezogenen Grenzen der Gemeinderat vorübergehend für
eine Dauer von höchstens zwei Wochen Verlängerungen

der Arbeitszeit bewilligen. Arbeiterinnen unter
18 Jahren und Schwangere dürfen nicht zu Ueberzeit
angehalten werden.

Für Verlängerungen von mehr als zwei Wochen und
für periodisch wiederkehrende ist Bewilligung von der
Direktion des Innern einzuholen. Die Verlängerung
der Arbeitszeit darf höchstens zwei Stunden betragen

und nicht über 10 Uhr abends hinausgehen. Die
Gesamtdauer solcher Verlängerungen darf für
dasselbe Geschäft, vorbehaltlich der Bestimmungen des
folgenden Artikels, nicht zwei Monate im Jahr
übersteigen.

Zur Einholung solcher Bewilligungen ist das
Einverständnis der zu den betreffenden Arbeiten
verwendeten Arbeiterinnen erforderlich.

An Vorabenden von Sonn- und Festtagen soll eine
Ueberzeit über 10 Stunden hinaus nicht bewilligt werden.

Art. 11. Der Regierungsrat ist befugt, auf begründetes

Gesuch hin, für Gewerbe, welche in bezug
auf Fabrikationsart oder die Ausführung von
Aufträgen unter besondern Verhältnissen arbeiten, eine
abweichende, immerhin den Zweck dieses Gesetzes
nicht verletzende Arbeitszeit zu bewilligen. Soweit es
sich um Sonntagsarbeit handelt, dürfen jedoch keine
Bewilligungen erteilt werden, die mit. den Bestimmungen

des Sonntagsruhegesetzes, beziehungsweise der
vom Regierungsrat sanktionierten Sonntagsreglemente
der Gemeinden im Widerspruch stehen. Die Bewilligung

kann abgeändert oder zurückgezogen werden,
wenn diese besondern Verhältnisse des Gewerbes nicht
mehr bestehen.

Art. 12. Jede Bewilligung zur Ueberzeitarbeit ist
schriftlich zu erteilen und im Arbeitsraum
anzuschlagen. Die Vollziehungsbehörden haben sich von
jeder Bewilligung gegenseitig Mitteilung zu machen.
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Abänderung^antrage.
Bei Missbrauch einer erteilten Bewilligung kann

dieselbe einem Geschäfte entzogen werden.

Art. 13. Alle Ueberzeitarbeit ist besonders zu
entschädigen. Der betreffende Lohn soll wenigstens 25
Prozent höher sein, als der gewöhnliche Lohn.

Art. 14. Jede Arbeiterin, die mehr als ein Jahr
im gleichen Geschäft angestellt ist, hat Anspruch auf
6 Tage zusammenhängender Ferien, die ihr vom
Arbeitgeber wie gewöhnliche Arbeitstage anzurechnen
und zu bezahlen sind.

Nach dem zweiten Jahr ihrer Anstellung sind ihr
8, nach dem dritten 10 und vom vierten Jahre an jährlich

12 Tage Ferien zu gewähren.

Art. 15. Die Angestellten in Laden- und
Kundengeschäften können in der offenen Geschäftszeit zur
Bedienung der Kunden ohne Beschränkung verwendet

werden, jedoch höchstens bis 8 Uhr abends und
unter der Bedingung, dass ihnen, ausser der erforderlichen

Zeit für die Mahlzeiten, eine ununterbrochene
Nachtruhe von mindestens 10 Stunden gewährt wird.

Art. 16. Wöchnerinnen dürfen nach ihrer Niederkunft

4 Wochen lang im Geschäft überhaupt nicht
und während der folgenden zwei Wochen nur dann
beschäftigt werden, wenn das Zeugnis eines
diplomierten Arztes dies für zulässig erklärt. Sie sind
berechtigt, bis auf 8 Wochen von der Arbeit
wegzubleiben. Hochschwangern ist gestattet, die Arbeit
jederzeit auf blosse Anmeldung hin niederzulegen.

Art. 17. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen an
Sonntagen ist untersagt, unter Vorbehalt von Art. 11.

Für Ladentöchter sind Ausnahmen gemäss den
gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe
zulässig. Wenigstens ein vollständig freier Sonntag muss
jeder Ladentochter im Monat gewährt werden.

Für jeden Sonntag, an welchem Ladentöchter und
Arbeiterinnen beschäftigt werden, ist denselben die
entsprechende Zeit an einem Werktage freizugeben.

IV. Dienstvertrag, Arbeitsordnung.

Art. 18. Das Arbeitsverhältnis kann, wenn nichts
anderes verabredet ist, durch eine jedem Teile
freistehende, 14 Tage vorher erklärte Kündigung, jedoch
nur auf den Zahltag oder Samstag gelöst werden.

Bei Stückarbeit geht die Kündigung auf den
Zeitpunkt der Vollendung einer angefangenen Arbeit,
sofern dabei die ordentliche Kündigungsfrist nicht um
mehr als 4 Tage verkürzt oder verlängert wird.

Die ersten zwei Wochen von der Anstellung an
gelten als Probezeit in dem Sinne, dass es bis zum
Ablauf derselben jedem Teile freisteht, das
Arbeitsverhältnis, unter Einhaltung einer mindestens
dreitägigen Kündigungsfrist, aufzulösen.

Art. 19. Aus wichtigen Gründen kann die
Aufhebung des Dienstvertrages vor Ablauf der Dienstzeit
von jedem Teile verlangt werden (Art. 346 0. R.).



Ueber das Vorhandensein solcher Gründe entscheidet

der Richter nach freiem Ermessen.

Liegen die Gründe in vertragswidrigem Verhalten
des einen Teiles, so hat dieser vollen Schadenersatz
zu leisten. Im übrigen werden die ökonomischen
Folgen einer vorzeitigen Auflösung vom Richter nach
freiem Ermessen bestimmt, unter Würdigung der
Umstände und des Ortsgebrauches.

Art. 20. Jeder Arbeiterin ist bei ihrem Austritt auf
Verlangen ein Zeugnis über Art und Dauer der
Beschäftigung auszustellen.

Ist die Arbeiterin minderjährig, so kann das
Zeugnis vom Vater oder Vormund gefordert und
behändigt werden. In diesem Fall ist der Arbeiterin
eine Abschrift davon zuzustellen.

Den Arbeitgebern ist untersagt, die Zeugnisse mit
Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben,
die Arbeiterin in einer aus dem Wortlaut des
Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen.

Art. 21. Ein diesem Gesetz unterstelltes Geschäft
kann, sofern dessen Umfang oder Natur es
rechtfertigen, durch die Direktion des Innern zum Erlass
einer Arbeitsordnung angehalten werden. Eine
Arbeitsordnung soll jedenfalls enthalten die Bestimmungen
über die Arbeitszeit und deren Einteilung, die Bedingungen

des Ein- und Austritts und die Art der
Lohnzahlung.

Erzeigen sich bei Anwendung einer Arbeitsordnung
Uebelstände, so kann die Direktion des Innern
jederzeit deren Revision verfügen.

Art. 22. Arbeitsordnungen und deren Abänderungen
bedürfen der Genehmigung der Direktion des Innern
und sind, mit derselben verseben, an sichtbarer Stelle
des Geschäftslokales anzuschlagen. Bevor die
Genehmigung einer Arbeitsordnung erteilt wird, soll den
betroffenen Personen Gelegenheit geboten werden, sich
darüber auszusprechen.

Gegen die Genehmigung ' oder Nichtgenehmigung
einer Arbeitsordnung oder der Abänderung einer
solchen kann innerhalb 14 Tagen seitens der Beteiligten
der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen werden.

V. Lohnzahlung, Abzüge, Schadenersatz.

Art. 23. Der Lohn ist, sofern nicht Monats- oder
Jahresanstellung vereinbart wurde, mindestens alle
14 Tage und zwar an einem Werktage und im
Geschäftslokale in den gesetzlichen Münzsorten bar
auszubezahlen.

Lohnabzüge für Miete, Reinigung, Heizung oder
Beleuchtung des Lokales, sowie für Miete und
Benützung der Werkzeuge sind untersagt. Arbeitsmaterial
darf nicht über den Kostenpreis berechnet werden.

Art. 24. Lohn darf höchstens bis auf die Hälfte
des durchschnittlichen Wochenlohnes zurückbehalten
werden (Décompte).

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.
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Abänderungsanträge.
Art. 25. Herabsetzungen des Lohnes sind den

beschäftigten Arbeiterinnen so rechtzeitig anzuzeigen,
dass es ihnen möglich ist, zu kündigen, ohne von
der Herabsetzung betroffen zu werden.

Art. 26. Bussen dürfen nicht verhängt werden.

Art. 27. Erhält eine Arbeiterin Kost und Wohnung
beim Geschäftsinhaber, so ist ihr dafür ein billiger
Preis in Anrechnung zu bringen, welcher den daherigen
allgemein üblichen Ansatz nicht übersteigen darf. Die
Ernährung muss ausreichend und der Gesundheit
zuträglich sein und der Wohnraum den Forderungen der
Hygiene genügen.

Art. 28. Wer die gemäss Gesetz, Arbeitsordnung
oder in besonderen Vereinbarungen bestehenden
Verpflichtungen verletzt, hat dem andern Teile den
verursachten Schaden zu ersetzen (Art. 110 ff. 0. R.).
Ueber die Höhe der Entschädigung entscheidet der
zuständige Richter, unter Würdigung aller Verhältnisse,

nach freiem Ermessen.
Lohnabzüge für verdorbene Arbeit und Material

dürfen nur gemacht werden, wenn der Schaden aus
Vorsatz oder aus Fahrlässigkeit entstanden ist. entstanden ist. In letzterem Falle darf der Abzug

nicht mehr als 50% des ermittelten Schadens
betragen.

Vorbehalten bleibt Art. 132, Ziff. 2, O.-R.

VI. Straf- und Vollzugsbestimmungen.

Art. 29. Der Vollzug dieses Gesetzes ist Sache der
Gemeindebehörden und der Regierungsstatthalter,
welche unter Aufsicht und Leitung der Direktion des
Innern das Nötige vorzukehren haben.

Die Direktion des Innern ist gehalten, im
Staatsverwaltungsbericht regelmässig über den Vollzug dieses

Gesetzes Bericht zu erstatten und darin die erteilten
Bewilligungen zur Ueberzeitarbeit zu verzeichnen.

Der Regierungsrat ist ermächtigt, zur nähern
Ausführung der allgemeinen Schutzbestimmungen (Art. 4
bis 6) Weisungen oder den Sonderverhältnissen
einzelner Gewerbe Rechnung tragende Verordnungen zu
erlassen.

Art. 30. Die Direktion des Innern ist befugt, je nach
Bedürfnis durch Sachverständige periodisch Inspektionen

vornehmen zu lassen.
Ebenso kann der Grosse Rat, wenn nötig, auf der

Direktion des Innern ein ständiges kantonales Inspek-
torat errichten.

Art. 31. Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
beauftragten Organe sind befugt, jederzeit den Eintritt
in die Arbeitsräume Und Geschäftslokale, sowie Wohn- • Geschäftslokale zu verlangen,
und Schlafräume zu verlangen.

Art. 32. Jedem der unter dieses Gesetz fallenden
Geschäfte ist nach Inkrafttreten desselben je ein
Exemplar davon zuzustellen. Weitere Exemplare können

bei den Gemeindebehörden unentgeltlich bezogen
werden.
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Abänderungsanträge.
Art. 33. Der Geschäftsinhaber ist dafür verantwortlich,

dass in seinem Geschäfte den Anforderungen
dieses Gesetzes nachgekommen wird.

Art. 34. Uebertretungen des vorliegenden Gesetzes
werden für jeden Einzelfall mit Polizeibusse von 2 Fr.
bis 200 Fr. geahndet. Im Rückfall binnen einem Jahre
seit der letzten Verurteilung muss die Busse verdoppelt
werden.

Art. 35. Dieses Gesetz tritt (nach seiner Annahme
durch das Volk) auf den
in Kraft.

Bei erschwerendem Tatbestand kann Gefangenschaft

bis 14 Tage ausgesprochen werden.

Bern, den 19. März 1907. Bern, den 30. September 1907.

Im Namen des Grossen Bates

der Präsident

Steiger,

der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident

Beimann.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 24. April 1907.

Gesetz
über

Errichtung von Einigungsämtern und Massnahmen

gegen Ausschreitungen bei Streiks.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Zur gütlichen Erledigung von
Kollektivstreitigkeiten, welche zwischen Arbeitgebern und ihren
Arbeitern über Lohn- und Anstellungsverhältnisse,
über die Dauer der täglichen Arbeitszeit und ähnliches
entstehen, werden nach örtlichem Bedürfnis der
betreffenden Ortschaften oder Bezirke Einigungsämter
aufgestellt.

Art. 2. Das Einigungsamt hat seine Vermittlung
von Amteswegen anzubieten; es ist auch verpflichtet,
sofern beide Parteien dies anbegehren, die
Kollektivstreitigkeit schiedsgerichtlich zu entscheiden.

Art. 3. Die Weigerung einer oder beider Parteien,
die Vermittlung des Einigungsamtes anzunehmen,
sowie allfällige Entscheide desselben sind amtlich zu
veröffentlichen.

Art. 4. Die Organisation der Einigungsämter, sowie
der Wahlmodus und das Verfahren sind durch ein
Dekret des Grossen Rates festzustellen.

Art. 5. Wer während einer Arbeitseinstellung einen
Arbeitswilligen durch Tätlichkeiten, Drohungen,
Ehrbeleidigungen oder durch erhebliche Belästigung an
der Ausübung seiner Berufstätigkeit verhindert oder
zu verhindern versucht, wird mit Gefängnis von 1
bis 60 Tagen bestraft, in geringfügigen Fällen kann
Busse bis zu 100 Fr. ausgesprochen werden. Gegen

einen Ausländer kann überdies Landesverweisung von
2 bis zu 10 Jahren ausgesprochen werden. Diejenigen
Fälle werden vorbehalten, in welchen die Handlung
durch ein anderes Gesetz mit einer strengeren Strafe
bedroht ist.

Der nämlichen Strafe verfällt auch derjenige,
welcher während einer Arbeitseinstellung durch Tätlichkeiten,

Drohungen, Ehrbeleidigungen, oder durch
erhebliche Belästigung jemanden an der Teilnahme an
einem Streik verhindert, oder zu verhindern versucht.

In schweren Fällen kann sofortige Verhaftung
erfolgen.

Art. 6. Wird während einer Arbeitseinstellung die
öffentliche Ruhe und Ordnung durch Ansammlungen
in erheblicher Weise gestört, so haben die zuständigen

Organe (Regierungsstatthalter oder andere
Polizeibeamte des Staates und der Gemeinden) die
betreffenden Personen zum Auseinandergehen aufzufordern.

Wird dieser Aufforderung nicht oder nicht
vollständig Folge geleistet, so ist sie zu wiederholen.
Wer auch dieser Aufforderung nicht Folge leistet, kann
sofort verhaftet werden und wird, wenn die Handlung
nicht durch ein anderes Gesetz mit einer strengern
Strafe bedroht ist, mit Gefängnis von 1 bis 60 Tagen
bestraft.

Art. 7. Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe und Ordnung während der Dauer
von Arbeitseinstellungen können die zuständigen
Organe (Regierungsstatthalter oder andere Polizeibeamte
des Staates und der Gemeinden) die Veranstaltung von
Umzügen verbieten. Im Widerhandlungsfalle findet
Art. 6 Anwendung.

Art. 8. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Bern, den 24. April 1907.

Im Namen des Grossen liâtes
der Präsident

Steiger,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht der Justizdirektion
an

den Regierangsrat zu Händen des Grossen Rates

zu dem Entwurf eines Dekrets
betreffend

Anwendung des Gesetzes vom 6. Juli 1890 auf die durch das Bundesgesetz vom

28. März 1905 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsunter¬

nehmen und der Post geregelten Haftpflichtfälle.

(August 1907.)

Durch Gesetz vom 6. Juli 1890 hat der Kanton Bern
das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten über
Haftpflicht sowie über geistiges und gewerbliches Eigentum
durch besondere Vorschriften geregelt.

Gemäss § 2 dieses Erlasses hat das in dieser
Bestimmung geregelte Spezialverfahren Platz zu greifen
in Rechtsstreitigkeiten aus den Bundesgesetzen vom
1. Juli 1875 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn-
und Dampfschifffahrts - Unternehmungen bei Tödtungen
und Verletzungen, vom 25. Juni 1881 betreffend die
Haftpflicht aus Fabrikbetrieb und vom 26. April 1887
betreffend die Ausdehnung der Haftpflicht und die
Ergänzung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881.

In richtiger Voraussicht einer allfälligen Erweiterung
der bezüglichen Bundesgesetzgebung hat der kantonale
Gesetzgeber in § 8 des eingangs erwähnten Erlasses
folgende Bestimmung aufgenommen : « Die Bestimmungen
« dieses Gesetzes können durch Dekret des Grossen
« Rates auch auf andere verwandte Gegenstände, welche
« durch die Bundesgesetzgebung geregelt werden, an-
« wendbar erklärt werden. »

Nun ist bekanntlich durch Bundesratsbeschluss vom
8. Juli 1905 das Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht
der Eisenbahn- und Dampfschifffahrts - Unternehmungen
und der Post vom 28. März 1905 auf den 1. August
1905 in Kraft gesetzt und damit gemäss Art. 26 dieses
Erlasses das vorerwähnte Bundesgesetz vom 1. Juli 1875
aufgehoben worden.

Es erhebt sich nun die Frage, ob Haftpflichtsprozesse,
welche auf Grund des neuen Bundesgesetzes

beurteilt werden müssen, ohne weiteres in dem vom Gesetz
vom 6. Juli 1890 umschriebenen Verfahren instruiert

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1907.

werden können oder ob es hiefür des Erlasses eines
Grossrats - Dekretes im Sinne des § 8 des allegierten
Gesetzes bedürfe. Soweit die Eisenbahn- und Dampfschiff

- Haftpflichtsfälle betreffend, halten wir dafür, es
sei diese Frage im Sinne der erstem Alternative zu
bescheiden. In dieser Auffassung werden wir namentlich
durch die in wiederholten Urteilen des Appellationsund

Kassationshofes zum Ausdruck gelangte Ansicht
bestärkt, dass die in § 5 des letzterwähnten Erlasses
erwähnten Zivilrechtsstreitigkeiten betreffend den Schutz
der Fabrik- und Handelsmarken, welche auf Grund des

neuen — das ältere vom 19. Dezember 1879 ersetzende
— Bundesgesetzes vom 26. September 1890 ihre Erledigung

finden, auch in dem im Gesetz vom 6. Juli 1890
umschriebenen Verfahren zu instruieren seien.

Soweit dagegen die in das Bundesgesetz vom 28.
März 1905 neueinbezogene Haftpflicht der Post betreffend,

steht es ausser Zweifel, dass das Gesetz vom 6. Juli
1890 nicht ohne weiteres auf diesbezügliche Streitigkeiten

zur Anwendung gebracht werden darf, sondern
dass hiefür ein grundlegendes Dekret des Grossen Rates
im Sinne des § 8 des letzterwähnten Erlasses
erforderlich sei.

Das mehrerwähnte B. G. vom 1. Juli 1875 enthielt
über die Haftpflicht der Post keine Bestimmungen. Eine
bundesrechtliche Gleichstellung derselben mit der
Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen
hatte damals noch nicht stattgefunden. Das Bundesgesetz

vom 4. Juni 1849 über das Postregal sah wohl
eine Haftpflicht der Postanstalt vor. Dieselbe war aber
nur eine beschränkte und deren Feststellung dem freien
Ermessen des Bundesrates anheimgestellt (Art. 14 1. c).

120*
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Auf eine bezügliche Anfrage hin hat aber das
Obergericht sich dahin vernehmen lassen, dass es « es als
« wünschenswert erachtet, wenn ein Spezialdekret er-
« lassen würde, welches das Verfahren des Gesetzes
« vom 6. Juli 1890 auf die durch das Bundesgesetz
« betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampf-
« schilfunternehmungen und der Post vom 28. März 1905
« geregelten Haftpflichtfälle als anwendbar erklärt, dies
« mit Rücksicht darauf, dass die neue Zivilprozess-
« Ordnung noch einige Zeit wird auf sich warten lassen
« und sich inzwischen ein Postunfall ereignen könnte. »

Angesichts dieser Sachlage und im Hinblick auf
Art. 22 des Bundesgesetzes vom 28. März 1905, welcher
in Ziff. 1 den Kantonen die Obsorge dafür auferlegt,
dass Streitigkeiten aus diesem Gesetze durch einen
möglichst raschen Prozessweg erledigt werden können, steht
die Notwendigkeit des Erlasses eines Dekrets, durch
welches die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 6. Juli
1890 auf Haftpflichtsfälle aus dem Postbetriebe
ausdrücklich statuiert wird, ausser Frage.

Um aber auch hinsichtlich des bei den übrigen
durch das letzterwähnte Bundesgesetz geregelten
Haftpflichtsfällen einzuschlagenden Prozessverfahrens alle
Zweifel zu beseitigen, empfiehlt es sich, in dieses Dekret
die sämtlichen durch das letztzitierte Gesetz betroffenen
Streitfälle einzubeziehen.

In Zusammenfassung des Gesagten stellt der
Unterzeichnete den

Antrag:
Es sei der nachstehende Dekrets-Entwurf dem Grossen

Rat zur Annahme zu empfehlen.

Bern, den 23. August 1907.

Der Justizdirektor,
Simonin.

Entwurf des Regierungsrates
vom 28. August 1907.

Dekret
betreffend

Anwendung des Gesetzes vom 6. Juli 1890 auf

die durch das Bundesgesetz vom 28. März

1905 geregelten Haftpflichtfälle.

Der Grosse Rat des Kantons Bern.

in Anwendung des § 8 des Gesetzes vom 6. Juli
1890 betreffend das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten

über Haftpflicht sowie über geistiges und
gewerbliches Eigentum,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Juli
1890 werden auf die sämtlichen durch das Bundesgesetz
vom 28. März 1905 geregelten Haftpflichtsfälle anwendbar

erklärt.

§ 2. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 28. August 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Antrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

den Entwurf eines Gesetzes über das Notariat
im Kanton Bern.

(September 1906.)

Der Ihnen vorliegend unterbreitete Entwurf eines
Gesetzes über das Notariat zielt ab auf eine Reform
dieses Instituts, wie es bis anhin im Kanton Bern
normiert war.

Die gesetzlichen Vorschriften, welche diese Materie
zurzeit beherrschen, sind in einer ganzen Reihe den
verschiedensten Zeitepochen angehörenden Gesetzen
und Verordnungen zerstreut.

So enthält namentlich der Emolumententarif vom
14. Juni 1813 in seinem zweiten Teil ausser dem —
späterhin durch Dekret vom 6. Oktober 1852
modifizierten — Tarif für die notarialischen Stipulationen
zahlreiche Vorschriften über die Organisation des
Notariats und die notariellen Verrichtungen.

Das Gesetz über die Amtsnotare vom 21. Februar
1835 brach mit dem bisherigen Willkürsystem, welches
hinsichtlich der dem kleinen Rat zustehenden
Verleihung der Amtsnotarpatente bis dahin geherrscht
hatte, indem es diesen Beruf für alle Personen
freigab, welche sich über den Besitz eines einfachen
Notariatspatentes auszuweisen vermögen und als
Garantie für ihre beruflichen Verrichtungen eine Kaution
leisten.

Bekanntlich steht den Amtsnotarien die ausschliessliche

Befugnis zu, in den Amtsbezirken, auf deren
Namen ihr Patent lautet, diejenigen Verträge und Akten
zu stipulieren, welche auf liegende Gründe ihres
Bezirkes unterpfändlich versichert werden. Demgemäss
stellt das Gesetz vom 21. Februar 1835 die Bedingungen

für die Ausübung des Amtsnotarberufes auf,
insbesonders hinsichtlich der zu leistenden Bürgschaft;
es umschreibt im ferneren den örtlichen Kreis der Be¬

fugnisse dieser Funktionäre und enthält endlich
Bestimmungen über die Aufbewahrung der von ihnen
verfassten Konzepte und Protokolle, sowie über die
disziplinarischen Kompetenzen des Regierungsrates
über die Notarien im allgemeinen.

Diese Vorschriften wurden, soweit den alten
Kantonsteil betreffend, ergänzt durch das Dekret über
Stimulierung von Aktenstücken in Fällen, wo die
Notarien zu den Kontrahenten in Verwandtschaft stehen
vom 28. November 1839. Für den Jura wurde die
gleiche Materie geregelt durch das Dekret über die
Stipulation von Akten im Leberberg in Fällen, wo
Amtsnotarien zu den Kontrahenten in Verwandtschaft
stehen vom 5. Juni 1847.

Ergänzende Bestimmungen enthalten im fernem das
Prüfungsreglement vom 5. März 1887, sowie einige
andere zum Notariat direkt oder indirekt in Beziehung
stehende Erlasse, wie das Gesetz über die Aufhebung
der Untergerichte vom 24. Dezember 1846, das Gesetz
über die Amts- und Gerichtsschreibereien vom 24. März
1878, das Dekret über die Obliegenheiten der
Amtsschreiber vom 24. April 1878.

Soweit den Jura betreffend, verblieb derselbe,
wenigstens hinsichtlich der bei den Stipulationen zu
beobachtenden Formvorschriften unter der Herrschaft
des Gesetzes vom 25. ventôse, an XI (16. März 1803),
dem er bereits bei der im Jahre 1815 erfolgten
Vereinigung mit dem Kanton Bern unterstellt war.

Einzig die in diesem Erlasse enthaltene Vorschrift
über die eigentliche Organisation des Notariats (Zahl,
Stellung, Bürgschaftsleistung, Akzessbedingung, Er-
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nennung und Beaufsichtigung der Notare und
Amtsnotare) wurden durch die Verordnung über das
Notariat in den leberbergischen Amtsbezirken vom 30.
Dezember 1816 aufgehoben, beziehungsweise durch
die diese Materie beherrschenden Bestimmungen des
alten Kantonsteils ersetzt.

Diese Doppelspurigkeit in der Notariatsgesetzgebung
des Jura und des alten Kantonsteils machte

selbstverständlich auch die Einsetzung eines besondern
Examinatorenkollegiums für die jurassischen Kandidaten

zur Notwendigkeit.
Schon aus diesen kurzen Ausführungen geht

hervor, dass die gegenwärtige Notariatsgesetzgebung als
eine unzulängliche und daher revisionsbedürftige
bezeichnet werden muss. Namentlich leidet sie unter
dem Mangel der Zersplitterung, welche sich sowohl
in territorialer als in sachlicher Hinsicht geltend macht.
Hiezu kommt die teilweise Unklarheit und grosse
Lückenhaftigkeit dieser Gesetzgebung, welche namentlich

im alten Kantonsteil die wichtigsten Seiten des
Notariats gar nicht oder doch in ganz unzureichender
Weise regelt (vergleiche hiezu Referat des verstorbenen

Bundesrichters Lienhard, gehalten in der Sitzung

des bernischen Juristenvereins vom 31. Oktober
1887, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Band
XXIV, pag. 225). So wird zum Beispiel der sogenannte
Notariatsprozess, das heisst das Verurkundungsverfahren

einzig durch die Satzung 687 C.-G. in ihrer
durch § 13 des Einführungsgesetzes zum O.-R.
abgeänderten Fassung geregelt.

Im Jura steht es in dieser Beziehung besser, indem
das Ventöse-Gesetz über die Abfassung der notariellen
Akte vorzügliche Vorschriften enthält, an welche sich
auch im alten Kantonsteil die Praxis mit Vorliebe
anlehnt (vergleiche namentlich das Kreisschreiben der
Justizdirektion vom 2. Juni 1883 betreffend die
Urschriften und Ausfertigungen).

Zu diesen Uebelständen tritt noch der Mangel einer
hinlänglichen Disziplinarordnung; das Aufsichtswesen,
die Disziplinarmittel und das Disziplinarverfahren sind
nämlich für das Amtsnotariat sehr mangelhaft, für
das einfache Notariat gar nicht geregelt.

Dieser unzulängliche Zustand unserer
Notariatsgesetzgebung war schon lange als ein grosser Uebel-
stand empfunden und die Notwendigkeit einer gründlichen

Reform derselben allgemein erkannt worden.
Diese Ueberzeugung, welche schon in den

Regierungen von 1830 und 1835 zum Ausdruck gelangt war,
erhielt in der Verfassung von 1846 eine bestimmte
Gestaltung in Form des in Art. 98 dieses konstitutionellen

Erlasses aufgestellten Postulats betreffend
Revision der Notariatsgesetzgebung bis 1. Januar 1848.

Ein in diesem Sinne von den Herren Niggeler und
Moschard ausgearbeiteter Entwurf wurde, nachdem
er von der Gesetzgebungskommission durchberaten
worden war, unterm 25. November 1849 im Drucke
veröffentlicht. Aber die Kritiken, welche dieses Projekt
namentlich wegen seiner zu detaillierten, eher in ein
Vollziehungsdekret passenden Behandlung des Stoffes
und wegen der ihm zum Vorwurf gemachten Strenge
in Fachkreisen erfahren musste, hatten zur Folge,
dass es dem Grossen Rat gar nicht unterbreitet wurde.

Im Jahre 1855 verlangte eine Versammlung
jurassischer Notare neuerdings die Anhandnahme der
Revision und es wurde auch im Jahre 1858 ein
diesbezüglicher Antrag im Grossen Rat eingebracht. Er
wurde zwar erheblich erklärt, führte jedoch zu kei¬

nem andern Resultate, als zum Erlass des Prüfungs-
reglementes vom 3. November 1858.

Im Jahre 1866 wurde die Revisionsangelegenheit
neuerdings im Grossen Rat zur Sprache gebracht. Es
wurde hierauf der Entwurf von 1849 der zur
Ausarbeitung von Entwürfen für eine einheitliche Zivil-
gesetzgebung im Jahre 1864 eingesetzten
Redaktionskommission zur Begutachtung überwiesen. Diese
Kommission kam aber in ihrem Berichte zu einem für die
Revision ungünstigen Resultate, indem sie von der
unrichtigen Ansicht ausging, eine einheitliche
Notariatsgesetzgebung könne nur auf Grund einer einheitlichen

Zivilgesetzgebung erlassen werden. Infolge dieses

Berichts wurde dann von einer Beschlussfassung
im Grossen Rat Umgang genommen.

Der Vorschlag, die Revision der Notariatsgesetzgebung

wieder an die Hand zu nehmen, wurde 1879
im Grossen Rat von Moschard, dem einten Redaktor
des Entwurfes von 1849, gemacht. Im gleichen Sinne
wurden auch im Laufe der Jahre 1890—1900 Anträge
eingebracht.

Im Jahre 1902 beauftragte die Justizdirektion dann
zwei gewiegte Kenner der Materie, Professor Dr.
Blumenstein und Notar YVyss, Adjunkt des Verwalters
der Hypothekarkasse, mit der Ausarbeitung eines
neuen Entwurfes. Dieselben legten, nachdem sie sich
durch Sammlung umfangreichen Materials, Studium
der einschlägigen Literatur und der bezüglichen
Gesetzgebungen anderer Kantone und Länder vollständig
mit der Materie vertraut gemacht hatten, im Juli 1904
einen vollständigen Entwurf mit Motiven vor.

Dieser Entwurf wurde im Laufe des verflossenen
Jahres einer ausserparlamentarischen Kommission,
bestehend aus den beiden Gesetzesredaktoren,
praktizierenden Notarien und Amtsschreibern, unterbreitet,
welche denselben in einer Reihe von Sitzungen gründlich

diskutierte. Namentlich die Frage, was im
Gesetz selbst und was in dem zudienenden Vollziehungsdekret

zu ordnen sei, gab zu regen Erörterungen An-
lass. Es wurde schliesslich mit grossem Mehr
beschlossen, in das Gesetz nur die leitenden Grundsätze

aufzunehmen und die Ausführungsbestimmungen
in ein vom Grossen Rat zu erlassendes Dekret zu
verweisen. In diesem Sinn wurde ein engerer Ausscliuss
mit der Sichtung, beziehungsweise Ausscheidung des
vorgelegten Entwurfes in Gesetz und Dekret betraut.
Das Ergebnis der bezüglichen Beratungen bilden die
nunmehrigen 2 Vorlagen:

1. Gesetz über das Notariat im Kanton Bern.

2. Dekret betreffend die Ausführung des Gesetzes
über das Notariat. —

Der gegenwärtige Stand des Notariats in unserm
Kanton, wie er in Vorstehendem dargelegt ist, deutet
schon die Richtung an, in der sich die projektierte
Reform dieser Materie zu bewegen hat.

Vor allem aus ergibt sich aus dem Gesagten die
Notwendigkeit der Codifizierung des Notariatsrechts,
das heisst der Vereinigung der auf dasselbe bezüglichen

Vorschriften in ein einziges und einheitliches
Gesetz. Nur dadurch kann erreicht werden, dass die
einzelnen Materien konform geregelt und eine
gleichförmige Anwendung der betreffenden Vorschriften in
der Praxis gesichert wird.

Immerhin darf das Postulat der Codifizierung nicht
so verstanden werden, dass ein neues Notariatsgesetz
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alle Vorschriften schlechtweg zu enthalten habe,
welche sich auf das Notariat beziehen. Dies wäre
sowohl aus technischen als aus materiellen Gründen
nicht empfehlenswert, indem in ein Gesetz nur die
grundlegenden Vorschriften gehören, während die
Ausführungsbestimmungen in ein Dekret oder eine
Vollziehungsverordnung zu verweisen sind.

Ein Notariatsgesetz nujss aber ferner so beschaffen
sein, dass es sich ohne Schwierigkeit der Zivilgesetzgebung

des alten und derjenigen des neuen Kantonsteils,

sowie dem im Wurfe liegenden schweizerischen
Zivilgesetzbuche anzupassen vermag.

Die Verschiedenheit der gegenwärtigen Zivilgesetzgebung

unseres Kantons bildet unseres Erachtens kein
Hindernis, indem das Bestreben der modernen
Notariatsgesetzgebung darauf gerichtet sein muss, sich von
der Zivilgesetzgebung vollständig unabhängig zu
machen.

Die Notariatsgesetzgebung darf ebensowenig wie
das Zivilprozessrecht in die Materie des Privatrechts
eingreifen, sondern sie soll sich auf die nicht streitige
Anwendung des Letztern beschränken.

Nun kann es allerdings vorkommen, dass das
Notariatsrecht in der Normierung des für die Beurkundung

gewisser Rechtsgeschäfte aufzustellenden
Verfahrens beeinflusst oder geradezu gehemmt wird durch
das Vorhandensein bestimmter Vorschriften des
Zivilrechts. Die Aufgabe des Gesetzgebers wird in dieser
Beziehung nicht unwesentlich erschwert durch den
Umstand, dass das Zivilgesetzbuch vielfach
Bestimmungen enthält, welche sich nicht sowohl auf den
rechtlichen Bestand seiner Institute als vielmehr auf
ihre praktische Anwendung und namentlich ihre
Beurkundung beziehen, wie zum Beispiel die Regelung
des testamentarischen Erbrechts, des Pfandrechts und
des Immobiliarkaufes sowohl im gegenwärtig zu Kraft
bestehenden bernischen Privatrecht als auch im
Entwurf eines schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Selbstverständlich muss die Notariatsgesetzgebung
derartigen Bestimmungen, die einer ungenügenden
Auseinanderhaltung des materiellen und des formellen
Rechts entspringen, bei Anordnung ihres Systems als
bestehenden Faktoren Rechnung tragen, was in der
Weise zu geschehen hat, dass man solche Bestimmungen

des Zivilrechts in gleicher Weise behandelt, wie
jede andere Formvorschrift des materiellen Rechts,
das heisst dieselben bei der Regelung der Urkundsform

sowohl als des Verurkundungsverfahrens
ausdrücklich vorbehält. Sie bilden dann innerhalb des
allgemeinen Notariatsprozesses gleichsam einen Komplex
von Spezialvorschriften für die Verurkundung einzelner

Rechtsgeschäfte. Ein ernstliches Hindernis für
die Aufstellung eines einheitlichen Verurkundungsverfahrens

bilden sie nicht, sondern nur eine
Veranlassung zur Aufnahme bezüglicher Ausnahmebestimmungen.

Unter diesen Voraussetzungen wird es möglich sein,
ein Notariatsverfahren aufzustellen, welches sich
sowohl dem bernischen als dem französischen Zivilrecht

und dem im Wurfe liegenden schweizerischen
Zivilkodex anzupassen vermag.

Eine dritte Anforderung an die Neuregelung des
Notariats endlich bezieht sich auf die Vollständigkeit
derselben. Das Notariatsrecht ist ein Teil des öffentlichen

Rechtes. Als solches bedarf es einer besondern
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

genauen Umschreibung seiner Institute. Die Praxis
soll dabei nur als rechtsanwendend, nicht aber als
rechtsbildend in Betracht kommen, was jedoch die
Ueberlassung der Aufstellung gewisser
Ausführungsbestimmungen an die Verwaltungsbehörden nicht aus-
schliesst. Es wird sich aber bei dieser Neuschaffung
empfehlen, auf das bereits Bestehende, wenigstens
im Prinzip, gebührend Rücksicht zu nehmen, indem
die existierende Regelung zum grössten Teil doch den
Bedürfnissen des materiellen Rechtes entsprungen ist
und ihnen entspricht.

Es erübrigt schliesslich noch, das System des
vorliegenden Entwurfes kurz zu skizzieren. Wie beim
Zivilprozess ist diesbezüglich zu unterscheiden
zwischen Organisation und Verfahren, insbesondere Ver-
urkundungsverfahren. Zur Organisation gehört alles
das, was die Stellung des Notariats und die
Berufsführung seiner Inhaber im allgemeinen anbelangt.

Alle diesbezüglichen Bestimmungen finden sich im
Vorentwurf in den 5 ersten Titeln vereinigt.

Der I. Abschnitt enthält die grundlegenden
Voraussetzungen des Notariatsberufes, das heisst einerseits

den Inbegriff der Aufgaben desselben, welche
seinen Charakter ausmachen (sachliche und örtliche
Zuständigkeit des Notars) und andererseits die
Anforderungen, welche an die Person des Notars und
die Art und Weise der äussern Einrichtung seiner
Berufsführung gestellt werden (Bureau, Association,
Unterschrift etc.).

Im II. Abschnitt findet sich die Art und Weise
der innern Einrichtung der Berufsführung, das heisst
die allgemeinen Berufspflichten geregelt.

Abschnitt III normiert die diesen Pflichten
entsprechenden Rechte des Notars, welche namentlich
in dem Anspruch auf ein Honorar für seine Tätigkeit
beruhen.

Abschnitt IV statuiert über die den Hintergrund
dieser beruflichen Rechte und Obliegenheiten bildende
Verantwortlichkeit nach ihren verschiedenen Richtungen

hin samt ihrer zivilrechtlichen Sicherung, der
Kaution.

Für die Sicherstellung der durch die Regelung der
notarialischen Verantwortlichkeit dem Einzelnen und
der Allgemeinheit aus einer mangelhaften Berufsführung

erwachsenden Ansprüche ist in Abschnitt V eine
obrigkeitliche Beaufsichtigung vorgesehen, beziehungsweise

Disziplinarordnung aufgestellt, umfassend die
Bezeichnung der Aufsichtsorgane und ihrer Obliegenheiten,

der Disziplinarmittel, sowie eines Disziplinarverfahrens.

Abschnitt VI enthält die grundlegenden Normen
des Notariatsprozesses. Die bezüglichen Detailvorschriften

sind einem Dekret des Grossen Rates
vorbehalten.

Abschnitt VII endlich enthält die Uebergangsbe-
stimmungen. —

Die Einteilung der den Gegenstand des vorliegenden
Entwurfes bildenden Materie muss nach dem

Gesagten als eine äusserst zweckmässige und legislatorisch

logische bezeichnet werden. Die praktische
Anwendung des Gesetzes wird dadurch wesentlich
erleichtert werden.

121
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Die den nämlichen Gegenstand beschlagenden
Bestimmungen sind gut gruppiert und die einzelnen
Artikel, mit wenig Ausnahme, durch Randbemerkungen
(Marginalien) näher bezeichnet, was sowohl zur
Erhöhung der Uebersichtlichkeit als auch zur plastischen
Hervorhebung des Inhaltes wesentlich beiträgt. In
Zusammenfassung des Gesagten glaubt der
Unterzeichnete der Ueberzeugung Ausdruck geben zu dürfen,

dass der vorliegende Enlwurf den Anforderungen,
welche an eine gute Notariatsordnung im grossen
und ganzen gestellt werden, entspricht und dass
damit dem fast hundert Jahre alten Wunsche nach einer
zweckentsprechenden Regelung dieser Materie endlich
Rechnung getragen wird.

Der Unterzeichnete beehrt sich daher, bei Ihnen
zu stellen den

Antrag :

es sei auf den vorliegenden Entwurf einzutreten und
dem Grossen Rat grundsätzlich dessen Annahme zu
empfehlen.

Bern, den 1. September 1906.

Der Justizdireletor :

Simonin.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 14. März/8. Mai 1907.

Gesetz
über das

Notariat.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Erwägung, dass die Revision der Vorschriften
über das Notariat eine schon lange anerkannte
Notwendigkeit ist,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Organisation des Notariates.

Art. 1. Das bernische Notariat ist ein vom Staate Sachliche

Bern autorisierter Beruf öffentlichen Charakters. Zuständigkeit

Der Notar hat die ausschliessliche Befugnis zur
es 0 ais'

Vornahme von Handlungen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit,

soweit dieselbe nicht durch die Gesetzgebung
andern Organen übertragen wird. Insbesondere liegt
ihm ob die Verurkundung von Tatsachen und
Willenserklärungen, welche sich auf Rechtsverhältnisse
beziehen und über die, nach gesetzlicher Vorschrift
oder nach dem Willen der Beteiligten, eine öffentliche
Urkunde zu errichten ist.

Art. 2. Die im Kanton Bern patentierten Notare Oertliche

können ihre Funktionen im ganzen Kantonsgebiet Zuständigkeit
° des Notars,

ausüben.
Vorbehalten bleibt jedoch die Verurkundung von

Rechtsgeschäften, welche dingliche Rechte an
Liegenschaften zum Gegenstande haben, oder welche durch
die Gesetzgebung in die ausschliessliche Kompetenz
der Amtsnotare gestellt wird. Eine solche Verurkundung

kann nur durch einen Notar vorgenommen
werden, welcher sein Bureau im Amtsbezirk der
gelegenen Sache hat.

Liegt der Vertragsgegenstand in mehreren
Amtsbezirken, so ist zur Verurkundung ein Notar desjenigen
Bezirkes zuständig, in welchem sich der wertvollere
Teil der in Frage stehenden Liegenschaften der Grund-
steuerschatzung nach befindet.

Die Nichtbeachtung obiger Vorschriften benimmt
der errichteten Urkunde den Charakter einer notariellen
Urkunde.
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Art. 3. Findet sich in dem Amtsbezirke, in welchem
die den Vertragsgegenstand bildenden Liegenschaften
ganz oder zum wertvolleren Teile liegen, kein nach
gesetzlicher Vorschrift zur Vornahme der Verurkundung
befugter Notar, so ist die Verurkundung durch einen
Notar eines benachbarten Amtsbezirkes vorzunehmen.

Dieser Umstand muss durch eine Bescheinigung
des Amtsschreibers desjenigen Amtsbezirkes, in
welchem ordentlicher Weise die Verurkundung stattfinden

sollte, festgestellt werden. Diese Bescheinigung
ist der Urschrift beizufügen, und ihr Vorhandensein
ist in der Urkunde zu erwähnen.

Un- Art. 4. Unvereinbar mit der Ausübung des Nota-
vereinbarkeit. riateg sind

a. die Bekleidung einer ständigen Beamtung oder
Anstellung im kantonalen und eidgenössischen
Dienst mit Ausnahme der Amtsschaffnereien ;

b. das Wirtschaftsgewerbe, sowie der Handel mit
geistigen Getränken. Die Bestimmungen des § 3,
Ziff. 1, des Gesetzes vom 14. Juli 1894 über das
Wirtschaftswesen sind auf die Ehefrauen der
Notare und solche Personen, welche mit ihnen
in gemeinsamer Haushaltung leben, anwendbar ;

c. die Vornahme von Wechsel- und Diskontogeschäften

auf eigene Rechnung, sowie von allen
Börsenspekulationen.

Durch Dekret des Grossen Rates können auch
noch andere Berufe, Geschäftsbetriebe und einzelne
Rechtsgeschäfte bezeichnet werden, deren Ausübung
oder deren Abschluss dem Notar verboten ist.

Die Nichtbeachtung der Unvereinbarkeitsgründe
benimmt der errichteten Urkunde den Charakter einer
notariellen Urkunde.

Persönliche Art. 5. Zur Ausübung des Notariatsberufes im
Qualifikation. j£ardon Bern ist notwendig

1. der Besitz des Schweizerbürgerrechtes, der
Zustand der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und der
Handlungsfähigkeit ;

2. ein guter Leumund;
3. die nötigen fachtechnischen und wissenschaft¬

lichen Kenntnisse und Brühigkeiten, erworben
und dargetan in der durch Gesetz und Verordnungen

vorgeschriebenen Weise.
Personen, welche mit einer den Verlust der bürgerlichen

Ehrenfähigkeit nach sich ziehenden Strafe
belegt worden sind, können zur Ausübung des Notariatsberufes

nicht zugelassen werden. Im fernem sind
davon ausgeschlossen Konkursiten und fruchtlos
Ausgepfändete, solange ihre Schulden nicht durch
Bezahlung oder auf andere Weise vollständig getilgt sind.

Bureauzeit, Art. 6. Die fachtechnischen Kenntnisse werden

Prüfimgen erworben durch eine praktische Bureauzeit, die
wissenschaftlichen Kenntnisse durch ein Rechtsstudium an
einer Universität.

Der Ausweis über den Besitz der geforderten Fähigkeiten

des Kandidaten wird geleistet durch zwei von
ihm zu bestehende Fachprüfungen.

Durch Verordnung des Regierungsrates werden
geregelt die Anforderungen an die Vorbildung, die
Dauer, sowie die Art und Weise der Absolvierung
der Bureauzeit und des Hochschulstudiums, sowie das
Prüfungswesen.
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Art. 7. Wenn der Kandidat die beiden vorge- Patentierung,
schriebenen Prüfungen mit Erfolg bestanden hat, so
wird ihm auf Grund des Gutachtens der
Prüfungskommission nach dem Antrage der Justizdirektion
durch den Regierungsrat das Patent erteilt.

Das Patent berechtigt den Kandidaten, die
Bewilligung zur Berufsausübung als Notar des Kantons Bern
zu verlangen, sobald er folgende Bedingungen
erfüllt hat :

1. die Leistung der gesetzlichen Berufskaution
(Art. 27) ;

2. die Wahl eines festen Wohnsitzes;
3. die Eröffnung eines eigenen Bureaus (Art. 9).
Vorbehalten werden die Bestimmungen der Art. 10

und 11 dieses Gesetzes.

Art. 8. Die Bewilligung zur Berufsausübung wird Beeidigung,

durch den Regierungsrat ausgestellt, sobald sich der
Kandidat durch eine Bescheinigung des Regierungsstatthalters

seines Wohnsitzes über die Erfüllung der
in Art. 7 aufgezählten Bedingungen ausgewiesen hat.

Die Bewilligung zur Berufsausübung wird samt
einem Notariatssiegel durch die Staatskanzlei dem
zuständigen Regierungsstatthalter zugestellt und durch
diesen gegen Bezahlung der durch den Regierungsrat
festzusetzenden Gebühren demKandidaten ausgehändigt

Der Regierungsstatthalter, welcher dem Notar die
Bewilligung zur Berufsausübung aushändigt, hat ihn
zugleich nach Massgabe des Art. 113 der Staatsverfassung

zu beeidigen und die Beeidigung .im Amtsblatt

zu publizieren.
Die Unterschrift, welche der Notar als solcher

führen wird, ist dem in drei Exemplaren aufzunehmenden

Beeidigungsverbal beizusetzen. Ein Exemplar
ist auf der Staatskanzlei zu deponieren.

Die einmal angenommene Unterschrift kann nur
mit Genehmigung des Regierungsrates geändert werden.
Die neuangenommene Unterschrift ist auf der
Staatskanzlei zu deponieren.

Eine von einem nicht beeidigten Notar
aufgenommene Urkunde hat nicht den Charakter einer
notariellen Urkunde.

Art. 9. Jeder praktizierende Notar muss ein festes Nötariats-

selbständiges Bureau (Etude) besitzen. bureau.

Es ist dem Notar untersagt, in verschiedenen
Amtsbezirken Bureaux zu halten. Dagegen steht es ihm
frei, innerhalb des Amtsbezirkes seines Wohnsitzes in
verschiedenen Ortschaften Zweigbureaux (Filialen)
einzurichten.

Der Regierungsrat ist befugt, über die
Anforderungen, welche an die Bureaulokalitäten zu stellen
sind, besondere Vorschriften zu erlassen.

Art. 10. Die Association mehrerer Notare zur Füh- Association,

rung eines gemeinsamen Bureaus ist gestattet. Jeder
Teilhaber übt aber das Notariat auf seine eigene
Verantwortlichkeit aus und hat seine Aktensammlung,

sowie die vorgeschriebenen Register gesondert
zu führen.

Die Association eines Notars mit einem Fürsprecher
ist ebenfalls gestattet unter Vorbehalt der
Bestimmungen des Art. 9.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 122*
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'Angestellte Art. 11. Ausnahmsweise kann der Regierungsrat
Notare. auf ^en Antrag der Justizdirektion auch einem solchen

Notar die Ausübung des Berufes gestatten, welcher
zwar kein eigenes Bureau besitzt, jedoch auf dem
Bureau eines im Kanton Bern patentierten und
praktizierenden Notars als Angestellter arbeitet und
hierüber eine schriftliche Erklärung seines Prinzipals
beibringt.

Ein solcher Notar ist zu beeidigen.

Geschäfts- Art. 12. Der angestellte Notar übt seine
Funkführung des fronen unter der Verantwortlichkeit seines Prinzipals
an§otars. " aUH- ist deshalb auch zur Leistung einer eigenen

Berufskaution nicht verpflichtet.
Die vorgeschriebenen Register des Prinzipals werden

auch zur Eintragung der Verrichtungen des

angestellten Notars benutzt. Die von dem letzteren
verfassten Urschriften sind der Aktensammlung des

Prinzipals einzuverleiben.
Diese Umstände müssen in der Publikation der

Beeidigung im Amtsblatt erwähnt werden und es ist
auf der Amtsschreiberei eines jeden Amtsbezirkes
ein Verzeichnis der im Bezirk angestellten Notare
zu führen.

Patententzug. Art. 13. Die Entziehung eines Notariatspatentes,
welche stets den Rückzug der Bewilligung zur
Berufsausübung zur Folge hat, kann stattfinden

1. als gerichtliche Strafe nach Massgabe des
Strafgesetzbuches ;

2. als Disziplinarmittel gemäss Art. 31 dieses
Gesetzes ;

3. als administrative Massnahme, welche immer
dann einzutreten hat, wenn eine der in Art. 5
Ziff. 1 und 2 vorgesehenen Voraussetzungen
für die Ausübung des Notariatsberufes wegfällt.

Ueberdies hat der Regierungsrat einem
Notar die erteilte Bewilligung zur Berufsausübung

zu entziehen, wenn in seiner Person
eines der in Art. 7 Ziff. 1 bis 3 vorgesehenen
Erfordernisse nicht mehr zutrifft.

Der Patententzug als administrative Massnahme,
sowie die Rückstellung des Patentes infolge Hinfalls
der Entziehungsgründe ist vom Regierungsrat in einem
durch Dekret des Grossen Rates festzustellenden
Verfahren vorzunehmen.

Folgen der Art. 14. Wird infolge Patententzuges oder im Falle
eines'Notï ^es Todes'oder des Verzichtes des Inhabers die Schlies-
riatsbureaus. sung eines Notariatsbureaus notwendig, so hat der

Notar oder seine Erben die Patenturkunde, die
Bewilligung zur Berufsausübung und das Berufssiegel
der Staatskanzlei einzusenden und die Urschriftensammlung,

sowie die Register auf der Amtsschreiberei
des Bezirkes zu deponieren.

Der für bestimmte Zeit im Berufe eingestellte
Notar hat die Patenturkunde, die Bewilligung zur
Berufsausübung und das Berufssiegel ebenfalls der
Staatskanzlei einzusenden.

II. Allgemeine Berufspflichten des Notars.

Verbot der Art. 15. Der Notar soll bei keinen Verträgen oder
îtwirkung. G-eschäften mitwirken, welche durch die bestehenden

Gesetze verboten oder der Sittlichkeit zuwider sind.
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Art. 16. Im übrigen hat der Notar nicht das Recht, Urkimd-
die Vornahme einer von ihm ordnungsgemäss ver- pfhcht.

langten gesetzlich vorgesehenen ßerufsfunktion zu
verweigern, welche in den Kreis seiner Zuständigkeit
fällt, sofern er nicht durch wesentliche Gründe an
der Vornahme derselben verhindert oder durch einen
gesetzlichen Ausschliessungsgrund davon ausgeschlossen

ist.
Widerhandlungen gegen diese Vorschrift werden

auf Beschwerde hin disziplinarisch bestraft.

Art. 17. Der Notar hat sich der Mitwirkung bei Ausschlies-

der Errichtung einer Urkunde, sowie aller übrigen sungsgründe.

gesetzlich vorgesehenen Berufsfunktionen zu enthalten,
1. wenn er selber, seine Ehefrau, seine Verwandten

und Verschwägerten in gerader Linie
unbeschränkt und in der Seitenlinie bis und mit dem
Grade des Oheims oder Neffen, direkt oder als
Stellvertreter beteiligt sind, oder wenn eine
Verfügung zu ihren Gunsten getroffen wird.

Trennung der Ehe hebt den Ausschliessungsgrund
der Schwägerschaft nicht auf;

2. wenn eine Kollektivgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft, welcher er als Mitglied angehört,
beteiligt ist, oder wenn eine Verfügung zu ihren
Gunsten getroffen wird;

3. wenn eine Körperschaft oder sonstige juristische
Person beteiligt ist, deren Vertretung nach aussen
ihm, sei es einzig, sei es gemeinschaftlich mit
andern Personen, zukommt, oder wenn eine
Verfügung zu ihren Gunsten getroffen wird.

Bei Versteigerungen beziehen sich die genannten
Ausschliessungsgründe nur auf das Verhältnis zwischen
dem Notar und dem Versteigerer.

Die Ueberbindung einer Forderung in einem
Handänderungsvertrag und die Erteilung eines Auftrages
bildet keine Verfügung zu Gunsten des Gläubigers
bezw. des Beauftragten im Sinne dieses Artikels.

Die Nichtbeachtung der gesetzlichen
Ausschliessungsgründe benimmt der errichteten Urkunde den
Charakter einer notariellen Urkunde.

Art. 18. Der Notar darf nur solche Tatsachen ver-
Wahrheitsurkunden, welche er sinnlich wahrgenommen, und pfhcht.

welche sich nach gesetzlicher Vorschrift vor ihm selbst
abgespielt haben.

Er ist verpflichtet, darüber zu wachen, dass keine
Partei bezüglich der Handlungsfähigkeit und Identität
der andern getäuscht wird.

Die von ihm vorzunehmenden Verurkundungen
und Beglaubigungen hat er in klarer und
unzweideutiger Weise abzufassen.

Art. 19. Der Notar hat die Parteien über die von Pflicht zur
ihnen zu wählenden Vertragsformen und deren recht- Bechts-

liche Bedeutung aufzuklären und haftet ihnen für die Belehrung.

Folgen einer unrichtig gewählten Form. In zweifelhaften

Fällen kann er sich von der Haftung durch
den Nachweis befreien, dass die betreffende Form
von den Parteien gegen seinen Rat gewollt und
gewählt wurde.

Art. 20. Der Notar ist verpflichtet, über alle ihm Vérin

Ausübung seines Berufes anvertrauten Geheimnisse,
sowie über alle vor ihm geschehenen Verhandlungen, 'sp 1
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die'nicht nach dem" Gesetze der Eintragung in öffentliche

Bücher unterliegen, strengste Verschwiegenheit
zu .bewahren, sofern er nicht durch ausdrückliche
GesetzesVorschrift zur Anzeige oder Mitteilung an
Behörden verpflichtet wird.

JEr hat auch dafür zu sorgen, dass keine unberufene
Person den vor ihm stattfindenden Verhandlungen,
für welche die Geheimhaltung vorgeschrieben ist,
beiwohnt; endlich haftet er für die Verschwiegenheit
seiner Gehülfen und Angestellten.

Allgemeine Art.'21. Der Notar ist verpflichtet, bei seiner

Bestimmun en rufsausübung die Interessen der Parteien nach Kräften
zu wahren.

Er hat auch die ihm durch spezielle Gesetze,
Dekrete und Verordnungen übertragenen Obliegenheiten,
wie Mitteilungen und Anzeigen an Behörden, Ueber-
wachung der richtigen Anwendung von gesetzlichen
Vorschriften etc., pünktlich zu erfüllen.

III. Das Honorar.

Grundsatz Art. 22. Die Berufstätigkeit des Notars ist eine
und Arten. eIltgeltliche.

Der Notar ist deshalb berechtigt, von den ihn
beauftragenden Personen eine Entschädigung, sowie den
vollen Ersatz der gehabten Auslagen zu fordern. Er
kann schon vor Ausübung des Auftrages von seinem
Auftraggeber einen angemessenen Kostenvorschuss
verlangen.

Die Höhe der vom Notar zu beziehenden Gebühren
wird regelmässig bestimmt durch einen vom Grossen
Rate aufzustellenden Tarif. Bei Funktionen, auf welche
sich der Tarif nicht ausdrücklich erstreckt, greift zur
Festsetzung der Entschädigung die freie Vereinbarung
zwischen Notar und Parteien Platz.

Retentions- Art. 23. Unter Vorbehalt ausdrücklich entgegengeht.
stehender Bestimmungen der geltenden Zivilgesetz¬
gebung ist der Notar berechtigt, bis zur Bezahlung
der gesetzlich geregelten Gebühren und bis zur
Erstattung der gehabten Auslagen die von ihm in
Ausführung des erteilten Auftrages errichteten oder
ihm von den Parteien anvertrauten Urkunden und
übrigen Akten zurückzubehalten. Streitigkeiten, welche
sich hierüber erheben, entscheidet die Justizdirektion
endgültig. Diesbezügliche Begehren sind auf dem
Beschwerdewege geltend zu machen.

Die Sicherung der Bezahlung für Funktionen mit
vertraglicher Honorierung richtet sich nach den
geltenden Zivilgesetzen.

Amtliche Art. 24. Sowohl die zahlungspflichtige Partei als

der^Gebührenauc^ ^er Notar haben das Recht, in jedem Falle die
und Auslagen. amtliche Festsetzung der geschuldeten Gebühren

für notarielle Funktionen und der Auslageerstattungen
zu verlangen. Dieselbe wird durch die Justizdirektion

als einzige Instanz vorgenommen und hat
die Eigenschaft eines rechtskräftigen Administrativurteils.

Das Verfahren der Festsetzung wird durch Dekret
des Grossen Rates geregelt.
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IV. Die Verantwortlichkeit.

Art. 25. Der Notar ist für jedes Verschulden in Zivilrecht-
der Ausübung seiner Berufstätigkeit den Beteiligten
verantwortlich.

Für das Verschulden seiner Angestellten und Lehrlinge

haftet er wie für sein eigenes.

Für die schädigenden Folgen eines durch die
Parteien unter seiner beruflichen Mitwirkung in
rechtswidriger Weise oder zu einem rechtswidrigen oder
unsittlichen Zwecke errichteten Rechtsgeschäftes oder
einer durch die Parteien in diesem Sinne veranlassten
Verurkundung haftet er, sofern seinerseits eine
Verletzung vorgeschriebener Berufspflichten nicht
vorliegt, nur dann, wenn ihm ein grobes Verschulden
nachgewiesen wird.

Im übrigen gelten für die Entstehung, die
Beendigung und die Geltendmachung der aus der
Verantwortlichkeit des Notars resultierenden
Schadenersatzansprüche die Bestimmungen der Zivil- und
Zivilprozessgesetze.

Art. 26. In den im vorhergehenden Artikel er- Disziplina-
wähnten Fällen kann die zuständige Aufsichtsbehörde, ^orpichSf"
ganz abgesehen von dem Eintritt eines Schadens,
sowohl auf ergangene Beschwerde hin, als auch von
Amtes wegen eine Untersuchung einleiten und
gegebenen Falls den schuldigen Notar disziplinarisch
bestrafen.

Die Bestimmungen der Straf- und Strafprozess- Strafrechtgesetze

bleiben vorbehalten. lieheVerarit-
° worthchkeit.

Art. 27. Jeder im Kanton Bern praktizierende Kaution.

Notar hat eine Kaution im Betrage von 10,000 Fr. zu
leisten.

Die Art und Weise der Leistung, der Verwaltung
und der Verwendung dieser Kaution richtet sich nach
den hierfür massgebenden besondern Vorschriften.

V. Aufsicht und Disziplinarordnung.

Art. 28. Der Regierungsrat führt die Oberaufsicht Aufsichts-
über sämtliche im Kanton Bern praktizierenden Notare, behörde.

Die Aufsicht in unterer Instanz wird ausgeübt
1. durch die Justizdirektion;
2. durch die Amtsschreiber;
3. durch eine Notariatskammer, welche durch den

Regierungsrat ernannt wird. In der Kammer
sollen die verschiedenen Landesteile angemessen
vertreten sein.

Art. 29. Die Aufsichtsbehörden haben sowohl über Aufsichts-

die ordnungsmässige Erfüllung der gesetzlich vorge- führung.

schriebenen Berufspflichten, als auch über die Wahrung
der Würde und des Ansehens des Notariatsstandes
zu wachen und nötigenfalls nach Massgabe ihrer
Kompetenzen einzuschreiten.

Die Festsetzung der Kompetenzen der Aufsichtsbehörden

wird durch Dekret des Grossen Rates
geregelt, ebenso die Organisation und die sonstigen
Obliegenheiten der Notariatskammer.
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Beschwerde. Art. 30. Jeder Beteiligte, welcher sich über" die
Art und Weise der Berufsausübung seitens des Notars
zu beklagen hat, kann gegen den letztern bei der
Justizdirektion Beschwerde führen.

Die Beschwerde ist schriftlich unter Beifügung
der in Händen des Beschwerdeführers befindlichen
Belege einzureichen.

Disziplinar- Art. 31. Gegen Notare, welche ihre Berufspflichten,
mittel. sej es allgemeinen, sei es in technischer Beziehung,

verletzen, oder durch die Art und Weise ihrer
Geschäftsführung die Würde und das Ansehen des Standes
gefährden, können je nach Art und Schwere des
Falles folgende Disziplinarmittel zur Anwendung
gebracht werden:

1. Verweis;
2. Geldbusse bis zu 200 Fr. ;

3. Einstellung bis zu 6 Monaten;
4. Entzug des Patentes.
Sowohl die zeitweilige Einstellung als auch der

Entzug des Patentes sind im Amtsblatt zu publizieren.
Die Bestimmungen der Strafgesetze bleiben

vorbehalten.

Disziplinar- Art. 32. Die Anwendung der Disziplinarmittel fällt
verfahren, regelmässig in die Kompetenz der Justizdirektion, vor-

behältlich des Rekurses an den Regierungsrat, wenn
eine schwerere Strafe als Busse bis auf 50 Fr.
ausgesprochen wird. Zum Entzug des Patentes und zur
zeitweiligen Einstellung bedarf es jedoch in jedem
Fall eines Regierungsratsbeschlusses.

Keine Disziplinarstrafe darf verhängt werden ohne
vorgängige Untersuchung des Falles, welche in einem
durch Dekret des Grossen Rates festzusetzenden
Verfahren durchzuführen ist und wobei dem betreffenden
Notar Gelegenheit zur Verantwortung gegeben werden

soll.

Verjährung. Art. 33. Eine disziplinarische Bestrafung des Notars
wegen bestimmter Verletzungen der Berufspflicht findet
nicht statt, wenn seit Eintritt jener Verletzungen drei
Jahre verstrichen sind, ohne dass in der Zwischenzeit
irgend welche darauf bezüglichen amtliche
Untersuchungshandlungen oder Beschwerden gegen den
Notar eingeleitet wurden.

Die Bestimmungen der Zivil- und Strafgesetze,
sowie der Strafprozessgesetze bleiben vorbehalten.

VI. Das notarielle Verfahren.

Die notarielle Art. 34. Der Notar hat über jede Berufshandlung
Urkunde. ejne Urkunde zu errichten.

Die Zivilgesetzgebung bestimmt, in welchen Fällen
die Errichtung einer notariellen Urkunde zur Gültigkeit

eines Rechtsgeschäftes erforderlich ist.

Rechtliche Art. 35. Die Notariatsurkunde ist eine öffentliche
^atur. Urkunde. Ihre materielle und prozessuale Rechts¬

wirkung richtet sich nach den Bestimmungen der
geltenden Zivil- und Zivilprozessgesetze.

Form- Art. 36. Die Form der notariellen Urkunde, sowie
Vorschriften. (jas zu pirer Errichtung notwendige Verfahren wird

unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen
durch Dekret des Grossen Rates festgestellt.



% 40 - 483

Die besondern Formvorschriften der Zivilgesetze
und ihre Bedeutung für die Gültigkeit bestimmter
Rechtsgeschäfte bleiben vorbehalten.

Art. 37. Bei der Yerurkundung ist die Urkunde Ver-
durch den Notar den Parteien, beziehungsweise ihren "g^hrerf"
Vertretern, vorzulesen, und sie haben zu erklären, ver a ren-

dass die Urkunde der Ausdruck ihres Willens sei.
Hierauf ist die Urkunde von sämtlichen Mitwirkenden
zu unterzeichnen.

Erklärt ein Mitwirkender, nicht unterzeichnen zu
können, so hat der Notar diesen Umstand unter
Angabe des Grundes in der Urkunde zu erwähnen.

Zu der Verurkundung müssen zwei Zeugen
(Instrument- oder Aktenzeugen) beigezogen werden, die
der ganzen Verurkundungsverhandlung beizuwohnen
und die Urkunde mit zu unterschreiben haben.

Die Instrumentzeugen müssen männlichen
Geschlechts, volljährig und im Genüsse der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit sein, sowie den freien Gebrauch ihrer
Geisteskräfte und der zur Wahrnehmung nötigen
Sinnesorgane besitzen und im Kanton wohnen. Sie
dürfen zu den Urkundsparteien, zum Notar und zum
Gegenstand der Verurkundung nicht in einer durch
Art. 17 dieses Gesetzes angeführten Beziehungen
stehen.

Art. 38. Für den Fall der Mitwirkung Tauber,
Stummer, Taubstummer oder solcher Personen, welche
der Sprache, in der die Urkunde aufgenommen wird,
nicht mächtig sind, ist ein besonderes Verfahren
vorzusehen, welches dafür Gewähr bietet, dass jene
Personen vom Inhalt der Urkunde sichere Kenntnis
erhalten und ihre Zustimmung zu demselben auf
unzweideutige Weise erteilt haben.

Art. 39. Die strikte Einhaltung der Vorschriften
über das Verurkundungsverfahren ist für das
Zustandekommen einer notariellen Urkunde unerlässlich
und muss aus dem Inhalt der letztern deutlich
hervorgehen.

Ausnahmsweise kann aber für bestimmte Verur-
kundungsfälle, bei denen es die Natur der Sache
verlangt, durch Dekret des Grossen Rates ein spezielles
Verfahren vorgesehen werden.

Art. 40. Die Urkunde, welche dem Verurkundungs- Urschrift,

verfahren zur Grundlage gedient hat und deshalb die
Originalunterschriften der mitwirkenden Personen trägt,
bildet die Urschrift (Minute). Dieselbe bleibt samt den
Originalien oder den beglaubigten Abschriften der
zur Einleitung des Verurkundungsverfahrens über-
gebenen Aktenstücke, wie Vollmachten und
Ermächtigungen etc. in der Verwahrung des verurkundenden
Notars.

Eine Ausnahme von der aufgestellten Regel findet
statt bei notarialischen Verurkundungen, welche einer
bereits bestehenden Urkunde beigefügt werden
(Legalisationen von Unterschriften, Beglaubigungen von
Abschriften, Bescheinigungen betreffend Forderungsübergang),

sowie in besondern Fällen, die durch
Dekret des Grossen Rates zu ordnen sind.

Die im vorhergehenden Absatz erwähnten
Urkunden sind den Parteien in der Urschrift
herauszugeben.
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Im übrigen werden die abweichenden Vorschriften
der Zivilgesetze vorbehalten.

Ausfertigung. Art. 41. So lange der Notar die Urschriften zu
verwahren hat, ist er allein befugt, die notwendigen
Ausfertigungen derselben an die Parteien zu erteilen.

Im übrigen ist die Aufstellung von Vorschriften
über die Verwahrung der Urschrift und die
Ausfertigung Sache des Dekretes.

VII. Uebergangsbestimmungen.

Inkrafttreten Art. 42. Das vorliegende Gesetz tritt in Kraft
des Gesetzes.

Dekretsauf- Art. 43. Ein Ausführungsdekret des Grossen Rates
trag. hat die in Art. 13, 24, 29, 32, 36, 38, 39, 40 und 41

dieses Gesetzes vorgesehenen Vorschriften
aufzustellen.

Aufhebungs- Art. 44. Mit dem Zeitpunkte des Inkrafttretens
bestim- desselben sind alle mit vorliegendem Gesetz, sowie

mungen. mjj. (jiem Ausführungsdekret in Widerspruch stehende
a) direkte. Erlasse aufgehoben. Es betrifft dies namentlich

1. das französische Gesetz vom 10. Februar 1799
über die Mobiliarsteigerungen (Loi du 22 pluviôse
an VII qui prescrit des formalités pour les ventes
d'objets mobiliers), soweit dasselbe im neuen
Kantonsteil noch in Kraft steht;

2. das französische Notariatsgesetz vom 16. März
1803 (Loi du 25 ventôse an XI, contenant
l'organisation du notariat) soweit dasselbe noch in
Kraft steht;

3. die Verordnung über das Notariat in den leber-
bergischen Amtsbezirken vom 30. Dezember 1816 ;

4. die Art. 839—858, sowie 945—965 der franzö¬
sischen Zivilprozessordnung, soweit dieselben
im neuen Kantonsteil noch Geltung haben;

5. der Eid der Notare vom 28. Mai 1832;
6. das Gesetz über die Amtsnotare vom 21. Februar

1835;
7. das Dekret über die Stipulierung von

Aktenstücken in den Fällen, wo die Notarien zu den
Kontrahenten in Verwandtschaft stehen, vom
28. November 1839;

8. das Dekret über die Stipulierung von Akten
im Leberberg vom 5. Juni 1847 ;

9. Art. 11 des Gesetzes vom 3. Dezember 1831
über die Amtspflichten des Regierungstatthalters,
soweit sich derselbe auf das Notariat bezieht.

10. Verordnung vom 27. Februar 1905 betreffend die
öffentlichen freiwilligen Mobiliarsteigerungen im
Jura.

b) indirekte. Art. 45. Mit Inkrafttreten des durch Art. 22 dieses
Gesetzes vorgesehenen Gebührentarifs sind aufgehoben

1. der Emolumententarif vom 14. Juni 1813, so¬
weit derselbe auf die notariellen Gebühren
Bezug hat;

2. das Dekret über die Untersuchung und
Beurteilung von Widerhandlungen gegen die Emo-
lumententarife vom 30. März 1833, soweit die
Notariatsgebühren betreffend ;

3. das Dekret über die provisorische Herabsetzung
der Notariatsgebühren vom 6. Oktober 1851.
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Art. 46. Der zweite Absatz der Satzung 687 des Abänderung
bernischen Zivilgesetzbuches wird durch folgende von^®^tzes"
Bestimmung ersetzt :

mungen.
Ist für einen Vertrag die notarielle Form

vorgeschrieben, so sind hierfür die Vorschriften des
Gesetzes über das Notariat und des Ausführungsdekretes
massgebend.

Satz 259 C. G. wird dahin abgeändert, dass der
beeidigte Notar von der Gelübdeerstattung befreit
wird.

Die Bestimmung in § 1 des Gesetzes vom 24.
Dezember 1846 über die Aufhebung der Untergerichte
und Uebertragung der Fertigungen an die
Einwohnergemeinderäte wird dahin abgeändert, dass künftighin
der Gemeinderat derjenigen Einwohnergemeinde zur
Fertigung zuständig sein soll, wo, nach Massgabe der
Grundsteuerschatzung, der wertvollere Teil des

Fertigungsgegenstandes gelegen ist. Er hat den Fertigungsbehörden

aller andern Gemeinden, in welchen Teile
des Gegenstandes liegen, von der Fertigung Anzeige
zu machen.

Bern, den 8. Mai 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 14. März 1907.

Namens der Grossratskommission

der Präsident

Scheurer.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 124*
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 10. Oktober 1907.

Gresetz
betreffend

Massnahmen gegen die Tuberkulose

und Erweiterung der Irrenpflege.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Der Staat beteiligt sich an der Errichtung von
öffentlichen Krankenanstalten oder Instituten, welche
die Verpflegung tuberkulöser Personen zum besondern
Zwecke haben, durch angemessene Geldbeiträge. Er
unterstützt ferner derartige öffentliche Krankenanstalten

und Institute zur Pflege und Behandlung
tuberkulöser Personen durch jährliche Beiträge an die
Betriebskosten nach Massgabe von Art. 3 des Gesetzes
vom 29. Oktober 1899.

Zu diesen öffentlichen Krankenanstalten sind zu
rechnen

a) Tuberkulose-Sanatorien zur Aufnahme von leicht
Kranken,

b) Tuberkulose-Spitäler zur Aufnahme schwerer¬
krankter Personen,

c) besondere Abteilungen für Tuberkulöse in allge¬
meinen öffentlichen Krankenanstalten.

Art. 2. Der Staat unterstützt anderweitige öffentliche

Institute und Vereinigungen, welche die Pflege
der Tuberkulosekranken zu Hause und die Bekämpfung
einer Weiterverbreitung der Krankheit auf ihre
Umgebung bezwecken durch Verbesserung der häuslichen
und sozialen Verhältnisse hinsichtlich Wohnung,
Nahrung, Kleidung, Reinlichkeit, Beschäftigung, Belehrung
des Kranken und seiner Umgebung über das Wesen
der Krankheit und Notwendigkeit einer richtigen
Lebensweise.

Dahin gehören die Tuberkulose - Fürsorgestellen,
die Erholungsstätten, Ferienkolonien, ländliche Kolonien

und Arbeitsvermittlungsstellen für Tuberkulöse.

Art. 3. Der Staat sorgt durch angemessenen Unterricht

in Lehrerseminarien und Schulen für eine
allseitige Verbreitung der Kenntnisse über das Wesen
der Tuberkulose, die Art und Weise ihrer Uebertra-
gung und die wichtigsten Massnahmen zu ihrer
Verhütung und Bekämpfung.

Er sorgt auch durch weitere Mittel für eine
möglichst ausgedehnte Aufklärung des Publikums über
die Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und
die Notwendigkeit einer gesundheitsgemässen
Lebensführung.

Art. 4. Der Staat unterstützt nur solche öffentliche

Anstalten und Institute, deren Baupläne und
Betriebsstatuten die Genehmigung der staatlichen
Aufsichtsbehörde erhalten haben und wahrt sich das Recht
einer ständigen Kontrolle dieser Anstalten und
Institute.

Art. 5. Der Grosse Rat wird auf dem Wege des
Dekretes die nähern Vorschriften zur wirksamen
Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose aufstellen.

Art. 6. Der Grosse Rat wird ermächtigt, die
Errichtung einer ferneren Irrenanstalt zu beschliessen
und die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Art. 7. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Bern, 10. Oktober 1907.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Burren,

der Staatsschreiber
Kistler.



Xt 42 — 487

Vortrag der Direktion des Kirchenvesens

an den

Regierung-srat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Wahlern.

(November 1907.)

Mittelst Eingaben vom 25. November 1906 und 11.
März 1907 stellt die Kirchgemeinde Wahlern bei der
unterzeichneten Direktion zuhanden des Grossen Rates
das Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in
dortiger Kirchgemeinde.

Die Gründe und Verhältnisse, die eine zweite Pfarrstelle

in Wahlern erfordern, sind in der Hauptsache
die nämlichen, die die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

in Köniz, Steffisburg, Gsteig bei Interlaken, Prun-
trut, Delsberg und andere mehr notwendig machten,
nämlich die weite räumliche Ausdehnung und die
grosse Bevölkerungszahl. Die letztere betrug nach der
letzten Volkszählung 5180 Seelen und wird infolge des
durch den Bau der Eisenbahn Bern-Schwarzenburg
herbeigeführten vermehrten Verkehrs noch bedeutend
zunehmen. Die Zahl der Stimmberechtigten beträgt
gegenwärtig 1063.

Mit der Zunahme der Bevölkerungszahl hat natürlich

auch die Zahl der Taufen, Trauungen und Beerdigungen

stark zugenommen.
Die Arbeitslast des Geistlichen ist also nach und

nach stark angewachsen und wird noch vermehrt
dadurch, dass die Lehrer die Abhaltung der Leichengebete

mehr und mehr dem Pfarrer überlassen.
Die Zahl der Konfirmanden betrug pro 1904/05 127

und gegenwärtig beträgt sie zirka 140. Der Pfarrer ist
daher gezwungen, abteilungsweisen Unterricht zu
erteilen und zwar in Wahlern in einer und in Schwarzen-
burg in zwei Abteilungen.

Auch die eigentliche Seelsorge nimmt den Geistlichen

stark in Anspruch, indem die zur Landeskirche
haltende Bevölkerung verlangt, dass ihr Pfarrer seine
daherigen Pflichten zum mindesten ebenso eifrig er¬

fülle, als die Prediger der andern Denominationen.
Diese Aufgabe hat sich im Laufe der Zeit derart ver-
grössert, dass ihre völlige Bewältigung bei der grossen
territorialen Ausdehnung der Gemeinde einem einzigen
Geistlichen nicht mehr zugemutet werden kann.

Das Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle
in der Kirchgemeinde Wahlern wird sowohl vom
Regierungsstatthalter von Schwarzenburg, als vom evan-
gelisch-reformierten Synodalrat des Kantons Bern
bestens empfohlen. Auch wir erachten dasselbe als
begründet, indem wir zur Ueberzeugung gelangt sind, dass
es einem einzigen Pfarrer der weitausgedehnten
Gemeinde nicht möglich ist, seinen Berufspflichten nach
allen Richtungen hin Genüge zu leisten.

Die Mehrausgabe, die dem Staat durch die Errichtung

der projektierten Pfarrstelle erwächst, wird sich
auf 3500 Fr. bis 4500 Fr. beziffern, je nach den Dienstjahren

des zu wählenden Pfarrers. Nebst der gesetzlichen

Barbesoldung wird dem neuen Pfarrer nämlich
auch noch eine angemessene Wohnungs- und
Holzentschädigung auszurichten sein.

Gestützt auf diese Ausführungen beehren wir uns,
Ihnen das eingangs erwähnte Gesuch, sowie die
Annahme des nachstehenden Dekrets-Entwurfes bestens
zu empfehlen.

Bern, den 9. November 1907.

Der Direktor des Kirchenwesens i. V. :

Ritsehard.



Entwurf des Regierungsrates
vom 16. November 1907.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der

Kirchgemeinde Wahlern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. In der Kirchgemeinde Wahlern wird eine
zweite Pfarrstelle errichtet, welche in bezug auf
die Rechte und Pflichten des Inhabers derselben der
bestehenden Pfarrstelle gleichgestellt sein soll.

§ 2. Der Sitz dieser beiden Pfarrstellen, sowie die
Verteilung der Obliegenheiten unter die beiden Pfarrer
und ihre gegenseitige Aushülfe wird nach Anhörung
der beteiligten Rehörden vom Regierungsrat durch ein
Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und soll in
die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 16. November 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Direktion des Kirchenwesens

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der reformierten Kirchgemeinde Tavannes.

(November 1907.)

Mittelst Eingabe vom 11. September 1907 stellt die
Kirchgemeinde Tavannes bei der unterzèichneten
Direktion das Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

in dortiger Kirchgemeinde.

Begründet wird dieses Gesuch hauptsächlich mit
der grossen Bevölkerungszahl und der weiten territorialen

Ausdehnung der Kirchgemeinde. Dieselbe umfasst
die Ortschaften Tavannes, Reconvilier, Chaindon,
Loveresse, Saule, Saicourt, le Fuet und Bellelay. Die
Entfernung der einzelnen Ortschaften von Tavannes
beträgt 3—7 Kilometer. Die protestantische Bevölkerung,

die nach der Volkszählung von 1900 4016 Seelen
zählte, wird nun auf 5 bis 6000 Personen berechnet,
von denen der weitaus grösste Teil französischer Zunge
ist. Dieselbe ist immer noch im Zunehmen begriffen,
weil beständig neue Gebäude entstehen und die
Uhrenfabriken vermehrt und vergrössert, werden.

Mit der Zunahme der Bevölkerung ist natürlich
auch die Zahl der Taufen, Trauungen Und Beerdigungen

bedeutend gestiegen und ebenso hat der Kirchenbesuch

stark zugenommen. Die Kirchgemeinde besitzt
eine Kirche in Tavannes und eine solche in Chaindon.
Die erstere dient für die Bevölkerung von Tavannes
und le Fuet und die letztere für diejenige von Reconvilier,

Chaindon, Loveresse, Saule und Saicourt. In
beiden Kirchen wird jeden Sonntag Gottesdienst
abgehalten. Sodann besteht noch eine Kapelle in Beilelay,

woselbst alle Monate einmal französischer Gottesdienst

abgehalten wird für das Personal und die Pfleglinge

der Irrenanstalt Bellelay. Friedhöfe besitzt die
Kirchgemeinde in Tavannes, Chaindon und Bellelay
und so kommt es häufig vor, dass gleichzeitig an zwei
oder drei Orten Beerdigungen stattfinden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

Der kirchliche Religionsunterricht wird erteilt in
Tavannes für die Kinder von Tavannes, le Fuet, la
Bottière und Bellelay und in Reconvilier für die Kinder

von Reconvilier, Chaindon, Loveresse, Saule und
Saicourt. Während die Zahl der Konfirmanden im Jahr
1864 nur 22 betrug, ist sie im Jahr 1905/06 auf 99
und im Jahr 1906/07 auf 102 angewachsen und gegenwärtig

beträgt sie 108. Die Errichtung der kantonalen
Erziehungsanstalt in Loveresse, welche demnächst
eröffnet werden soll, wird für den Pfarrer in bezug auf
den Religionsunterricht ebenfalls vermehrte Arbeit zur
Folge haben, indem die Zahl der Konfirmanden noch
ansteigt und wahrscheinlich wöchentlich einmal in der
Anstalt Religionsunterricht erteilt werden muss.

Bei der grossen Bevölkerungszahl und der weiten
Ausdehnung der Kirchgemeinde, nehmen auch die
notwendigen Besuche der kranken und alten Personen in
ihren Wohnungen sehr viel Zeit in Anspruch.

Bei den geschilderten Verhältnissen ist es einem
einzigen Geistlichen unmöglich, die kirchlichen und
geistlichen Funktionen in der ganzen Gemeinde zu
besorgen. Die Kirchgemeinde hat deshalb bereits letztes

Jahr einen Hülfsgeistlichen angestellt und es hat
der Regierungsrat in Würdigung aller Umstände und
in Anwendung des § 4, AI. 2, des Dekretes vom 6. April
1906 betreffend die Besoldung der reformierten
Geistlichen dem Pfarrer von Tavannes eine Besoldungszulage

von 800 Fr. per Jahr zuerkannt, mit der Bestimmung

jedoch, dass diese Zulage als Beitrag an die
Besoldung des Hülfsgeistlichen zu verwenden sei. Die
Anstellung eines Hülfsgeistlichen konnte aber immer
nur als ein Provisorium für kürzere Zeit betrachtet
werden, weil das Honorar von 1600 Fr. per Jahr, das

125
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diesem Geistlichen von seilen des Staates und der
der Kirchgemeinde zusammen ausgerichtet wird, mit
den Anforderungen, die an den Geistlichen gestellt
werden, und den gegenwärtigen Zeitverhältnissen in
keinem Einklang steht und deshalb ein Hülfsgeistlieher
auf die Dauer nicht zu haben wäre. Zudem kennen die
gesetzlichen Bestimmungen die Institution der Hülfs-
geistlichen für die reformierte Kirche nicht und es
kann der Kirchgemeinde auch nicht länger eine
Ausgabe zugemutet werden, zu der sie nicht verpflichtet

ist.
Das Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

in der Kirchgemeinde Tavannes, das sowohl
vom Regierungsstatthalter von Münster, als vom evan-
gelisch-reformierten Synodalrat des Kantons Bern
bestens empfohlen wird, ist also begründet und es steht
ausser allem Zweifel, dass es einem einzigen Pfarrer
der weitausgedehnten Gemeinde nicht möglich ist,
seinen Berufspflichten nach allen Richtungen hin Genüge
zu leisten.

Die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle ist für die
Kirchgemeinde Tavannes ebenso notwendig und be-
boten, wie dies für Pruntrut, Delsberg, Köniz, Steffisburg,

Biel und Gsteig bei Interlaken, woselbst je eine
neue Pfarrstelle geschaffen wurde, der Fall war.

Durch die Gewährung der gewünschten Pfarrstelle
wird die Besoldungszulage an den Pfarrer von
Tavannes selbstverständlich aufgehoben und es werden
die Mehrausgaben, die dem Staate durch die Errichtung

der projektierten Pfarrstelle erwachsen, sich
daher nur noch beziffern auf etwa 3000 Fr. jährlich,
inbegriffen die Wohnungs- und Holzentschädigung,
welche dem neuen Pfarrer nebst der gesetzlichen
Barbesoldung noch auszurichten sein wird.

Gestützt auf diese Ausführungen beehren wir uns,
Ihnen das eingangs erwähnte Gesuch, sowie die
Annahme des nachstehenden Dekrets-Enlwurfes bestens
zu empfehlen.

Bern, den 8. November 1907.

Der Direktor des Kirchemoesens i. V. :

Ritsehard.

Entwurf des Regierungsrates
vom 16. November 1907.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der

reformierten Kirchgemeinde Tavannes.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. In der reformierten Kirchgemeinde Tavannes wird
eine zweite Pfarrstelle errichtet, welchè in bezug auf
die Rechte und Pflichten des Inhabers derselben der
bestehenden Pfarrstelle gleichgestellt sein soll.

§ 2. Der Sitz dieser beiden Pfarrstellen, sowie die
Verteilung der Obliegenheiten unter die beiden Pfarrer
und ihre gegenseitige Aushülfe wird nach Anhörung
der beteiligten Behörden vom Regierungsrat durch ein
Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und soll in
die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 16. November 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(November 1907.)

1. Hess geb. Tschanz, Rosina, geboren 1.866, von
Schlosswil, wohnhaft Metzgergasse 39 Bern, wurde
am 10. Juli 1907 von der Polizeikammer wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht zu 14 Tagen
Gefängnis und 35 Fr. Staatskosten verurteilt. Frau
Hess wohnt seit bald 3 Jahren im Hause Nr. 39 an
der Metzgergasse und hat daselbst ein Logis im zweiten

Stock inne. Im Februar 1907 wurde in diesem
Hause, das bordellverdächtig war, eine Flaussuchung
vorgenommen, die alsdann auch auf die Wohnung
der Frau Hess ausgedehnt wurde. Hiebei behauptete
die letztere, eines ihrer Zimmer nicht öffnen zu
können, da es an einen Herrn vermietet sei und dieser
den Schlüssel mitgenommen habe. Als indes das Zimmer

gewaltsam geöffnet wurde, fand sich darin eine
Dirne vor. Durch die Haussuchung wurde im weitern
festgestellt, dass im ersten Stock des Hauses ein Bordell

betrieben worden war. Vor dem Richter musste
Frau Hess zugeben, dass sie fragliches Zimmer an die
Bordellhalterin Ch. zum monatlichen Zinse von 12 Fr.
vermietet hatte; sie wollte indes nicht gewusst haben,
zu welchem Zwecke es benützt wurde. Ihr belastendes
Verhalten während der Haussuchung, sowie eine Reihe
weiterer Indizien liessen keinen Zweifel daran
aufkommen, dass dies dennoch der Fall war. Die
Polizeikammer hielt entgegen der Auffassung der Vorinstanz
auch das Tatbestandsmerkmal der Gewerbsmässigkeit
bei der von Frau Hess begangenen Begünstigung der
Unzucht für gegeben. Die Vorinstanz führte aus, der
Zins von monatlich 12 Fr. könne nicht als ein hoher
bezeichnet werden. Dagegen hielt die Polizeikammer
dafür, in diesem für ein Hofzimmer immerhin
ansehnlichen Betrag müsse zum Teil ein Aequivalent für
die von Frau Hess gewährte Gelegenheit zur Unzucht
erblickt werden. Frau Hess ist mit Gefängnis nicht
vorbestraft. Sie stellt nun ein Strafnachiassgesuch,
worin sie sich auf ihre bisherige Unbescholtenheit
beruft und die Begründetheit des Urteils in jeder
Beziehung bestreitet. Im weitern wird ausgeführt, Frau
Hess habe für 2 Kinder zu sorgen und müsste durch
die Exekution der Strafe in ihrer Existenz schwer
geschädigt werden. Nach dem Berichte der städtischen
Polizeidirektion besitzt Frau Hess entgegen ihren
Behauptungen keine Kinder; abgesehen von zwei Polizeibussen

wegen Skandals und dem vorliegenden Falle,
können Klagen über ihre Aufführung nicht erhoben
werden. Dessenungeachtet beantragt die städtische
Polizeidirektion, mit Rücksicht auf die Natur des
Deliktes und das Verhalten der Gesuchstellerin. anlässlich

der Haussuchung das Gesuch abzuweisen ; desgleichen
der Regierungsstatthalter. Der Regierungsrat kann sich
diesen Anträgen mit der gleichen Begründung an-
schliessen. Es ist ausserdem darauf hinzuweisen, dass
der Gesuchstellerin das Minimum der angedrohten
Strafe zugebilligt worden ist, womit ihrer bisherigen
Unbescholtenheit Rechnung getragen worden ist.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Racine, Arthur, geboren 1866, vormals Gemeindeschreiber,

von und zu Lamboing, wurde am 15.
Dezember 1906 von der Polizeikammer des Kantons Bern
wegen Unterschlagung zu 3 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, zur Restitution von
240 Fr. an die Armenkasse der Gemeinde Lamboing
und 94 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Im Jahr 1896
fiel den zum Teil minderjährigen Kindern D. von
Lamboing, damals in Frankreich, eine Erbschaft an-
heim. Racine wurde als Vormund der minderjährigen
Kinder ernannt und zugleich von den mehrjährigen mit
der Verwaltung des Vermögens bis zur Erfolgten
Aufteilung beauftragt. In der Folge gab der mehrjährige
Erbe L. D. Racine im Jahr 1898 Weisung, der Gemeinde
Lamboing, das heisst deren Armengut einen Betrag
von 240 Fr. als Rückerstattung früherer, für ihn
gehabten Aufwendungen auszufolgen. Racine nahm den
Auftrag entgegen und brachte später bei der Abrechnung

L. D. gegenüber die 240 Fr. in Anrechnung. Die
bezügliche Rechnung datiert von 1902. Erst gegen
Ende des Jahres 1904 erhielt indes der Gemeinderat
von Lamboing von diesem Sachverhalte Kenntnis und
zwar durch L. D., welcher bei diesem An lass erfahren
musste, dass Racine die 240 Fr. für sich behalten hatte.
Racine wurde nun durch die Gemeindebehörden von
Lamboing mehrfach aufgefordert, seiner Verpflichtung
nachzukommen, indes ohne Erfolg ; anstatt zu bezahlen,
versuchte er den Stifter zu veranlassen, die Schenkung

zu revozieren und den Betrag mit ihm zu teilen ;

bezügliche Unterhandlungen führten zu keinem Ergebnis.

Die Gemeindebehörden von Lamboing sahen sich
schliesslich zur Erlangung des hinterhaltenen Geldes
genötigt, den Strafweg gegenüber Racine zu betreten.
Vor dem Richter musste dieser den Sachverhalt
zugeben, wollte indes nebst andern nichtigen Ausflüchten
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geltend machen, er sei in der Lage, die Schuld mit
ihm zustehenden Forderungen gegen die Gemeinde
Lamboing zu kompensieren. Abgesehen davon, dass
ein Beweis für eine ihm zustehende Forderung nicht
einmal versucht wurde, wäre ein Recht auf Kompensation

schon gemäss den Bestimmungen von Art. 131
und 132 des Obligationenrechtes nicht, gegeben
gewesen.. Die Handlungsweise Racine's charakterisierte
sich angesichts des Zweckes, zu dem die veruntreuten

Gelder bestimmt waren, sowie der Eigenschaft, in
welcher er die Unterschlagung beging, als eine
gravierende. Die Polizeikammer sah sich daher veranlasst,
im Gegensatz zum erstinstanzlichen Richter, etwas
über das Minimum der angedrohten Strafe hinauszugehen.

Racine ist nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Gesuche versucht er die Begründetheit des Urteils
anzufechten, der Tatbestand der Unterschlagung sei aus
dem Grunde nicht gegeben, weil zwischen ihm und dem
Armengut von Lamboing ein Darlehensvertrag bestanden

habe. Die bezüglichen Ausführungen stehen zum
Teil mit den Akten im Widerspruch und die zugrunde
liegende Ansicht ist durch das urteilende Gericht zur
Evidenz als unrichtig widerlegt worden. Im weitern
will Racine im Vorgehen des Gemeinderates von
Lamboing einen Racheakt erblicken, indem er seinerzeit
mit andern Gemeindegenossen einen Beschlusk der
Gemeinde angefochten und zu Falle gebracht habe,
wodurch die Gemeinde sich anheischig machte, den in
dem bekannten Lamlinger-Raufhandel vom Jahr 1904
beteiligten Verurteilten, worunter sich der Gemeindepräsident

befand, einen erklecklichen Beitrag an die
ihnen aus dem Prozesse erwachsenen finanziellen
Lasten zu leisten. Diese Behauptungen müssen als
unverständlich oder doch zum mindesten als irrelevant
bezeichnet werden, wenn man bedenkt, dass dem
Gesuchsteller durchaus Zeit gelassen worden ist, seiner
Verpflichtung, der er sich Jahre hindurch zu entziehen

wusste, und die er, wie er selber im Gesuche
ausführt, noch heute nicht getilgt hat, nachzukommen.

Der Regierungsrat findet denn auch, dass Gründe
zur Begnadigung des Gesuchstellers nicht vorliegen.
Racine hat die Folgen seiner Handlungsweise seinem
hartnäckigen Verhalten zuzuschreiben. Der Umstand,
dass er nicht in der Lage ist, seinen übrigen klar am
Tage liegenden Fehler einzusehen oder soweit möglich
gut zu machen, muss zu seinen Ungunsten in Betracht
gezogen werden. Der R.egierungsrat beantragt, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

3. Laubscher, Albert, geboren 1876, von Meinisberg,
Handlanger, in Bern wohnhaft, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 4. Juli 1906 von den Assisen

des IL Bezirkes wegen Raubes zu 20 Monaten
Zuchthaus und 164 Fr. Staatskosten verurteilt. In
der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1906 überfiel Laubscher

an der Altenbergstrasse in Bern einen Bürger, mit
dem er vorher in verschiedenen Wirtschaften gezecht
hatte, und beraubte ihn seines Geldes. Er forderte
denselben zunächst auf, ihm einen Fünfliber oder einen
Franken zu geben und als jener dem Ansuchen nicht
entsprach, überschlug er ihn, drückte ihm mit der

einen Hand die Gurgel zu, währenddem er mit der
andern dessen Taschen durchsuchte. Es fielen ihm
ungefähr 16 Fr. in die Hand, 1.1 Fr. wurden später
auf dem Tatorte aufgefunden. Der Beraubte, der offenbar

nicht gerade der Schlaueste war, hatte das Geld
vorher in der Wirtschaft gespiegelt. Beide waren etwas
angetrunken. Vor dem Richter wollte Laubscher
behaupten, er habe den Kläger ohne Anwendung jeglicher
Gewalt lediglich bestohlen, indem er ihn beim Arm
geführt und dabei in dessen Hosentasche gelangt habe.
Die Unrichtigkeit dieser Darstellung konnte indes zur
Evidenz erwiesen werden. Laubscher ist wegen
Misshandlung, Tätlichkeiten, Eigentumsbeschädigung,
Begünstigung bei Diebstahl, Fundveruntreuung, Amtsan-
massung, Skandals, Drohung und Nachtlärms mehrfach

vorbestraft und genoss einen schlechten
Leumund. Die Geschwornen erkannten ihm dessenungeachtet

mildernde Umstände zu. Heute stellt nun seine
Ehefrau ein Begnadigungsgesuch. Sie beruft sich auf
ihre prekäre Lage, in die sie mit den Kindern geraten
ist. Die städtische Polizeidirektion bestätigt ihre
bezüglichen Anbringen. Sie muss von der Burgergemeinde

Meinisberg unterstützt werden. Der
Regierungsstatthalter beantragt, das Gesuch abzuweisen. In
der Strafanstalt hat sich Laubscher, wenigstens im
Anfange, nicht klaglos aufgeführt. Aus den
Urteilsmotiven geht hervor, dass die Kriminalkammer die
Familienverhältnisse Laubschers soweit möglich bei
der Strafausmessung mildernd in Betracht gezogen hat
und auch sonst den zugunsten des Gesuchstellers etwa
vorliegenden Umständen in jeder Beziehung gerecht
geworden ist. Ein Grund zur Reduktion der Strafe
liegt demnach, angesichts der Vorstrafen und des
schlechten Leumundes Laubschers, sowie der
gravierenden Natur des Deliktes an sich, nicht vor. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

4 u. 5. Posch, Johann, geboren 1879, Schneider,
von Absam, Tirol, zurzeit in Zürich wohnhaft, und
Steiner geb. Ischer, Anna Elise, geboren 1875,
nunmehrige Ehefrau des obigen, wurden am 23. April
1904 von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Konkubinates, ersterer überdies wegen Unterschlagung
verurteilt, Posch zu 20 Tagen Gefängnis und 42 Fr. 30
Staatskosten, Frau Steiner zu 10 Tagen Gefängnis,
beide solidarisch zu weitern 20 Fr. Staatskosten. Posch
kaufte am 7. April 1903 bei Uhrmacher L. in Bern
eine goldene Remontoiruhr zum Preise von 45 Fr.
Als Anzahlung gab er eine Damenuhr im Wert von
19 Fr. und 7 Fr. in bar. Den Rest mit 19 Fr.
versprach er im Mai 1903 zu bezahlen. Bis zur vollständigen

Abbezahlung behielt "sich L. das Eigentumsrecht

an der Uhr vor. In der Folge geriet Posch in
Zahlungsschwierigkeiten und "schliesslich in Konkurs.
Als L., der noch nicht gedeckt war, die Uhr
zurückverlangte, stellte es sich heraus, dass Posch sie an
die obgenannte Frau Steiner verschenkt hatte. L.
erhob hierauf Strafklage. Posch behauptete zwar vor
Gericht, der Vertrag, wodurch sich L. das Eigentum
an der Uhr vorbehielt, sei erst nachträglich, nachdem
die Uhr bereits gekauft und in seinen Besitz und damit
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in sein Eigentum übergegangen war, abgeschlossen
worden, sei somit ungültig. Er vermochte indes seine
Darstellung nicht glaubhaft zu machen und musste
wegen Unterschlagung verurteilt werden. Das Gericht
nahm an, die Uhr habe einen Marktwert von unter
30 Fr. besessen. Anlässlich des Verfahrens stellte es
sich heraus, dass Posch mit der obgenannten Frau
Steiner im Konkubinat lebte. Die beiden hatten ein
gemeinschaftliches Logis inne und führten gemeinsame
Haushaltung, deren Kosten Posch bestritt. Sie hatten
auch bereits Kinder mit einander erzeugt. Posch ist
nicht vorbestraft und genoss sonst einen guten
Leumund. Dagegen ist Frau Steiner mit zwei allerdings
nicht gerade gravierenden Strafen wegen Unterschlagung

belegt worden. Nach ihrer Verurteilung verliessen
beide den Kanton Bern und siedelten sich in Zürich
an. Die Auslieferung derselben behufs Strafvollzug
wurde durch die Regierung von Zürich zunächst
bewilligt; später kam sie indes auf ihre EntSchliessung
zurück und ersuchte, es möchte im Hinblick auf die
äusserst schwierigen Verhältnisse der Familie Posch
auf der Auslieferung nicht beharrt werden. In einem
Bericht der Justiz- und Polizeidirektion des Kantons
Zürich vom 10. September 1907 wird diesbezüglich
ausgeführt, Johann Posch und Frau Steiner hätten
bereits am 29. Januar 1906 in Zürich die Ehe
abgeschlossen und sähen sich in der Lage, ein
Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat des Kantons Bern
zu richten. Johann Posch, der die Nächte durch arbeite,
um seine Familie zu ernähren, leide gleich wie seine
Frau an Tuberkulose; letztere sehe zudem einer
Geburt und schweren Operation entgegen. Das Ehepaar
besitze 5 kleine Kinder, welche sämtliche kränklich,
insbesondere auf der Lunge angesteckt seien. Im Haushalte

befinde sich noch die am Magenkrebs darniederliegende

Mutter der Frau Posch und der Stiefvater
derselben, der an offenen Füssen leiden solle. Die Familie

Posch sei demnach von Armut und Krankheit in
ungewöhnlichem Masse heimgesucht. In Würdigung
dieser Ausführungen blieb kaum etwas anderes übrig,
als dem Wunsche der zürcherischen Regierung zu
entsprechen. Seither haben die Eheleute Posch nun
ein Begnadigungsgesuch eingereicht. Es wird darin
auf den Bericht der Justiz- und Polizeidirektion des
Kantons Zürich verwiesen und die darin enthaltenen
Tatsachen neuerdings geltend gemacht. Der
Regierungsrat beantragt im Hinblick auf die obwaltenden
Verhältnisse und die Tatsache, dass die Gesuchsteller
die Ehe nachträglich miteinander eingegangen sind,
dem Gesuch zu entsprechen. Posch ist allerdings ausser

wegen Konkubinates noch wegen Unterschlagung
bestraft worden. Es ist indes zu bemerken, dass sich
der bezügliche Tatbestand nicht als ein gravierender
charakterisiert und somit nicht wesentlich in Betracht
fallen kann.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafen.

6. Kormann geb. Mutti, Luise, Johann Rudolfs
Ehefrau, geboren 1860, von Gerzensee, Gemüsehändlerin,

Metzgergasse 54 in Bern, wurde am 10.
September 1907 vom Polizei richter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,

10 Fr. Patentgebühr und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.

Luise Kormann betreibt im Hause Nr. 54 an der
Metzgergasse in Bern den Gemüsehandel ; daneben
hält sie ein Depot von Flaschenbier und besitzt eine
Bewilligung zum Verkauf in Quantitäten von nicht
unter zwei Litern. Am 31. August 1907 wurde sie durch
einen Polizisten verzeigt, weil sie «in letzter Zeit» an
verschiedene Personen Flaschenbier in Quantitäten von
unter zwei Litern verkauft hatte. Vor dem Richter
gab Frau Kormann die Richtigkeit der Anzeige zu und
unterzog sich dem Urteile ohne weiteres. Heute stellt
sie ein Begnadigungsgesuch. Sie gibt eine abweichende
Darstellung des Tatbestandes, die nicht nachgeprüft werden

und somit nicht in Betracht fallen kann. Im übrigen
beruft sie sich auf ihre Familien- und Verdienstverhält-
nisse und glaubt, die Busse nicht ohne Einschränkung
des notwendigen Lebensunterhaltes bezahlen zu können.

Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung. Dagegen sprechen

sich der Regierungsstatthalter und die Direktion
des Innern gegen einen Nachlass aus. Nach der als
richtig zugegebenen Anzeige handelt es sich, entgegen
der nachträglichen Behauptungen der Gesuchstellerin,
um eine Mehrzahl von Uebertretungen, somit nicht
um einen geringfügigen Fall. Die finanziellen Verhältnisse

der Petentin sind zudem nicht derart, dass letztere

nicht mit gutem Willen die Busse mit der Zeit
abzubezahlen vermöchte. Es liegen demnach triftige
Begnadigungsgründe nicht vor. Im Hinblick hierauf und
die Ansichtsäusserungen des Regierungsstatthalters
und der Direktion des Innern beantragt der Regierungsrat,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

7. Aebi, Friedrich, geboren 1870, Landwirt, von
und zu Heimiswil, auf der Kipf daselbst, wurde am
5. August 1907 von den Assisen des III. Bezirkes
wegen Schändung, begangen im Zustande der geminderten

Zurechnungsfähigkeit, zu 3 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, und
390 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. In den Jahren 1900
bis 1906 war eine gewisse Albertine Rüfenacht, die
zwar nicht blödsinnig ist, deren geistige Fähigkeiten
aber auf einer sehr niedrigen Stufe stehen und die
seit Jahren auf dem Notarmenetat der Gemeinde
Heimiswil stand, bei Friedrich Aebi verkostgeldet. Am
13. Februar 1906 kam dieselbe im Frauenspital zu
Bern mit einem Kinde nieder. Die seitens der
Gemeindebehörden von Heimiswil angestellten, allerdings
sehr oberflächlichen Nachforschungen ergaben
zunächst nichts bestimmtes über die Vaterschaft. Im
Dezember gleichen Jahres bekannte sich Aebi indes
der Mutter der Geschwängerten als Vater und
deponierte in der Folge behufs gütlicher Erledigung der
finanziellen Folgen der Angelegenheit 1500 BT. auf der
Gemeindeschreiberei Heimiswil. Auf eine Anzeige des
Wachtmeister Schären in Burgdorf hin wurde alsdann
Aebi in Strafuntersuchung gezogen. Er gab zu, einmal
mit der Rüfenacht geschlechtlich verkehrt zu haben.
Diese bestätigte, soweit sie sich verständlich zu
machen wusste, den Sachverhalt. Auf Antrag der
Verteidigung wurde Aebi einer psychiatrischen Expertise

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 126*
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unterworfen. Es war nämlich Tatsache, dass dessen
Vater, sowie zwei Tanten vom Irrsinn befallen und
auch zwei seiner Kinder geistig abnormal waren. Auch
an Aebi selbst waren Anzeichen von Melancholie
beobachtet worden. Das Expertengutachten vom 10. Juli
1907 gelangte zu folgenden Schlüssen: «Friedrich Aebi
leidet wohl seit seiner Entwicklungszeit an periodischer

Melancholie. Er ist gegenwärtig geisteskrank
und macht einen Anfall von Schwermut durch. Er
hat sich zur Zeit der eingeklagten Handlung, das heisst
im April oder Mai 1905 wahrscheinlich in einem
sogenannten freien Intervalle befunden. Seine
Zurechnungsfähigkeit ist während der Krankheitsanfälle als
aufgehoben, während der Intervalle als vermindert
anzusehen. Aebi kann die Schwurgerichtsverhandlung
voraussichtlich mitmachen, eine eventuelle Strafe aber
nicht absitzen, » Die Geschwornen erklärten ihn als
vermindert zurechnungsfähig. Er stellt nun ein
Begnadigungsgesuch. Der Verfasser beruft sich auf die
Ausführungen und Schlüsse des Expertengutachtens und
gibt der Befürchtung Raum, der Geisteszustand Aebis
dürfte sich durch die Exekution der Strafe verschlimmern.

Das Gesuch wird vom Gemeinderate von Hei-
miswil und vom Regierungsstatthalter von Burgdorf
dringend empfohlen. Aebi ist nicht vorbestraft und ge-
noss sonst keinen üblen Leumund. Als gemeingefährlich

ist er demnach nicht zu bezeichnen. Andererseits
ist dem Expertengutachten zu entnehmen, dass die
Exekution der Strafe mit grosser Wahrscheinlichkeit
erneuten Anfällen von Geistesgestörtheit rufen würden.
Der Regierungsrat kommt nach Erwägung dieses
Sachverhaltes und der vorliegenden Berichte zum Schlüsse,
die Vollstreckung der Strafe Aebi gegenüber würde sich
als zwecklos, wenn nicht als zweckwidrig erweisen
und beantragt, dem gestellten Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

8. Imhof, Albert, geboren 1875, Ehemann der
Susanna, von Fahrni bei Steffisburg, Handlanger, vormals
wohnhaft gewesen in Unterseen, wurde am 19. Februar
1903 von den Assisen des ersten Bezirkes wegen
Anstiftung zu Brandstiftung und wegen Unterschlagung
zu 6 Jahren Zuchthaus und solidarisch mit seiner
Ehefrau zu 410 Fr. 15 Staatskosten und 7312 Fr. 50
Entschädigung an die Brandversicherungsanstalt des
Kantons Bern verurteilt. Die Eheleute Imhof sind
seit 1900 verheiratet. Aus der Ehe entsprangen
2 Kinder ; der Ehemann war nur mit Mühe
imstande, für die Familie zu sorgen; infolge von
Arbeitslosigkeit stellte sich bald finanzielle Bedrängnis
und Not ein. Das einzige Vermögen der Familie war
ihr Mobiliar, das für 2738 Fr. bei der schweizerischen
Mobiliarversicherungsgesellschaft versichert worden
war. In ihrer misslichen Lage gerieten die Eheleute
Imhof auf den Gedanken, ihr Mobiliar durch Brand zu
zerstören und durch den Bezug der Versicherungssumme

einen ansehnlichen Gewinn zu machen. Zu
dem Zwecke sollte das Haus der Gebrüder Häsler in
Unterseen, in dem sie wohnten, angezündet werden.
Man kam überein, dass die Ehefrau die Tat vollbringen
sollte, indem der Verdacht einer Brandstiftung, wenn

er überhaupt entstehen sollte, eher auf den Ehemann
fallen würde. Nachdem eine erste Brandlegung von
den Hausbewohnern rechtzeitig bemerkt und
unterdrückt worden war, schritten die Eheleute bald darauf

ein zweites Mal zur Ausführung ihres Vorhabens.
Sonntag den 16. November 1902, abends zirka um
8 Uhr, begab sich der Ehemann mit zwei Kameraden
nach Interlaken; inzwischen machte sich die Ehefrau
wie verabredet ans Werk; sie warf eine Schachtel
brennender Zündhölzchen auf den Heustock hinauf;
das Feuer griff diesmal rasch um sich und Scheune
und Wohnhaus brannten vollständig nieder, wobei das
gesamte Mobiliar der Familie Imhof in den Flammen
blieb. Die Gebrüder Häsler verloren an nicht
versicherter Fahrhabe nach ihrer Angabe zirka 1000 Fi.
Das Gebäude war für 7300 Fr. brandversichert. Der
Verdacht der Brandstiftung fiel trotz der angewandten
Kniffe sofort auf die Eheleute Imhof; in Haft genommen,

sahen diese sich auch: bald veranlasst, zu
gestehen. Frau Imhof ist eine körperlich und geistig
schwache Person und wurde zweifellos von ihrem
Ehemanne zur Tat getrieben. Der Unterschlagung
machte sich Imhof dadurch schuldig, dass er ein ihm
zum Preise von 80 Fr. überlassenes Velo, an welchem
sich der Verkäufer bis zur Bezahlung des restanzlichen
Kaufpreises von 40 Fr. das Eigentum vorbehielt, vor
der Tilgung seiner Verpflichtung veräusserte und so
den Verkäufer um die 40 Fr. zu Schaden brachte. Frau
Imhof ist nicht vorbestraft, dagegen hat der Ehemann
wegen Diebstahls, Betruges, Fälschung von Privat-
urkunden, Unterschlagung und Betrugsversuches
bereits mehrere Strafen erlitten und galt als etwas
arbeitsscheues Individuum. Er stellt nun für sich und seine
Ehefrau ein Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe,
indem er namentlich auf die Motive der Tat verweist.

Die Polizeidirektion hat der Ehefrau Imhof mit
Rücksicht auf deren Vorleben und gute Aufführung in
der Strafanstalt den letzten Zwölftel der Strafe erlassen,

so dass das Gesuch soweit sie angehend
gegenstandslos ist. Dagegen wird der Ehemann seine Strafe
erst am 19. Februar 1909 vollendet haben. Der
Regierungsrat ist nicht in der Lage, ihm gegenüber einen
Begnadigungsantrag zu stellen. Abgesehen von den
mehrfachen Vorstrafen und der Natur des Deliktes an
sich ist darauf hinzuweisen, dass der Ehemann Imhof
den Anstoss zum Verbrechen gegeben und seine
widerstandsschwache Frau dazu getrieben hat. Er erscheint
demnach bedeutend schwerer belastet als jene und
eine etwelche Erhöhung der Strafe kann durchaus nicht
als ungerechtfertigt bezeichnet werden. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

9. Zehlider, Friedrich, geboren 1876, von Köniz,
Säger in Münchenbuchsee, wurde am 4. März 1907

von der Polizeikammer wegen Widerhandlung gegen
die Vorschriften über das Niederlassungswesen zu
160 Fr. Busse und 4 Fr. Staatskosten verurteilt. Zehn-
der hatte in der Gemeinde Münchenbuchsee seit
mehreren Jahren Wohnsitz, konnte indes trotz wiederholter
Aufforderungen durch die Ortspolizeibehörde nicht
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dazu gebracht werden, einen Heimatschein zu
deponieren. Schliesslich wurde auf dem Strafwege gegen
ihn vorgegangen und Zehnder in den Jahren 1904 und
1905 nacheinander zu Bussen von 10, 20, 40 und 80 Fr.
verurteilt, ohne dass der verfolgte Zweck indes dadurch
erreicht worden wäre. Zehnder befürchtete, wie es
scheint, es möchte, falls er Schriften deponierte, das
Verhältnis mit seiner damaligen Haushälterin und
nunmehrigen Ehefrau, mit der er zusammenlebte, durch
die Behörden aufgelöst werden und unterliess deshalb
jede Schritte zur Beschaffung eines Heimatscheines.
Die Bussen verbüsste er, da er sie nicht zu bezahlen
vermochte, im Gefängnis. Erst nach Ausfällung der
letzten Busse von 160 Fr. konnte er endlich dazu
gebracht werden, seinen Pflichten nachzukommen. Heute
stellt er nun für diese letztere Strafe ein Begnadigungsgesuch,

in dem er sich auf seine dürftigen Verhältnisse

beruft. Die Ortspolizeibehörde von Münchenbuchsee

empfiehlt das Gesuch dahin, es möchte die
Busse auf 60 Fr. reduziert und für diese Restanz
ratenweise Zahlung bewilligt werden. Durch die neuerliche

Einziehung Zehnders müsste seine Familie in
Not geraten und der öffentlichen Unterstützung anheimfallen..

Zehnder sei ein geistig etwas beschränkter
Mann und habe jedenfalls die schliesslichen Folgen
seiner Handlungsweise nicht erwogen. Der
Gerichtspräsident von Fraubrunnen empfiehlt Zehnder zur
gänzlichen Begnadigung. Er macht ausser den von
der Ortspolizeibehörde angeführten Gründen geltend,
der Gesuchsteller habe durch die frühern Bussen in
dieser Sache genug gelitten. Nach dem Gesetze konnte
eine niedrigere Strafe nicht erlassen werden, vom
humanitären Standpunkte aus betrachtet, stehe
dieselbe in keinem Verbältnisse zu der Schwere des
Vergehens. Mit Erledigung der Angelegenheit im Sinne
des Antrages der Ortspolizeibehörde würde dem
Petenten nicht geholfen. Der Regierungsstatthalter
hinwiederum befürwortet diesen letztern Antrag, es
gebühre Zehnder für seine Halsstarrigkeit immerhin ein
Denkzettel. Die Gerichtskosten sind nicht bezahlt. Der
Regierungsrat beantragt in Erwägung aller Umstände
des Falles, den Gesuchsteller gänzlich zu begnadigen.
Es ist allerdings richtig, dass Zehnder im Hinblick
auf seine Hartnäckigkeit an und für sich keine Nachsicht

verdiente; wenn man indes die Natur und die
Motive des Deliktes, sowie die geistige Beschaffenheit
des Verurteilten in Betracht zieht, so muss gesagt werden,

dass eine Strafe von 39 Tagen Gefängnis, die
letzterer bereits in dieser Sache verbüsst hat, als eine
ganz bedeutende zu bezeichnen ist. Die nochmalige
gefängliche Einziehung des G esuchstellers — eine
andere Erledigung der Busse scheint nach den vorliegenden

Berichten nicht wohl erwartet werden zu können
— dürfte heute, wo Zehnder seine Angelegenheit nach
allen Seiten ins Reine gebracht hat, kaum mehr einen
grossen Zweck haben. Am meisten würde jedenfalls
die Familie Zehnders die Strafe zu empfinden haben.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

10. Magri, Baptiste, geboren 1851, Unternehmer,
wohnhaft an der Dufourstrasse 141 in Biel, wurde am

28. Juli 1905 vom korrektionellen Richter von Biel
wegen Wirtshausverbotsübertretung zu 2 Tagen
Gefangenschaft und 4 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war am 27. Juni 1904 vom
Polizeirichter des gleichen. Amtsbezirkes wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern pro 1900 über ihn
verhängt worden. Die Uebertretung fand statt am 14. Juli
1905. Dem Urteil unterzog sich Magri ohne weiteres.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der zwei
Tage Gefängnis. Der Gemeinderat von Biel empfiehlt
das Gesuch. Bezüglich der rückständigen Steuern hat
sich die Stadtkasse Biel mit Magri abgefunden. Laut
einer vorliegenden Bescheinigung des Regierungsstatthalters

sind auch die ergangenen Gerichtskosten
bezahlt. Magri ist somit seinen finanziellen Verpflichtungen

allseitig nachgekommen. Mit Rücksicht hierauf
und die vorliegenden Empfehlungen beantragt der
Regierungsrat, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

11—14. Müller, Oskar, geboren 1873, von Sigris-
wil, Briefträger, Vogt, Alfred, geboren 1880, von
Maudach, Handlanger, Ritz, Johann, geboren 1881, von
Rüti bei Büren, Säger, Sorgen, Jules Joseph, geboren
1880, von Hermrigen, Uhrmacher, sämtliche in Bözin-
gen wohnhaft, wurden am 28. März 1907 vom Polizeirichter

von Biel wegen Widerhandlung gegen das
Feuerwehrreglement der Gemeinde Bözingen zu je 10 Fr.
Busse und 8 Fr. Staatskosten verurteilt. Anlässlich
eines Brandfalles vom 24. Juli 1905 wurden die Ob-
genannten vom Feuerwehrstab von Bözingen in
Anwendung des Feuerwelirreglementes dieser Gemeinde
zu je 10 Fr. Busse verurteilt, Müller weil er sich
unberechtigterweise im Brandobjekte eine Flasche Cognac
angeeignet und das Getränk unter die Feuerwehrleute
verleilt hatte, Vogt wegen Widersetzlichkeit gegen
Vorgesetzte und böswilligen Verlassens seines Nacht-
wacliepostens, Ritz wegen Trunkenheit und
Insubordination, Sorgen wegen Widersetzlichkeit und Fort-
laufens vom Brandplatze. Da die Gebüssten in der
Folge die Strafen nicht bezahlten, wurden die Anzeigen
vorschriftsgemäss dem Richter überwiesen, der seinerseits

ebenfalls zur Verurteilung gelangte. Die
Angeschuldigten mussten die Widerhandlungen zum Teil
wenigstens zugeben, beschwerten sich indes über
ungleiche Behandlung seitens des Feuerwehrstabes. Es
gelang ihnen, einen Gemeindebeschluss zu provozieren,
wonach ihnen die vom Feuerwehrstabe verhängten
Bussen erlassen wurden. Auf den Antrag des letztern
wurde indes dieser Beschluss aus formellen Gründen
durch den Regierungsstatthalter kassiert. Der Richter
bestimmte den Gebüssten alsdann eine viermonatliche
Frist, um neuerdings mit einem Nachlassgesuch bei
der Gemeinde vorstellig zu werden. Ein bezüglicher
Beschluss erfolgte indes nicht. Bei der Hauptverhandlung

blieben sämtliche 4 Angeschuldigten aus. Heute
stellen sie nun an den Grossen Rat das Gesuch um
Erlass der Bussen. Sie nehmen ihren frühern Standpunkt

neuerdings ein, indem sie die Massnahmen des
Feuerwehrstabes von Bözingen kritisieren und als un-
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gerecht bezeichnen. Der Gemeinderat empfiehlt das
Gesuch. Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter,
es abzuweisen. Der Regierungsrat schliesst sich dem
letztem Antrage an. Es wäre den Gesuchstellern
anlässlich der Gerichtsverhandlung freigestanden, die Be-

gründetheit ihrer Aussetzungen gegenüber dem
Feuerwehrstab von Bözingen zu erwahren; sie haben, wie
sich aus den Akten und den Motiven des Urteils ergibt,
nicht einmal den Versuch hiezu unternommen. Ihre
diesbezüglichen Anbringen können demnach nicht
kontrolliert werden und nicht in Betracht fallen. Im übrigen

hat keiner der Gesuchsteller geltend gemacht, dass
er nicht in der Lage wäre, die Busse zu bezahlen. Das
Gesuch erweist sich somit und mangels anderweitiger
Begnadigungsgründe als unbegründet.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

15. Barçon, Gustav, geboren 1848, von Grand
Combe de Morteau, Frankreich, Wirt und Krämer,
wohnhaft au Theusseret, Gemeinde Goumois, wurde
am 24. Juli 1907 vom Polizeirichter von Freibergen
wegen Widerhandlung gegen das Stempelgesetz zu 180
Franken Busse und 22 Fr. 65 Staatskosten verurteilt.
Mit Anzeige vom 22. Juli 1907 wurde Barçon beschuldigt,

im Laufe der Jahre 1906 und 1907 mehrfach
ungestempelte Kartenspiele verkauft zu haben. Anlässlich

der vom Richter verordneten Haussuchung
bestritten die Eheleute Barçon, sich im Besitz solcher
Spiele zu befinden. Die Durchsuchung ihres
Kramladens förderte indes 12 ungestempelte Spiele zu Tage,
die offenbar zum Verkaufe bestimmt waren. Barçon
gab hierauf die Anzeige zu und unterzog sich dem
Urteil. Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes wurde
er zu 12 mal 15 Fr. Busse verurteilt. Im vorliegenden
ßussnachlassgesuch behauptet er, wie übrigens bereits
vor Gericht, er habe die Spiele im Kanton Neuenburg
bürg gekauft, um sie an französische Grenzbewohner
abzugeben, welche ihn hierum ersucht hätten; einer
strafbaren Handlung sei er sich nicht bewusst gewesen.

Er ersucht um Reduktion der Busse auf 30 Fr.
Der Gemeinderat von Goumois und der Regierungsstatthalter

von Freibergen empfehlen das Gesuch. Die
Staatskosten sind bezahlt. Dessenungeachtet kann die
Finanzdirektion einem Bussnachlass nicht beipflichten.
Es ist denn auch zu bemerken, dass der Behauptung
Barçons, er sei sich keines Deliktes bewusst gewesen,
angesichts der Bestreitungen und falschen Angaben
anlässlich der Haussuchung, kein Glaube beigemessen
werden kann. Im weitern wird weder behauptet noch
bescheinigt, dass er ohne Beschränkung des notwendigen

Lebensunterhaltes nicht in der Lage wäre, die
Busse zu bezahlen. Petent hat zudem seinen Handel
mit ungestempelten Kartenspielen während längerer
Zeit betrieben, so dass die Strafe nicht als eine zu
hohe bezeichnet werden kann. Der Regierungsrat
beantragt demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Burger geb. Schluep, Laura, geboren 1881, von
Laufen, Hôtelière, vormals wohnhaft gewesen in Münster,

nunmehr in Aarau, wurde am 15. Juni 1907 von
der Polizeikammer wegen Beihülfe zu betrügerischem
Konkurse zu 15 Tagen Gefängnis, solidarisch mit ihrem
Ehemanne zu 190 Fr. 90 erstinstanzlicher Staatskosten
und allein zu 15 Fr. Rekurskosten verurteilt. Die
Eheleute Ernst und Laura Burger führten das Hotel
zum Hirschen in Münster. In der ersten Hälfte des
Jahres 1906 spitzten sich ihre finanziellen Verhältnisse

derart zu, dass der Ehemann sich genötigt sah,
die Zahlungen einzustellen und mit seinen Gläubigern
in Nachlassverhandlungen einzutreten. Es kam
indessen nicht zu einer Verständigung und Burger wurde
in Konkurs erklärt. Inzwischen hatten die Eheleute
Burger 7 Körbe und Koffern mit den verschiedensten
Gegenständen, im Schätzungswert von über 1000 Fr.,
in die Wohnungen von Drittpersonen verbringen lassen,
offenbar in der Absicht, sie der Masse zu entziehen.
Der Vorgang war indessen den Gläubigern nicht verborgen

geblieben. Die entfernten Gegenstände wurden auf
amtlichem Wege wieder zur Stelle geschafft und zwei
Gläubiger erhoben in der Folge Strafklage gegen die
Eheleute Burger wegen betrügerischen Konkurses. Die
Angeschuldigten vermochten das Tatsächliche der
Anzeige nicht in Abrede zu stellen, dagegen behaupteten
sie, die entfernten Gegenstände seien zum Teil
Sondereigentum der Ehefrau Burger gewesen. Immerhin
musste letztere zugestehen, dass bei 54 Stück
Bettwäsche und 4 Dutzend Messern dies nicht der Fall war,
behauptete indes, diese Sachen seien aus Versehen dem
Transport mitgegeben worden. Die beiden Ehegatten
wurden vom erstinstanzlichen Gericht wegen betrügerischen

Konkurses, beziehungsweise Beihülfe hiebei
verurteilt. Die Ehefrau ergriff das Rechtsmittel der
Appellation, indes ohne Erfolg. Die Polizeikammer
führt in den Motiven ihres Urteils aus, dass die Ehefrau

Burger nicht einmal den Versuch gemacht habe,
das Sondereigentum an den entfernten Gegenständen
zu beweisen. Angesichts der Liste dieser Objekte,
unter denen nicht weniger als 100 Servietten, 10
Salzfässer etc. figurierten, alles Gegenstände, die ohne
Zweifel zum Betriebe des Hotels dienten, vermöge sie
nicht an die Darstellung der Appellantin zu glauben.
Zudem würde bereits das teilweise Geständnis der letztem

bezüglich der Bettwäsche und der 4 Dutzend Messer,

in Verbindung mit den übrigen vorhandenen
Indizien zu ihrer Verurteilung genügt haben. Da Frau
Burger das Hotel nicht auf ihren Namen führte, im
Handelsregister als Inhaberin nicht eingetragen und
zudem nicht Konkursitin war, konnte sie nicht als
Urheberin, sondern lediglich als Gehülfin des von ihrem
Ehemanne begangenen Deliktes des betrügerischen
Konkurses verurteilt werden. Beide Ehegatten sind
nicht vorbestraft und genossen einen guten Ruf. Sie
stellt nun ein Begnadigungsgesuch. Der Verfasser
desselben verficht den Standpunkt, es handle sich bei
den von Frau Burger begangenen Handlungen lediglich
um das Delikt der unerlaubten Selbsthülfe, indem
subjektiv und objektiv der Tatbestand des betrügerischen
Konkurses nicht gegeben sei. Er verweist diesbezüglich

auf das Votum des Generalprokurators, welcher
anlässlich der Verhandlung vor der Polizeikammer
dieselbe Rechtsauffassung vertreten hat. Wäre diese
Auffassung zur Geltung gelangt, so hätte Frau Burger
lediglich mit Geldbusse bestraft werden können. Im
weitern wird verwiesen auf die Familienverhältnisse
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der Gesuchstellerin, ihren bisherigen guten Namen und
die dermalige prekäre Lage, in die sie durch den
finanziellen Ruin ihres Ehemannes geraten ist. Zum Schluss
beteuert Frau Burger neuerdings, dass ihr jede deliktische

Absicht ferne lag, indem sie des Glaubens
gewesen sei, die auf die Seite geschafften Gegenstände
befänden sich in ihrem Eigentum. Was die rechtlichen
Erörterungen des Gesuches anbelangt, so muss hie-
gegen auf die Feststellungen des Urteils verwiesen
werden. Gerade die Stellungnahme des Generalprokurators

ist geeignet, darzutun, dass das urteilende
Gericht den Standpunkt der Verteidigung jedenfalls reiflich

in Erwägung gezogen hat. Dagegen liegen
allerdings anderweitige Begnadigungsgründe vor. Der
Gemeindeammann von Aarau bescheinigt, dass Frau Burger

zurzeit genötigt ist, durch Nähen ein bescheidenes
Auskommen für sich und ihr Kind zu suchen. Sie
sehe zudem ihrer zweiten Niederkunft entgegen. Der
Ehemann sei nicht in der Lage, viel für die Familie
zu tun. Die Exekution der Strafe würde für Frau Burger

und deren Kinder zweifelsohne missliche Folgen
haben. Frau Burger befindet sich im ersten Fehler und
besass bisher einen unbefleckten Namen. In Erwägung
dieser Umstände und ihrer dermaligen Lage beantragt
der Regierungsrat, dem Gesuche der Frau Burger zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

17. Zürcher, Ulrich, geboren 1871, von Trub,
Harfenmacher in Kröschenbrunnen, Gemeinde Trub, wurde
am 29. April 1907 vom korrektionellen Richter von
Signau wegen Verleumdung zu 3 Tagen Gefangenschaft,
20 Fr. Geldbusse, 66 Fr. Staatskosten und 480 Fr.
Entschädigung und Interventionskosten an die Zivilpartei
verurteilt. In der Nacht viom 22./23. August 1906
verbrannte die Mühle und Scheune des G. Wüthrich
in Kröschenbrunnen. Bereits während des Brandes
und später des öftern bezichtigte Zürcher den Wüthrich

öffentlich der Brandstiftung und des Meineides.
Die Anschuldigung wegen Meineides bezog sich auf
einen Eid, den Wüthrich vor Jahren in einer Zivilpro-
zessache geleistet hatte. Die Gegenpartei hatte ihn
damals selbst wegen Meineides beklagt; eine bezügliche

Strafuntersuchung war indes am 22. Januar 1902
mangels genügender Schuldbeweise aufgehoben worden.

Vor dem Richter musste Zürcher zugeben., jene
Aeusserungen getan zu haben; er hatte ausserdem an
den Präsidenten der Emmentalischen
Mobiliarversicherungsgesellschaft ein Schreiben gerichtet, in welchem
Wüthrich in gleicher Weise beschuldigt wurde, seine
Gebäude selbst in Brand gesteckt zu haben. Im weitern

liess er eine Eingabe bei der Bevölkerung der
Gegend zirkulieren, in welcher gewünscht wurde,
Wüthrich möchte wegen Brandstiftung dem Richter
zugewiesen werden. Er hielt denn auch seine Behauptungen

aufrecht und machte sich anheischig, den
Wahrheitsbeweis anzutreten. Die Anklagekammer wies
indes ein Wiederaufnahmsgesuch betreffend die
Untersuchung gegen Wüthrich wegen Meineides am 2. März
1907 von der Hand. Desgleichen hob sie eine gegen die
Eheleute Wüthrich eingeleitete Strafuntersuchung
wegen Brandstiftung mangels Schuldbeweises auf. Die

Staatskosten und die den Angeschuldigten zugebilligte
Entschädigung von 120 Fr. wurden dem Anzeiger
Zürcher auferlegt. Der Wahrheitsbeweis, den Zürcher
angetreten hatte, schlug demnach gänzlich fehl, und es
musste letzterer wegen Verleumdung verurteilt werden.

Der Richter zog dabei in Betracht, dass sich ausser

Zürcher auch andere Personen an der Verbreitung
der verleumderischen Gerüchte beteiligt hatten. Speziell

bezüglich der Meineidsangelegenheit schien bei
den Leuten seit längerer Zeit geredet worden zu sein.
Wüthrich hatte sich auch einzelne unvorsichtige
Aeusserungen zu schulden kommen lassen, die Verdacht
erwecken konnten; im weitern war es eine bekannte
Tatsache, dass sein Mühlenbetrieb in den letzten Jahren

stark zurückgegangen war. Alle diese Umstände
liessen die Verleumdung Zürchers in etwas milderem
Lichte erscheinen. Andererseits war indes die überaus

intensive Weise, mit der er bei seinen deliktischen
Handlungen zu Werke ging und die schwere Unbill,
die er Wüthrich durch sein Verhalten zufügte, zu
seinen Ungunsten in Betracht zu ziehen. Namentlich
fiel auch ins Gewicht, dass er zu einem guten Teile aus
Rachsucht gehandelt hatte, indem er im Jahr 1901
auf die Denunziation Wüthrichs hin wegen Unsittlich-
keiten mit jungen Leuten zu einer schweren Strafe
verurteilt worden war. Heute stellt er nun das Gesuch
um Erlass der Gefängnisstrafe. Er macht zu dessen
Begründung namentlich geltend, er habe sich in gutem
Glauben befunden, und Wüthrich habe zu den Verdächtigungen

Anlass gegeben. Indes wird nichts
vorgebracht, was zurzeit des Urteils nicht aktenkundig
gewesen und vom Richter gewürdigt worden wäre. Die
Staatskosten sind bisher nicht bezahlt worden,
ebensowenig die Entschädigung und Zürcher wird nach
einer Bemerkung des Regierungsstatthalters angesichts
seiner ungünstigen finanziellen Verhältnisse hiezu auch
nicht in der Lage sein. Der Regierungsstatthalter
beantragt Abweisung des Gesuches. Zürcher ist wegen
Unsittlichkeiten mit jungen Leuten, wie bereits
bemerkt, und ausserdem im Jahr 1904 wegen
Hausfriedensbruch vorbestraft und genoss demnach nicht
den besten. Leumund. Der Regierungsrat hält dafür,
es seien Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Die
zugunsten Zürchers sprechenden Umstände des Falles
sind durch den Richter voll und ganz gewürdigt worden.

Auf der andern Seite charakterisiert sich die
begangene Verleumdung angesichts der Schwere der darin
enthaltenen Anschuldigungen und des Motives
derselben als eine durchaus gravierende. Das Vorleben
Zürchers lässt. diesen zudem nicht als empfehlenswerte
Persönlichkeit erscheinen. Der Regierungsrat beantragt

in Erwägung des Angebrachten, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

18. Reinhardt, Johann, geboren 1842, von St. Pöhlen,

Oesterreich, Trödler in Bern, wurde am 8. Mai
1907 von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Widerhandlung gegen das Pfandleihe- und Trödlergesetz

zu 50 Fr. Busse und 29 Fr. 10 Staatskosten
verurteilt. Reinhardt betrieb in Bern den Kleinhandel
mit altem Metallgerät und dergleichen, ohne im

BeBeilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 127
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sitze einer hiezu erforderlichen staatlichen Bewilligung
zu sein. Vor dem Richter gab er das Tatsächliche
ohne weiteres zu, beriet sich indes auf Unkenntnis des
Gesetzes, das heisst er hielt sich nicht für verpflichtet,
ein Patent zu erwerben. Es wurde ihm nachgewiesen,
dass er sich diesbezüglich im Irrtum befand. Es wurde
ihm das Minimum der Strafe zuerkannt. Heute stellt er
nun das Gesuch um Erlass der Busse. Die städtische
Polizeidirektion führt aus, Reinhardt geniesse einen
guten Leumund, seinen Beruf als Nieter könne er
infolge Verlustes zweier Finger an der rechten Hand
nicht mehr ausüben, als 65-jähriger Mann sei er zu
schwerer Arbeit nicht mehr tauglich, er habe nunmehr
ein Trödlerpatent gelöst. Die Busse müsste er mangels
der nötigen Mittel wahrscheinlich im Gefängnis
absitzen. Das Gesuch wird empfohlen. Desgleichen
beantragt der Regierungsstatthalter, die Busse nachzulassen.

Reinhardt hat die Staatskosten bezahlt. Bei
den Akten liegen ferner eine Reihe günstiger
Arbeitszeugnisse des Gesuchstellers. Mit Rücksicht auf die
vorliegenden Berichte und Empfehlungen, den guten
Leumund, die Bedürftigkeit und das Alter Reinhardts,
beantragt der Regierungsrat, demselben die Busse zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

Lang zufolge eines Tobsuchtsanfalles, den er in der
Untersuchungshaft erlitt, unterstellt wurde, dass er
infolge schlechter Erziehung moralisch auf einem
niederen Niveau steht und ihn Lügen und Stehlen nicht
grosse Ueberwindung kostet. Eine Geisteskrankheit
war bei ihm nicht nachzuweisen. Er stellt nun das
Gesuch um Erlass der Strafe, indem er auf seine
Familienverhältnisse verweist. Er besitzt Frau und Kind.
Seine Ehefrau sehe der zweiten Niederkunft entgegen.
Der Gemeinderat von Belp empfiehlt das Gesuch mit
Rücksicht auf die ärmlichen Familienverhältnisse des
Gesuchstellers. Der Regierungsstatthalter beantragt
aus den gleichen Gründen, die Strafe auf 30 Tage
herabzusetzen. Von einer gänzlichen Begnadigung kann
mit Rücksicht auf die Vorstrafe und den Charakter des
Gesuchstellers nicht wohl die Rede sein. Dagegen ist
der Regierungsrat in der Lage, sich dem Antrag des
Regierungsstatthalters anzuschliessen. Es soll damit
Rücksicht genommen werden auf das Interesse der
Familie Langs, für welche letzterer bis dahin gesorgt hat,
die indes ihres Ernährers nicht lange zu entbehren
vermag, ohne der öffentlichen Unterstützung anheimzufallen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 30 Tage Einzelhaft.

19. Lang, Gottlieb, geboren 1884, von Kurzricken-
bach, Kanton Thurgau, Gipser und Maurer in Belp,
wurde am 10. August 1907 vom korrektionellen
Gericht von Seftigen wegen qualifizierten Diebstahls zu
3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft, zu 25 Fr. Entschädigung und Interventionskosten

an die Zivilpartei und 109 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. In der Nacht vom 2Ö./26. Juni 1907 wurden
Säger E. in. Belp aus zwei verschlossenen Kisten, die
sich in einem offenen Schopf aufgestellt befanden,
mehrere Kaninchen entwendet. Die Kisten waren mit
Brechwerkzeug erbrochen worden. Der Verdacht der
Täterschaft fiel auf Lang. Eine bei diesem vorgenommene

Haussuchung forderte die Ueberreste eines
zubereiteten Kaninchens zu Tage. Lang bestritt indes die
Täterschaft. Das gefundene Kaninchen wollte er
gekauft haben. Das gegen ihn gesammelte belastende
Material suchte er durch ein raffiniertes Lügengewebe
zu widerlegen. Schliesslich in die Enge getrieben und
unter dem Eindrucke der Untersuchungshaft sah er
sich veranlasst, den Diebstahl an dem bei ihm
gefundenen Kaninchen zuzugeben. Er wollte solchen
gemeinschaftlich mit einem zweiten, ihm unbekannten
Täter ausgeführt haben, der denn auch die übrigen
vermissten Tiere behändigt haben sollte, indes nicht
ausfindig zu machen war. Dem urteilenden Gericht
wurde er lediglich soweit überwiesen, als sein
Geständnis reichte. Lang ist wegen Einbruchsdiebstahls
am 7. Januar 1907 vom korrektionellen Gericht von
Bern zu 45 Tagen Einzelhaft, getilgt erklärt durch die
ausgestandene Untersuchungshaft, verurteilt worden,
sonst aber nicht vorbestraft. In Belp, wo er sich
allerdings nicht sehr lange aufgehalten hat, genoss er
keinen ungünstigen Leumund. Dagegen ergibt sich aus
.dem Gutachten der psychiatrischen Expertise, welcher

20. Brunner, Christian, geboren 1868, Maurer, von
und zu Habkern, wurde am 12. September 1906 vom
Polizeirichter von lnterlaken wegen Widerhandlung
gegen das Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz zu
insgesamt 400 Fr. Busse, nämlich 150 Fr. wegen
Jagens im Bannbezirk, 150 Fr. wegen Erlegens von zwei
gesetzlich geschützten Tieren und 100 Fr. wegen
Jagens am Sonntag, sowie zu 8 Fr. 40 Staatskosten
verurteilt. Zugestandenermassen schoss Brunner Sonntags

den 26. August 1906 im Bannbezirk Hohgant in
den sogenannten Börtern bei der Schliessegg, ob Traubach,

zwei Gemsen, ein Muttertier und das mitgehende
Zicklein. Sein Bruder Jakob war ihm beim Ausnehmen
und Wegtragen des Wildes behülflich. Letzterer
verkaufte in der Folge auch die Häute in der Lederhandlung

Federer in Unterseen. Brunner ist wegen
Jagdfrevels vorbestraft, der Richter sah sich deshalb
genötigt, über das Minimum der Strafe etwas
hinauszugehen. Die zwei Bussen von 150 Fr. hat ßrunner
getilgt, die eine durch Bezahlung, die andere durch
Absitzen im Gefängnis. Nun ersucht die Gemeinde Habkern

für denselben um Erlass der restierenden 100
Franken, indem sie darauf hinweist, dass Brunner für
eine grosse Familie zu sorgen hat, die er ohnehin
nicht ohne Beihilfe der Armenbehörde zu unterhalten
vermöge. Der Regierungsstatthalter beantragt, es sei
dem Gesuchsteller für die Verbüssung der Strafe bis
zu einem geeigneten Moment Stündigung zu gewähren.
Die Forstdirektion spricht sich im Hinblick auf die
Vorstrafen Brunners und die grossen Schwierigkeiten,
mit denen der Kampf gegen den Wildfrevel, der in der
dortigen Gegend besonders intensiv betrieben werde,
geführt werden muss, ebenfalls gegen einen Nachlass
aus. Mit Rücksicht auf diese Anträge und
Meinungsäusserungen, denen durchaus beigepflichtet werden
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muss, beantragt der Regierungsrat, das Gesuch
abzuweisen,

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

21 u. 22. Dehrn, Rosa, geb. Schneider, geboren
1870, Ahrahams Ehefrau, von Jarezorce, Bezirk Zbonor,
Galizien, wohnhaft an der Zeughausgasse in Bern,
und Wieser, Ignaz, geboren 1860, von Lemberg,
Galizien, Kaufmann in Baden im Aargau, wurden am 24.
Mai 1907 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Verbot des Schleichhandels mit
Salz, erstere zu 5 Fr. 80, letzterer zu, 145 Fr. Busse
und beide solidarisch zu 37 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Am 5. April 1906 wurde auf dem Güterbahn-
bahnhofe Bern ein Sack enthaltend 50 kg Salz
beschlagnahmt, der von Wieser in Baden an die Adresse
des Abraham Dehrn in Bern aufgegeben war. In der
folgenden Strafuntersuchung gab Frau Dehrn zu, sie habe
im Hinblick auf das bevorstehende Osterfest bei ihrem
Schwager in Baden etwa 2 — 4 Pfund Salz bestellt,
da zu jener Zeit nach jüdischen Gesetzen nur Salz
genossen werden dürfe, das keinesfalls mit Mehl
vermischt sei. V7ieser bestätigte diese Angaben mit dem
Beifügen, dass er der Frau Dehrn, seiner Schwägerin,
als Geschenk alsdann gleich einen ganzen Sack Salz
geschickt habe. Gemäss diesen Geständnissen wurden
die beiden verurteilt. Die Busse ist eine absolute und
beträgt pro Pfund Salz, das zu Unrecht in den Kanton
Bern eingeführt wird, 1 Fr. 45. Im vorliegenden
Gesuche um Erlass der Bussen wird Bezug genommen
auf die Motive der Uebertretung und behauptet, beide
Gesuchsteller seien sich der Gesetzwidrigkeit ihrer
Handlungsweise nicht bewusst gewesen. Beide wollen
in bescheidenen Verhältnissen leben und durch die
Strafe zu hart betroffen werden. Die städtische
Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch, soweit Frau Dehrn
betreffend. Der Verdienst der Eheleute Dehrn reiche
gerade zur Bestreitung der notwendigen Lebensbedürfnisse

hin; abgesehen von einer Busse, die Frau Dehrn
im Jahr 1904 wegen Tierquälerei erlitten habe, sei
etwas Nachteiliges ihr gegenüber nicht bekannt. Seitens
des Wieser liegt ein Steuerzettel vom Jahr 1906 bei
den Akten, woraus hervorgeht, dass er in Baden ein
Einkommen von. 1020 Fr. versteuert; über dessen weitere

Verhältnisse ist nichts bekannt. Der Regierungsstatthalter

beantragt, das Gesuch abzuweisen. Nach
seinem Dafürhalten sollte Frau Dehrn angesichts des
geringen Betrages der Busse in der Lage sein, sie zu
bezahlen; es erscheine kaum als glaubwürdig, dass
der Salzbezug aus Baden lediglich aus religiösen Gründen

erfolgt sei, sollte es doch in Bern ebensowohl wie
in Baden möglich sein, zweckdienliches Salz zu erhalten.

Im gleichen Sinne äussert !sich die Finanzdirektion.
Das Kochsalz werde im Kanton Aargau bedeutend
billiger verkauft als im Kanton Bern; es sei daher wohl
möglich, dass die Zusendung an Frau Dehrn gerade aus
diesem Grunde erfolgt sei. Hiefür spreche auch das
grosse Quantum; die Annahme liege nahe, dass man
das Salz in Bern habe weiter veräussern wollen. Eine
Begnadigung würde der Bekämpfung des Schleichhandels

mit Salz keinesfalls förderlich sein. Aus den Akten

geht nicht hervor, dass die Gesuchsteller nicht in

der Lage sein würden, bei einigem gutem Willen die
Bussen zu erstehen. Der Regierungsrat ist mit Rücksicht

hierauf und die Ausführungen des Regierungs-
statthalters und der Finanzdirektion, denen beigepflichtet

werden kann, auch im Falle, die Abweisung der
Gesuche zu beantragen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

23. Hadorn, Albert Arthur, geboren 1873, von Tof-
fen, in Biel wohnhaft, zurzeit in der Strafanstalt Witz-
wil, wurde am 9. März 1907 von der Polizeikammer
des Kantons Bern wegen Nichterfüllung der Unter-
stützungs- und Alimentationspflicht infolge liederlichen
Lebenswandels armenpoliezilich zu 1 Jahr Arbeitshaus
und 62 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Im Frühjahr 1906
sah sich die Armenkommission von Biel genötigt, gegen
Hadorn des genannten Deliktes halber Strafanzeige
einzureichen. Hadorn führte einen unsoliden Lebenswandel,

seine Familie, bestehend aus seiner Frau und 5
Kindern, vernachlässigte er derart, dass sie gezwungen
war, die Armenbehörde um Hülfe anzugehen. Als tüchtiger

und geschickter Arbeiter wäre er in der Lage
gewesen, bei gutem Willen seinen Pflichten nachzukommen

; statt dessen trieb er isich mit gleichgesinnten
Kameraden in den Wirtschaften herum, arbeitete oft
wochenlang nicht und ergab sich in höchstem Masse der
Völlerei. Seine Stellen konnte er nie lange behalten.
Vor dem Richter gab er zunächst das Versprechen ab,
sich besser zu halten, trieb indes die Sache während
der ihm auferlegten Probezeit ärger denn je, so dass
schliesslich zu dessen Verurteilung geschritten werden
musste. Hadorn ist wegen Ruhestörung,
Wirtshausverbotsübertretung und Familienvernachlässigung vielfach
mit Gefängnis vorbestraft und geniesst einen schlechten
Leumund. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
verspricht er, sich in Zukunft gut zu halten und will sich
auf seine bisherige Unbescholtenheit berufen. In der
Strafanstalt hat er sich befriedigend aufgeführt. Der
Gemeinderat von Biel empfiehlt das Gesuch. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass nichts vorliegt, was
einen Strafnachlass rechtfertigen könnte. Nur von einer
längern Arbeitsîîausstrafe ist eine Korrektur des
unheilvollen Charakters des Gesuchstellers noch zu
erwarten und es erscheint als geboten, ihm gegenüber
alle Strenge anzuwenden. Auf seine Versprechen kann
angesichts der Art und Weise, wie er die Nachsicht
des Richters seinerzeit missbrauchte, nicht abgestellt
werden. Es wird demnach beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

24. Streun, Karl, geboren 1891, von Därstetten,
Lehrling, wohnhaft an der Rüttlistrasse in Bern,
wurde am 10. September 1907 vom Polizeirichter von
Bern wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 50 Fr. Busse und solidarisch mit einem
Mitschuldigen zu 5 Fr. Staatskosten verurteilt. Am 29.
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August (1907 wurde gegen Streun durch einen Polizisten
Strafanzeige eingereicht, weil er im Verein mit einem
gewissen Frey am 26. gleichen Monates an der
Papiermühlestrasse mehreren Militärs und Bürgern literweise
Bier verkaufte, ohne im Besitze eines erforderlichen
Patentes für den Kleinhandel mit geistigen Getränken
zu sein. Die Angeschuldigten gaben vor dem Richter
den Tatbestand der Anzeige als richtig zu und
unterzogen sich dem Urteile. Der Vater Streuns stellt nun ein
Begnadigungsgesuch für seinen Sohn. Er stellt den
Sachverhalt so dar, als ob letzterer lediglich beabsichtigt

hätte, einem einrückenden Verwandten und dessen
Kameraden einige Flaschen Bier zu bringen, keineswegs

aber damit Handel zu treiben. Die Busse treffe
den Jüngling, der noch nichts verdiene, zu hart. Er
selbst habe für 3 noch unerzogene Kinder zu sorgen
und vermöge die Busse ebenfalls nicht aufzubringen.
Die städtische Polizeidirektion bestätigt diese letzteren
Ausführungen, stellt dem Gesuchsteller ein günstiges
Leumundszeugnis aus und empfiehlt das Gesuch.
Dagegen weist der Regierungsstatthalter darauf hin, dass
die heutige Darstellung des Tatbestandes mit den
Feststellungen der Anzeige, die als richtig zugegeben wurden,

nicht übereinstimmen ; es wäre zudem unbillig,
wenn Streun gegenüber dem Mitverurteilten Frey, der
kein Begnadigungsgesuch eingereicht hat, bevorzugt
würde. Die Direktion des Innern äussert sich gleichfalls

in ablehnendem Sinne, ltn Hinblick auf diese
Meinungsäusserungen, und die Schwierigkeiten, mit,
denen gegen die steten Uebertretungen des Wirtschaftsgesetzes

angekämpft werden muss, ist der Regierungsrat
in der Lage, einen Abweisungsantrag zu stellen.

Die heutigen Ausführungen des Gesuchstellers betreffend

den Tatbestand, können auf ihre Richtigkeit nicht
nachgeprüft werden und somit nicht in Betracht fallen.
Im übrigen liegen triftige Begnadigungsgründe nicht
vor.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

25. Péquignot, Eugen Numa, geboren 1882, von
Gouinois, Handlanger in Biel, wurde am 12. August
1907 vom korrektionellen Richter von Biel wegen
Wahlbetruges zu 2 Tagen Gefängnis und 38 Fr. 20 Staatskosten

verurteilt. Sonntags den 3. März 1907
vormittags, anlässlich der Stadtpräsidentenwahl in Biel,
begab sich Péquignot auf das dortige Polizeibureau
und reklamierte eine Stimmkarte; es wurde ihm
geantwortet, er sei infolge Nichtbezahlung der Gemeindesteuern

im Gemeindestimmrecht eingestellt und nicht
befugt, an der laufenden Abstimmung teilzunehmen.
Der Auskunft erteilende Polizeiinspektor bemerkte hie-
bei, dass jener im Besitze einer Stimmkarte war und
interpellierte ihn hierüber, worauf Péquignot zur
Antwort gab, die Karte gehöre einem gewissen F. Der
Polizeiinspektor bedeutete ihm hierauf, dass er nicht
befugt sei, sie zu gebrauchen; zur Vorsicht sandte er
einen Polizisten Péquignot nach, der denn auch dazu
kam, wie Péquignot auf dem Ab Stimmungslokal im
Begriffe stand, die Karte des F. in die Urne zu legen,
um zu stimmen. Die Karte wurde ihm weggenommen
und der Fall zur Anzeige gebracht. Vor dem Richter
vermochte Péquignot den Sachverhalt im Wesentlichen

nicht zu bestreiten. Péquignot ist nicht vorbestraft
und genoss sonst keinen üblen Leumund. Der Richter
führt, in den Motiven des Urteils aus, dass er in der
Lage war, mit Rücksicht auf das Vorleben des
Delinquenten und den Umstand, dass die Stimmabgabe
seitens des Péquignot tatsächlich nicht erfolgt war, eine
milde Strafe auszusprechen. Heute stellt nun letzterer
das Gesuch um Erlass der Strafe; in der Begründung
wird namentlich auf das Vorleben und die
Familienverhältnisse des Gesuchstellers Bezug genommen. Der
Regierungsstatthalter empfiehlt das Gesuch. Die Staatskosten

sind bezahlt. Der Regierungsrat ist nicht in
der Lage, einen Antrag auf Begnadigung zu stellen.
Die Strafe ist im Vergleich zu dem an den Tag
gelegten intensiven deliktischen Willen des Täters keineswegs

als zu scharf zu bezeichnen. Wenn auch eine
Beeinflussung der Wahl nicht stattfand, so hat doch
Péquignot seinerseits alles getan, um dahin zu wirken.
Im übrigen hat der Richter die persönlichen Verhältnisse

des Gesuchstellers bei der Strafausmessung voll
und ganz gewürdigt; Péquignot ist nicht verheiratet.
Der Regierungsrat beantragt mit Rücksicht auf das
Angebrachte und die gravierende Natur des Deliktes an
sich Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

26. Dubach, Ferdinand, geboren 1879, von Lützelflüh,

Dachdecker, in der Papiermühle wohnhaft, wurde
am 27. Juli 1907 vom Polizeirichter von Bern wegen
Diebstahls und Fälschung einer Privaturkunde korrek-
tionell zu 5 Tagen Gefängnis und 56 Fr. 25
Staatskosten verurteilt. Im Mai des Jahres 1907 offerierte
sich Dubach einem Hausbesitzer am Bundesrain in
Bern zur Ausführung von Dachdeckerarbeiten und
erhielt auch einen Auftrag. Er bedurfte zur Ausführung
der Arbeit eines Quantums älterer Ziegel. Er machte
solche an der Weissensteinstrasse, vom x\bbruch eines
ältern Hauses herstammend, ausfindig und holte, ohne
den Eigentümer, Baumeister K., zu befragen, mit zwei
Gesellen zirka 200 Stück mittelst eines Karrens ab.
Seme Gehülfen hatten von der Unrechtmässigkeit des
Vorganges nicht Kenntnis, wenigstens konnte ein
Beweis in dieser Richtung nicht erbracht werden.
Seinem Auftraggeber gegenüber benutzte Dubach, offenbar
in der Absicht, allfällige Nachforschungen zu erschweren,

einen falschen Namen und quittierte auch die
gestellte Rechnung mit falscher Unterschrift. Die Ziegel
hatten einen Wert von 20 Fr. Vor dem Richter suchte
Dubach darzutun, es sei immer in seiner Absieht
gewesen, Baumeister K. nachträglich zu verständigen und
ihm die Ziegel zu bezahlen, fand indes mit seinen
Ausführungen nicht den gewünschten Glauben. Er ist wegen

Diebstahls, Holzfrevels und Wechselfälschung
vorbestraft und genoss keinen tadellosen Leumund. Er
Stellt nun ein Begnadigungsgesuch und beruft sich auf
seine Familienverhältnisse. Nach dem Bericht der
städtischen Polizeidirektion lebt Dubach nicht in günstigen
Verhältnissen. Er führt indes keinen einwandfreien
Lebenswandel und ist zeitweise liederlich und dem
Trünke ergeben. Das Gesuch wird daher nicht
empfohlen. In gleichem Sinne äussert sich der Regierungsstatthalter.

Der Regierungsrat ist mit Rücksicht auf
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diese Berichte und die Vorstrafen des Petenten ebenfalls

nicht in der Lage, auf Begnadigung anzutragen.
Das Delikt, .wurde zudem in 'sehr raffinierter und frecher
Weise begangen und es macht auch die Haltung Du-
bachs während der StrafUntersuchung nichts weniger
als einen günstigen Eindruck. Es wird demnach
beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Herzig, Ernst, geboren 1885, von Jaberg,
Ausläufer, Seftigenstrasse 32 in Bern, wurde am 14.
August 1907 von der Polizeikammer wegen
Eigentumsbeschädigung, Störung der öffentlichen Ruhe durch
groben Unfug und Nachtlärms zu 30 Tagen Gefangenschaft,

45 Fr. Busse, solidarisch mit einem Mittäter
zu 19 Fr. erstinstanzlicher und zur Hälfte der Rekurskosten

unter solidarischer Haftbarkeit für die andere
Hälfte verurteilt. In der Nacht vom 21./22. März 1907,
gegen 2 Uhr morgens, zogen einige junge Leute singend
und lärmend die Bundesgasse hinab der Könizstrasse
zu und störten die dortigen Bewohner des empfindlichsten

in ihrer Nachtruhe. Namentlich taten sich der
obgenannte Herzig und ein gewisser Schönauer
hervor, die an verschiedenen Häusern die Nachtglocke
zogen und schliesslich zu vandalistischen Handlungen
rohester Art übergingen. So warfen die letztern an
verschiedenen Häusern der Könizstrasse, des Sulgenau-
und Sulgenheimweges und der Wabernstrasse nicht
weniger als 19 Scheiben von zum Teil bedeutendem
Werte ein und versetzten dadurch die Bewohner in
Schrecken. Einem Zufalle ist es zuzuschreiben, dass
nicht Leute in ihren Betten durch die mit grosser Wucht
geworfenen Steine getroffen, wurden. Am Zinimerweg
zertrümmerten sie zwei Strassenlaternen im Werte
von 39 Fr. 60. Die Täterschaft konnte durch die Polizei
ausgemittelt werden. Herzig gab die ihm zur Last
gelegten Delikte unumwunden zu. Die Burschen kamen
angeblich von einem Vereinsaniasse und hatten dem
Alkohol offenbar etwas mehr als nötig zugesprochen.
Herzig ist nicht vorbestraft. Mit den Zivilparteien fand
er sich bereits vor dem Urteilstermine ab. 14 Tage der
Strafe hat er nach Ausfällung des erstinstanzlichen
Urteils, welches auf das Minimum der angedrohten
Freiheitsstrafe erkannte, sofort verbüsst. Für den Rest
der Freiheitsstrafe stellt er nun das Gesuch um
Begnadigung. Er beruft sich auf die mildere Auffassung
des erstinstanzlichen Richters, seine bisherige
Unbescholtenheit und die Verhältnisse seiner Angehörigen.
Die Strafe empfindet er angesichts der Verumständun-
gen, unter denen er die Tat begangen hat, als zu hart.
Die städtische Polizeidirektion bescheinigt, dass Herzig

bisher nicht betraft worden ist. Nach ihren
Erkundigungen soll er indes schon vorher in seinem Quartier
als Skandalmacher bekannt gewesen sein, und die Leute
belästigt haben. Die Beschädigungen von Strassenlaternen,

Strassentafeln und dergleichen nähmen so
stark überhand, dass es absolut als geboten erscheine,
diejenigen Urheber dieser Roheiten, die ausgemittelt
werden könnten, exemplarisch zu bestrafen. In gleicher
Weise äussert sich der Regierungsstatthalter.
Angesichts dieser Berichte und Anträge und in Würdigung
aller Umstände des Falles ist auch der Regierungsrat
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nicht in der Lage, das Gesuch des Herzig zur
Entsprechung zu empfehlen. Die von ihm begangenen
Handlungen, vermögen, entgegen den Ausführungen des
Gesuches, nicht mehr Anspruch auf den Charakter blosser

nächtlicher Jugendstreiche zu erheben, sondern
lassen auf eine höchst leichtfertige und brutale Gesinnung

schliessen, die keine Nachsicht verdient. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

28. Tschanz, Friedrich, geboren 1869, von Schloss-
wil, Degrossisseur in Biel, wurde am 10. Mai 1907 vom
Polizeirichter von Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung

zu 2 Tagen Gefangenschaft und zu 3 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot war am
27. Juni 1904 vom gleichen Richter wegen Nichtbezahlung

der Gemeindesteuern von Biel pro 1900 über ihn
verhängt worden. Die Uebertretung fand statt am 21.
März 1907. Heute stellt Tschanz ein Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe. Der Gemeinderat von Biel
bescheinigt, dass Gesuchsteiler die rückständige Steuer
samt Kosten bezahlt hat und empfiehlt das Gesuch ;

desgleichen der Regierungsstatthalter; die Staatskosten
sind ebenfalls bezahlt. Mit Rücksicht auf diesen
Sachverhalt. und die vorliegenden Empfehlungen ist auch
der Regierungsrat in der Lage, einen Antrag auf
Begnadigung zu stellen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

29. Bühler, Theophil, geboren 1845, von Sigriswil,
Uhrmacher, vormals in Biel wohnhaft, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 29. Januar 1892 von
den Assisen des IV. Bezirkes wegen Blutschande und
Mordes zu lebenslänglichem Zuchthaus und 508 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Bühler war verheiratet mit
Adèle Fallet und hatte mit derselben 10 Kinder erzeugt.
Im Frühjahr 1890 verstarb die Ehefrau und Bühler war
für die Führung der Haushaltung auf die Hülfe seiner
Tochter Bertha, die damals 16-jährig war, angewiesen.
Vier ältere Geschwister hatten das Elternhaus
bereits verlassen. Seit dem Monate Dezember 1890 nun
unterhielt Bühler mit seiner Tochter Bertha einen
regelmässigen. Geschlechtsverkehr. Die letztere, die
das erste Mal, als sie ihr Vater in ihrem Bette des
Nachts aufsuchte, nur schwach, widerstrebt hatte, legte
ihm keine weitern Hindernisse in den Weg. Sie wurde
in der Folge schwanger und kam am 6. Oktober 1891

gegen Abend nieder. Gleich nach der Geburt bedeckte
Vater Bühler den Mund des Kindes, das Lebenszeichen
von sich gab, mit einem Taschentuch und. liess es so
im Bette liegen. Später in der Nacht, als offenbar der
Tod bei demselben eingetreten war, holte er den Leichnam

samt der Nachgeburt und den hingen ab und
verbrannte diese Spuren in einem von der Küche aus
heizbaren Zimmerofen. Die Schwangerschaft der

128*
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Bertha Bühler war indes verschiedenen Mitbewohnern
des Hauses nicht verborgen geblieben und bezügliche
Depositionen auf dem Zivilstandsamte riefen einer
Strafuntersuchung. Bertha Bühler sah sich nach längerem

Zögern veranlasst, ein umfassendes Geständnis
abzulegen. Der Vater Bühler gab nach hartnäckigem
Leugnen zu, dass er der Niederkunft seiner Tochter
beigewohnt und in der oben geschilderten Weise mit
dem Kinde verfahren war, indes konnte er sich nicht
dazu entschliessen, den geschlechtlichen Umgang mit
seiner Tochter einzugestehen. N$2h dem Ergebnis der
Strafuntersuchung blieb freilich ein Zweifel an seiner
Schuld nicht übrig. Die Geschwornen erklärten ihn
schuldig des Mordes und der Blutschande und
verweigerten ihm die mildernden Umstände. Die Tochter
wurde als unzurechnungsfähig im Momente der
Begehung der ihr zur Last gelegten Delikte der
Blutschande und der Niederkunftsverheimlichung erklärt
und straflos gelassen. Bühler ist nicht vorbestraft und
genoss früher keinen ungünstigen Leumund. Er stellt
heute ein Gesuch um Freilassung, das von seinen
sämtlichen Kindern unterstützt wird. Der Verfasser
vertritt namentlich den Standpunkt, Bühler habe bei
der Tötung des Kindes unter dem Eindruck einer
falschen Vorstellung von der Schwere des Deliktes der
Blutschande gehandelt. Die Furcht vor schwerer Strafe
habe ihn der Ueberlegung beraubt und von dem leichtern

zum schwereren Delikte getrieben; die Tötung des
Kindes sei ein Akt der Verzweiflung gewesen. Im
weitern wird darauf hingewiesen, dass die genaue
Todesursache nicht zu ermitteln war und schliesslich
auf die frühere Unbescholtenheit, und das Alter des
Gesuchstellers bezug genommen. Bühler habe durch
die nahezu 16-jährige Zuchthausstrafe für sein Delikt
schwer gebüsst und den Tod des in der Blutschande
erzeugten Kindes gesühnt. Es liegt ein Zeugnis der
Strafanstalt vor, wonach Bühler daselbst während der
Zeit seiner Internierung zu keinerlei Klagen Anlass
gegeben hat. Der Regierungsrat verhehlt sich nicht, dass
das vorliegende Gesuch etwas früh gestellt wird. Es
ist sehr begreiflich, dass die Geschwornen angesichts
und unter der unmittelbaren Wirkung der geradezu
erschreckenden Begleitumstände des Deliktes ihr Verdikt

seinerzeit mit voller Strenge ausgefällt haben und
einer Erwägung zur Milde nicht Raum zu geben
vermochten. Damit war aber auch der Gerichtshof ohne
weiteres verhalten, die Strafe auf Lebenszeit zu
erstrecken, ohne die Frage erörtern zu können, ob eine
so schwere Sühne der Tat erforderlich und dem
Strafzwecke angemessen sei. Der Regierungsrat hält dafür,
es dürfe dies heute von Seiten der Begnadigungsinstanz
sehr wohl geschehen; seiner Ansicht hat man es
in der Person Bühlers nicht mit einem gemeingefährlichen

Verbrecher zu tun, der für die Gesellschaft
unbedingt unschädlich gemacht werden müsste. Die mit
der ausgesprochenen schweren Strafe betroffene Tat
floss aus einer Verirrung, die das Gesetz bedeutend
milder beurteilt. Dieser Umstand und das Vorleben
des Gesuchstellers scheinen darzutun, dass er jedenfalls

nicht zu den Unverbesserlichen gehört. Es kann
auch nicht gesagt werden, dass die von Bühler bisher
erstandene 16-jährige Zuchthausstrafe eine ganz
unzureichende Sühne für die Tötung des in der
Blutschande erzeugten Neugebornen sei. Diese Momente
in Verbindung mit dem ziemlich vorgerückten Alter
— 62 Jahre — des Gesuchstellers können nach der
Meinung des Regierungsrates eine Begnadigung im ge¬

genwärtigen Zeitpunkte rechtfertigen. Er steht daher
nicht an, einen solchen Antrag zu stellen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes
der Strafe.

30. Tschan, Fritz, geboren 1884, von Sigriswil,
Matrose in Merligen, wurde am 22. März 1907 von den
Assisen des I. Bezirkes wegen Meineides und
Holzfrevels korrektioneil zu 5 Tagen Gefängnis, polizeilich

zu 5 Fr. Geldbusse und zu 119 Fr. 35 Staatskosten

verurteilt. Im Winter 1905/06 frevelte Tschan
in dem « Röndlengraben » benannten Waide der Ein-
wohnergemeinde Sigriswil ein Tannlein im Werte von
unter 30 Fr. und verkaufte es an Schindelfabrikant F.
in Merligen. Bannwart T. in Merligen, welcher das
Holz bei F. bemerkte, kam verschiedener Umstände
halber zur Ueberzeugung, dass es gefrevelt war und
behändigte ein Stück davon, worauf denn F. gegen
denselben Strafklage wegen Diebstahls erhob. In der
folgenden Strafuntersuchung wurde sodann Fritz Tschan
als Zeuge einvernommen. Sowohl in der Voruntersuchung,

wie auch anlässlich der llauptverhandlung,
deponierte er, das fragliche Holz habe vorher in seinem
Eigentum gestanden und sei auf keinen Fall gefrevelt.
Diese Aussage beschwor er denn auch im
Hauptverhandlungstermin vom 8. Dezember 1906. Zwei Tage
darauf erschien er neuerdings beim Richter und
bezichtigte sich selbst des Meineides, er behauptete,
Fabrikant F. habe ihm die falsche Deposition nahegelegt.
Das Gericht erklärte, Tschan im Hinblick auf das Motiv
seiner Handlungsweise, die zur Verdeckung eines von
ihm begangenen Deliktes dienen sollte, mit bezug auf
das Eidesdelikt nicht straflos ausgehen lassen zu
können, trotzdem das Geständnis aus freien Stücken erfolgt
und ein Nachteil für jemanden nicht eingetreten war.
Dagegen iiess er eine weitgehende Strafmilderung
eintreten. Tschan ist nicht vorbestraft und genoss sonst
einen guten Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

verweist er hierauf und will im übrigen geltend
machen, er habe die falschen Aussagen unter dem
Einflüsse des vor der Abhörung genossenen Alkohols
beschworen. Aus den Akten geht, diesbezüglich hervor,
dass Tschan vor der Abhörung etwas Enzianwasser
trank, das ihm Fabrikant F., wie übrigens auch andern,
offerierte; betrunken war er indes keinesfalls und es
liegen durchaus keine Anhaltspunkte für die Annahme
vor, als hätte er die Aussagen nicht mit vollem Be-
wusstsein beschworen. Die Staatskosten und die Busse
hat Tschan bezahlt. Der Regierungsstatthalter von
Thun empfiehlt das Gesuch. Dagegen beantragt der
Regierungsrat, es abzuweisen. Die Kriminalkammer
hat die Frage, ob Tschan straflos zu lassen sei,
eingehend erwogen und ist aus guten Gründen zur
Verneinung derselben gelangt; im übrigen ist sie auf eine
durchaus milde Strafe herabgegangen. Besondere
Begnadigungsgründe liegen nicht vor, wohl aber ist
zuungunsten des Gesuchstellers auf die eminente
Wichtigkeit des verletzten Rechtsgutes hinzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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31. Marchand, Edmund François, geboren 1859,
von St. Ursanne, Remonteur, wohnhaft Marktgasse 15
in Biel, wurde am 24. Juli 1907 vom korrektioneilen
Richter von Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung,
Widersetzlichkeit, Beschimpfung und Skandals zu 4

Tagen Gefangenschaft, 20 Fr. Geldbusse und 5 Fr.
Staatskosten verurteilt. Unterm 30. September 1901
wurde Marchand wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern

von Biel pro 1898 find 1899 vom Polizeirichter
von Biel zu Wirtshausverbot verurteilt. Trotzdem die
rückständigen Steuern nicht bezahlt waren, besuchte
er im Juli 1907 mehrfach Wirtschaften. Am 8. Juli
gleichen Jahres verursachte er zudem des Nachts in
Biel in betrunkenem Zustande Skandal, beschimpfte
die ihn zur Ruhe mahnenden Polizisten und widersetzte

sich schliesslich auch einer Verhaftung. Heute
stellt er nun mit dem Hinweis darauf, dass die Steuern
samt Kosten und auch die Busse bezahlt sind, ein
Begnadigungsgesuch. Seine Ausführungen werden durch
die Gemeindebehörden von Biel und den Regierungsstatthalter

bestätigt und das Gesuch empfohlen. Aus
dem Dispositiv des Urteils geht hervor, dass sich die
Verurteilung zu Gefangenschaft auf die Uebertretung
des Wirtshausverbotes bezog, währenddem die übrigen
Delikte lediglich mit Geldbusse belegt wurden. Die
konstante Begnadigungspraxis des Grossen Rates geht
dahin, in den Fällen, wo die wegen Wirtshausverbotsübertretung

bestraften nachträglich die rückständigen
Steuern und die ergangenen Kosten bezahlen, die
verhängte Freiheitsstrafe zu erlassen. Mit Rücksicht hierauf

und die vorliegende Bescheinigung steht daher der
Regierungsrat in casu nicht an, den Erlass der
Gefängnisstrafe zu beantragen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

32 u. 33. Ruch, Jakob, geboren 1853, von Suinis-
wald, und dessen Ehefrau Rosa Ruch geb. Walther,
geboren 1852, beide in Biel Zentralstrasse 61 wohnhaft,
wurden am 3. August 1907 vom korrektioneilen Gericht
von Biel wegen Begünstigung bei Diebstahl ersterer
zu 30 Tagen, letztere zu 14 Tagen Gefängnis und beide
solidarisch zu 16 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Am
14. Juli 1907 stahl ein gewisser Alchenberger, ein
vielfach vorbestraftes Subjekt, im Café Tempérence in
Biel, aus einem unverschlossenen Zimmer einen
Herren-Paletot im Werte von über 30 Fr. Der Wirt,
welcher den Diebstahl sofort bemerkt hatte, avisierte die
Trödler der Stadt und am nächsten Tage präsentierte
sich denn auch Frau Ruch mit dem Rocke bei der
Trödlerin M., um ihn zu verquanten. Im darauffolgenden

Strafverfahren deponierten die Eheleute Ruch,
Alchenberger habe die Nacht bei ihnen zugebracht unci
alsdann den Rock liegen lassen. Sie hätten sofort
gedacht, letzterer sei gestohlen und deshalb versucht,
ihn loszuschlagen. Demgegenüber behauptete Alchenberger,

die Eheleute Ruch hätten ihm den gestohlenen
Rock ihrerseits entwendet. Ein bezüglicher Beweis
konnte nicht erbracht werden. Ein Bund Schlüssel im
Wert von 10 Fr., der sich in dem Paletot befunden
hatte, kam nicht mehr zum Vorschein. Ruch ist
vielfach vorbestraft und befand sich auch wegen Diebstahls
im wiederholten Rückfalle. Ebenso ist die Ehefrau

Ruch wegen Vagantität, Prostitution, Hausfriedensbruches,

Konkubinates und Bettels vorbestraft. Letztere

stellt nun für sich und ihren Ehemann ein
Begnadigungsgesuch, worin sie sich auf den schlechten
Gesundheitszustand des ersteren beruft. Gemäss dem
Berichte der Gemeindebehörden von Biel führten die
Eheleute Ruch beständig ein liederliches Leben und
fielen der öffentlichen Unterstützung anheim. Der
Ehemann liegt zurzeit im Spital und wird voraussichtlich
die 30-tägige Gefängnisstrafe kaum mehr absitzen können.

Das Gesuch wird von keiner Seite empfohlen. Die
Krankheit des Ehemannes Ruch bildet wohl einen
Grund 'zum Aufschub der Strafvollstreckung ; dagegen
erscheint Ruch einer Begnadigung angesichts seiner
zahlreichen Vorstrafen und seines äusserst schlechten
Leumundes nicht würdig. Ebensowenig liegen zugunsten

der Ehefrau irgendwelche Begnadigungsgründe
vor. Der Regierungsrat beantragt demnach, die beiden
Gesuchsteller abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

34. Huguenin, Friedrich Albert, geboren 1877, von
Locle und Chaux-du-Milieu, Uhrmacher, in Biel Silber-
gässli 5 wohnhaft, wurde am 2. September 1907 vom
korrektioneilen Richter von Biel wegen Misshandlung
mittelst eines gefährlichen Instrumentes, wegen
Messerzuckens und Skandals zu 8 Tagen Gefängnis, 40 Fr.
Geldbusse und 30 Fr. Staatskosten verurteilt. In der
Nacht vom 6,/7. März 1907 befand sich Huguenin
in Gesellschaft eines gewissen Aebi und anderer
Personen im Café B. am obern Kanalweg in Biel. Daselbst
war auch ein Mechaniker Blatter anwesend. Huguenin,
der ziemlich getrunken hatte, sprach nun diesen letztern

wiederholt als Cäsar Gloor an und provozierte
einen Wortwechsel. Trotzdem ihm von Aebi bedeutet
wurde, dass er offenbar am «lätzen» sei, liess sich
Huguenin nicht beschwichtigen. Gegen Morgens 2 Uhr
verliess die Gesellschaft das Café B. Vor der
Wirtschaft wurde der Wortwechsel fortgesetzt. Huguenin
zog nun das Messer und versetzte zunächst dem Aebi
der ihn zurückzuhalten und zu beruhigen suchte,
einen Stich in den Daumen, setzte alsdann dem Blatter,
der mit einem vierten Burschen etwas voraus war, mit
hocherhobenem Messer nach und verursachte eine
Rauferei, wobei Blatter mehrere Messerstiche in die linke
Körperseite und die linke Hand erhielt. Blatter blieb
von diesen Verletzungen 14 Tage arbeitsunfähig, dagegen

hatte die dem Aebi zugefügte Verletzung keine
weitere Folgen. Vor dem Richter berief sich Huguenin
auf sinnlose Betrunkenheit und wollte sich an nichts
mehr erinnern; immerhin gab er anlässlich der
Hauptverhandlung zu, die ihjn zur Last gelegten Delikte
begangen zu haben. Sämtliche Augenzeugen stimmten
darin überein, dass Huguenin wohl betrunken war,
indes keinesfalls derart, dass er sich nicht sehr wohl
von seiner Handlungsweise hätte Rechenschaft geben
können. Mit den Zivilparteien hat er sich vor dem
Urteile abgefunden. Er stellt nun das Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe, eventuell Umwandlung derselben
in Geldbusse, indem er auf die ökonomisch ungünstige
Lage seiner Eltern und einer verwitweten Schwester
hinweist und der Befürchtung Ausdruck gibt, er könnte
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durch die Exekution der Strafe seine Stelle verlieren.
Huguenin ist nicht vorbestraft. Nach dem Berichte
der Gemeindebehörden von Biel ist er hin und wieder
etwas dem Trünke ergeben. Seine Eltern und Schwester

werden öffentlich unterstützt; allerdings trägt er
etwas an die Kosten bei. Die Gerichtskosten und die
Busse sind bezahlt. Dessenungeachtet beantragt der
Regierungsstatthalter von Biel, das Gesuch abzuweisen.

Der Regierungsrat kann sich diesem Antrage nur
anschliessen. Wie aus den Motiven des Urteils
hervorgeht, hat der Richter auf die zugunsten des
Gesuchstellers sprechenden Umstände in weitgehendem
Masse Rücksicht genommen: er hat speziell arch bei
der Ausmessung der Strafe das Fortkommen desselben
in Betracht gezogen. Die begangenen Delikte sind von
ziemlich gravierender Natur und es hätten die Folgen
leicht viel schwerere sein können. Jedenfalls aber hat
Huguenin bewiesen, dass er einen nichts weniger als
harmlosen Charakter besitzt. Eine empfindliche
Zurechtweisung ist demnach sehr wohl a.m Platze.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

35. Geiser, Emil, geboren 1889, Schalenmacher-
lehrling, von. Langenthal, in Biel Mittelstrasse 4 wohnhaft,

wurde am 3. Mai 1907 vom Polizeirichter von
Biel wegen öffentlichen Skandals zu 20 Fr. Busse und
solidarisch mit 2 Mitschuldigen zu 15 Fr. Staatskosten
verurteilt. Geiser machte sich mit zwei Kameraden das
Vergnügen, des Nachts in den Strassen von Biel den
Leuten mittelst Steinschleudern die Scheiben
einzuwerfen. Es gelang schliesslich der Polizei, die Täter
ausfindig zu machen und dem Richter zu
überantworten. In der Gerichtsverhandlung gaben sämtliche

Angeschuldigte die Richtigkeit der Anzeige zu.
Dagegen wollten sie die Scheiben lediglich aus
Unachtsamkeit und nicht mit Absicht, getroffen haben,
indes unterzogen sie sich dem Urteile ohne weiteres.
Der Vater Geisers stellt nun das Gesuch, es möchte
seinem Sohne die Busse erlassen werden. Letzterer
beziehe noch keinen Lohn und somit müsste er die Busse
bezahlen, wozu er aber angesichts seiner finanziell
ungünstigen Lage nicht imstande sei. Er bringt eine
Bescheinigung der Gemeindebehörden zu den Akten,
woraus hervorgeht, dass er kein Vermögen besitzt,.
Der Regierungsstatthalter beantragt, die Busse auf die
Hälfte herabzusetzen. Der Regierungsrat ernpfie ill das
Gesuch zur Abweisung. Die Busse ist nicht so hoch,
dass sie mit einigem gutem Willen, wenn auch bloss
ratenweise, nicht abbezahlt werden könnte. Zucem ist
zu bemerken, dass die beiden Mittäter Begnadigungsgesuche

nicht eingereicht haben; es wäre daher schon
aus Billigkeitsgründen nicht am Platze, Geiser allein
die Strafe zu erlassen oder zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

36. Zürcher, Jean, geboren 1877, von Trub,
Uhrmacher in Oelsberg, wurde am 13. März 1907 vom
Polizeirichter von Delsberg wegen Sonntagsjagd zu
100 Fr. Busse und 3 Fr. 80 Staatskosten verurteilt.
Zürcher erlegte Sonntags den 24. Februar 1907 einen
Häher und pries ihn gleichen Tags in einer Wirtschaft
den Gästen zum Verkaufe an. Die Polizei erhielt Kenntnis

hievon und veranlasste eine Strafanzeige. Vor
Gericht gab Zürcher die letztere ohne weiteres als richtig
zu. Da er kurz vorher wegen Widerhandlung gegen
die Vorschriften über den Vogelschutz verurteilt worden

war, sah sich der Richter veranlasst, eine
empfindliche Strafe auszusprechen und bedeutend über das
Minimum der angedrohten hinauszugehen. Heute stellt
Zürcher das Gesuch um Erlass des Restes der Busse,
an die er 40 Fr. abbezahlt hat. Er macht geltend, er
besitze Frau und Kind und habe nur ein geringes
Einkommen. Diese Angaben werden durch den Gemeinderat

von Delsberg bestätigt. Die Forstdirektion beantragt,

das Gesuch im Hinblick auf die Rückfälligkeit
Zürchers und die Unverfrorenheit, mit der er den
erlegten Vogel in einem öffentlichen Lokale vorwies,
was darauf hindeute, dass er die Jagdvorschriften
öffentlich missachte, abzuweisen. Der Regierungsrat
schliesst sich dieser Ansichtsäusserung an und
beantragt ebenfalls Abweisung.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

37. Hauri, Philipp, geboren 1861, von Reitnau,
Wirt in Bözingen, wurde am 17. April 1907 von der
Polizeikammer des Kantons Bern wegen Misshandlung
korrektioneil zu 2 Tagen Gefängnis, 500 Fr. Entschädigung

und 140 Fr. Interventionskosten an die Zivii-
partei, sowie zu insgesamt 191 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Samstag den 17. Februar 1906 befanden
sich verschiedene Bürger von Bözingen, unter anderen
auch ein gewisser Frey, in der Wirtschaft Hauri
daselbst. Es wurde über das Konsumwesen gesprochen
und dasselbe kritisiert. Frey mischte sich in die
Unterhaltung und verteidigte die Konsumvereine in hitziger
Weise. Ein anwesender Bürger ermahnte ihn, nicht
so aufzubegehren und verliess, als dies nichts fruchtete,

geärgert die Wirtschaft. Hierauf entstand nun
zwischen Wirt Hauri und Frey Wortwechsel, wobei
Hauri den letztern Faulenzer nannte und Anspielungen
dahin machte, als hätte Frey Krankheiten simuliert und
ungerechtfertigterweise Krankenkassegelder bezogen.
Frey riportierte und nannte Hauri einen Schwindler,
worauf dieser in Zorn geriet, auf ersteren losging und
ihn mit den Worten «säg mer nit no einisch Schwindler,

süsch gheie di use » am Arm ergriff, um ihn vor
die Türe hinauszuführen. Frey setzte sich zur Wehre,
ergriff einen Stuhl und packte den Wirt am Barte; im
Handgemenge kamen die beiden zu Fall, indem sie
wahrscheinlich über einen am Boden liegenden Schemel

stolperten. Hauri versetzte nun dem Frey einige
Schläge, währenddem ihm dieser einen Büschel seines
Bartes ausriss. Nachdem die beiden getrennt werden
konnten, beklagte sich Frey über Schmerzen im Bein
und hinkte. In der Folge stellte es sich heraus, dass
er das rechte Wadenbein etwas oberhalb des Knöchels
gebrochen hatte; er blieb infolge dieser Verletzung
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ungefähr 3 Monate völlig und weitere 4 Monate
teilweise arbeitsunfähig. Der langsame Heilungsverlauf
des keineswegs besonders gravierenden Bruches war
durch das vorgerückte Alter Freys bedingt. Hauri nahm
im Strafverfahren den Standpunkt ein, er habe in
Wahrung berechtigter Interessen, nämlich der
Ordnung in seinem Etablissemente, gehandelt und wurde
hiemit vom erstinstanzlichen Gericht, allerdings unter
Zugrundelegung eines von dem oben geschilderten
wesentlich abweichenden Tatbestandes, geschützt und von
der Anschuldigung auf Misshandlung freigesprochen.
Das erstinstanzliche Gericht hatte nämlich angenommen,

Hauri habe Frey, bevor er tätlich wurde,
berechtigterweise zum Verlassen der Wirtschaft in gehöriger
Form aufgefordert. Diese Beweiswürdigung hielt der
Ueberprüfung in oberer Instanz nicht Stand. Die
Polizeikammer nahm immerhin an, dass die von Hauri
begangene Misshandlung in einer Weise verübt wurde,
bei welcher ein bedeutend geringerer als der
eingetretene Erfolg wahrscheinlich war und sah sich mit
Rücksicht auf die bisherige Unbescholtenheit des
Delinquenten in der Lage, auf eine Strafe herabzugehen,
die kaum über das Minimum der angedrohten hinausgeht.

Heute stellt Hauri das Gesuch an den Grossen
Rat, es möchte ihm die Gefängnisstrafe erlassen werden.

Er beruft sich auf sein Vorleben, seine Familien-
und Vermögensverhältnisse und behauptet, er sei sich
keiner Misshandlung gegenüber Frey bewusst. Das
Gesuch wird vom Gemeinderat von Bözingen und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Die Gerichtskosten
sind bezahlt. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen. Es ist darauf hinzuweisen, dass das
Gericht alle mildernden Umstände des Falles vollauf
gewürdigt hat und trotz der schweren eingetretenen Folgen

auf eine geringe Strafe herabgegangen ist. Wenn
auch Hauri einen guten Leumund genoss, so ist doch
den Aussagen einzelner Zeugen zu entnehmen, dass
er ein reizbarer Mensch und rasch geneigt ist, zu
Tätlichkeiten überzugehen. Die heutige Bestreitung
seiner Schuld wirft zudem nicht das allerbeste Licht auf
ihn. Dazu kommt, dass auch Frey in erster Instanz
wegen Tätlichkeiten zu Geldbusse verurteilt worden
ist und nicht in der Lage war, dieses nach den
Feststellungen der Polizeikammer kaum haltbare Urteil
durch ein Rechtsmittel anzufechten. Es würde dem
Gefühl der Billigkeit nicht entsprechen, wenn nun Hauri
im Gegensatz zu jenem straflos ausgehen sollte.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

38. Ringger, Rosina, geborne Pulver, Ehefrau des
Julius Ernst, geboren 1883, von Niederglatt, Wäscherin

in Leysin, wurde am 17. Juli 1907 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen Unterdrückung des
Familienstandes zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und gemeinsam mit
ihrem Ehemanne zu 70 Fr. 25 Staatskosten verurteilt.
Anlässlich ihrer Verheiratung, die im Jahr 1906 in
Bern erfolgte, legitimierten die Eheleute Ringger-Pulver

ein von Frau Ringger am 18. Juli 1905 ausser-
ehelicli geborenes Kind Hilda Pulver, trotzdem der
Ehemann Ringger nicht der Vater dieses Kindes war.
Frau Ringger sah sich bald nach der Verheiratung ver¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1907.

anlasst, Schritte zur Ehescheidung einzuleiten. Im
November 1906 wandte sie sich zu diesem Behufe mit
einem Schreiben an die Armenpflege Niederhasli im
Kanton Zürich um Gewährung des Armenrechtes und
erwähnte hiebei den obigen Sachverhalt. Auf
Veranlassung dieser Behörde wurde alsdann gegen sie und
ihren Ehemann das Strafverfahren wegen Unterdrückung

des Familienstandes durchgeführt. Frau Ringger
deponierte in der Untersuchung, sie hätte durch ihr
Verhalten lediglich bezweckt, dem Kinde ihren
ehelichen Namen zu verschaffen und keine Ahnung davon
gehabt, dass die Legitimation des Kindes durch den
Ehemann unter den gegebenen Verhältnissen verboten
war. Das Gericht scheint dieser Erklärung Glauben
beigemessen zu haben und bezeichnete bereits anlässlich

der Urteilsfällung das Minimum der Strafe in casu
als zu hart. Frau Ringger ist nicht vorbestraft und
genoss einen guten Leumund. Sie stellt nun heute ein
Begnadigungsgesuch und beruft sich dabei im wesentlichen

auf das Motiv ihrer Handlungsweise, ihre
Rechtsunkenntnis und ihr Vorleben. Ihr Mann habe sie
gänzlich im Stich gelassen und sie habe daher mit
Nahrungssorgen zu kämpfen. Das Gesuch wird vom
urteilenden Gericht, von der städtischen Polizeidirektion

und auch vom Regierungsstatthalter von Bern
empfohlen. Die drei Behörden stimmen in der Ansicht
überein, es habe die Gesuchstellerin sich lediglich aus
Unkenntnis und keinesfalls aus böser Absicht gegen
das Strafgesetz vergangen. Der Regierungsrat beantragt

im Hinblick auf diese Empfehlungen, die
dermalige Lage der Gesuchstellerin und deren nicht
ungünstigen Leumund, es sei dem gestellten Gesuche zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

39. Glattfelder, Ernst, geboren 1881, Schlosser,
von Glattfelden, Kanton Zürich, in Bern wohnhaft,
wurde am 10. Juni 1907 vom korrektioneilen Gericht
von Bern wegen widernatürlicher Unzucht zu 14
Tagen Gefängnis, 1 Jahr Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, sowie solidarisch mit zwei Mitschuldigen

zu 166 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Glattfelder
liess sich in der Nacht vom 28./29. April 1907 von
einem gewissen Schafroth, der sich kurz vor Schluss
des Bahnhofbuffets daselbst zu ihm gesellt hatte, auf
dessen Zimmer zu päderastischen Handlungen
missbrauchen. Am nächsten Morgen erzählte er die
Angelegenheit einem Polizisten, offenbar nicht im Be-
wusstsein, sich selbst damit einer Strafuntersuchung
auszusetzen. Anlässlich der Gerichtsverhandlung
wollte er dann behaupten, Schafroth habe sich wider
seinen Willen gegen ihn vergangen. Er fand indes mit
seinen Darstellungen keinen Glauben. Einmal war es
höchst auffällig, dass er mit dem ihm völlig fremden
Schafroth auf dessen Zimmer zum Schlafen ging und
sodann war er dem letzteren an Körperschaft bedeutend

überlegen, so dass er sich jedenfalls von ihm
nichts gefallen zu lassen brauchte. Nach dem
Beweisergebnisse musste immerhin angenommen werden, dass
er eine lediglich passive Rolle gespielt hatte. Schafroth,

der als Bäckergeselle in einem Geschäfte der
Stadt Bern in Stellung war, gab zu, bereits seit zwei

129
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Jahren mit Männern geschlechtlichen Verkehr
unterhalten zu haben. Zufolge seiner Denunziation wurde
ein dritter Bursche mit in Untersuchung gezogen und
auch für schuldig befunden. Alle drei behaupteten,
geschlechtlich normal veranlagt zu sein. Glattfelder
ist nicht vorbestraft. Heute sucht er um Erlass der
Gefängnisstrafe nach. Er macht namentlich geltend, die
Exekution der Strafe werde ihm sein Fortkommen
erheblich erschweren und beruft sich im übrigen auf
seine bisherige Unbescholtenheit. Weder die städtische
Polizeidirektion noch der Regierungsstatthalter
empfehlen das Gesuch. Der Regierungsrat beantragt im
Hinblick auf die Natur des Deliktes ebenfalls Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

40. Schenk, Julius, geboren 1878, von Signau,
wurde am 30. Juli 1894 von den Assisen des zweiten
Bezirkes wegen Raubes, Diebstahls und Unterschlagung

zu 20 Jahren Zuchthaus und 435 Fr. 75 Staatskosten.

verurteilt. Schenk wurde im Jahre 1891 wegen
Diebstahls in die Rettungsanstalt Erlach verbracht;
am 19. März 1894 entwich er daselbst unter Mitnahme
verschiedener Effekten seiner Mitzöglinge. In
Herrenschwand trat er bei einem Landwirt in Dienst und
blieb daselbst bis zum 15. April 1894. An diesem Tage
wandte er sich nach Bern in der Absicht, sich von
dort aus nach dem Emmental zu begeben. Auf dem
Wege nach Ostermundigen traf er einen Korber, den
er nach dem Wege fragte, worauf ihm dieser antwortete,
er wolle ihn bis Stettlen begleiten, dort könne er ihm
dann den Weg zeigen. In Ostermundigen bezahlte der
Korber in einer Wirtschaft Schnaps und Brot. Sodann
machten sich die beiden auf die Weiterreise. Zwischen
Ostermundigen und Stettlen äusserte sich der Korber,
er sei müde, sie wollten etwas abseits der Landstrasse
gehen und ausruhen. Er führte Schenk in das
sogenannte Steingrübli. Dort gerieten sie nach den
Aussagen Schenks in Streit, da ihn der Korber gehänselt
habe. Im Verlaufe desselben habe er ihm einen Stein
an den Kopf geworfen. Hierauf sei dieser zusammengestürzt

und nun habe er ihm mit einem schweren
Sandstein noch einige Hiebe auf den Kopf versetzt,
bis er sich nicht mehr gerührt habe. Hierauf beraubte
er ihn seines Geldes im Betrage von zirka 140 Fr.
und seiner Uhr samt Kette und begab sich damit nach
Zäziwil, wo er ein Billet nach Bern löste und dorthin
fuhr. Nachdem er sich daselbst einige Stunden auf
der Schützenmatte umhergetrieben, fuhr er nach Neuenstadt

weiter mit der Absicht, sich wieder nach Erlach
zurückzubegeben. Hier wurde er verhaftet. Der Korber

war gleichen Tages bewusstlos aufgefunden worden.

Er wurde sofort ins Inselspital verbracht und
erlag dort nach einigen Tagen den erlittenen Verletzungen.

Schenk, der eine äusserst mangelhafte
Jugenderziehung genossen hatte, besass einen schlechten
Leumund. Sein Betragen in der Anstalt Erlach war ein
ganz schlechtes. Das Verbrechen war ihm bereits zur
Gewohnheit geworden. Die Geschwornen billigten ihm
mildernde Umstände zu.

Bereits anlässlich der Maisession 1905 und der
Septembersession 1906 des Grossen Rates stellte

Scheide Begnadigungsgesuche, wurde jedoch abgewiesen.

Heute erneuert er das Gesuch. Er verweist auf
seine grosse Jugend zur Zeit der Tat und auf seine
schlechte Jugenderziehung und die höchst ungünstigen
Verhältnisse, unter denen er aufwuchs. Er stamme aus
einer Trinkerfamilie. Nach dem Tode seiner Eltern
wurde er verdingt, bereits in ganz jungen Jahren sei
er dabei dem gewohnheitsmässigen Diebstahl verfallen,
nur um jeweilen seinen Hunger zu stillen. Heute ist
er nun willens, ein neues Leben zu beginnen und sucht
um Berücksichtigung obiger Umstände bei der Behandlung

seines Gesuches nach. In der Strafanstalt hat sich
Schenk anfänglich nicht zum besten aufgeführt; er
musste oft bestraft werden. Noch vor einem Jahre
vermochte ihm die Anstaltsverwaltung nicht das
allerbeste Zeugnis auszustellen. Heute allerdings ist das
Zeugnis gut. Der Regierungsrat ist der Meinung, es
könne seinerzeit dein Gesuchsteller bei weiterm gutem
Verhalten in der Anstalt mit Rücksicht auf die von ihm
geltend gemachten Umstände, die, wenigstens teilweise
zutreffen mögen, einen Teil seiner Strafe erlassen werden.

Dagegen erachtet er den Zeitpunkt heute noch
nicht für gekommen, wo Schenk der Gesellschaft ohne
Gefahr wieder zugeführt werden dürfte. Er hat von 20
Jahren erst 13 verbüsst und sein Betragen in der
Anstalt konnte erst in letzter Zeit als ein tadelfreies
bezeichnet werden. Das Gesuch erscheint daher, namentlich

aber auch im Hinblick auf die ausserordentliche
Schwere der Tat, immer noch als bedeutend verfrüht.
Der Regierungsrat beantragt demnach neuerdings,
dasselbe abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

41. Dubler, Julius, geboren 1850, Geometergehülfe,
von Port, zurzeit Wirt in Wettingen, wurde am 23.
September 1907 vom korrektioneilen Richter von Biel
wegen öffentlicher Verletzung der Schamhaftigkeit zu
4 Tagen Gefangenschaft und 20 Fr. Staatskosten
verurteilt. Am 27. Juli 1907 begab sich Dubler, damals
in Brügg wohnhaft, in der Stadt Biel in ein Coiffeur-
geschäft und liess sich in Abwesenheit des Meisters
durch den Gehülfen rasieren. Während des Rasierens

bemerkte der letztere, dass der Kunde in auffälliger
Weise mit dem einen Arm gegen seine Beine,

beziehungsweise gegen seine Geschlechtsteile drückte und
ihm schliesslich in die Hosen langte. Der Coiffeur-
gehiilfe, der den unzüchtigen Absichten Dublers offenbar

keinen Widerstand entgegensetzte, schloss hierauf
die Türen des Geschäftes zu, nahm sein Glied hervor,
worauf denn Dubler und sodann der Gehülfe selbst
daran manipulierten bis Samenerguss eintrat. Schliesslich

bezahlte Dubler jenem ein Trinkgeld und verliess
das Lokal. Der Gehülfe erzählte alsdann die Sache
seinem Meister, mit der sonderbaren Erklärung, er habe
Dubler lediglich bis zu seiner Rückkunft hinhalten
wollen, um ihn der Polizei überliefern zu können,
zudem habe er sich gefürchtet, Widerstand zu leisten,
weil Dubler ein grosser, fester Mann sei. Der Meister
veranlasste dann die Verhaftung Dublers. Vor Gericht
gab letzterer den Sachverhalt, wie er oben dargestellt
ist, zu und der Coiffeurgehülfe bestätigte ihn im
wesentlichen. Dubler behauptete, er sei Frauen gegen-
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über impotent und habe auch mit seiner Ehefrau den
Akt nie vollziehen können. Der Richter verurteilte ihn
wegen öffentlicher Verletzung der Schamhaftigkeit;
merkwürdigerweise wurde die Frage, ob sich nicht
auch der Coiffeurgehülfe einer solchen schuldig
gemacht hatte, nicht einmal aufgeworfen, trotzdem dieser
zugeben musste, dass er sich bei der Szene aktiv
beteiligt hatte. Dubler ist nicht vorbestraft. Er stellt
nun unter Berufung auf sein Vorleben ein
Begnadigungsgesuch und bringt eine Reihe günstiger
Arbeitszeugnisse zu den Akten. Die Gerichtskosten sind
bezahlt. Der Regierungsstatlhalter kann das Gesuch nicht
empfehlen. Es liegen denn auch triftige Begnadigungsgründe

nicht vor. Dagegen spricht die Natur des
Deliktes an sich gegen die Begnadigung. Der Regierungsrat

beantragt demnach Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

42. Schneeberger, Fritz, geboren 1875, vormals
Landarbeiter, nunmehr Eisenwerkarbeiter, von und zu
Koppigen, wurde am 27. September 1907 vom korrek-
tionellen Richter von Burgdorf wegen Eigentumsbeschädigung,

Hausfriedensbruches und Nachtlärms zu
20 Tagen Gefängnis, 10 Fr. Busse und solidarisch mit
einem Mitschuldigen zu 50 Fr. Zivilentschädigung und
55 Fr. 85 Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom
4./5. August 1907, gegen 1 Uhr morgens, begaben sich
Schneeberger und ein gewisser Wälti aus Koppigen
nach Oeschberg und bewarfen das Haus des unlängst
daselbst gegründeten Dienstbotenheims mit faustgros-
sen Steinen und Knütteln, drangen über die Umfriedung
ein, versuchten die Haustüre zu öffnen und versetzten
die Hausbewohner durch ihr Gebahren in nicht
geringen Schrecken. Durch Brüllen und Schimpfen
veranlassten sie einen weithin hörbaren Skandal. Der
Schaden, den das Haus durch das Bombardement
erlitten hatte, wurde auf zirka 30 Fr. beziffert. Wälti
musste zugeben, bereits in einer frühern Nacht
versucht zu haben, mittelst einer Leiter in die Mägdekammer

des Dienstbotenheimes zu gelangen; er wurde
hiebei vom Verwalter attrapiert. Ein zweites Mal hatte
er alsdann das Haus1 mit Steinen beworfen, die er
namentlich auf die besagte Mägdekammer richtete. Die
Szene, an der sich auch Schneeberger beteiligte, hatte,
wie es scheint, den Zweck, Rache für den vereitelten
Kiltgang zu nehmen. Die Angeschuldigten unterzogen
sich der Anzeige ohne weiteres. Die deliktischen
Handlungen charakterisierten sich als umso gravierendere,
als das Etablissement, gegen das sich die Angriffe
richteten, schon seiner Natur nach gegen derartige
Störungen hätte gefeit sein sollen. Schneeberger ist im
Jahr 1901 wegen Diebstahls bestraft worden. Heute
stellt er nun an den Grossen Rat das Gesuch um
Begnadigung. Er beruft sich zur Begründung auf seine
Familien- und Vermögensverhältnisse. Der Gemeinderat

von Koppigen empfiehlt das Gesuch; im gegenteiligen
Sinne äussert sich der Regierungsstatthalter. Der

Regierungsrat beantragt ebenfalls Abweisung. Seinem
Dafürhalten nach ist eine scharfe Repression der
brutalen Gesinnung, die der Gesuchsteller anlässlich der
Begehung des Deliktes an den Tag gelegt hat, durchaus
am Platze. Sodann kann der Leumund Schneebergers

im Hinblick auf die oben angezogene Vorstrafe nicht
als makellos bezeichnet werden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

43. Erismann, Christian, geboren 1871, Maschinist
in Péry, wurde am 16. August 1907 vom Polizeirichter
von Courtelary wegen Ausbleibens als Zeuge zu 5 Fr.
Busse verurteilt. Erismann war, wie auch seine
Ehefrau, als Zeuge in einer Strafsache auf den 16.
August zur Hauptverhandlung in die Audienz des
Polizeirichters von Courtelary geladen. Er stellte das
Gesuch um Dispensation mit der Begründung, dass mit
Rücksicht auf die Kinder nicht beide Ehegatten von
zu Hause abwesend sein könnten. Das Gesuch wurde
abschlägig beschieden. Trotzdem erschien alsdann
Erismann nicht in der Verhandlung. Der Richter
verfällte ihn hierauf zu der obgenannten Busse. Heute
sucht Erismann um Erlass dieser Busse nach. Er
hält dafür, er habe sein Ausbleiben seinerzeit genügend
begründet, und sei deshalb zu Unrecht verurteilt worden.

Dagegen wird seinerseits nicht geltend gemacht,
dass er die Busse nicht zu bezahlen vermöchte. Die
Gemeindebehörden von Péry bescheinigen allerdings,
dass sein Verdienst kaum zum Unterhalt seiner
Familie ausreiche. Auch der Regierungsstatthalter
empfiehlt das Gesuch. Trotzdem beantragt der Regierungsrat,

dasselbe abzuweisen. Es sprechen neben dem
geringen Betrag und der Natur der Busse auch Gründe
der Konsequenz gegen eine Begnadigung.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

44. Wullschleger, Heinrich Julius, geboren 1866,
von Rothrist, Remonteur in Biel, wohnhaft Kanalgässe
Nr. 28, wurde am 21. Juni 1907 vom korrektioneilen
Richter von Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung
zu 2 Tagen Gefangenschaft und 4 Fr. Staatskosten
verurteilt. Die Wirtshausverbotsstrafe war am 30.
September 1.901 vom Polizeirichter von Biel wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel pro 1898
und 1899 über ihn verhängt worden. Dessenungeachtet
besuchte Wullschleger am 12. Mai 1906 in Biel eine
Wirtschaft in einem Zeitpunkte, wo die rückständigen
Steuern noch nicht bezahlt waren. Vor dem Richter
musste er die bezügliche Anzeige ohne weiteres als
richtig zugeben. Heute stellt er nun das Gesuch um
Erlass der Gefängnisstrafe. Durch Bescheinigungen der
Gemeindebehörden und des Regierungsstatthalters von
Biel wird nachgewiesen, dass die rückständigen Steuern
und auch die ergangenen Kosten bezahlt sind. Die
genannten Behörden empfehlen denn auch das Gesuch
zur Entsprechung. Gestützt auf diesen Sachverhalt
beantragt der Regierungsrat, dem Gesuchsteller die Strafe
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.



508 — JVs 44

45 u. 46. Küffer, Emil, geboren 1892, von Ins,
und Hämmerli, Otto, geboren 1889, von ebenda, beide
Lehrlinge in Neuenstadt, wurden am 23. August 1907
vom Polizeirichter von Courtelary wegen Widerhandlung

gegen die Vorschriften des Dekretes über den
Automobil- und Fahrradverkehr verurteilt ersterer zu
10 Fr. Busse und 5 Fr. 50 Staatskosten, der letztere
zu 15 Fr. Busse und 5 Fr. 50 Staatskosten. Die beiden
wurden am 4. August 1907 gegen 10 Uhr abends in
Reuchenette mit ihren Velos polizeilich angehalten,
weil sie nicht im Besitz der vorschriftsgemässen
Laternen waren. Hämmerli vermochte zudem trotz der
Vorschrift keine Fahrbewilligung vorzuweisen. Den
eingereichten Anzeigen unterzogen sich die beiden brieflich
und wurden demgemäss verurteilt. Heute stellen sie nun
das Gesuch um Erlass der Busse. Es wird behauptet,
die beiden hätten aur erstes Begehren der Polizei die
Laternen angezündet, zudem seien sie beide im Besitze
der vorschriftsgemässen Ausweise gewesen und
entgegen der Anzeige um 9 Uhr abends angehalten worden.

Diese Angaben stimmen mit den Anzeigen nicht
überein und können nicht nachgeprüft, somit auch
nicht in Betracht fallen. Im übrigen liegen
Begnadigungsgründe nicht vor. Der Betrag der Bussen ist
nicht so hoch, dass die Gesuchsteller, auch wenn sie
über bescheidene Mittel verfügen, ihn nicht aufzubringen

vermöchten. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

47. Ramseyer, Christian, geboren 1846, von Trub,
Privatier, vormals in Bern, zurzeit in Genf wohnhaft,
wurde am 13. April 1907 von der Polizeikammer des
Kantons Bern wegen gewerbsmässiger Begünstigung
der Unzucht und Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 4 Monaten Korrektionshaus, 1000 Fr. Busse,
300 Fr. Patentgebühr, 5 Jahren Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit und 151 Fr. 52 Staatskosten
verurteilt. Ramseyer wurde verurteilt, weil im Hause
Nr. 76 an der Aarestrasse in Bern, in dessen Besitz er
sich im Jahr 1905 befand, mit seinem Wissen ein Bordell

betrieben wurde. Er hatte das Haus an seinen Sohn
vermietet und bezog einen ausserordentlich hohen
Mietzins. Zu jener Zeit befand er sich noch in Bern
und wusste genau, was in seinem Hause vorging. Trotzdem

suchte er die ihm zur Last gelegten Delikte zu
bestreiten, allerdings ohne Erfolg. Ramseyer ist wegen
derselben /Delikte vielfach vorbestraft und geniesst
demnach einen äusserst schlechten Leumund. Er stellt nun
von Genf aus ein Begnadigungsgesuch, in dem er sich
namentlich auf seinen dermaligen ungünstigen
Gesundheitszustand beruft, ohne indes irgendwelche Bescheinigung

hierüber zu den Akten zu bringen. Im weitern
will er auch heute seine Schuld bestreiten. Es zeugt
diese Behauptung angesichts des stringenten
Schuldbeweises von einer grossen Unverfrorenheit des
Gesuchstellers. Sowohl die städtische Polizeidirektion als
auch der Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch
zur Abweisung. Es liegen denn auch Begnadigungsgründe

nicht vor. Dagegen fallen die Vorstrafen und
der schlechte Leumund des Gesuchstellers zu dessen

Ungunsten schwer ins Gewicht. Der Regierungsrat
beantragt ebenfalls Abweisung.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

48. Christen, Otto, geboren 1884, von Rüegsau,
Manöverist, Weissensteinstrasse in Bern, wurde am
5. Juli 1907 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widersetzlichkeit, Drohung, Skandals und Aergernis zu 4

Tagen Gefangenschaft, 10 Fr. Busse, 20 Fr.
Zivilentschädigung und 72 Fr. 65 Staatskosten verurteilt. Sonntags

den 19. Mai, gegen 10 Uhr abends befand sich
Christen in stark angetrunkenem Zustande in Gesellschaft

eines gewissen Rätz in der Wirtschaft A. am
Waisenhausplatze in Bern. Christen warf ein Glas
mit Bier um und schlug mit dem Gelde auf den Tisch ;

zu gleicher Zeit fiel ein Gast, der ein hölzernes Bein
hatte, als er die Wirtschaft verlassen wollte, den
Boden entlang. Der Wirt, der offenbar glaubte, Christen
habe jenem das Bein vorgehalten, forderte nun den
letztern, sowie auch Rätz auf, das Lokal zu verlassen.
Die beiden kamen der Aufforderung nach, balgten sich
aber alsdann auf dem Platze vor der Wirtschaft herum.
Wirt A. Hess inzwischen Polizeikorporal P. rufen und
bezeichnete ihm die zwei Burschen als Radaumacher
und ersuchte ihn, sie aufzuschreiben. P. kam dem
Auftrage nach, hielt die beiden an, forderte ihnen die
Namen ab und schritt, als er ungenügende Auskunft
erhielt, zur Verhaftung des Christen. Dieser setzte indes
Widerstand entgegen und schlug mit seinem
Regenschirme um sich, wobei Korporal P. Verletzungen an
den Händen erlitt, die allerdings keine Arbeitsunfähigkeit

nach sich zogen; an der Zeughausgasse gelang
es ihm, die Fesseln zu sprengen und unter der
Begünstigung des Umstandes zu entkommen. An der
Neuengasse wurde er indes von der nunmehr
verstärkten Polizei wieder gefasst und auf die Polizeiwache

transportiert. Unterwegs setzte er sich neuerdings

zur Wehr, schlug mit Fäusten und Füssen um
sich und musste grösstenteils getragen werden. Den
Polizisten drohte er ziidem, das Messer in den Leib
zu stossen und machte, wenn auch fruchtlos,
Anstrengungen, solches hervorzunehmen. Der ganze
Vorgang spielte sich inmitten einer grossen Menschenmenge

und unter dem Gegröhle einzelner Krakehler ab,
die es sich nicht nehmen Hessen, die Polizei zu stören.
4 davon konnten zur Rechenschaft gezogen werden und
wurden in der Folge wegen Skandals und Aergernis
zu Bussen gerichtlich verurteilt. Von der Anschuldigung

auf Wirtshausskandals musste Christen
freigesprochen werden, da nicht nachzuweisen war, dass er
den fraglichen Gast in der Wirtschaft zu Fall gebracht
hatte, vielmehr angenommen werden musste, dass dieser

infolge Trunkenheit selbst gestürzt war. Christen
ist, abgesehen von einer Polizeibusse wegen Skandals,
nicht vorbestraft. Er stellt heute das Gesuch um
Erlass der Gefängnisstrafe. Er glaubt, der ganze Vorfall
sei durch das unvermittelte und nach seiner Ansicht
zu rasche Eingreifen der Polizei verursacht worden;
er gibt zu, dass er dadurch, dass er sich nach der
Verhaftung widersetzte und Exzesse beging, Strafe
verdient habe, beruft sich indes auf seine starke Trunkenheit.

Er macht sodann namentlich geltend, er würde
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durch die Exekution der Strafe seine Lebensstellung
als Bahnangestellter verlieren und dadurch
ausserordentlich hart betroffen werden. Nach dem Bericht
der städtischen Polizeidirektion geniesst Christen
keinen ungünstigen Leumund. In angetrunkenem
Zustande werde er leicht aufgeregt und lasse sich zu
Unüberlegtheiten hinreissen. Der Erlass der Gefängnisstrafe

sei allerdings für den Gesuchsteller sozusagen
eine Existenzfrage. Die genannte Behörde, sowohl wie
der Begierungsstatthalter beantragen, die Gefängnisstrafe

in eine Geldbusse umzuwandeln. Die ergangene
Busse und die Staatskosten hat Christen bezahlt. Der
Begierungsrat kann sich mit Rücksicht auf die
bisherige Unbescholtenheit des Gesuchstellers und die
vorliegenden Empfehlungen diesem Antrage anschlies-
sen. Immerhin ist er der Ansicht, dass im Hinblick auf
den Charakter Christens und die gravierende Natur
der von ihm begangenen Exzesse eine ganz empfindliche

Busse am Platze ist. Durch den Erlass der
Gefängnisstrafe soll lediglich auf sein Fortkommen Rücksicht

genommen werden. Es wird demnach beantragt,
dieselbe in 50 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Gefäng¬
nisstrafe in 50 Fr. Busse.

49. Courvoiserat, Jules, geboren 1883, von Courroux,

Landwirt, wohnhaft gewesen in Develier, wurde
am 25. April 1906 von den Assisen des V. Bezirkes
wegen Brandstiftung zu 3 Jahren Zuchthaus, solidarisch

mit Marie, Marguerite und Jacques Courvoiserat
zu 1259 Fr. 65 Staatskosten und ferner solidarisch
mit den zwei letztgenannten zu 5300 Fr. Entschädigung

an die kantonale Brandversicherungsanstalt und
13,400 Fr. an die Schweizerische Mobiliarversicherungsanstalt,

sowie 150 Fr. Interventionskosten
verurteilt. Am 19. Juli 1904, morgens zwischen 8 und 9 Uhr,
brannte in Develier das der Familie Courvoiserat
gehörige, für 5300 Fr. brandversicherte Wohnhaus mit
Scheune vollständig nieder. Das sämtliche Mobiliar,
sowie ein Kavalleriepferd, 3 Kälber und ein Schwein
verbrannten mit. Trotzdem im Momente des Brandes
von der Familie Courvoiserat niemand zu Hause war,
richtete sich sofort der Verdacht der Brandstiftung
gegen sie. Die Familie Courvoiserat hatte sich' in Develier

missbeliebt gemacht und suchte ihre Liegenschaft
zu veräussern, um sich anderwärts niederzulassen.
Bezügliche Inserate in deutschen Zeitungen hatten
nicht den gewünschten Erfolg. Am Tag vor dem Brande
hatten die Ehegatten ihre sämtliche Habe an ihre Kinder

durch notarialischen Akt abgetreten unter Vorbehalt

einer Jahresrente von 720 Fr. Das Mobiliar war
anfangs 1904 in der Versicherung von 7000 Fr. auf
18,422 Fr. erhöht worden, ohne dass wesentliche
Neuanschaffungen vorgekommen waren. Am Morgen des
Brandtages hatte sich die ganze Familie, mit Ausnahme
der 13-jährigen Tochter Lina, um 71/2 Uhr mit einer
Kuh von Hause entfernt und den Weg nach Delsberg
eingeschlagen, woselbst Markt war. Die Tochter Lina
dagegen trieb um die gleiche Zeit die Viehware auf
die in einiger Entfernung gelegene Gemeindeweide,
ein Umstand, der besonders auffiel, weil um jene Zeit
die Leute in Develier und sonst auch die Courvoiserat,

der herrschenden Hitze wegen, ihr Vieh jeweilen am
Abend zur Weide führten, die Nacht über daselbst
beliessen und am Morgen heimholten. Im weitern
wurde bemerkt, dass, als der Brand um 9 Uhr in
Delsberg bekannt wurde und die Familie Courvoiserat

darauf aufmerksam gemacht wurde, namentlich der
Vater Jacques durchaus keine Zeichen des Erstaunens
zeigte und sich sehr lässig auf den Heimweg machte.
Unterwegs hielt er sich über x/2 Stunde in einer
Wirtschaft auf und gab auf Fragen des Personals hin
gleichgültigen, zum Teil unverständlichen Bescheid.
Es wurde gegen die Eltern, den Sohn Jules und die
Tochter Marie eine Untersuchung eingeleitet und
dieselben in Haft genommen. Sämtliche leugneten indes
konsequent jede Schuld und Kenntnis von der Ursache
des Brandes ab. Wesentliche weitere Indizien konnten

vorerst nicht beigebracht werden und die
Anklagekammer sah sich veranlasst, durch Beschluss vom
28. September 1904 das Verfahren einzustellen. Ein
Versuch, dasselbe wieder aufzunehmen, endigte mit
demselben Resultate. Inzwischen wurden die
Versicherungssummen mit 5300 Fr. für das Gebäude am
14. Dezember 1904 und für das Mobiliar mit; 13,000 Fr.
am selben Tage an die Courvoiserat ausbezahlt und die
Familie siedelte nach Mavallot über. Die Sache schien
vorerst erledigt, als im November 1905 die Untersuchung

durch einen Rapport von Polizist Jeanottat in
Delsberg neuerdings in Gang kam. Danach hatte eine
gewisse Frau R., Wirtin in Develier, welche nach dem
Brand das Kind Lina einige Zeit in Pension gehabt
hatte, verlauten lassen, letzteres habe für die
Courvoiserat ausserordentlich belastende Aussagen
gemacht. Die Anklagekammer verfügte hierauf mit
Beschluss vom 23. Dezember 1905 die Wiederaufnahme
der Untersuchung. Frau R. bestätigte den Rapport
Jeanottat. Das Mädchen Lina hatte ihr im August

- 1904 in einem Momente des Zornes über ihre
Geschwister, welche sie zu einer Gelegenheit nicht
mitnehmen wollten, erklärt, die Brandlegung sei in der
Familie verabredet und dann auch an jenem Tage
ausgeführt worden. Zur Erhärtung ihrer Aussage hätte
sie eine Zuckerdose und ein Senfgeschirr beigebracht
mit der Bemerkung, die Mutter habe diese mit Kleidern

in einem Loch versteckt. Die beiden Stücke waren

wirklich noch vorhanden, trotzdem die Courvoiserat

beim Brande kein Geschirr gerettet hatten. Auch
Spuren des Loches wurden noch entdeckt. Lina
Courvoiserat verweigerte vor dem Richter jede Auskunft
und auch die neuerdings inhaftierten übrigen Glieder
der Familie bestritten konsequent die Täterschaft.
Indes hatte die Lina Courvoiserat der Frau R. eine
schriftliche Erklärung ausgestellt, worin sie ihre
Angaben bestätigte. Schliesslich fielen eine Reihe von
Zetteln, welche die Mutter Marguerite ihrer Tochter
Marie und dem Sohne Jules im Gefängnis durch
Vermittlung eines Mitgefangenen zuzustellen suchte und
die einzelne stark belastende Bemerkungen enthielten,
dem Untersuchungsrichter in die Hände; desgleichen
ein Zettel der Marie Courvoiserat an ihre Mutter. Das
Beweismaterial liess nunmehr eine Ueberweisung an
die Geschwornen zu und sämtliche 4 Angeschuldigten

wurden denn auch der Brandstiftung schuldig
erklärt. Die Teilnahme der einzelnen Glieder der
Familie am Delikte war infolge der konstanten Bestreitung

der Täterschaft seitens derselben nicht genau
festzustellen. Indes muss nach dem Ergebnis der
Hauptverhandlung, wie es sich aus den Urteilsmotiven
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gibt, die Brandstiftung von langer Hand vorbereitet
und in raffinierter Weise ausgeführt worden sein. Aktiv

beteiligten sich daran vor allem aus die Mutter
Marguerite und der Sohn Jules, währenddem der Vater
und die Tochter ein mehr passives Verhalten beobachteten.

Man hatte offenbar eine Untersuchung ohne
weiteres erwartet, indes verabredet, dieselbe durch
ein konsequentes Leugnen zu vereiteln. Kurze Zeit
vorher hatte nämlich eine analoge Untersuchung
aufgehoben werden müssen, trotzdem das Gerücht die
Besitzer des betreffenden, in der gleichen Gegend
gelegenen Brandobjektes hartnäckig als Brandstifter
bezeichnete. Mutter und Sohn wurden zu je 3 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Im Juli 1906 suchte die Familie
Courvoiserat, mit, Ausnahme der Mutter Marguerite,
um die Revision des Prozesses nach; sie stützte sich
dabei auf eine neue vor Notar und Zeugen abgelegte
Erklärung der Lina Courvoiserat, wonach diese nun
ihrerseits den Brand auf Anstiftung ihrer Mutter
gelegt haben wollte, und die Deposition der Mutter selbst,
welche diese bestätigte. Der Appellations- undd
Kassationshof verfügte die Einvernahme der Lina, sowie
der Mutter Courvoiserat. Vor dem Richter nahm die
Lina Courvoiserat die Erklärung wieder zurück ; einige
Stunden später sprach sie dann wieder vor, um nun
doch an ihrer Version festzuhalten, mit der Begründung,

sie werde von Gewissensbissen geplagt. Die
Mutter Courvoiserat indes erklärte tatsächlich, sie habe
allein ihre Tochter Lina zur Legung des Brandes
angestiftet. Der Appellhof wies eine Revision des
Prozesses mit Rücksicht auf die höchst zweifelhafte
Glaubwürdigkeit dieser Aussagen und den Umstand, dass

diesen neuen Beweismitteln der Charakter von neuen
Tatsachen, die geeignet wären, eine Freisprechung der
Gesuchsteller überhaupt fehle, von der Hand.

Jules Courvoiserat war nicht vorbestraft. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass des Restes der
Strafe. Er beruft sich auf sein junges Alter und seine
nicht allzu günstige Erziehung, sowie den Umstand,
dass der Grosse Rat anlässlich der Maisession 1907

Jacques und Lina Courvoiserat den Rest der Strafe,
die je l1/2 Jahre Zuchthaus betrug, erlassen hat. Seine
Schuld kann er heute noch nicht zugeben. In der
Strafanstalt hat. er sich in letzter Zeit gut, aufgeführt. Der
Regierungsrat hält dafür, das Gesuch sei auf jeden Fall
als verfrüht zu betrachten. Jules Courvoiserat hat erst
die Hälfte der Strafe abgebüsst. Die äusserst raffinierte
Begehungsart und die Natur des Deliktes an sich,
sowie das hartnäckige Leugnen, des Gesuchstellers lassen
zudem seine Begnadigung nicht als empfehlenswert
erscheinen. Die Geschworneri haben Jules Courvoiserat

im Gegensatz zu den 3 Mittätern mildernde
Umstände nicht zugebilligt. Das Ergebnis der Hauptverhandlung

muss demnach für ihn ein besonders
belastendes gewesen sein. Wenn der Grosse Rat die
Lina Courvoiserat und den Vater Jacques begnadigte,
so geschah dies namentlich im Hinblick auf die grosse
Jugend der erstem zur Zeit der Tat und den Umstand,
dass Jacques Courvoiserat von allen Tätern am
wenigsten belastet erschien. Der Regierungsrat beantragt
nach dem Angeführten, das vorliegende Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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Strafnachlassgesuche.
IVachtrag.)

(November 1907.)

50. Christener, Adolf, geboren 1877, Monteur, von
Zäziwil, in Bern wohnhaft, wurde am 15. April 1907
vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Unterschlagung, Diebstahls, Skandals und Nichtbezahlung
des Militärpflichtersatzes pro 1905 und 1906 zu 10
Monaten Korrektionshaus, 1 Jahr Wirtshausverbot, 20
Franken Busse und 107 Fr. 10 Staatskosten verurteilt.
Im Oktober 1906 trat Christener mit der Kunstanstalt
B. in Bern in ein Vertragsverhältnis, wonach er es
übernahm, gegen Zusicherung einer Provision,
Bestellungen von Bildern aufzunehmen. Es wurden ihm 2
Bilder im Werte von je 20 Fr. als Muster ausgehändigt.
Bereits nach wenigen Tagen verkaufte er die beiden
Bilder, ohne eine einzige Bestellung aufgenommen zu
haben, um 18 Fr. an einen Coiffeur, und verwendete
das Geld für sich. Am 16. November daraufhin
entwendete er am Gryphenhübeliweg aus einem Garten
einen Kindersportwagen im Wert von 30 Fr. und nahm
ihn mit sich nach Hause. Seine Ehefrau sorgte
alsdann für die Restitution desselben an den Eigentümer.
Christener ergriff auf die letztere Tat hin die Flucht,
konnte indes nach einiger Zeit in Mülhausen dingfest
gemacht werden. Vor Gericht gab er die ihm zur Last
gelegten Delikte zu ; den Diebstahl wollte er in der
Betrunkenheit begangen haben. Er war ferner geständig
des Skandals begangen am 27. November 1906 in der
Wohnung seiner Schwägerin Frau Christener an der
Metzgergasse 39 in Bern und der Nichtbezahlung der
Militärsteuer pro 1905 und 1906. Christener ist wegen
Diebstahls und auch anderer Delikte mehrfach
vorbestraft und genoss als liederlicher Mensch einen
schlechten Leumund. Seine Ehefrau stellt nun für
ihn das Gesuch! um Erlass des Restes der Strafe, die
er sofort angetreten hat. Die städtische Polizeidirektion
schildert Frau Christener als eine arbeitsame,
rechtschaffene Person; sie bezweifelt, dass dieselbe bei
einer vorzeitigen Entlassung ihres Ehemannes von
diesem Hülfe zu erwarten hätte. Da keine Kinder
vorhanden sind, werde sie sich! als Schneiderin schon
durchbringen können. Im Hinblick auf den Charakter
und das Vorleben Christeners beantragt die genannte
Direktion wie auch der Regierungsstatthälter, das
Gesuch abzuweisen. Der Regierungsrat schliesst sich die¬

sem Antrage mit der gleichen Begründung an. Es
liegen irgendwelche Begnadigungsgründe nicht vor.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

51. Däpp, Johann Jakob, geboren 1861, von
Adelboden, Maler im Stöckacker bei Bümpliz, wurde am
27. Februar 1907 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen qualifizierter Schändung zu 2 Jahren Zuchthaus
und 126 Fr. 45 Staatskosten, sowie 100 Fr.
Zivilentschädigung und Interventionskosten verurteilt. Gemäss
Abmachung mit der Notarmenbehörde von Wilderswil
hatte Däpp seit 4 Jahren die 36-jährige, sehr schwerhörige

und geistig zurückgebliebene A. B. in Pension.
Da die B. nicht dermassen ihrer Verstandeskräfte
beraubt war, dass sie nicht zu häuslichen Arbeiten
hätte verwendet werden können, war das Kostgeld
auf bloss 130 Fr. festgesetzt worden. Im Dezember
1906 Hess Frau Däpp die A. B. im Frauenspital in Bern
untersuchen, wobei es sich herausstellte, dass letztere

im 7. Monate schwanger ging. Einem ihn
befragenden Polizisten gab der Ehemann Däpp ohne weiteres
zu, der Urheber dieser Schwangerschaft zu sein. Er
hatte im Mai 1906 während des Wochenbettes seiner
Ehefrau mehrmals mit der A. geschlechtlich verkehrt.
Die A. B. war nicht bevogtet; die Geschwornen
bejahten indes die Frage, ob Däpp eine Gewalt im Sinne
des Gesetzes über sie zugestanden habe. In den
Motiven des Urteils wird ausgeführt, diese Gewalt sei
jedenfalls rechtlich nicht eine sehr bedeutsame
gewesen ; es handle sich um einen Grenzfall der
qualifizierten Schändung. Das subjektive Verschulden
Däpps, der die B. eher als Hülfe für seine Frau, denn
als Pensionärin ins Haus genommen habe, sei ein
verhältnismässig geringes. Die B. hatte bereits mit
andern Mannspersonen geschlechtlich verkehrt und die
Behauptung des Angeschuldigten, sie sei ihm
entgegengekommen, erschien nicht als unglaubwürdig. Heute
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stellt Däpp ein Begnadigungsgesuch. Es wird auf die
Motive des Urteils, das Vorleben des Gesuchstellers
und dessen Familienverhältnisse verwiesen. Der
Petent ist in der Tat nicht vorbestraft und genoss sonst
einen guten Leumund. Das Gesuch wird vom
Präsidenten der Kriminalkammer des Kantons Bern wärm-
stens empfohlen. Lediglich das hohe Strafminimum
hat die Kammer genötigt, eine so scharfe Strafe
auszusprechen. Bereits am Tage der Hauptverhandlung
haben sich alle Mitglieder des Assisenhofes bereit
erklärt, ein Begnadigungsgesuch zu empfehlen. Seither
ist ein Mitglied verstorben, so dass es nicht möglich
war, den Gerichtshof zu diesem Zwecke zusammen-
zuberufen. Indes schliesst sich auch das zweite
Mitglied der Empfehlung an, ebenso eine Anzahl Ge-

schworne, die seinerzeit in diesem Geschäfte
funktionierten. Das vorliegende Gesuch wird nach dem
Dafürhalten des Regierungsrates, nachdem Däpp nicht
einmal die Hälfte der Strafe abgesessen hat, etwas
früh gestellt. Da sich aber immerhin angesichts der
Urteilsmotive, des Vorlebens des Gesuchstellers und
der vorliegenden Empfehlungen, die namentlich ins
Gewicht fallen, ein ganz wesentlicher Nachlass
rechtfertigen mag, so kann ein bezüglicher Antrag schon
heute gestellt werden. Der Regierungsrat beantragt,
den Gesuchsteller auf Ende des Jahres 1907 zu
begnadigen.

Antrag des Regierungsrates : Begnadigung auf Ende
des Jahres 1907.
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